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Vorwort

Die Gesetzgebung ist eine der wichtigsten Aufgaben des Parlaments. Die einschlägigen
Regelungen dazu finden sich im Dritten Teil der Landesverfassung sowie in der
Geschäftsordnung des Landtags NRW.
Aus diesem Grunde stellt der Landtag Nordrhein-Westfalen seit Anbeginn seiner Arbeit
1946 zu allen vom Landtag verabschiedeten Landesgesetzen sogenannte
Gesetzesdokumentationen in Buchform bereit.

Eine Gesetzesdokumentation enthält in chronologischer Folge die Beratungsunterlagen,
Protokolle, Beratungsergebnisse und die weiteren Materialien zum jeweiligen
Landesgesetz.
Enthalten sind z.B. der Gesetzentwurf mit der Gesetzesbegründung, die Plenar- und
Ausschussdebatten, die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, etwaige Änderungs-
anträge, Stellungnahmen von Sachverständigen, Vorlagen von Ministerien und die gültigen
Gesetzesfassungen.

Die Materialien einer Gesetzesdokumentation sind neben allen anderen Parlamentspapie-
ren des Landtags NRW über die Datenbank der Landtagsdokumentation erschlossen und
wieder auffindbar.

Ein Großteil der in der Gesetzesdokumentation kompilierten Dokumente ist auch über das
im Internet angebotene Dokumentenarchiv zugänglich.

Die Datenbank und das Dokumentenarchiv sind recherchierbar unter:

http://www.landtag.nrw.de

Landtag Nordrhein-Westfalen

Postfach 10 11 43

40002 Düsseldorf
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Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Ar-
chiv des Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu 
beziehen. Der kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-
Westfalen unter www.landtag.nrw.de. 

 
 
 

Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
Gesetz zur Änderung des Landschaftsgesetzes sowie sonstiger Vorschriften 
 
 
 
A Problem 
 
Die Landesregierung verfolgt das Ziel, durch eine 1:1 Umsetzung des Europarechts und des 
Bundesrechts die Wettbewerbsfähigkeit Nordrhein-Westfalens zu verbessern. Regelungen, 
die über diese Vorgaben hinausgehen, sollen abgeschafft werden mit dem Ziel, die Hemm-
nisse für die Entwicklung des Standorts Nordrhein-Westfalen zu beseitigen. Das Land-
schaftsgesetz Nordrhein-Westfalen soll in diesem Sinne an die Rechtsvorgaben angepasst 
werden. Darüber hinaus sollen die europa- und bundesrechtlichen Regelungen über die 
Strategische Umweltprüfung in der Landschaftsplanung umgesetzt werden. Dabei sollen Na-
turschutz und Landschaftspflege in Nordrhein-Westfalen auch zukünftig den ihnen zukom-
menden hohen Stellenwert haben. 
 
Das Landschaftsgesetz enthält zahlreiche Vorschriften, die über das geltende Bundesrecht 
hinausgehen. Dies hat für die Entwicklungsmöglichkeiten der Städte und Gemeinden, die 
Wirtschaft und die Land- und Forstwirtschaft nachteilige Folgen. Das gilt z.B. für den gesetz-
lichen Biotopschutz: Das „Mehr“ an landesrechtlichen Regelungen gegenüber bundesrechtli-
chen Vorgaben hemmt die städtebauliche Entwicklung in vielen Städten und Gemeinden und 
belastet die Land- und Forstwirtschaft bei ihrer ordnungsgemäßen Flächenbewirtschaftung. 
Für die Wirtschaft folgen hieraus zusätzliche Erschwernisse in Genehmigungsverfahren. 
 
Auch die über das Bundesrahmenrecht hinausgehenden Klagerechte der nach § 12 LG an-
erkannten Naturschutzvereine wirken sich nachteilig auf den wirtschaftlichen Standortwett-
bewerb unter den Ländern aus. 
 
Darüber hinaus führt eine Vielzahl der derzeitigen rechtlichen Bestimmungen des Land-
schaftsgesetzes sowohl bei der Eingriffsregelung als auch im Bereich der gesetzlichen Mit-
wirkungsrechte zu einem hohen Verwaltungsaufwand. 
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Bei der Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung haben sich in der Praxis 
vielfältige Probleme ergeben. Nachteilig wirkt sich vor allem der hierdurch verursachte hohe 
Verbrauch landwirtschaftlicher Flächen für Kompensationsmaßnahmen aus. Deshalb müs-
sen neue Ansätze gefunden werden, diese Flächeninanspruchnahme zu reduzieren. Die 
Eingriffsregelung ist deshalb flexibler auszugestalten und weiter zu entwickeln. Im Bereich 
der gesetzlichen Mitwirkungsrechte sind die bestehenden Beteiligungs- und Verfahrensrege-
lungen zu entbürokratisieren. 
 
Das im Juni 2005 in Kraft getretene Bundesgesetz zur Einführung einer Strategischen Um-
weltprüfung zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2001/42/EG (SUPG) verlangt die Einführung 
der Pflicht zur Strategischen Umweltprüfung bei der Landschaftsplanung. Nach diesem Bun-
desgesetz haben die Länder unverzüglich, spätestens bis zum 31. Dezember 2006, die ent-
sprechenden Vorschriften zu erlassen.  
 
 
B Lösung 
 
Das Landschaftsgesetz wird im Sinne einer Deregulierung und Entbürokratisierung und der 
Anpassung an die zwingenden Bundes- und europarechtlichen Vorgaben novelliert. 
 
Schwerpunkte sind dabei insbesondere: 
 
- Die Änderung der Vorschrift über den Biotopverbund von einer verpflichtenden Regelung 

in eine Soll-Bestimmung (§ 2b). 
 
- Die Erweiterung der „Natur auf Zeit-Vorschrift“ (§ 4 Abs. 3 Nr. 3). 
 
- Die Aufnahme der Verlegung von Leitungen im baulichen Außenbereich im Baukörper 

von Straßen und befestigten Wegen in die Negativ-Liste der Eingriffsregelung - der Bau 
solcher Leitungen gilt damit nicht mehr als Eingriff (§ 4 Abs. 3 Nr. 4). 

 
- Die Freistellung von Unterhaltungsmaßnahmen, für die eine rechtliche Verpflichtung be-

steht, von der Eingriffsregelung (§ 4 Abs. 3 Nr. 5). 
 
- Die Weiterentwicklung der Eingriffsregelung zur Begrenzung insbesondere der Flächen-

inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men, z. B. durch Vorrang von ökologischen Verbesserungen vorhandener Strukturen vor 
der Inanspruchnahme neuer Flächen für die Kompensation und durch Anerkennung von 
dauerhaften Maßnahmen auf wechselnden Flächen als Kompensationsmaßnahmen 
(§ 4a Abs. 3 und 4). 

 
- Die Streichung der Drei-Jahres-Frist beim Ersatzgeld und der Weiterleitungspflicht an die 

höheren Landschaftsbehörden (§ 5 Abs. 1). 
 
- Die Abschaffung der Beiräte bei der obersten und bei den höheren Landschaftsbehör-

de(n) (§ 11 Abs. 1). 
 
- Die grundsätzliche Anpassung von Vereinsmitwirkung und Vereinsklage an die Mitwir-

kungs- und Klagerechte im BNatSchG (§§ 12 Abs. 3 und 12b). 
 
- Die Abschaffung des stadtökologischen Fachbeitrages für den baulichen Innenbereich 

(Streichung des § 15a Abs. 3). 
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- Die Einführung einer Strategischen Umweltprüfung bei der Landschaftsplanung (§ 17). 
 
- Die Vereinfachung der Landschaftsplanung durch Wegfall der Genehmigungspflicht und 

Einführung eines Anzeigeverfahrens (§ 28). 
 
- Die Einführung einer Experimentierklausel, die den Trägern der Landschaftsplanung er-

möglicht, insbesondere neue Inhalte des Landschaftsplans und neue Formen der aktiven 
Mitwirkung am Planungsprozess zu erproben. Die so gewonnenen Erfahrungen sollen 
ggf. in einer späteren Rechtsanpassung generell landesweit umgesetzt werden (§ 32). 

 
- Die Einführung einer eigenen Vorschrift zum Schutz von Alleen (§ 47a). 
 
- Die grundsätzliche Begrenzung der Auflistung der gesetzlich geschützten Biotope an die 

Vorgaben des BNatSchG (§ 62 Abs. 1). 
 
- Die Streichung der Beteiligung der anerkannten Naturschutzvereine im Rahmen der Kar-

tierung der gesetzlich geschützten Biotope (§ 62 Abs. 3). 
 
- Die Einführung eines Vorrangs des zuerst entstandenen Rechts auf Bebauung vor dem 

gesetzlichen Biotopschutz (§ 62 Abs. 5). 
 
- Die Streichung des Genehmigungserfordernisses für Schalenwildgehege (§ 67 Abs. 1). 
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
Keine Alternative ist es insbesondere auch, Änderungen des maßgeblichen Bundesrechts 
infolge der Föderalismusreform abzuwarten. Mit der geplanten Neuordnung des gesamten 
Umweltrechts in einem Umweltgesetzbuch und der Novellierung des BNatSchG ist erst in 
mehreren Jahren zu rechnen. 
 
 
D Kosten 
 
Durch die vorgesehenen Vereinfachungen und Deregulierungen werden Einsparungen er-
wartet. So werden die Abschaffung der Beiräte bei der obersten und bei den höheren Land-
schaftsbehörde(n) sowie die Reduzierung der Vereinsmitwirkungs- und Vereinsklagerechte 
zu verringertem Verwaltungsaufwand führen. Eine weitere Kostensenkung bewirkt der Weg-
fall des stadtökologischen Fachbeitrages für den baulichen Innenbereich. Der Kartierungs-
aufwand für die gesetzlich geschützten Biotope wird vermindert, da durch die Anpassung an 
den Rahmen des BNatSchG die Anzahl dieser Biotope reduziert wird. Der Wegfall des Un-
terrichtungsrechts und der Gelegenheit zur Stellungnahme der anerkannten Naturschutzver-
eine im Rahmen der o.a. Kartierung wird zu weniger Verwaltungsaufwand führen. Dies gilt 
auch für die Streichung der Genehmigungspflicht für die Tiergehege, in denen Schalenwild 
gehalten wird. 
 
Zu nicht nennenswerten Mehrkosten wird die zwingend vorgeschriebene Einführung der 
Strategischen Umweltprüfung bei den Trägern der Landschaftsplanung (Kreise und kreisfreie 
Städte) führen, da diese Prüfung im Rahmen der bestehenden Vorschriften über die Land-
schaftsplanung durchgeführt werden wird und hierdurch gewährleistet ist, dass für die Stra-
tegische Umweltprüfung keine weitergehenden Ermittlungen oder Beteiligungen erforderlich 
werden. 
Die insgesamt zu erwartenden Kosteneinsparungen lassen sich nicht beziffern. 
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E Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung 
 
Keine. 
 
 
F Mittelstandsverträglichkeitsprüfung 
 
Im Rahmen einer Mittelstandsverträglichkeitsprüfung ist zu überprüfen, ob Auswirkungen auf 
Kosten, Verwaltungsaufwand und Arbeitsplätze in den Unternehmen der mittelständischen 
Wirtschaft zu erwarten sind und ob diese Auswirkungen zu erheblich unterschiedlichen Be-
lastungen in Bezug auf die Unternehmensgröße führen. 
 
Dies ist nicht der Fall. Durch die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zum Bürokra-
tieabbau ist mit einer Verminderung des Verwaltungsaufwandes für mittelständische Unter-
nehmen in Genehmigungsverfahren zu rechnen. 
 
 
G Gender Mainstreaming 
 
Der Gesetzentwurf selbst löst keine geschlechterspezifischen Maßnahmen aus, er ist inso-
fern geschlechtsneutral. 
 
 
H Befristung 
 
Für das Landschaftsgesetz (hier Art. I), das Landesforstgesetz (hier Art. II), das Landesfi-
schereigesetz (hier Art. III), das Landesjagdgesetz (hier Art. IV), das Abgrabungsgesetz (hier 
Art. V) und für die Verordnung zur Durchführung des Landschaftsgesetzes (hier Art. VI) und 
die Verordnung über den Nationalpark Eifel (hier Art. VII) sind durch die Befristungsgesetze 
Berichtspflichten festgesetzt worden. Diese sollen - mit Ausnahme der für das Landschafts-
gesetz geltenden Berichtspflicht – fort gelten.  
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 

 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  
 

Gesetz 
zur Änderung des Landschaftsgeset-
zes sowie sonstiger Vorschriften 
 

  

Artikel I 
 
Das Gesetz zur Sicherung des Natur-
haushalts und zur Entwicklung der Land-
schaft (Landschaftsgesetz - LG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 15. Dezember 
2005 (GV. NRW. 2006 S. 35), wird wie 
folgt geändert: 

 Artikel I 
 
Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts 
und zur Entwicklung der Landschaft 
(Landschaftsgesetz - LG) 

 
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt 

geändert: 
 

a) Bei § 12b werden die Wörter 
„Klagerecht von Verbänden“ 
durch die Wörter „Rechtsbehelfe 
von Vereinen“ ersetzt. 

 
b) Bei § 14 werden die Wörter 

„Ökologie, Bodenordnung und 
Forsten“ durch die Wörter „Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz“ 
ersetzt. 

 
c) Bei § 15a werden nach dem 

Wort „Landschaftsplanung“ die 
Wörter „sowie stadtökologischer 
Fachbeitrag“ gestrichen. 

 
 
d) Bei § 17 wird das Wort „Entfal-

len“ durch die Wörter „Strategi-
sche Umweltprüfung bei der 
Landschaftsplanung“ ersetzt. 

 
e) Bei § 28 werden die Wörter „Ge-

nehmigung des Landschafts-
plans“ durch die Wörter „Anzeige 
des Landschaftsplans“ ersetzt. 

 

  
Inhaltsverzeichnis  
 
 
§ 12b Klagerecht von Verbänden 
 
 
 
 
§ 14 Landesanstalt für Ökologie, Boden-

ordnung und Forsten Nordrhein-
Westfalen 

 
 
 
§ 15a Inhalt des Landschaftsprogramms, 

Fachbeitrag des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege zur Land-
schaftsplanung sowie stadtökologi-
scher Fachbeitrag 

 
§ 17  Entfallen 
 
 
 
 
§ 28  Genehmigung des Landschaftsplans 
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f) Bei § 31 wird das Wort „Geneh-

migungsverfahren“ durch das 
Wort „Anzeigeverfahren“ ersetzt. 

 
g) Bei § 32 wird das Wort „Entfal-

len“ durch das Wort „Experimen-
tierklausel“ ersetzt. 

 
h) Bei § 34 werden nach dem Wort 

„Schutzausweisung“ das Komma 
und die Wörter „Bindungen für 
Brachflächen“ gestrichen. 

 
i) Nach § 47 wird die Angabe 

„§ 47a“ und die Wörter „Schutz 
der Alleen“ eingefügt. 

 
j) Bei § 74 wird das Wort "Entfal-

len" durch das Wort "Land-
schaftspläne" ersetzt.  

 
k) Bei § 76 werden die Wörter 

„Übergangsvorschrift für die Mit-
wirkung und das Klagerecht von 
Verbänden sowie für“ gestrichen. 

 
l) Bei § 86 wird das Wort „In-Kraft-

Treten“ durch die Wörter „In-
Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten, 
Berichtspflicht“ ersetzt. 

 

 § 31  Aufgaben im Genehmigungsverfah-
ren 

 
 
§ 32  Entfallen 
 
 
 
§ 34  Wirkung der Schutzausweisung, 

Bindungen für Brachflächen 
 
 
 
 
 
 
 
§ 74  Entfallen  
 
 
 
§ 76  Übergangsvorschrift für die Mitwir-

kung  
und das Klagerecht von Verbänden 
sowie für Beiräte 

 
§ 86  Inkrafttreten, Berichtspflicht 

2. § 2b wird wie folgt geändert: 
 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„umfasst“ durch die Wörter „um-
fassen soll“ ersetzt. 

 

 § 2b 
Biotopverbund 
 
(1) Im Land Nordrhein-Westfalen ist ein Netz 
räumlich oder funktional verbundener Bioto-
pe (Biotopverbund), das mindestens 10 % 
der Landesfläche umfasst, darzustellen und 
festzusetzen. Der Biotopverbund soll län-
derübergreifend erfolgen. Das Land Nord-
rhein-Westfalen stimmt sich hierzu mit den 
angrenzenden Ländern ab. 
 
(2) Ziel des Biotopverbunds ist die nachhal-
tige Sicherung von heimischen Tier- und 
Pflanzenarten und deren Populationen ein-
schließlich ihrer Lebensräume und Lebens-
gemeinschaften sowie die Bewahrung, Wie-
derherstellung und Entwicklung funktionsfä-
higer ökologischer Wechselbeziehungen. 
Der Biotopverbund dient auch der Verbesse-
rung der ökologischen Kohärenz des euro-
päischen Netzes „Natura 2000“ im Sinne von 
Artikel 10 der Richtlinie 92/43/EWG. 
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b) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende 

Fassung: 
 
„Bestandteile des Biotopverbunds 
sind: 
 
 
 
1. Nationalparke, 
2. gesetzlich geschützte Biotope, 
3. Naturschutzgebiete, 
4. Gebiete im Sinne des § 48a 

(„Natura 2000“), 
5. weitere geeignete Flächen und 

Elemente, 
 
wenn sie zur Erreichung des in 
Absatz 2 genannten Zieles geeig-
net sind.“ 

 
 
 
 
 
c) In Absatz 4 wird Satz 2 aufgeho-

ben. 
 

 

  
 
 
(3) Der Biotopverbund besteht aus Kernflä-
chen, Verbindungsflächen und Verbin-
dungselementen. Bestandteile des Biotop-
verbunds sind: 
 
1.  festgesetzte Nationalparke, 
2.  geschützte Biotope im Sinne des § 62, 
3.  Naturschutzgebiete, 
4.  Gebiete und Flächen im Sinne des 

§ 48a („Natura 2000“), 
5.  weitere geeignete Flächen und Elemen-

te, einschließlich Teilen von Land-
schaftsschutzgebieten, Naturparken und 
zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen-
den Flächen und Elementen, sofern die 
dauerhafte Gewährleistung des Biotop-
verbunds nicht beeinträchtigt wird, 

 
wenn sie zur Erreichung des in Absatz 2 ge-
nannten Zieles geeignet sind. 
 
(4) Die erforderlichen Kernflächen, Verbin-
dungsflächen und Verbindungselemente 
sind im Landschaftsplan nach § 16 durch 
Festsetzung geeigneter Gebiete im Sinne 
des § 19, durch langfristige Vereinbarungen 
(Vertragsnaturschutz) oder andere geeigne-
te Maßnahmen rechtlich zu sichern, um ei-
nen Biotopverbund dauerhaft zu gewährleis-
ten. Sie werden ergänzt gemäß § 15a Abs. 3 
durch entsprechende Darstellungen und 
Festsetzungen in den Bauleitplänen. 
 

3. § 2c Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „(3) Die Landwirtschaft trägt zur Struk-

turvielfalt in der landwirtschaftlich ge-
nutzten Kulturlandschaft durch die Er-

 § 2c 
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
 
(1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege ist die besondere Be-
deutung einer natur- und landschaftsverträg-
lichen Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
für die Erhaltung der Kultur- und Erholungs-
landschaft zu berücksichtigen. 
 
(2) Der Ausgleich von Nutzungsbeschrän-
kungen in der Land-, Forst- und Fischerei-
wirtschaft bestimmt sich nach § 7 dieses 
Gesetzes.  
 
(3) Die zur Vernetzung von Biotopen beson-
ders geeigneten linearen und punktförmigen 
Landschaftsstrukturelemente sowie deren 
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haltung und Anlage für den Natur-
haushalt bedeutsamer linearer und 
punktförmiger Landschaftselemente 
(Saumstrukturen, insbesondere Feld-
gehölze, Hecken, Raine und andere 
Trittsteinbiotope) bei. Eine ausrei-
chende naturraumbezogene Ausstat-
tung mit solchen Landschaftselemen-
ten soll angestrebt werden. Dazu die-
nen vorrangig langfristige vertragliche 
Vereinbarungen und Förderprogram-
me.“ 

 

erforderliche Mindestdichte werden natur-
räumlich nach den fachlichen Vorgaben des 
Landschaftsrahmenplans jeweils örtlich 
durch den Landschaftsplan im Rahmen der 
Darstellung des Biotopverbunds nach Maß-
gabe des § 18 festgelegt. 
 
 
 
 
 
(4) Die Landwirtschaft hat neben den Anfor-
derungen, die sich aus den für die Landwirt-
schaft geltenden Vorschriften und § 17 Abs. 
2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes erge-
ben, insbesondere die folgenden Grundsät-
ze der guten fachlichen Praxis zu beachten: 
 
1. Bei der landwirtschaftlichen Nutzung 

muss die Bewirtschaftung standortan-
gepasst erfolgen und die nachhaltige 
Bodenfruchtbarkeit und langfristige 
Nutzbarkeit der Flächen gewährleistet 
werden. 

2.  Vermeidbare Beeinträchtigungen von 
vorhandenen Biotopen sind zu unterlas-
sen. 

3.  Die zur Vernetzung von Biotopen erfor-
derlichen Landschaftselemente sind in 
ihrem Bestand zu erhalten und nach 
Möglichkeit zu vermehren. 

4.  Die Tierhaltung hat in einem ausgewo-
genen Verhältnis zum Pflanzenbau zu 
stehen und schädliche Umweltauswir-
kungen sind zu vermeiden. 

5.  Auf erosionsgefährdeten Hängen, in 
Überschwemmungsgebieten, auf Stand-
orten mit hohem Grundwasserstand so-
wie auf Moorstandorten ist ein Grün-
landumbruch zu unterlassen. 

6.  Die natürliche Ausstattung der Nutzflä-
che (Boden, Wasser, Flora, Fauna) darf 
nicht über das zur Erzielung eines 
nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß 
hinaus beeinträchtigt werden. 

7.  Eine schlagspezifische Dokumentation 
über den Einsatz von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln ist nach Maßgabe des 
landwirtschaftlichen Fachrechts zu füh-
ren. 

 
(5) Bei der forstlichen Nutzung des Waldes 
ist das Ziel zu verfolgen, naturnahe Wälder 
aufzubauen und diese ohne Kahlschläge 
nachhaltig zu bewirtschaften. Ein hinrei-
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chender Anteil standortheimischer Forst-
pflanzen ist einzuhalten. Das Nähere regelt 
das Landesforstgesetz. 
 
(6) Bei der fischereiwirtschaftlichen Nutzung 
der oberirdischen Gewässer sind diese ein-
schließlich ihrer Uferzonen als Lebensstät-
ten und Lebensräume für heimische Tier- 
und Pflanzenarten zu erhalten und zu för-
dern. Der Besatz dieser Gewässer mit nicht 
heimischen Tierarten ist grundsätzlich zu un-
terlassen. Bei Fischzuchten und Teichwirt-
schaften der Binnenfischerei sind Beein-
trächtigungen der heimischen Tier- und 
Pflanzenarten auf das zur Erzielung eines 
nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß zu 
beschränken. Das Nähere regelt das Lan-
desfischereigesetz. 
 

4. § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 4 
Eingriffe in Natur und Landschaft 
 
(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sin-
ne dieses Gesetzes sind Veränderungen der 
Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder 
Veränderungen des mit der belebten Boden-
schicht in Verbindung stehenden Grundwas-
serspiegels, die die Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts oder das 
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen 
können. 
 
(2) Als Eingriffe gelten insbesondere 
 
1.  die oberirdische Gewinnung von Boden-

schätzen, 
2.  Aufschüttungen ab 2 m Höhe oder Ab-

grabungen ab 2 m Tiefe auf einer 
Grundfläche von mehr als 400 m2, 

3.  die Errichtung oder wesentliche Ände-
rung von Flugplätzen und Abfalldepo-
nien, 

4.  die Errichtung oder wesentliche Ände-
rung von Schienenwegen, von Straßen, 
von versiegelten land- oder forstwirt-
schaftlichen Wirtschaftswegen und von 
baulichen Anlagen im Sinne von § 2 
Abs. 1 der Landesbauordnung, 

5.  das Verlegen ober- und unterirdischer 
Leitungen im Außenbereich, 

6.  der Ausbau von Gewässern, 
7.  die Zerstörung oder sonstige erhebliche 

oder nachhaltige Beeinträchtigung der 
nach diesem Gesetz oder aufgrund die-
ses Gesetzes geschützten Flächen und 
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 „(3) Nicht als Eingriffe gelten 
 

1. die land-, forst- und fischereiwirt-
schaftliche Bodennutzung, soweit 
dabei die Ziele und Grundsätze 
des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege berücksichtigt wer-
den. Diese Ziele und Grundsätze 
sind in der Regel berücksichtigt, 
wenn die in § 2c Abs. 4 bis 6 die-
ses Gesetzes genannten Anforde-
rungen bei der land-, forst- und fi-
schereiwirtschaftlichen Bodennut-
zung eingehalten werden.  

 
2. die Wiederaufnahme einer land-, 

forst- und fischereiwirtschaftlichen 
Bodennutzung, die auf Grund ver-
traglicher Vereinbarungen oder auf 
Grund der Teilnahme an öffentli-
chen Programmen zur Bewirt-
schaftungsbeschränkung zeitweise 
eingeschränkt oder unterbrochen 
war, soweit sie innerhalb von fünf 
Jahren nach Auslaufen der Bewirt-
schaftungsbeschränkungen erfolgt. 

 
3. die Beseitigung von durch Sukzes-

sion oder Pflege entstandenen 
Biotopen oder Veränderungen des 
Landschaftsbilds auf Flächen, die 
in der Vergangenheit rechtmäßig 
baulich oder für verkehrliche Zwe-
cke genutzt waren, bei Wiederauf-
nahme einer neuen Nutzung (Na-
tur auf Zeit), 

 
 

Objekte, 
8.  die Beseitigung von Hecken, Alleen, 

Baumreihen und Streuobstwiesen, so-
weit sie prägende Bestandteile der 
Landschaft sind, sowie von Tümpeln 
und Weihern mit einer Fläche von mehr 
als 100 m2, 

9.  die Umwandlung von Wald, 
10. die Neuanlage von Weihnachtsbaum- 

und Schmuckreisigkulturen außerhalb 
des Waldes. Dies gilt auch für die Neu-
anlage von Weihnachtsbaum- und 
Schmuckreisigkulturen, wenn sie baum-
schulmäßig genutzt oder als Baumschu-
le bezeichnet werden und größer sind 
als 1 Hektar. 

 
(3) Nicht als Eingriffe gelten 
 
1.  Erdwälle für den Lärmschutz an Stra-

ßen- und Schienenwegen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Abgrabungen geringen Umfanges für 

den Eigenbedarf eines land- oder forst-
wirtschaftlichen Betriebes, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  notwendige Unterhaltungs- sowie Aus-

baumaßnahmen zur Vermeidung der 
Sohlenvertiefung und zur Haltung eines 
gleichwertigen Wasserstandes für die 
Schifffahrt auf dem Rhein, 
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4. die Verlegung von Leitungen im 
baulichen Außenbereich im Bau-
körper von Straßen und befestig-
ten Wegen, soweit dabei angren-
zende Bäume nicht erheblich be-
schädigt werden, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Unterhaltungsmaßnahmen auf 

Grund rechtlicher Verpflichtungen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. notwendige Unterhaltungs- sowie 

Ausbaumaßnahmen zur Vermei-
dung der Sohlenvertiefung und zur 
Haltung eines gleichwertigen Was-
serstandes für die Schifffahrt auf 
dem Rhein,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Erdwälle für den Lärmschutz an 

Straßen- und Schienenwegen. 
 

4.  die land-, forst- und fischereiwirtschaftli-
che Bodennutzung, soweit dabei die 
Ziele und Grundsätze des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege berück-
sichtigt werden. Die den in § 2c Abs. 4 
bis 6 genannten Anforderungen sowie 
den Regeln der guten fachlichen Praxis, 
die sich aus dem Recht der Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft und § 17 
Abs. 2 des Bundes-Boden-
schutzgesetzes ergeben, entsprechen-
de land-, forst- und fischereiwirtschaftli-
che Bodennutzung widerspricht in der 
Regel nicht den in Satz 1 genannten 
Zielen und Grundsätzen, 

 
5.  die Wiederaufnahme einer land-, forst- 

und fischereiwirtschaftlichen Bodennut-
zung, die auf Grund vertraglicher Ver-
einbarungen oder auf Grund der Teil-
nahme an öffentlichen Programmen zur 
Bewirtschaftungsbeschränkung zeitwei-
se eingeschränkt oder unterbrochen 
war, soweit sie innerhalb von drei Jah-
ren nach Auslaufen der Bewirtschaf-
tungsbeschränkungen erfolgt, 

 
6.  die Beseitigung von nach In-Kraft-Treten 

dieses Gesetzes sich durch Sukzession 
oder Pflege ergebenden Zustandsver-
änderungen des Naturhaushalts oder 
des Landschaftsbildes auf Flächen, die 
in der Vergangenheit baulich oder für 
verkehrliche Zwecke genutzt waren, bei 
Wiederaufnahme einer neuen Nutzung. 
Dazu ist der nach In-Kraft-Treten des 
Gesetzes oder bei der zukünftigen Auf-
gabe einer Nutzung aktuelle Zustand 
der Flächen gegenüber der zuständigen 
Landschaftsbehörde zu dokumentieren 
(Natur auf Zeit). Kompensationsmaß-
nahmen nach § 4a sind lediglich nach 
dem gemäß Satz 2 dokumentierten Zu-
stand der Flächen durchzuführen. 

 

5. § 4a wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 

 § 4a 
Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von 
Eingriffen 
 
(1) Der Verursacher eines Eingriffs ist zu 
verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigun-
gen von Natur und Landschaft zu unterlas-
sen. 
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 a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Der Verursacher ist zu ver-
pflichten, unvermeidbare Beein-
trächtigungen innerhalb einer von 
der zuständigen Behörde zu be-
stimmenden Frist durch Maßnah-
men des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege vorrangig aus-
zugleichen (Ausgleichsmaßnah-
men) oder in sonstiger Weise zu 
kompensieren (Ersatzmaßnah-
men). Ausgeglichen ist eine Beein-
trächtigung, wenn und sobald die 
beeinträchtigten Funktionen des 
Naturhaushalts wieder hergestellt 
sind und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht wiederhergestellt 
oder neu gestaltet ist. In sonstiger 
Weise kompensiert ist eine Beein-
trächtigung, wenn und sobald die 
beeinträchtigten Funktionen des 
Naturhaushalts in der betroffenen 
naturräumlichen Region in gleich-
wertiger Weise ersetzt sind oder 
das Landschaftsbild landschafts-
gerecht neu gestaltet ist.“ 

 

 
 
 
(2) Der Verursacher ist zu verpflichten, un-
vermeidbare Beeinträchtigungen innerhalb 
einer von der zuständigen Behörde zu be-
stimmenden Frist durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege 
vorrangig auszugleichen (Ausgleichsmaß-
nahmen) oder in sonstiger Weise zu kom-
pensieren (Ersatzmaßnahmen). Ausgegli-
chen ist eine Beeinträchtigung, wenn und 
sobald die beeinträchtigten Funktionen des 
Naturhaushalts wieder hergestellt sind und 
das Landschaftsbild landschaftsgerecht wie-
derhergestellt oder neu gestaltet ist. In sons-
tiger Weise kompensiert ist eine Beeinträch-
tigung, wenn und sobald die beeinträchtigten 
Funktionen des Naturhaushalts in der betrof-
fenen naturräumlichen Region in gleichwer-
tiger Weise ersetzt sind oder das Land-
schaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet 
ist. Bei der Festsetzung von Art und Umfang 
der Kompensationsmaßnahmen sind die 
Programme und Pläne nach den §§ 15 und 
16 zu berücksichtigen. Zur Kompensation 
der Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
kommen auch Maßnahmen einer naturver-
träglichen Bodennutzung in Betracht, die der 
dauerhaften Verbesserung des Biotop- und 
Artenschutzes dienen. Kompensationsmaß-
nahmen sind, soweit dies zumutbar ist, auf 
Flächen im Eigentum des Verursachers 
durchzuführen. Bei lang andauernden Ein-
griffen hat der Verursacher auch vorüberge-
hende Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft durch Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu min-
dern. Können die Maßnahmen nach Beendi-
gung des Eingriffs erhalten werden, sind sie 
auf die Kompensation anzurechnen.  
 

b) Nach Absatz 2 werden folgende 
neue Absätze 3 bis 5 eingefügt: 

 
 „(3) Bei der Festsetzung von Art 

und Umfang der Kompensations-
maßnahmen sind die Programme 
und Pläne nach den §§ 15 und 16 
zu berücksichtigen. Hat ein Eingriff 
gleichzeitig positive Auswirkungen 
auf den Biotop- und Artenschutz, 
sind diese bei der Bewertung des 
Eingriffs und der Bemessung der 
Kompensationsmaßnahmen an-
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gemessen zu berücksichtigen. 
Durch Auswahl und Kombination 
geeigneter Kompensationsflächen 
und –maßnahmen ist die Inan-
spruchnahme von Flächen für die-
se Zwecke auf das unabdingbar 
notwendige Maß zu beschränken. 
Die Flächeninanspruchnahme von 
landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen soll im Rahmen der Gesamt-
kompensation auch bei Eingriffen 
auf ökologisch höherwertigen Flä-
chen in der Regel nicht größer als 
diejenige für den Eingriff sein. 

 
(4) Zur Kompensation der Beein-
trächtigungen des Naturhaushalts 
kommen auch Pflegemaßnahmen 
und Maßnahmen einer naturver-
träglichen Bodennutzung in Be-
tracht, die der dauerhaften Ver-
besserung des Biotop- und Arten-
schutzes dienen sowie Maßnah-
men auf wechselnden Flächen, 
wenn deren Dauerhaftigkeit durch 
Vertrag des Verursachers mit ei-
nem geeigneten Maßnahmenträ-
ger gewährleistet ist. 
 
(5) Bei lang andauernden Eingrif-
fen hat der Verursacher auch vo-
rübergehende Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft durch 
Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege zu min-
dern. Können die Maßnahmen 
nach Beendigung des Eingriffs er-
halten werden, sind sie auf die 
Kompensation anzurechnen.“ 

 
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 

6 und erhält folgende Fassung: 
 
„(6) Bei der Auswahl und Durch-
führung von Kompensationsmaß-
nahmen sind solche vorrangig, die 
 
a) keine zusätzliche Flächeninan-

spruchnahme bewirken oder 
nach § 5a Abs. 1 bereits 
durchgeführt und anerkannt 
sind, 

 
 
 

  
 
 
(3) Bei der Auswahl und Durchführung von 
Kompensationsmaßnahmen sind solche vor-
rangig, die 
 
a)  auf die Renaturierung nicht mehr benö-

tigter versiegelter Flächen gerichtet sind 
oder diese Flächen der natürlichen Ent-
wicklung überlassen sowie bei Neuver-
siegelungen eine Entsiegelung an ande-
rer Stelle in dem betroffenen Raum be-
wirken, 
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b) auf eine ökologische Verbesse-
rung bestehender landwirt-
schaftlicher Bodennutzungen 
und vorhandener landschaftli-
cher Strukturen gerichtet sind, 

 
 
 
 
c) auf die Renaturierung nicht 

mehr benötigter versiegelter 
Flächen gerichtet sind oder 
diese Flächen der natürlichen 
Entwicklung überlassen sowie 
bei Neuversiegelungen eine 
Entsiegelung an anderer Stelle 
in dem betroffenen Raum be-
wirken, 

 
d) bei einer Beeinträchtigung von 

Waldfunktionen in waldreichen 
Gebieten eine Waldvermeh-
rung in waldarmen Regionen 
oder ortsnah einen Umbau von 
Waldbeständen in einen natur-
näheren Zustand vorsehen o-
der ortsnah andere Biotope im 
Rahmen des Biotopverbundes 
entwickeln, 

 
e) zugleich auch der Durchfüh-

rung von Maßnahmen zur Er-
füllung der Verpflichtungen 
nach der Richtlinie 2000/60/EG 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Okto-
ber 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maß-
nahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik die-
nen.“ 

 

b)  bei einer Beeinträchtigung von Wald-
funktionen in waldreichen Gebieten eine 
Waldvermehrung in waldarmen Regio-
nen oder ortsnah einen Umbau von 
Waldbeständen in einen naturnäheren 
Zustand vorsehen oder ortsnah andere 
Biotope im Rahmen des Biotopverbun-
des entwickeln, 

 
c) zugleich auch der Durchführung von 

Maßnahmen zur Erfüllung der Verpflich-
tungen nach der Richtlinie 2000/60/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens für Maß-
nahmen der Gemeinschaft im Bereich 
der Wasserpolitik dienen. 

 
 

d) Die Absätze 4 bis 7 werden 
die Absätze 7 bis 10. 

 

 (4) Der Eingriff darf nicht zugelassen oder 
durchgeführt werden, wenn die Beeinträchti-
gungen nicht zu vermeiden oder nicht in an-
gemessener Frist auszugleichen oder in 
sonstiger Weise zu kompensieren sind und 
die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege bei der Abwägung aller 
Anforderungen an Natur und Landschaft an-
deren Belangen im Range vorgehen. Wer-
den als Folge des Eingriffs Biotope zerstört, 
die für dort wild lebende Tiere und wild 
wachsende Pflanzen der streng geschützten 
Arten nicht ersetzbar sind, ist der Eingriff nur 
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zulässig, wenn er aus zwingenden Gründen 
des überwiegenden öffentlichen Interesses 
gerechtfertigt ist. 
 
(5) Soweit andere Rechtsvorschriften Maß-
nahmen im Sinne der Absätze 2 bis 4 vorse-
hen, bleiben sie mit der Maßgabe unberührt, 
dass weitergehende Verpflichtungen oder 
die Untersagung ausgesprochen werden 
können, wenn sie nach diesem Gesetz mög-
lich sind. 
 
(6) Die nach § 6 Abs. 1 und 4 zuständigen 
Behörden können von dem Verursacher eine 
Sicherheitsleistung bis zur Höhe der für die 
Kompensationsmaßnahmen voraussichtlich 
entstehenden Kosten verlangen; für die Si-
cherheitsleistung gelten die Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß mit 
der Maßgabe, dass die Behörde die Form 
der Sicherheitsleistung bestimmt. Die Flä-
chen, für die Kompensationsmaßnahmen 
festgesetzt worden sind, können im Grund-
buch durch Eintragung einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit gesichert wer-
den. Die Flächen können auch durch Eintra-
gung einer Baulast oder vertraglich gesichert 
werden, wenn dadurch eine der Eintragung 
einer beschränkten persönlichen Dienstbar-
keit vergleichbare Sicherung gewährleistet 
ist. 
 
(7) Soweit nicht in dem Verwaltungsverfah-
ren gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 die Enteignung 
zugelassen wird, finden zur Durchführung 
von Ersatzmaßnahmen die §§ 7 Abs. 1, 40 
und 41 entsprechende Anwendung. Voraus-
setzung hierfür ist, dass der Eigentümer o-
der sonstige Berechtigte des Grundstücks in 
dem Verfahren zur Festsetzung der Ersatz-
maßnahmen gemäß § 13 Verwaltungsver-
fahrensgesetz Nordrhein-Westfalen beteiligt 
worden sind. 
 
 

6. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
 
 „(1) Ist der Eingriff weder ausgleichbar 

noch in sonstiger Weise kompensier-
bar und gehen die Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege 
nicht vor, so ist vom Verursacher ein 
Ersatz in Geld zu leisten. Das Ersatz-
geld bemisst sich nach den Gesamt-

 § 5 
Ersatzgeld 
 
(1) Ist der Eingriff weder ausgleichbar noch 
in sonstiger Weise kompensierbar und ge-
hen die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege nicht vor, so kann vom 
Verursacher ein Ersatzgeld verlangt werden. 
Das Ersatzgeld bemisst sich nach den Ge-
samtkosten der unterbliebenen Ersatzmaß-
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kosten der unterbliebenen Ersatzmaß-
nahme. Bei erheblichen Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbilds bemisst 
sich die Ersatzzahlung nach deren 
Umfang und Schwere. Ist die Fläche 
für die Kompensation größer als die 
für den Eingriff, kann der Verursacher 
im Rahmen der Gesamtkompensation 
für den über die Eingriffsfläche hi-
nausgehenden Teil Ersatz in Geld leis-
ten. Das Ersatzgeld ist an den Kreis 
oder die kreisfreie Stadt zu entrichten. 
Das Ersatzgeld soll spätestens fünf 
Jahre nach der Entrichtung zweckge-
bunden für Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege 
verwendet werden. Das Ersatzgeld 
kann auch für die Aufstellung und 
Durchführung von Maßnahmen eines 
Landschaftsplans verwendet werden.“ 

 

nahme. Bei erheblichen Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbilds bemisst sich die Er-
satzzahlung nach deren Umfang und 
Schwere. Das Ersatzgeld ist an den Kreis 
oder die kreisfreie Stadt zu entrichten. Das 
Ersatzgeld ist spätestens drei Jahre nach 
der Entrichtung zweckgebunden für Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu verwenden. Das Ersatzgeld 
kann auch für die Durchführung von Maß-
nahmen eines Landschaftsplans verwendet 
werden. Kann das Ersatzgeld nicht spätes-
tens drei Jahre nach der Entrichtung an den 
Kreis oder die kreisfreie Stadt zweckgebun-
den für Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege verwendet werden, ist 
es an die zuständige höhere Landschaftsbe-
hörde weiter zu leiten, welche die zweckent-
sprechende Verwendung der Mittel veran-
lasst. 
 
(2) Soweit das Ersatzgeld für einen Eingriff 
in Waldflächen zu zahlen oder zur Auffors-
tung von Flächen zu verwenden ist, wird es 
der unteren Forstbehörde zur Verfügung ge-
stellt. Die untere Forstbehörde führt die 
Maßnahmen im Benehmen mit der unteren 
Landschaftsbehörde durch. 
 

7. § 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
 
„(1) Die Beauftragten der Land-
schaftsbehörden sowie der Landes-
anstalt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen dürfen Grundstücke betre-
ten und technische Untersuchungen 
vornehmen, soweit dies nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes geboten 
und eine vorherige Unterrichtung der 
Grundstückseigentümerinnen und -
eigentümer oder Grundstücksbesitze-
rinnen und -besitzer zeitnah in geeig-
neter Form erfolgt ist.“ 

 

 § 10 
Untersuchungsrecht 
 
(1) Die Beauftragten der Landschaftsbehör-
den sowie der Landesanstalt für Ökologie, 
Bodenordnung und Forsten Nordrhein-
Westfalen dürfen Grundstücke betreten und 
technische Untersuchungen vornehmen, 
soweit dies nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes geboten und eine vorherige Unter-
richtung erfolgt ist. 
 
 
 
 
 
(2) Für entstehende Schäden ist Ersatz zu 
leisten. 
 

8. § 11 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 erhält Satz 1 folgenden 
Wortlaut: 

 
 „Zur unabhängigen Vertretung der 

Belange von Natur und Landschaft 

 § 11 
Beiräte 
 
 
 
(1) Zur unabhängigen Vertretung der Belan-
ge von Natur und Landschaft werden bei 

- 16 -



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/3144 

 17

werden bei den unteren Land-
schaftsbehörden Beiräte gebildet.“ 

 

den unteren und höheren Landschaftsbe-
hörden sowie bei der obersten Landschafts-
behörde Beiräte gebildet. Die Beiräte sollen 
bei Schutz, Pflege und Entwicklung der 
Landschaft mitwirken und dazu 
 
1.  den zuständigen Behörden und Stellen 

Vorschläge und Anregungen unterbrei-
ten, 

2.  der Öffentlichkeit die Absichten und Zie-
le von Landschaftspflege und Natur-
schutz vermitteln und 

3.  bei Fehlentwicklungen in der Landschaft 
entgegenwirken. 

 
(2) Die Beiräte sind vor allen wichtigen Ent-
scheidungen und Maßnahmen der Behörde 
zu hören, bei der sie eingerichtet sind. Die 
Beteiligung des Beirats bei der unteren 
Landschaftsbehörde richtet sich im übrigen 
nach den näheren Bestimmungen dieses 
Gesetzes. 
 
(3) Die Sitzungen der Beiräte sind öffentlich; 
§ 48 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 der Gemeindeord-
nung sowie § 33 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 der 
Kreisordnung finden entsprechende Anwen-
dung. Für die Beschlussfähigkeit der Beiräte 
gelten § 49 der Gemeindeordnung sowie § 
34 der Kreisordnung entsprechend. 
 

b) Die Absätze 4 und 5 erhalten fol-
gende Fassung: 

 
 „(4) Der Beirat besteht aus 16 Mit-

gliedern; er setzt sich zusammen 
aus 
 
- acht Vertretern/innen der nach § 

12 anerkannten Vereine, davon 
mindestens je zwei Vertre-
tern/innen des Bundes für Um-
welt und Naturschutz Deutsch-
land e.V. (BUND), des Natur-
schutzbundes Deutschland e.V. 
(NABU) und der Landesgemein-
schaft Naturschutz und Umwelt 
Nordrhein-Westfalen e.V. (LNU) 
und einem/einer Vertreter/in der 
Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald Nordrhein-Westfalen e.V. 
(SDW), 

 
- zwei Vertretern/innen des regio-

nal zuständigen Landwirtschafts-

  
 
 
(4) Der Beirat besteht aus 16 Mitgliedern; er 
setzt sich zusammen aus 
 
 
-  acht Vertretern/innen der nach § 12 an-

erkannten Vereine, davon mindestens je 
zwei Vertretern/innen des Bundes für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland 
e.V. (BUND), des Naturschutzbundes 
Deutschland e.V. (NABU) und der Lan-
desgemeinschaft Naturschutz und Um-
welt Nordrhein-Westfalen e.V. (LNU),  

-  zwei Vertretern/innen des regional zu-
ständigen Landwirtschaftsverbandes, 

-  einem/einer Vertreter/in des Waldbau-
ernverbandes, 

-  einem/einer gemeinsamen Vertreter/in 
des Landesverbandes Gartenbau 
Rheinland e.V., des Landesverbandes 
Gartenbau Westfalen-Lippe e.V. und 
des Provinzialverbandes Rheinischer 
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verbandes, 
 
- einem/einer Vertreter/in des 

Waldbauernverbandes Nord-
rhein-Westfalen e.V. , 

 
- einem/einer gemeinsamen Ver-

treter/in des Landesverbandes 
Gartenbau Rheinland e.V., des 
Landesverbandes Gartenbau 
Westfalen-Lippe e.V. und des 
Provinzialverbandes Rheinischer 
Obst- und Gemüsebauer e.V., 

 
- einem/einer Vertreter/in der nach 

§ 52 Landesjagdgesetz aner-
kannten Landesvereinigung der 
Jäger, 

 
- einem/einer Vertreter/in des Fi-

schereiverbandes Nordrhein-
Westfalen e.V., 

 
- einem/einer Vertreter/in des 

LandesSportBundes Nordrhein-
Westfalen e.V. und 

 
- einem/einer gemeinsamen Ver-

treter/in des Imkerverbandes 
Rheinland e.V. und des Landes-
verbandes Westfälischer und 
Lippischer Imker e.V.. 

 

Obst- und Gemüsebauer e.V., 
-  einem/einer Vertreter/in des Landes-

jagdverbandes Nordrhein-Westfalen 
e.V., 

-  einem/einer Vertreter/in des Fischerei-
verbandes Nordrhein-Westfalen e.V., 

-  einem/einer Vertreter/in des Landes-
SportBundes Nordrhein-Westfalen e.V. 
und 

-  einem/einer gemeinsamen Vertreter/in 
des Imkerverbandes Rheinland e.V. und 
des Landesverbandes Westfälischer 
und Lippischer Imker e.V. 

 
auf Vorschlag der Verbände. In die Beiräte 
sollen nur Personen gewählt oder berufen 
werden, die ihre Wohnung im Bezirk der 
betreffenden Landschaftsbehörde haben. 
Bedienstete des Kreises oder der kreisfreien 
Stadt dürfen dem Beirat bei der unteren 
Landschaftsbehörde nicht angehören. 
 
 

(5) Die Mitglieder des Beirats wer-
den aufgrund der Vorschläge der 
in Absatz 4 aufgeführten Vereini-
gungen von der Vertretungskör-
perschaft des Kreises oder der 
kreisfreien Stadt gewählt. In die 
Beiräte sollen nur Personen be-
stellt oder gewählt werden, die ihre 
Wohnung im Bezirk der Land-
schaftsbehörde haben. Bedienste-
te des Kreises oder der kreisfreien 
Stadt dürfen dem Beirat nicht an-
gehören. Soweit die nach Absatz 4 
vorschlagsberechtigten Vereini-
gungen von ihrem Vorschlagsrecht 
in einer von der Landschaftsbe-
hörde gesetzten angemessenen 
Frist keinen Gebrauch machen, 
können Beiratsmitglieder auch oh-
ne Vorschlag von der zuständigen 
Vertretungskörperschaft gewählt 
werden. Diese Mitglieder treten an 

 (5) Die Mitglieder des Beirats bei der unteren 
Landschaftsbehörde werden von der Vertre-
tungskörperschaft des Kreises oder der 
kreisfreien Stadt gewählt. Die Mitglieder der 
übrigen Beiräte werden von der Behörde be-
rufen, bei der sie eingerichtet sind. Soweit 
die nach Absatz 4 Satz 1 vorschlagsberech-
tigten Verbände von ihrem Vorschlagsrecht 
in einer von der jeweiligen Landschaftsbe-
hörde gesetzten angemessenen Frist keinen 
Gebrauch machen, können Beiratsmitglieder 
auch ohne Vorschlag nach Absatz 4 Satz 1 
von der zuständigen Vertretungskörper-
schaft gewählt oder von der zuständigen 
Behörde berufen werden. Diese Mitglieder 
treten an die Stelle der Vertreter, für die 
nach Absatz 4 Satz 1 keine Vorschläge ge-
macht worden sind. 
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die Stelle der Vertreter, für die kei-
ne Vorschläge gemacht worden 
sind.“ 

 

 
 
(6) Die Mitgliedschaft in den Beiräten ist eine 
ehrenamtliche Tätigkeit. Sie wird erworben 
mit dem Eingang der Annahmeerklärung bei 
der Behörde, bei der der Beirat eingerichtet 
ist; § 36 Abs. 1 Sätze 2 bis 5 des Kommu-
nalwahlgesetzes gilt entsprechend. 
 
(7) Der Beirat wählt aus seiner Mitte den 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Der 
Vorsitzende unterhält die Verbindung zur un-
teren Landschaftsbehörde und zu anderen 
Behörden und vertritt den Beirat gegenüber 
der Öffentlichkeit. Bei Entscheidungen und 
Maßnahmen, die nicht bis zu einer Sitzung 
des Beirats aufgeschoben werden können, 
kann der Vorsitzende anstelle des Beirats 
beteiligt werden. 
 
(8) Das für den Naturschutz zuständige Mi-
nisterium regelt im Einvernehmen mit dem 
Innenministerium nach Anhörung des zu-
ständigen Ausschusses des Landtags durch 
Rechtsverordnung das Nähere über die Bei-
räte, insbesondere über die Vorschlagsbe-
rechtigung, die Amtsdauer ihrer Mitglieder 
und die Grundzüge ihrer Geschäftsordnung. 
 

9. § 11a erhält folgenden Wortlaut: 
 

"§ 11a 
Biologische Stationen 

 
Biologische Stationen als eingetrage-
ne Vereine führen mit Zustimmung der 
Landschaftsbehörden auch Aufgaben 
der Betreuung von besonders ge-
schützten Teilen von Natur und Land-
schaft, der fachlichen und praktischen 
Betreuung von Bewirtschaftern und 
Flächen im Rahmen des Vertragsna-
turschutzes und der Umsetzung von 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
durch. Die §§ 3a Abs. 1, 7 Abs. 4, 34 
Abs. 5 und 36 Abs. 2 bleiben unbe-
rührt.“ 

 § 11a 
Biologische Stationen 
 
(1) Biologische Stationen sind regionale Ko-
operationsstellen des Naturschutzes, die 
sich insbesondere der Betreuung von 
Schutzgebieten, der fachlichen und prakti-
schen Betreuung von Bewirtschaftern und 
Flächen im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes und der Umsetzung von Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen widmen. 
 
(2) Die oberste Landschaftsbehörde erkennt 
Vereine als Trägervereine auf Basis eines 
Fachkonzeptes an, sofern diese die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 erfüllen. 
 

 
10. § 12 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 
 

  
§ 12 
Anerkennung und Mitwirkung von Verei-
nen 
 
(1) Die Anerkennung eines rechtsfähigen 
Vereines wird auf Antrag erteilt. Sie ist zu er-
teilen, wenn der Verein 
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1.  nach seiner Satzung ideell und nicht nur 

vorübergehend vorwiegend die Ziele 
des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege fördert, 

2.  einen Tätigkeitsbereich hat, der sich auf 
das Gebiet des Landes erstreckt, 

3.  im Zeitpunkt der Anerkennung mindes-
tens drei Jahre besteht und in diesem 
Zeitraum im Sinne der Nummer 1 tätig 
gewesen ist, 

4.  die Gewähr für eine sachgerechte Auf-
gabenerfüllung bietet; dabei sind Art und 
Umfang seiner bisherigen Tätigkeit, der 
Mitgliederkreis sowie die Leistungsfä-
higkeit des Vereines zu berücksichtigen, 

5.  wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwe-
cke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper-
schaftsteuergesetzes von der Körper-
schaftsteuer befreit ist und 

6.  den Eintritt als Mitglied, das in der Mit-
gliederversammlung volles Stimmrecht 
hat, jeder Person ermöglicht, die die 
Ziele des Vereins unterstützt. Bei Verei-
nen, deren Mitglieder ausschließlich ju-
ristische Personen sind, kann von der in 
Satz 1 genannten Voraussetzung abge-
sehen werden, sofern die Mehrzahl die-
ser juristischen Personen diese Voraus-
setzung erfüllt. 

 
In der Anerkennung ist der satzungsgemäße 
Aufgabenbereich, für den die Anerkennung 
gilt, zu bezeichnen. 
 
(2) Die Anerkennung wird durch das für den 
Naturschutz zuständige Ministerium ausge-
sprochen. Die nach § 29 der bis zum 3. April 
2002 geltenden Fassung des Bundesnatur-
schutzgesetzes von der obersten Land-
schaftsbehörde anerkannten Verbände gel-
ten als nach dieser Vorschrift anerkannte 
Vereine. 
 

„(3) Einem vom Land anerkannten 
Verein ist Gelegenheit zur Stellung-
nahme und zur Einsicht in die ein-
schlägigen Sachverständigengutach-
ten zu geben 
 
1. bei der Vorbereitung von Verord-

nungen und anderen im Rang un-
ter dem Gesetz stehenden 
Rechtsvorschriften der für Natur-
schutz und Landschaftspflege zu-

 (3) Einem vom Land anerkannten Verein ist 
Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Ein-
sicht in die bei der zuständigen Behörde 
vorhandenen Unterlagen, soweit diese für 
die Beurteilung der Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft erforderlich sind, zu geben 
 
1.  bei der Vorbereitung von Verordnungen, 

deren Durchführung die Belange von 
Naturschutz und Landschaftspflege we-
sentlich berührt, 
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ständigen Behörden, 
 
2. bei der Vorbereitung von Pro-

grammen und Plänen im Sinne der 
§§ 15 und 16,  

 
3. bei der Vorbereitung von Plänen 

im Sinne des § 35 Satz 1 Nr. 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. bei der Vorbereitung von Pro-

grammen staatlicher und sonstiger 
öffentlicher Stellen zur Wiederan-
siedlung von Tieren und Pflanzen 
verdrängter wild lebender Arten in 
der freien Natur, 

 

2.  bei der Vorbereitung von Verwaltungs-
vorschriften der obersten Landesbehör-
den, deren Erlass die Belange des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege 
wesentlich berührt, 

3.  vor der Erteilung von Genehmigungen 
und Erlaubnissen 
a)  für Abgrabungen nach § 3 des Ab-

grabungsgesetzes, § 55 des Bun-
desberggesetzes und § 6 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes,  

b)  nach den §§ 58, 99 Abs. 1 und 113 
des Landeswassergesetzes, sofern 
das Vorhaben mit Eingriffen in Natur 
und Landschaft verbunden ist, 

c)  für die Errichtung oder Änderung 
von Rohrleitungsanlagen für was-
sergefährdende Stoffe nach § 19a in 
Verbindung mit § 34 des Wasser-
haushaltsgesetzes sowie nach § 18 
des Landeswassergesetzes, 

 
soweit im Genehmigungsverfahren eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt 
werden muss, 
 

d)  nach den §§ 39 und 41 des Landes-
forstgesetzes in Fällen von mehr als 
drei Hektar, 

 
e)  nach § 31 Abs. 3 des Wasserhaus-

haltsgesetzes, 
4.  in Planfeststellungsverfahren, die von 

Landesbehörden durchgeführt werden, 
soweit es sich um Vorhaben handelt, die 
mit Eingriffen in Natur und Landschaft 
verbunden sind, 

 

5. vor der Erteilung von Genehmi-
gungen nach § 31 Abs. 3 des 
Wasserhaushaltsgesetzes, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.  vor der Erteilung von Erlaubnissen nach 
§ 25, von gehobenen Erlaubnissen nach 
§ 25a oder von Bewilligungen nach § 26 
des Landeswassergesetzes, 
a)  für das Entnehmen, Zu-Tage-

Fördern und Ableiten von Grund-
wasser sowie für dessen Einleitung 
in Gewässer, sofern eine Menge von 
600.000 m³ pro Jahr überschritten 
wird, 

b)  für das Entnehmen und Ableiten von 
Wasser aus oberirdischen Gewäs-
sern sowie für dessen Einleitung in 
Gewässer, sofern die Entnahme o-
der die Einleitung 5 % des Durch-
flusses des Gewässers überschrei-
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6. vor Befreiungen von Verboten und 

Geboten zum Schutz von Natur-
schutzgebieten, Nationalparken 
und Gebieten von gemeinschaftli-
cher Bedeutung und Europäischen 
Vogelschutzgebieten, 

 
 
 
7. in Planfeststellungsverfahren, die 

von Landesbehörden durchgeführt 
werden, soweit es sich um Vorha-
ben handelt, die mit Eingriffen in 
Natur und Landschaft verbunden 
sind. 

 
Sind keine oder nur geringfügige 
Auswirkungen auf Natur und Land-
schaft zu erwarten, kann von einer 
Mitwirkung abgesehen werden.“ 

 

tet, 
c)  für das Einleiten und Einbringen von 

Abwasser aus Abwasserbehand-
lungsanlagen, für die nach § 18c 
des Wasserhaushaltsgesetzes eine 
Genehmigung erforderlich ist, 

6.  vor Befreiungen und Ausnahmen von 
Verboten und Geboten zum Schutz von 
Naturschutzgebieten, Nationalparken, 
Schutzgebieten im Rahmen des § 48c 
Abs. 1, geschützten Landschaftsbe-
standteilen, Naturdenkmalen sowie von 
geschützten Biotopen nach § 62, soweit 
die Besorgnis besteht, dass hiervon ei-
ne Beeinträchtigung ausgehen kann, 

7.  bei der Vorbereitung von Programmen 
und Plänen im Sinne der §§ 15, 15a und 
16,  

8.  bei der Vorbereitung von Plänen im Sin-
ne des § 35 Satz 1 Nr. 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes, 

9.  bei der Vorbereitung von Programmen 
staatlicher und sonstiger öffentlicher 
Stellen zur Wiederansiedlung von Tie-
ren und Pflanzen verdrängter wild le-
bender Arten in der freien Natur. 

 
11. § 12b erhält folgende Fassung: 

 
„§ 12b 
Rechtsbehelfe von Vereinen 
 
(1) Ein nach § 12 anerkannter Verein 
kann, ohne in seinen Rechten verletzt 
zu sein, Rechtsbehelfe nach Maßgabe 
der Verwaltungsgerichtsordnung ein-
legen gegen 
 
1. Befreiungen von Verboten und 

Geboten zum Schutz von Natur-
schutzgebieten, Nationalparken 
und Gebieten von gemeinschaftli-
cher Bedeutung und Europäischen 
Vogelschutzgebieten, sowie 

 
2. Planfeststellungsbeschlüsse über 

Vorhaben, die mit Eingriffen in Na-
tur und Landschaft verbunden 
sind. 

 
Satz 1 gilt nicht, wenn ein dort ge-
nannter Verwaltungsakt aufgrund ei-
ner Entscheidung in einem verwal-
tungsgerichtlichen Streitverfahren er-
lassen worden ist. 

  
 
§ 12b 
Klagerecht von Verbänden 
 
(1) Ein nach § 12 anerkannter Verein kann, 
ohne eine Verletzung eigener Rechte darle-
gen zu müssen, Rechtsbehelfe gegen einen 
Verwaltungsakt nach Maßgabe der Verwal-
tungsgerichtsordnung einlegen, wenn er gel-
tend macht, dass der Verwaltungsakt den 
Vorschriften des Bundesnaturschutzgeset-
zes, dieses Gesetzes, den auf Grund dieser 
Gesetze erlassenen oder fortgeltenden 
Rechtsvorschriften oder anderen Rechtsvor-
schriften einschließlich derjenigen der Euro-
päischen Union widerspricht, die auch den 
Belangen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege dienen. 
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(2) Rechtsbehelfe nach Absatz 1 sind 
nur zulässig, wenn der Verein 
 
1. geltend macht, dass der Erlass ei-

nes in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Verwaltungsaktes Vorschriften die-
ses Gesetzes, Rechtsvorschriften, 
die auf Grund oder im Rahmen 
dieses Gesetzes erlassen worden 
sind oder fortgelten, oder anderen 
Rechtsvorschriften, die bei Erlass 
des Verwaltungsaktes zu beachten 
und zumindest auch den Belangen 
des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu dienen bestimmt 
sind, widerspricht, 

 
2. in seinem satzungsgemäßen Auf-

gabenbereich, soweit sich die An-
erkennung darauf bezieht, berührt 
wird und 

 
3. zur Mitwirkung nach § 12 Abs. 3 

Nr. 6 und 7 berechtigt war und er 
sich hierbei in der Sache geäußert 
hat oder ihm im Rahmen des § 12 
Abs. 3 keine Gelegenheit zur Äu-
ßerung gegeben worden ist. 

 

 (2) Rechtsbehelfe nach Absatz 1 sind nur 
zulässig, wenn der Verein durch den Verwal-
tungsakt in seinen satzungsmäßigen Aufga-
ben berührt wird und 
 
1.  er von seinem Mitwirkungsrecht nach § 

12 Abs. 3 Gebrauch gemacht hat und 
soweit er die Klage auf Einwendungen 
stützt, die bereits Gegenstand seiner 
Stellungnahme im Verwaltungsverfah-
ren gewesen sind oder die er in diesem 
Verfahren auf Grund der Unterlagen, die 
ihm zugänglich gemacht worden sind, 
nicht hätte vorbringen können und 

 
 
 
2.  es sich um einen Verwaltungsakt ge-

mäß § 12 Abs. 3 Nrn. 3 bis 6 handelt 
und 

 
 
3.  wenn der Erlass des Verwaltungsaktes 

nicht auf Grund einer Entscheidung in 
einem verwaltungsgerichtlichen Streit-
verfahren erfolgt ist. 

 

(3) Hat der Verein im Verwaltungsver-
fahren Gelegenheit zur Äußerung ge-
habt, ist er im Verfahren über den 
Rechtsbehelf mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen, die er im Verwal-
tungsverfahren nicht geltend gemacht 
hat, aber auf Grund der ihm überlas-
senen oder von ihm eingesehenen 
Unterlagen zum Gegenstand seiner 
Äußerung hätte machen können. 
 
(4) Ist der Verwaltungsakt dem Verein 
nicht bekannt gegeben worden, müs-
sen Widerspruch und Klage binnen 
eines Jahres erhoben werden, nach-
dem der Verein von dem Verwal-
tungsakt Kenntnis erlangt hat oder 
hätte erlangen können.“ 
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12. § 14 wird wie folgt geändert: 

 
a) Die Überschrift erhält folgenden 

Wortlaut: 
 
 „§ 14 
 Landesanstalt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen“ 

 

  
 
 
 
 
§ 14 
Landesanstalt für Ökologie, Bodenord-
nung und Forsten Nordrhein-Westfalen 
 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 werden die Wörter „Lan-

desanstalt für Ökologie, Boden-
ordnung und Forsten“ durch die 
Wörter „Landesanstalt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz“ 
ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
bb) Die Nr. 3 wird aufgehoben. 
 
 
 
cc) Die bisherigen Nrn. 4 und 5 wer-

den die Nrn. 3 und 4. 
 

  
 
(1) Die Landesanstalt für Ökologie, Boden-
ordnung und Forsten Nordrhein-Westfalen 
hat neben den ihr durch dieses Gesetz und 
andere Rechtsvorschriften zugewiesenen 
Aufgaben im Zusammenwirken mit anderen 
für die Ermittlung von Grundlagen des Na-
turhaushalts zuständigen Stellen des Landes
 
1.  die wissenschaftlichen Grundlagen für 

die Landschaftsplanung zu erarbeiten, 
2.  die gemäß § 19 geschützten Flächen 

und Landschaftsbestandteile zu erfas-
sen und wissenschaftlich zu betreuen, 

3.  ein landesweites Kataster der nach § 23 
geschützten Baumreihen und der nach 
§ 47 Abs. 1 gesetzlich geschützten Al-
leen zu führen, 

4.  den Zustand des Naturhaushalts und 
seine Veränderungen, die Folge solcher 
Veränderungen, die Einwirkung auf den 
Naturhaushalt und die Wirkungen von 
Umweltschutzmaßnahmen auf den Zu-
stand des Naturhaushalts zu ermitteln, 
auszuwerten, zu bewerten und gemäß 
§ 12 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz 
mit den anderen Ländern und dem Bund 
abzustimmen und 

5.  die in der Landschaftspflege tätigen 
Dienstkräfte und ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu schulen 
und fachlich zu betreuen. 

 
c) In Absatz 2 werden die Wörter 

„Landesanstalt für Ökologie, Bo-
denordnung und Forsten“ durch 
die Wörter „Landesanstalt für Na-
tur, Umwelt und Verbraucher-
schutz“ ersetzt. 

 

 (2) Das für den Naturschutz zuständige Mi-
nisterium kann der Landesanstalt für Ökolo-
gie, Bodenordnung und Forsten Nordrhein-
Westfalen weitere Aufgaben übertragen. 
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13. In § 15 Abs. 2 wird das Wort „Gebiets-

entwicklungsplan“ jeweils durch das 
Wort „Regionalplan“ ersetzt. 

 

 § 15 
Landschaftsprogramm, Landschaftsrah-
menplan 
 
(1) Für das Land Nordrhein-Westfalen wird 
von der obersten Landschaftsbehörde im 
Benehmen mit dem zuständigen Ausschuss 
des Landtags ein Landschaftsprogramm 
aufgestellt, das die landesweiten Leitbilder 
und Erfordernisse des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege darstellt. Raumbe-
deutsame Erfordernisse werden unter Ab-
wägung mit den anderen raumbedeutsamen 
Planungen nach Maßgabe des Landespla-
nungsgesetzes und des Landesentwick-
lungsprogramms in den Landesentwick-
lungsplan Nordrhein-Westfalen aufgenom-
men. 
 
(2) Die regionalen Erfordernisse und Maß-
nahmen zur Verwirklichung des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege werden nach 
Abstimmung und Abwägung mit anderen Be-
langen zusammenfassend im Gebietsent-
wicklungsplan dargestellt; der Gebietsent-
wicklungsplan erfüllt die Funktionen eines 
Landschaftsrahmenplans im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes. 
 

14. § 15a wird wie folgt geändert: 
 
a) In der Überschrift werden nach 

dem Wort „Landschaftsplanung“ 
die Wörter „sowie stadtökologi-
scher Fachbeitrag“ gestrichen. 

 

  
 
§ 15a 
Inhalt des Landschaftsprogramms, Fach-
beitrag des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zur Landschaftsplanung 
sowie stadtökologischer Fachbeitrag 
 
(1) Das Landschaftsprogramm besteht aus 
Text und Karten; es enthält 
 
1.  die Bestandsaufnahme von Natur und 

Landschaft sowie die Auswirkungen der 
bestehenden Raumnutzungen, 

2.  die Beurteilung des Zustandes von Na-
tur und Landschaft nach Maßgabe der 
Ziele und Grundsätze des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege ein-
schließlich der sich daraus ergebenden 
Konflikte, 

3.  die Leitbilder und Erfordernisse des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere 
a)  für die Entwicklung eines landes-

weiten Biotopverbundsystems so-
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wie zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung der Biotope und 
ihrer Lebensgemeinschaften ein-
schließlich der Tiere und Pflanzen 
wildlebender Arten und bestimmter 
Gebiete von Natur und Landschaft 
im Sinne der §§ 20 bis 23, 43 und 
62, 

b)  zum Schutz, zur Verbesserung der 
Qualität und zur Regeneration von 
Böden, Gewässern, Luft und Kli-
ma, die insoweit auch einer nach-
haltigen Nutzung der Naturgüter 
dienen,  

c)  zur Erhaltung und Entwicklung von 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft, auch 
als Erlebnis- und Erholungsraum 
des Menschen, 

d)  zur Sicherung des Freiraums mit 
seinen naturnahen Landschafts-
strukturen und Landschaftsele-
menten. 

 
b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Als Grundlage für den Regio-
nalplan als Landschaftsrahmen-
plan und für den Landschaftsplan 
erarbeitet die Landesanstalt für 
Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen einen 
Fachbeitrag des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege. Der 
Fachbeitrag enthält 
 
1. die Bestandsaufnahme von 

Natur und Landschaft sowie 
die Auswirkungen bestehender 
Raumnutzungen, 

 
2. die Beurteilung des Zustandes 

von Natur und Landschaft nach 
Maßgabe der Ziele und Grund-
sätze des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege ein-
schließlich der sich daraus er-
gebenden Konflikte und 

 
3. die aus den Nummern 1 und 2 

herzuleitenden Leitbilder und 
Empfehlungen zur Sicherung, 
Pflege und Entwicklung von 
Natur und Landschaft sowie 
Angaben zum Biotopverbund.“ 

  
 
(2) Als Grundlage für den Gebietsentwick-
lungsplan als Landschaftsrahmenplan und 
für den Landschaftsplan erarbeitet die Lan-
desanstalt für Ökologie, Bodenordnung und 
Forsten Nordrhein-Westfalen einen Fachbei-
trag des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege. 
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c) Die Absätze 3 und 4 werden auf-

gehoben. 
 

 (3) Die Landesanstalt für Ökologie, Boden-
ordnung und Forsten Nordrhein-Westfalen 
erarbeitet in Abstimmung mit der betroffenen 
Gemeinde oder Stadt einen stadtökologi-
schen Fachbeitrag für den baulichen Innen-
bereich im Sinne des Baugesetzbuchs. Der 
stadtökologische Fachbeitrag übernimmt 
gleichzeitig die Funktion eines gutachterli-
chen Landschaftsplans für den baulichen In-
nenbereich im Sinne des Baugesetzbuchs. 
Von der Erarbeitung des stadtökologischen 
Fachbeitrags kann in Teilen von Gemeinden 
abgesehen werden, soweit die vorherr-
schende Nutzung den Zielen und Grundsät-
zen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege entspricht und dies planungs-
rechtlich gesichert ist. Die Landesanstalt für 
Ökologie, Bodenordnung und Forsten Nord-
rhein-Westfalen stellt diesen Fachbeitrag 
den Städten und Gemeinden zur Verfügung. 
 
(4) Der Fachbeitrag nach Absatz 2 und der 
stadtökologische Fachbeitrag nach Absatz 3 
enthalten jeweils  
 
1.  die Bestandsaufnahme von Natur und 

Landschaft sowie die Auswirkungen be-
stehender Raumnutzungen, 

2.  die Beurteilung des Zustandes von Na-
tur und Landschaft nach Maßgabe der 
Ziele und Grundsätze des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege ein-
schließlich der sich daraus ergebenden 
Konflikte und  

3.  die aus den Nummern 1 und 2 herzulei-
tenden Leitbilder und Empfehlungen zur 
Sicherung, Pflege und Entwicklung von 
Natur und Landschaft und für eine öko-
logische Stadtentwicklung. 

 
15. § 16 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
 „(1) Die örtlichen Erfordernisse und 

Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Ziele und Grundsätze des Na-
turschutzes und der Landschafts-
pflege sind im Landschaftsplan 
darzustellen und rechtsverbindlich 
festzusetzen. Dabei sind die sich 
aus den Grundsätzen des Natur-
schutzes und der Landschaftspfle-
ge nach § 2 ergebenden Anforde-

 § 16 
Landschaftsplan 
 
 
(1) Die örtlichen Erfordernisse und Maß-
nahmen zur Verwirklichung der Ziele und 
Grundsätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege sind im Landschaftsplan 
darzustellen und rechtsverbindlich festzuset-
zen. Der Geltungsbereich des Landschafts-
plans erstreckt sich auf den baulichen Au-
ßenbereich im Sinne des Bauplanungs-
rechts. Soweit ein Bebauungsplan Festset-
zungen nach § 9 Abs. 1 Nrn. 11, 14 bis 18, 
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rungen untereinander und gegen-
über den sonstigen öffentlichen 
und privaten Belangen gerecht ab-
zuwägen. Der Geltungsbereich 
des Landschaftsplans erstreckt 
sich auf den baulichen Außenbe-
reich im Sinne des Bauplanungs-
rechts. Soweit ein Bebauungsplan 
Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 
Nrn. 11, 14 bis 18, 20, 24 bis 26 
des Baugesetzbuches trifft und 
über diese bauleitplanerische Si-
cherung hinaus weitergehende 
Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege erfor-
derlich sind, kann sich der Land-
schaftsplan unbeschadet der bau-
rechtlichen Festsetzungen auch 
auf diese Flächen erstrecken; die 
Festsetzung von Erschließungs-
maßnahmen nach § 26 Abs. 2 ist 
insoweit nicht zulässig. Satz 4 gilt 
entsprechend für Satzungen ge-
mäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 
3 des Baugesetzbuches.“ 

 

20, 24 bis 26 des Baugesetzbuches trifft und 
diese im Zusammenhang mit dem baulichen 
Außenbereich stehen, kann sich der Land-
schaftsplan unbeschadet der baurechtlichen 
Festsetzungen auch auf diese Flächen 
erstrecken; Festsetzungen nach § 26 Absatz 
1 Nr. 5 sind insoweit nicht zulässig. Satz 3 
gilt entsprechend für Satzungen gemäß § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Baugesetzbu-
ches. 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach dem 
Wort „Ziele“ die Wörter „und 
Erfordernisse“ sowie nach dem 
Wort „Raumordnung“ die Wör-
ter „und Landesplanung“ ge-
strichen. 

 
bb) In Satz 2 werden nach dem 

Wort „Raumordnung“ die Wör-
ter „und Landesplanung“ ge-
strichen. 

 

  
 
(2) Die Kreise und kreisfreien Städte (Träger 
der Landschaftsplanung) haben unter Be-
achtung der Ziele und Erfordernisse der 
Raumordnung und Landesplanung für ihr 
Gebiet Landschaftspläne aufzustellen; der 
Landschaftsplan ist als Satzung zu be-
schließen. Die Darstellungen der Flächen-
nutzungspläne sind in dem Umfang zu be-
achten, wie sie den Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung entsprechen. Die beste-
henden planerischen Festsetzungen anderer 
Fachplanungsbehörden sind ebenfalls zu 
beachten. Die Verbindlichkeit des Land-
schaftsplans richtet sich nach den §§ 7 Abs. 
1 und 33 bis 41. 
 
(3) Für das Gebiet eines Kreises oder einer 
kreisfreien Stadt können mehrere Land-
schaftspläne aufgestellt werden. 
 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 
 „(4) Der Landschaftsplan besteht 

aus Karte, Begründung mit den 
Zielen und Zwecken sowie den 
wesentlichen Ergebnissen des 
Landschaftsplans (Umweltbericht), 

  
 
(4) Der Landschaftsplan besteht aus Karte, 
Text und Erläuterungen; er enthält 
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Text und Erläuterungen, er enthält 
insbesondere 
 
1. die Darstellung der Entwick-

lungsziele für die Landschaft 
(§ 18), 

2. die Festsetzung besonders ge-
schützter Teile von Natur und 
Landschaft (§§ 19 bis 23), 

3. die Kennzeichnung der Be-
standteile des Biotopverbunds 
(§ 2b) 

4. besondere Festsetzungen für 
die forstliche Nutzung (§ 25), 

5. die Entwicklungs-, Pflege- und 
Erschließungsmaßnahmen 
(§ 26).“ 

 

 
 
 
1.  die Darstellung der Entwicklungsziele 

für die Landschaft (§ 18), 
 
2.  die Festsetzung besonders geschützter 

Teile von Natur und Landschaft (§§ 19 
bis 23), 

3.  die Zweckbestimmung für Brachflächen 
(§ 24), 

 
4.  besondere Festsetzungen für die forstli-

che Nutzung (§ 25), 
5.  die Entwicklungs-, Pflege- und Erschlie-

ßungsmaßnahmen (§ 26). 
 

16. Nach § 16 wird der folgende neue § 17 
eingefügt: 
 
„§ 17 
Strategische Umweltprüfung bei der 
Landschaftsplanung 
 
(1) Bei der Aufstellung oder Änderung 
des Landschaftsplans ist eine Strate-
gische Umweltprüfung durchzuführen. 
Ist eine Strategische Umweltprüfung 
für das Plangebiet oder für Teile davon 
bereits in vorlaufenden Plänen durch-
geführt worden, soll sich die Strategi-
sche Umweltprüfung auf zusätzliche 
oder andere erhebliche Umweltaus-
wirkungen beschränken. Das Verfah-
ren muss den Anforderungen der 
§§ 14a, 14f und 14g Abs. 2 Nr. 6 und 8 
sowie der §§ 14h und 14i Abs. 1, 14k 
Abs. 1 und 14n des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung ent-
sprechen. Die Behörden- und Öffent-
lichkeitsbeteiligungen sind gleichzeitig 
mit den Verfahren nach § 27a bis c 
durchzuführen. Die Begründung zum 
Landschaftsplan erfüllt die Funktion 
eines Umweltberichtes nach § 14g des 
Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung. In die Begründung sind 
die voraussichtlich erheblichen Aus-
wirkungen auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2 
des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung genannten Schutzgü-
ter aufzunehmen.  
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(2) Einer Strategischen Umweltprüfung 
bedarf es bei der Änderung eines 
Landschaftsplans nach § 29 Abs. 1 
und 2 nicht, wenn keine Anhaltspunkte 
für zusätzliche oder andere erhebliche 
Umweltauswirkungen bestehen. Im 
Verfahren nach § 27a bis c ist mit Be-
gründung darauf hinzuweisen, dass 
von der Durchführung einer Strategi-
schen Umweltprüfung abgesehen 
wird. Einer Strategischen Umweltprü-
fung bedarf es ferner nicht in den Fäl-
len des § 29 Abs. 3 und 4.  
 
(3) Die Strategische Umweltprüfung 
beim Landschaftsrahmenplan erfolgt 
nach den Vorschriften des Landespla-
nungsgesetzes.“ 

 

  

17. § 18 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
a) In Satz 1 werden nach dem Wort 

„geben“ die Wörter „als räumlich-
fachliche Leitbilder“ eingefügt. 

 
 
b) In Satz 3 erhält Nr. 1 folgende 

Fassung: 
 
 „1. die Erhaltung einer mit na-

turnahen Lebensräumen oder 
sonstigen natürlichen Land-
schaftselementen reich oder viel-
fältig ausgestatteten Landschaft 
als Lebensraum für die land-
schaftstypischen Tier- und Pflan-
zenarten oder die Erhaltung einer 
gewachsenen Kulturlandschaft mit 
ihren biologischen und kulturhisto-
rischen Besonderheiten,“ 

 

 § 18 
Entwicklungsziele für die Landschaft, Bi-
otopverbund 
 
(1) Die Entwicklungsziele für die Landschaft 
geben über das Schwergewicht der im Plan-
gebiet zu erfüllenden Aufgaben der Land-
schaftsentwicklung Auskunft. Entwicklungs-
ziel ist auch der Aufbau des Biotopverbunds 
nach § 2b. Als weitere Entwicklungsziele 
kommen insbesondere in Betracht 
 
1.  die Erhaltung einer mit naturnahen Le-

bensräumen oder sonstigen natürlichen 
Landschaftselementen reich oder vielfäl-
tig ausgestatteten Landschaft, 

 
 
 
 
 
 
 
2.  die Anreicherung einer Landschaft mit 

naturnahen Lebensräumen und mit glie-
dernden und belebenden Elementen, 

3.  die Wiederherstellung einer in ihrem 
Wirkungsgefüge, ihrem Erscheinungs-
bild oder ihrer Oberflächenstruktur ge-
schädigten oder stark vernachlässigten 
Landschaft, 

4.  der Ausbau der Landschaft für die Erho-
lung. Zur Erholung gehören auch natur- 
und landschaftsverträgliche sportliche 
Betätigungen in der freien Natur, 
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5.  die Ausstattung der Landschaft für Zwe-
cke des Immissionsschutzes und des 
Bodenschutzes oder zur Verbesserung 
des Klimas. 

 
(2) Bei der Darstellung der Entwicklungsziele 
für die Landschaft sind die im Plangebiet zu 
erfüllenden öffentlichen Aufgaben und die 
wirtschaftlichen Funktionen der Grundstü-
cke, insbesondere die land-, forst-, berg-, 
abgrabungs-, wasser- und abfallwirtschaftli-
chen Zweckbestimmungen zu berücksichti-
gen. 
 

18. § 23 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Der Schutz kann sich in bestimmten 

Gebieten auf den gesamten Bestand 
an Baumreihen, Hecken, Streuobstwie-
sen oder anderen Landschaftsbestand-
teilen erstrecken.“ 

 

 § 23 
Geschützte Landschaftsbestandteile 
 
Als geschützte Landschaftsbestandteile 
werden Teile von Natur und Landschaft fest-
gesetzt, soweit ihr besonderer Schutz 
 
a) zur Erhaltung, Entwicklung oder Wie-

derherstellung der Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushalts, 

b) zur Belebung, Gliederung oder Pflege 
des Orts- und Landschaftsbildes oder 

c)  zur Abwehr schädlicher Einwirkungen 
 

erforderlich ist. Der Schutz kann sich in be-
stimmten Gebieten auf den gesamten Be-
stand an einseitigen Baumreihen, Bäumen, 
Hecken oder anderen Landschaftsbestand-
teilen erstrecken. 
 

19. § 26 erhält folgenden Wortlaut: 
 

"§ 26 
Entwicklungs-, Pflege- und Er-
schließungsmaßnahmen 

 
 
 (1) Der Landschaftsplan hat die Ent-

wicklungs-, Pflege- und Erschlie-
ßungsmaßnahmen festzusetzen, die 
zur Erreichung des Schutzzwecks der 
nach den §§ 19 bis 23 besonders zu 
schützenden Teile von Natur und 
Landschaft und zur Erhaltung der nach 
§ 62 gesetzlich geschützten Biotope er-
forderlich sind. Auf der Grundlage der 
Entwicklungsziele nach § 18 kann der 
Landschaftsplan zur Verwirklichung der 
Ziele und Grundsätze nach den §§ 1 
und 2 weitere Maßnahmen zur Siche-
rung und Verbesserung der Leistungs- 

  
 
§ 26 
Entwicklungs-, Pflege- und Er-
schließungsmaßnahmen 
 
(1) Der Landschaftsplan hat die Ent-
wicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaß-
nahmen festzusetzen, die zur Verwirklichung 
der Ziele und Grundsätze nach den §§ 1 und 
2, der Entwicklungsziele nach § 18 sowie zur 
Erreichung des Schutzzwecks der nach den 
§§ 19 bis 23 besonders zu schützenden Tei-
le von Natur und Landschaft erforderlich 
sind. Hierunter fallen insbesondere die 
 
1.  Anlage, Wiederherstellung oder Pflege 

naturnaher Lebensräume (Biotope), 
einschließlich der Maßnahmen zum 
Schutz und zur Pflege der Lebensge-
meinschaften sowie der Tiere und 
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und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts oder des Landschaftsbildes, der 
Pflege und Entwicklung eines Biotop-
verbundsystems sowie der Kulturland-
schaft und des Erholungswertes von 
Natur und Landschaft (Landschafts-
entwicklung) festsetzen. 

 

Pflanzen wildlebender Arten, insbe-
sondere der geschützten Arten, im 
Sinne des Fünften Abschnitts des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 

2.  Anlage, Pflege oder Anpflanzung von 
Flurgehölzen, Hecken, Bienenweide-
gehölzen, Schutzpflanzungen, Alleen, 
Baumgruppen und Einzelbäumen, 

3.  Herrichtung von geschädigten oder 
nicht mehr genutzten Grundstücken 
einschließlich der Beseitigung verfal-
lener Gebäude oder sonstiger stören-
der Anlagen, die auf Dauer nicht mehr 
genutzt werden, 

4.  Pflegemaßnahmen zur Erhaltung oder 
Wiederherstellung des Landschafts-
bildes, insbesondere zur Erhaltung 
von Tal- und Hangwiesen sowie von 
Grünflächen in Verdichtungsgebieten 
und 

5.  Anlage von Wanderwegen, Parkplät-
zen, Liege- und Spielwiesen. 

 
(2) Unter die Maßnahmen nach Absatz 
1 fallen insbesondere die 
 
1. Anlage, Wiederherstellung oder 

Pflege naturnaher Lebensräume 
(Biotope), einschließlich der 
Maßnahmen zum Schutz und zur 
Pflege der Lebensgemeinschaf-
ten sowie der Tiere und Pflanzen 
wildlebender Arten, insbesonde-
re der geschützten Arten im Sin-
ne des Fünften Abschnitts des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 

2. Anlage, Pflege oder Anpflanzung 
ökologisch auch für den Biotop-
verbund bedeutsamer sowie cha-
rakteristischer landschaftlicher 
Strukturen und Elemente wie 
Streuobstwiesen, Flurgehölze, 
Hecken, Bienenweidegehölze, 
Schutzpflanzungen, Alleen, 
Baumgruppen und Einzelbäume, 

3. Maßnahmen, die Verpflichtungen 
der Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23.0ktober 2000 
zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik erfüllen, 

 (2) Die Festsetzungen nach Absatz 1 wer-
den bestimmten Grundstücksflächen zuge-
ordnet. Soweit nicht Gründe des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege entgegen 
stehen, ist es auch zulässig, Festsetzungen 
nach Absatz 1 einem im Landschaftsplan 
abgegrenzten Landschaftsraum zuzuordnen, 
ohne dass die Festsetzungen an eine be-
stimmte Grundstücksfläche gebunden wer-
den. 
 

4. Herrichtung von geschädigten 
oder nicht mehr genutzten 
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Grundstücken einschließlich der 
Entsiegelung, Beseitigung verfal-
lener Gebäude oder sonstiger 
störender Anlagen, die auf Dauer 
nicht mehr genutzt werden, 

5. Pflegemaßnahmen zur Erhaltung 
oder Wiederherstellung des 
Landschaftsbildes, 

6. Pflege und Entwicklung von cha-
rakteristischen Elementen der 
Kulturlandschaft, 

7. Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen für im besiedelten Be-
reich vorhandene landschaftliche 
Strukturen und Elemente insbe-
sondere im Hinblick auf ihre Be-
deutung für den Biotopverbund 
und 

8. Maßnahmen für die landschafts-
gebundene und naturverträgliche 
Erholung. 

 
(3) Die Festsetzungen nach Absatz 2 
werden bestimmten Grundstücksflä-
chen zugeordnet. Soweit nicht Gründe 
des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege entgegen stehen, ist es 
auch zulässig, Festsetzungen nach 
Absatz 2 einem im Landschaftsplan 
abgegrenzten Landschaftsraum zuzu-
ordnen, ohne dass die Festsetzungen 
an eine bestimmte Grundstücksfläche 
gebunden werden.“ 

 

  

20. § 28 erhält folgende Fassung: 
 
„§ 28 
Anzeige des Landschaftsplans 
 
(1) Der Landschaftsplan ist der höhe-
ren Landschaftsbehörde anzuzeigen. 
 
(2) Die höhere Landschaftsbehörde 
kann innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang der Anzeige geltend machen, 
dass der Landschaftsplan nicht ord-
nungsgemäß zustande gekommen ist 
oder diesem Gesetz, den aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen oder 
sonstigen Rechtsvorschriften wider-
spricht. Der Landschaftsplan darf nur 
in Kraft gesetzt werden, wenn die hö-
here Landschaftsbehörde die Verlet-
zung von Rechtsvorschriften nicht in-
nerhalb der in Satz 1 bezeichneten 

  
 
§ 28 
Genehmigung des Landschaftsplans 
 
(1) Der Landschaftsplan bedarf der Geneh-
migung der höheren Landschaftsbehörde. 
 
(2) Die Genehmigung darf nur versagt wer-
den, wenn der Landschaftsplan nicht ord-
nungsgemäß zustande gekommen ist oder 
diesem Gesetz, den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen oder sonstigen Rechtsvor-
schriften widerspricht. 
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Frist geltend gemacht oder wenn sie 
vor Ablauf der Frist erklärt hat, dass 
sie keine Verletzung von Rechtsvor-
schriften geltend macht.  
 
(3) Der Träger der Landschaftspla-
nung ist verpflichtet, die von der höhe-
ren Landschaftsbehörde nach Absatz 
2 geltend gemachten Verstöße auszu-
räumen.“ 

 

 
 
 
 
 
(3) Die Genehmigung kann unter Auflagen 
erteilt werden, durch die nach Absatz 2 be-
stehende Versagungsgründe ausgeräumt 
werden. Können Versagungsgründe nicht 
ausgeräumt werden, kann die höhere Land-
schaftsbehörde räumliche oder sachliche 
Teile des Landschaftsplans von der Geneh-
migung ausnehmen, wenn sich die ausge-
nommenen Teile nicht auf den übrigen Inhalt 
des Landschaftsplans auswirken können; die 
Verpflichtung des Trägers der Landschafts-
planung, für das ganze Gebiet des Kreises 
oder der kreisfreien Stadt einen Land-
schaftsplan aufzustellen, bleibt unberührt. 
 
(4) Über die Genehmigung ist binnen drei 
Monaten zu entscheiden; die höhere Land-
schaftsbehörde kann räumliche und sachli-
che Teile des Landschaftsplans vorweg ge-
nehmigen. Aus wichtigen Gründen kann die 
Frist auf Antrag der Genehmigungsbehörde 
von der obersten Landschaftsbehörde ver-
längert werden, in der Regel jedoch nur bis 
zu drei Monaten. Der Träger der Land-
schaftsplanung ist von der Fristverlängerung 
in Kenntnis zu setzen. Die Genehmigung gilt 
als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der Frist 
unter Angabe von Gründen abgelehnt wird. 
 

21. § 28a wird wie folgt geändert: 
 

a) Satz 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 
 „Die erfolgte Durchführung des 

Anzeigeverfahrens ist durch den 
Träger der Landschaftsplanung 
ortsüblich bekannt zu machen.“ 

 
b) In Satz 2 werden nach dem Wort 

„ist“ die Wörter „mit Erläuterung“ 
gestrichen. 

 

 § 28a 
Inkrafttreten des Landschaftsplans 
 
 
Die Erteilung der Genehmigung ist durch 
den Träger der Landschaftsplanung ortsüb-
lich bekanntzumachen. Der Landschaftsplan 
ist mit Erläuterung zu jedermanns Einsicht 
bereitzuhalten; über den Inhalt ist auf Ver-
langen Auskunft zu geben. In der Bekannt-
machung ist darauf hinzuweisen, wo der 
Landschaftsplan eingesehen werden kann. 
Mit der Bekanntmachung tritt der Land-
schaftsplan in Kraft. Die Bekanntmachung 
tritt an die Stelle der sonst für Satzungen 
vorgeschriebenen Veröffentlichung. 
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22. § 29 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 2 wird das Wort „Ge-
nehmigung“ jeweils durch das Wort 
„Anzeige“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 29 
Änderung, Aufhebung und Neuaufstel-
lung des Landschaftsplans 
 
(1) Die Vorschriften über die Aufstellung des 
Landschaftsplans gelten auch für seine Än-
derung, Aufhebung und Neuaufstellung. 
 
(2) Werden durch Änderungen eines Land-
schaftsplans die Grundzüge der Planung 
nicht berührt, bedarf es der Verfahren nach 
§§ 27a bis 27c sowie der Genehmigung 
nach § 28 nicht; § 27 Abs. 1 Satz 2 findet 
keine Anwendung (vereinfachte Änderung). 
Den Eigentümern der von den Änderungen 
betroffenen Grundstücke und den von den 
Änderungen berührten Trägern öffentlicher 
Belange ist Gelegenheit zur Stellungnahme 
innerhalb angemessener Frist zu geben. Wi-
dersprechen die Beteiligten innerhalb der 
Frist den Änderungen, bedarf der Land-
schaftsplan der Genehmigung nach § 28. 
Die Stellungnahmen der Beteiligten sind als 
Bedenken und Anregungen nach § 27c Abs. 
1 Satz 4 und 6 zu behandeln. 
 
(3) Enthält ein Landschaftsplan Darstellun-
gen oder Festsetzungen mit Befristung in 
Bereichen eines Flächennutzungsplans, für 
die dieser eine bauliche Nutzung vorsieht, 
tritt der Landschaftsplan für diese Bereiche 
außer Kraft, sobald ein Bebauungsplan oder 
eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
des Baugesetzbuches in Kraft tritt. Entspre-
chendes gilt für das Außerkrafttreten von 
Darstellungen und Festsetzungen des Land-
schaftsplans bei der baurechtlichen Zulas-
sung von Vorhaben innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils im Sinne 
des § 34 Abs. 1 Baugesetzbuch und für Be-
reiche, in denen die Gemeinde durch Sat-
zung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Bauge-
setzbuch die Grenzen für im Zusammen-
hang bebaute Ortsteile festlegt. 
 
(4) Bei der Aufstellung, Änderung und Er-
gänzung eines Flächennutzungsplans im 
Geltungsbereich eines Landschaftsplans tre-
ten widersprechende Darstellungen und 
Festsetzungen des Landschaftsplans mit 
dem In-Kraft-Treten des entsprechenden 
Bebauungsplans oder einer Satzung nach § 
34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches 
außer Kraft, soweit der Träger der Land-
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b) In Absatz 5 Satz 1 werden nach 

dem Wort „Ziele“ die Wörter „oder 
Erfordernisse“ sowie nach dem 
Wort „Raumordnung“ die Wörter 
„und Landesplanung“ gestrichen. 

 

schaftsplanung im Beteiligungsverfahren 
diesem Flächennutzungsplan nicht wider-
sprochen hat. Für das Außer-Kraft-Treten 
gilt Entsprechendes bei Satzungen nach § 
34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbu-
ches, soweit der Träger der Landschaftspla-
nung im Beteiligungsverfahren nach § 34 
Abs. 6 Satz 1 des Baugesetzbuches nicht 
widersprochen hat. 
 
(5) Ein Landschaftsplan muss geändert oder 
neu aufgestellt werden, wenn sich die ihm 
zugrunde liegenden Ziele oder Erfordernisse 
der Raumordnung und Landesplanung ge-
ändert haben. In diesem Fall kann die Lan-
desregierung eine entsprechende Änderung 
verlangen. 
 

23. § 30 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) In Absatz 1 erhält die Nr. 2 folgen-

den Wortlaut: 
 
 „2. ein Beschluss des Trägers 

der Landschaftsplanung nicht ge-
fasst, ein Anzeigeverfahren nicht 
durchgeführt oder die Durchfüh-
rung des Anzeigeverfahrens nicht 
ortsüblich bekannt gemacht wor-
den ist.“ 

 

 § 30 
Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften, Mängel der Abwägung, Be-
hebung von Fehlern 
 
(1) Eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes ist für die 
Rechtswirksamkeit des Landschaftsplans 
nur beachtlich, wenn 
 
1.  die Vorschriften über die Beteiligung der 

Träger öffentlicher Belange und die öf-
fentliche Auslegung nach § 27a, § 27c 
oder § 29 Abs. 2 Satz 2 verletzt worden 
sind; unbeachtlich ist dagegen, wenn 
bei Anwendung der Vorschriften einzel-
ne berührte Träger öffentlicher Belange 
nicht beteiligt oder bei Anwendung des 
§ 27c Abs. 2 Satz 2 oder des § 29 Abs. 
2 Satz 1 die Voraussetzungen für die 
Durchführung der Beteiligung nach die-
sen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
 
 
2.  ein Beschluss des Trägers der Land-

schaftsplanung nicht gefaßt, eine Ge-
nehmigung nicht erteilt oder die Ertei-
lung der Genehmigung nicht ortsüblich 
bekanntgemacht worden ist. 

 
 
(2) Mängel im Abwägungsvorgang sind für 
die Rechtswirksamkeit des Landschaftsplans 
nur erheblich, wenn sie offensichtlich und 
auf das Abwägungsergebnis von Einfluß 
gewesen sind. Für das Abwägungsergebnis 
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ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt 
der Beschlussfassung über den Land-
schaftsplan maßgebend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) In Absatz 3 Satz 1 werden die 

Wörter „in Fällen der Nummer 1 
innerhalb eines Jahres, in Fällen 
der Nummer 2“ gestrichen und das 
Wort „sieben“ durch das Wort 
„zwei“ ersetzt. 

 

 (3) Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit 
des Landschaftsplans sind 
 
1.  eine Verletzung der in Absatz 1 Satz 1 

Nr. 1 bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und 

2.  Mängel des Abwägungsergebnisses 
gemäß Absatz 2, 

 
wenn sie nicht in Fällen der Nummer 1 in-
nerhalb eines Jahres, in Fällen der Nummer 
2 innerhalb von sieben Jahren seit Be-
kanntmachung des Landschaftsplans schrift-
lich gegenüber dem Träger der Land-
schaftsplanung geltend gemacht worden 
sind; der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist darzu-
legen. 
 

c) In Absatz 4 wird das Wort „Ge-
nehmigung“ durch die Wörter 
„Durchführung des Anzeigeverfah-
rens“ ersetzt. 

 

 (4) In der ortsüblichen Bekanntmachung der 
Genehmigung des Landschaftsplans ist auf 
die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften und von Mängeln des Ab-
wägungsergebnisses sowie auf die Rechts-
folgen (Absatz 3) hinzuweisen. 
 
(5) Der Träger der Landschaftsplanung kann 
einen Fehler, der sich aus der Verletzung 
der in Absatz 1 bezeichneten Vorschriften 
ergibt, oder einen sonstigen Verfahrens- o-
der Formfehler beheben; dabei kann der 
Träger der Landschaftsplanung den Land-
schaftsplan durch Wiederholung des nach-
folgenden Verfahrens in Kraft setzen. Der 
Landschaftsplan kann auch mit Rückwirkung 
erneut in Kraft gesetzt werden. 
 

24. In § 31 wird in der Überschrift und im 
Text das Wort „Genehmigungsverfah-
ren“ durch das Wort „Anzeigeverfah-
ren“ ersetzt. 

 

 § 31 
Aufgaben im Genehmigungsverfahren 
 
Die Verpflichtung der für das Genehmi-
gungsverfahren zuständigen Behörde, die 
Einhaltung der Vorschriften zu prüfen, deren 
Verletzung sich auf die Rechtswirksamkeit 
eines Landschaftsplans nach § 30 nicht 
auswirkt, bleibt unberührt. 
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25. Nach § 31 wird der folgende § 32 ein-

gefügt: 
 

„§ 32 
Experimentierklausel 
 
Die Träger der Landschaftsplanung 
können neue Inhalte des Landschafts-
plans und neue Formen der Mitwir-
kung bei der Aufstellung des Land-
schaftsplanes erproben. Die Erpro-
bung kann sich insbesondere erstre-
cken auf: 
 
1. die Darstellung geeigneter Kom-

pensationsflächen und die Be-
schreibung hierfür geeigneter 
Kompensationsmaßnahmen, 

2. die Darstellung von Flächen, die 
im Rahmen eines Ökokontos nach 
§ 5a geführt werden oder für ein 
solches geeignet sind (Flächen-
pool) und  

3. die aktive Einbindung der Bürge-
rinnen und Bürger, Behörden, Ver-
bände und Institutionen in den Pla-
nungsprozess.“ 

 

  

26. § 34 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift erhält folgenden 
Wortlaut: 

 
„§ 34 
Wirkung der Schutzausweisung“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 1 

Abs. 3“ durch die Angabe „§ 2c 
Abs. 1“ ersetzt. 

 

  
 
 
 
 
§ 34 
Wirkung der Schutzausweisung,
Bindungen für Brachflächen 
 
(1) In Naturschutzgebieten sind nach Maß-
gabe näherer Bestimmungen im Land-
schaftsplan alle Handlungen verboten, die 
zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 
Veränderung des geschützten Gebietes oder 
seiner Bestandteile oder zu einer nachhalti-
gen Störung führen können. 
 
 
(2) In Landschaftsschutzgebieten sind unter 
besonderer Beachtung von § 1 Abs. 3 und 
nach Maßgabe näherer Bestimmungen im 
Landschaftsplan alle Handlungen verboten, 
die den Charakter des Gebietes verändern 
können oder dem besonderen Schutzzweck 
zuwiderlaufen. 
 

- 38 -



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/3144 

 39

(3) Die Beseitigung eines Naturdenkmals 
sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstö-
rung, Beschädigung, Veränderung oder 
nachhaltigen Störung eines Naturdenkmals 
oder seiner geschützten Umgebung führen 
können, sind nach Maßgabe näherer Be-
stimmungen im Landschaftsplan verboten. 
 
(4) Die Beseitigung eines geschützten Land-
schaftsbestandteils sowie alle Handlungen, 
die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 
Veränderung des geschützten Landschafts-
bestandteils führen können, sind nach Maß-
gabe näherer Bestimmungen im Land-
schaftsplan verboten. 
 
(4a) Von den Verboten nach den Absätzen 1 
bis 4 können solche Ausnahmen zugelassen 
werden, die im Landschaftsplan nach Art 
und Umfang ausdrücklich vorgesehen sind. 
(4b) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 bis 
4 gelten nicht für die beim Inkrafttreten des 
Landschaftsplans bestehenden planerischen 
Festsetzungen anderer Fachplanungsbe-
hörden. 
 
(5) Die Betreuung der besonders geschütz-
ten Teile von Natur und Landschaft obliegt 
unbeschadet des § 14 Abs. 1 Nr. 2 den unte-
ren Landschaftsbehörden. Soweit besonders 
geschützte Teile von Natur und Landschaft 
im Eigentum des Landes stehen, kann das 
für den Naturschutz zuständige Ministerium 
eine abweichende Regelung treffen. 
 
(6) Nutzungen von Grundstücken, die den 
Festsetzungen des Landschaftsplans gemäß 
§ 24 widersprechen, sind verboten. 
 

27. § 36 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Abs. 1 erhält Satz 2 folgenden 
Wortlaut: 

 
 
 
 
 
 „Die Durchführung forstlicher Maß-

nahmen soll einschließlich der Zu-
ständigkeit zum Abschluss von 
vertraglichen Vereinbarungen nach 
Abs. 2 Satz 1 auf den Landesbe-
trieb Wald und Holz übertragen 
werden.“ 

 § 36 
Aufgaben des Trägers der Landschafts-
planung 
 
(1) Die Durchführung der im Landschafts-
plan festgesetzten Entwicklungs-, Pflege- 
und Erschließungsmaßnahmen obliegt den 
Kreisen und kreisfreien Städten, soweit sich 
nicht aus den nachfolgenden Vorschriften 
etwas anderes ergibt. Die Durchführung 
forstlicher Maßnahmen soll vertraglich auf 
die Forstbehörden übertragen werden. Die 
Vorschriften des § 11 Landesforstgesetz 
über die tätige Mithilfe finden sinngemäße 
Anwendung. 
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b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
 „(2) Die Durchführung der Maß-

nahmen nach Absatz 1 soll unbe-
schadet der Vorschriften der §§ 38 
bis 41 vorrangig vertraglich gere-
gelt werden; dies gilt insbesondere 
auch für Festsetzungen nach § 26 
Abs. 3. Kommt eine vertragliche 
Regelung nicht zustande, kann für 
die Umsetzung von Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen nach 
§ 26 Abs. 3 ein Bodenordnungs-
verfahren nach § 41 durchgeführt 
werden.“ 

 

  
 
(2) Die Durchführung der Maßnahmen nach 
Absatz 1 kann unbeschadet der Vorschriften 
des §§ 38 bis 41 vertraglich geregelt wer-
den; dies gilt insbesondere auch für Festset-
zungen nach § 26 Abs. 2. Kommt eine ver-
tragliche Regelung nicht zustande, kann für 
die Umsetzung von Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen nach § 26 Abs. 2 Satz 2 
ein Bodenordnungsverfahren nach § 41 
durchgeführt werden. 
 
(3) Erfordert die Verwirklichung von Ent-
wicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaß-
nahmen ein Verwaltungsverfahren nach an-
deren Rechtsvorschriften, so ist dieses auf 
Antrag der Landschaftsbehörde unverzüglich 
durchzuführen. 
 

28. § 36a wird wie folgt neu gefasst: 
 

 "§ 36a 
 Gesetzliches Vorkaufsrecht des 
 Trägers der Landschaftsplanung 
 
Dem Träger der Landschaftsplanung 
steht im Geltungsbereich eines Land-
schaftsplans für die Umsetzung der 
im Landschaftsplan nach §§ 20, 22, 
23 sowie 26 getroffenen Festsetzun-
gen ein Vorkaufsrecht beim Kauf von 
Grundstücken zu. Das Vorkaufsrecht 
kann nur binnen zwei Monaten nach 
Mitteilung des Kaufvertrages durch 
Verwaltungsakt gegenüber dem Ver-
käufer ausgeübt werden. Das Vor-
kaufsrecht steht dem Träger der 
Landschaftsplanung nicht zu beim 
Kauf von Rechten nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz und von Erb-
baurechten. Das Vorkaufsrecht darf 
bei bebauten Grundstücken nur aus-
geübt werden, wenn dies im öffentli-
chen Interesse geboten ist und die 
Ziele und Grundsätze des Natur-
schutzes anders nicht zu verwirkli-
chen sind. Das Vorkaufsrecht ist aus-
geschlossen, wenn der Eigentümer 
das Grundstück an seinen Ehegatten 
oder an eine Person veräußert, die 
mit ihm in gerader Linie verwandt 
oder verschwägert oder in der Seiten-
linie bis zum dritten Grad verwandt ist 

  
 
§ 36a 
Gesetzliches Vorkaufsrecht des 
Trägers der Landschaftsplanung 
 
Dem Träger der Landschaftsplanung steht 
im Geltungsbereich eines Landschaftsplans 
für die Umsetzung der im Landschaftsplan 
nach §§ 20, 22, 23 sowie 26 getroffenen 
Festsetzungen ein Vorkaufsrecht beim Kauf 
von Grundstücken zu. 
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sowie bei einer Veräußerung zwi-
schen Lebenspartnern oder Lebens-
partnerinnen einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft. Beabsichtigt der 
Träger das Vorkaufsrecht im Gel-
tungsbereich eines Landschaftspla-
nes oder für einen abgegrenzten 
Landschaftsraum nicht auszuüben, ist 
dies durch den Träger zu beschlie-
ßen. Der Beschluss ist ortsüblich be-
kannt zu machen.“ 

 
29. § 38 wird wie folgt neu gefasst: 

 
"§ 38 
Verpflichtung der Grundstückseigen-
tümer oder -besitzer zur Durchführung 
von Maßnahmen 
 
 
Nach § 26 Abs. 3 S. 1 festgesetzte 
Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen 
können im Rahmen des Zumutbaren 
den Grundstückseigentümerinnen und 
-eigentümern oder Grundstücksbesit-
zerinnen und -besitzern aufgegeben 
werden.“ 

 

  
 
§ 38 
Verpflichtung der Grundstückseigentü-
mer oder -besitzer zur Durchführung von 
Maßnahmen 
 
(1) Setzt der Landschaftsplan Maßnahmen 
zur Beseitigung von Landschaftsschäden 
fest, so kann deren Durchführung im Rah-
men des Zumutbaren dem Verursacher oder 
dem Grundstückseigentümer oder -besitzer 
aufgegeben werden. Verpflichtungen nach 
§ 6 bleiben hiervon unberührt. Dies gilt nicht 
für vorhandene Verkehrsanlagen. 
 
(2) Im Landschaftsplan festgesetzte An-
pflanzungen von Flurgehölzen, Hecken, 
Baumgruppen und Einzelbäumen können 
dem Grundstückseigentümer oder -besitzer 
aufgegeben werden, wenn der Aufwand 
hierfür im Einzelfall gering ist. 
 
(3) Setzt der Landschaftsplan bestimmte 
Pflegemaßnahmen im Sinne von § 26 Nr. 4 
fest, so soll ihre Durchführung dem Grund-
stückseigentümer oder -besitzer übertragen 
werden, es sei denn, dass diesem die 
Durchführung unzumutbar ist. Der Grund-
stückseigentümer kann sich von der Ver-
pflichtung nach Satz 1 befreien, wenn er das 
Grundstück dem Kreis oder der kreisfreien 
Stadt in Höhe des Verkehrswertes zum Er-
werb anbietet. 
 

 
 
 
30. In § 39 wird die Angabe „§ 38 Abs. 3 

Satz 2“ durch die Angabe „§ 38“ er-
setzt. 

 

 § 39 
Allgemeine Duldungspflicht 
 
Sind die Voraussetzungen des § 38 nicht 
gegeben oder hat sich der Verpflichtete nach 
§ 38 Abs. 3 Satz 2 befreit, so kann die unte-
re Landschaftsbehörde den Eigentümer oder 
Besitzer eines Grundstücks zur Duldung der 
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im Landschaftsplan festgesetzten Ent-
wicklungs- und Pflegemaßnahmen verpflich-
ten, wenn die zu duldende Maßnahme nicht 
zu unzumutbaren Beeinträchtigungen in der 
Nutzung oder Bewirtschaftung des Grund-
stücks führt. Die Verpflichtung zur Duldung 
entfällt, wenn der Eigentümer oder Besitzer 
die Durchführung der Maßnahme selbst ü-
bernimmt. 
 

31. § 42a wird wie folgt geändert: 
 
 

a) In Abs. 1 Satz 1 und 3 werden je-
weils nach dem Wort „Raumord-
nung“ die Wörter „und Landespla-
nung“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 42a 
Schutzmaßnahmen 
 
(1) Liegt ein Landschaftsplan nicht vor, so 
kann die höhere Landschaftsbehörde unter 
Beachtung der Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung außerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile und des Gel-
tungsbereichs der Bebauungspläne durch 
ordnungsbehördliche Verordnung Natur-
schutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, 
Naturdenkmale oder geschützte Land-
schaftsbestandteile ausweisen. Die §§ 19 
bis 23 gelten entsprechend. Bei der Auswei-
sung der Schutzgebiete und -objekte sind 
die Darstellungen der Flächennutzungspläne 
in dem Umfang zu beachten, wie sie den 
Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung entsprechen. Soweit ein Bebauungs-
plan Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nrn. 11, 
14 bis 18, 20, 24 bis 26 des Baugesetzbu-
ches trifft und diese im Zusammenhang mit 
dem baulichen Außenbereich stehen, kann 
sich die ordnungsbehördliche Verordnung 
unbeschadet der baurechtlichen Festset-
zungen auch auf diese Flächen erstrecken. 
Dies gilt entsprechend für Satzungen gemäß 
§ 34Abs. 4 Satz 1 Nrn. 2 und 3 des Bauge-
setzbuches. Die Ausweisungen treten außer 
Kraft, sobald ein Landschaftsplan in Kraft 
tritt. Ordnungsbehördliche Verordnungen 
nach Satz 1 stehen der Genehmigung eines 
Flächennutzungsplanes, der mit seinen Dar-
stellungen den Geboten oder Verboten der 
Schutzausweisungen widerspricht, nicht 
entgegen, wenn die höhere Landschaftsbe-
hörde in dem Verfahren zur Aufstellung, Än-
derung oder Ergänzung des Flächennut-
zungsplanes erklärt, die Verordnung für die 
Bereiche mit widersprechenden Darstellun-
gen vor Inkrafttreten des entsprechenden 
Bebauungsplanes aufzuheben. Vor der Ent-
scheidung über die Aufhebungserklärung 
sind die nach § 12 anerkannten Vereine zu 
beteiligen. 
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b) In Absatz 2 werden die Sätze 2 

und 3 aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) In Absatz 3 wird Satz 2 aufgeho-

ben. 
 

 
(2) Innerhalb der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile und des Geltungsbereichs der 
Bebauungspläne kann die untere Land-
schaftsbehörde in entsprechender Anwen-
dung der §§ 19, 20, 22 und 23 Naturschutz-
gebiete, Naturdenkmale und geschützte 
Landschaftsbestandteile durch ordnungsbe-
hördliche Verordnung ausweisen, soweit 
dies nicht nach Absatz 1 möglich ist. Erlässt 
die höhere Landschaftsbehörde eine Sicher-
stellungsanordnung nach § 42e, so kann sie 
der unteren Landschaftsbehörde eine an-
gemessene Frist zum Erlass der Verordnung 
setzen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist 
ist die höhere Landschaftsbehörde für den 
Erlass der Verordnung zuständig. 
 
(3) Für Inhalt und Wirkung der Schutzaus-
weisungen nach den Absätzen 1 und 2 gilt 
§ 34 entsprechend. Verordnungen über Na-
turschutzgebiete und Landschaftsschutzge-
biete können auch Regelungen für Brachflä-
chen im Sinne von § 24 Abs. 1 enthalten. 
 
(4) Die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften dieses Gesetzes und des 
Ordnungsbehördengesetzes kann gegen 
ordnungsbehördliche Verordnungen über 
Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzge-
biete, Naturdenkmale oder geschützte Land-
schaftsbestandteile nach Ablauf eines Jah-
res nach ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 
 
a)  die ordnungsbehördliche Verordnung ist 

nicht ordnungsgemäß verkündet worden 
oder 

b)  der Form- und Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Landschaftsbehörde, die 
die Verordnung erlassen hat, vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Bei der Verkündung der ordnungsbehördli-
chen Verordnung ist auf die Rechtsfolge 
nach Satz 1 hinzuweisen. 
 

32. § 42e Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
 
 
 
 

 § 42e 
Einstweilige Sicherstellung, Verände-
rungsverbot 
 
(1) Teile von Natur und Landschaft, deren 
Schutz nach §§ 19 bis 23 oder nach § 42a 
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„(2) Zur Sicherung eines Naturschutz-
gebietes, Naturdenkmals oder eines 
geschützten Landschaftsbestandteils 
kann eine Anordnung nach Absatz 1 
auch im Geltungsbereich eines 
rechtsverbindlichen Landschaftsplans 
durch die untere Landschaftsbehörde 
erlassen werden.“ 

 

beabsichtigt ist, können durch die höhere 
Landschaftsbehörde oder mit deren Ermäch-
tigung durch die untere Landschaftsbehörde 
für höchstens vier Jahre einstweilig sicher-
gestellt werden. Während der Sicherstellung 
sind nach Maßgabe der Sicherstellungsan-
ordnung alle Handlungen verboten, die ge-
eignet sind, den Schutzgegenstand nachtei-
lig zu verändern. Die einstweilige Sicherstel-
lung ergeht als Verfügung, Allgemeinverfü-
gung oder als ordnungsbehördliche Verord-
nung. Für die ordnungsbehördliche Verord-
nung gilt § 42d entsprechend. 
 
(2) Zur Sicherung eines Naturschutzgebie-
tes, Naturdenkmals oder eines geschützten 
Landschaftsbestandteils kann eine Anord-
nung nach Absatz 1 auch im Geltungsbe-
reich eines rechtsverbindlichen Land-
schaftsplans erlassen werden. Zuständig für 
den Erlass der einstweiligen Sicherstellung 
ist in diesem Falle die untere Landschafts-
behörde; erlässt die untere Landschaftsbe-
hörde die Anordnung nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist seit bekannt werden 
der Schutzwürdigkeit, ist die höhere Land-
schaftsbehörde für den Erlass der Anord-
nung zuständig. 
 
(3) Bei geplanten Naturschutzgebieten, Na-
turdenkmalen und geschützten Landschafts-
bestandteilen sind von der Bekanntmachung 
der öffentlichen Auslegung nach § 42c an 
bis zum Inkrafttreten der Schutzverordnun-
gen, längstens drei Jahre lang, alle Ände-
rungen verboten, soweit nicht in ordnungs-
behördlichen Verordnungen oder Verfügun-
gen nach den Absätzen 1 und 2 abweichen-
de Regelungen getroffen werden. Wenn be-
sondere Umstände es erfordern, kann die 
zuständige Landschaftsbehörde durch öf-
fentliche Bekanntmachung die Frist bis zu 
einem weiteren Jahr verlängern. Die im Zeit-
punkt der Bekanntmachung ausgeübte 
rechtmäßige Bewirtschaftungsform bleibt 
unberührt. In der öffentlichen Bekanntma-
chung nach § 42c ist auf die Wirkung dieses 
Absatzes hinzuweisen. Die Sätze 1 bis 4 
gelten entsprechend für geplante Natur-
schutzgebiete, Naturdenkmale und ge-
schützte Landschaftsbestandteile in einem 
Landschaftsplan vom Zeitpunkt der Beteili-
gung der Bürger gemäß § 27b. 
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33. § 43 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) In Absatz 3 wird folgender Satz 2 

angefügt: 
 
 
 „Sie sind nachrichtlich in den Land-

schaftsplan zu übernehmen.“ 
 
b) Nach Absatz 3 wird der folgende 

neue Absatz 4 eingefügt: 

 § 43 
Nationalparke 
 
(1) Das für den Naturschutz zuständige Mi-
nisterium kann nach Anhörung des zustän-
digen Ausschusses des Landtags durch 
Rechtsverordnung einheitlich zu schützende 
Gebiete, die 
 
1.  großräumig und von besonderer Eigen-

art sind, 
2.  in einem überwiegenden Teil ihres Ge-

biets die Voraussetzungen eines Natur-
schutzgebietes erfüllen und 

3.  sich in einem überwiegenden Teil ihres 
Gebiets in einem vom Menschen nicht 
oder wenig beeinflussten Zustand befin-
den oder geeignet sind, sich in einen 
Zustand zu entwickeln oder in einen Zu-
stand entwickelt zu werden, der einen 
möglichst ungestörten Ablauf der Natur-
vorgänge in ihrer natürlichen Dynamik 
gewährleistet 

 
zu Nationalparken erklären. Die Erklärung 
ergeht im Benehmen mit dem Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit und dem Bundesministerium für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen. Die 
Rechtsverordnung soll Vorschriften über die 
Verwaltung des Nationalparks und über die 
erforderlichen Lenkungsmaßnahmen ein-
schließlich der Regelung des Wildbestands 
enthalten. 
 
(2) Nationalparke haben zum Ziel, im über-
wiegenden Teil ihres Gebiets den möglichst 
ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ih-
rer natürlichen Dynamik zu gewährleisten. 
Soweit es der Schutzzweck erlaubt, sollen 
Nationalparke auch der wissenschaftlichen 
Natur- und Landschaftsbeobachtung, der na-
turkundlichen Bildung und dem Naturerleb-
nis der Bevölkerung dienen. 
 
(3) Nationalparke sind unter Berücksichti-
gung ihres Schutzzwecks sowie der durch 
die Großräumigkeit und Besiedlung gebote-
nen Ausnahmen wie Naturschutzgebiete zu 
schützen. 
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 „(4) Für die Erteilung von Befrei-

ungen nach § 69 Abs. 1 Sätze 1 
und 2 von den Geboten und Ver-
boten der Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 ist die Verwaltung des 
Nationalparks zuständig. § 71 Abs. 
4 gilt entsprechend. § 69 Abs. 1 
Sätze 3 bis 5 und Abs. 2 finden 
keine Anwendung.“ 

 
34. § 47 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

 
 
 

„(1) Mit öffentlichen Mitteln geförderte 
Anpflanzungen außerhalb des Waldes 
und im baulichen Außenbereich im 
Sinne des Bauplanungsrechts und 
Wallhecken sind gesetzlich geschützte 
Landschaftsbestandteile. Dies gilt 
nicht für Begleitgrün von Verkehrsan-
lagen; § 47a bleibt unberührt. Einer 
besonderen Ausweisung gemäß §§ 19 
bis 23 bedarf es nicht.“ 

 

 § 47 
Gesetzlich geschützte Landschaftsbe-
standteile 
 
(1) Anpflanzungen außerhalb des Waldes 
und im baulichen Außenbereich im Sinne 
des Bauplanungsrechts, für deren Anlage 
öffentliche Mittel aufgewendet worden sind, 
und Wallhecken, Alleen und Streuobstwie-
sen sind gesetzlich geschützte Landschafts-
bestandteile. Dies gilt nicht für Begleitgrün 
von Verkehrsanlagen. Einer besonderen 
Ausweisung gemäß §§ 19 bis 23 bedarf es 
nicht. 
 
(2) Die gesetzlich geschützten Landschafts-
bestandteile dürfen nicht beschädigt oder 
beseitigt werden. Insbesondere ist es verbo-
ten, sie zu roden, abzubrennen oder mit 
chemischen Mitteln zu zerstören. Pflege-
maßnahmen und die bestimmungsgemäße 
Nutzung der Anpflanzungen werden hier-
durch nicht berührt. 
 

35. Nach § 47 wird folgender neuer § 47a 
eingefügt: 
 
„§ 47a  
Schutz der Alleen 
 
(1) Alleen an öffentlichen oder privaten 
Verkehrsflächen und Wirtschaftswe-
gen sind gesetzlich geschützt. Die Be-
seitigung von Alleen sowie alle Maß-
nahmen, die zu deren Zerstörung, Be-
schädigung oder nachteiligen Verän-
derung führen können, sind verboten. 
Pflegemaßnahmen und die bestim-
mungsgemäße Nutzung werden hier-
durch nicht berührt. Darüber hinaus-
gehende Maßnahmen, die aus zwin-
genden Gründen der Verkehrssicher-
heit erforderlich sind und für die keine 
anderen Maßnahmen zur Erhöhung 
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der Verkehrssicherheit durchgeführt 
werden können, sind der unteren 
Landschaftsbehörde anzuzeigen. Er-
satzpflanzungen sind in Abstimmung 
mit der unteren Landschaftsbehörde 
durchzuführen.  

 
(2) Um den Alleenbestand nachhaltig 
zu sichern und zu entwickeln, sollen 
von den für die öffentlichen Verkehrs-
flächen zuständigen Behörden recht-
zeitig und in ausreichendem Umfang 
Neuanpflanzungen vorgenommen 
werden. Andere Behörden können im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit, insbe-
sondere bei der Festsetzung von Kom-
pensationsmaßnahmen nach § 6 Abs. 
1, entsprechende Sicherungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen ergreifen.“ 

 

  

 
 
 
 
36. In § 48 Abs. 1 werden die Wörter 

„Landesanstalt für Ökologie, Boden-
ordnung und Forsten“ durch die Wör-
ter „Landesanstalt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz“ ersetzt. 

 

 § 48 
Verzeichnisse, Kennzeichen, Bezeich-
nungen 
 
(1) Naturschutzgebiete, Landschaftsschutz-
gebiete, Naturdenkmale, geschützte Land-
schaftsbestandteile und geschützte Biotope 
sind in Verzeichnisse einzutragen, die bei 
der unteren Landschaftsbehörde geführt 
werden. Die Einzelheiten regelt das für den 
Naturschutz zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung. Die Verzeichnisse sind 
für jede Person zur Einsicht bereitzuhalten 
und der Landesanstalt für Ökologie, Boden-
ordnung und Forsten Nordrhein-Westfalen 
zu deren Aufgabenerfüllung nach § 14 Abs. 
1 Nr. 2 zur Verfügung zu stellen. 
 
(2) Naturschutzgebiete, Landschaftsschutz-
gebiete, Naturdenkmale, geschützte Land-
schaftsbestandteile, geschützte Biotope und 
Nationalparke sollen kenntlich gemacht wer-
den, soweit es der Schutzzweck erfordert. 
Die Einzelheiten regelt das für den Natur-
schutz zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung. 
 
(3) Die Bezeichnungen ,,Naturschutzgebiet", 
,,Landschaftsschutzgebiet", ,,Naturdenkmal", 
,,geschützter Landschaftsbestandteil", 
,,geschützter Biotop" und ,,Nationalpark" 
dürfen nur für die nach diesem Gesetz ge-
schützten Teile von Natur und Landschaft 
verwendet werden. 
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(4)Kennzeichen und Bezeichnungen, die 
denen nach den Absätzen 2 und 3 zum 
Verwechseln ähnlich sind, dürfen für Teile 
von Natur und Landschaft nicht benutzt wer-
den. 
 

37. In § 48a wird die Angabe „§§ 32 bis 
38“ durch die Angabe „§§ 33 Abs. 1 
Satz 2 und 3, 35 Satz 1 Nr. 1 und 
Satz 2, 36, 37 Abs. 1 und 38“ ersetzt. 

 

 § 48a 
Allgemeine Vorschriften 
 
Für den Aufbau und den Schutz des Europä-
ischen ökologischen Netzes "Natura 2000" 
gelten die Vorschriften dieses Abschnitts 
und die unmittelbar geltenden Vorschriften 
der §§ 32 bis 38 des Bundesnaturschutzge-
setzes sowie die in anderen Rechtsvorschrif-
ten enthaltenen entsprechenden Bestim-
mungen in der jeweils gültigen Fassung. 
 

38. In § 48b Abs. 1 werden die Wörter 
„Landesanstalt für Ökologie, Boden-
ordnung und Forsten“ durch die Wör-
ter „Landesanstalt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz“ ersetzt. 

 

 § 48b 
Ermittlung und Vorschlag der Gebiete 
 
(1) Die Gebiete, die der Kommission von der 
Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 4 
Abs.1 der Richtlinie 92/43/EWG zu benen-
nen sind, werden nach den in dieser Vor-
schrift genannten naturschutzfachlichen 
Maßgaben durch die Landesanstalt für Öko-
logie, Bodenordnung und Forsten ermittelt. 
 
(2) Die höheren Landschaftsbehörden füh-
ren über die ermittelten Gebiete eine Anhö-
rung der Betroffenen durch, fassen das Er-
gebnis der Anhörung zusammen und leiten 
es zusammen mit einer Stellungnahme so-
wie einer Schätzung der Kosten, die zur Er-
füllung der Verpflichtungen nach Artikel 6 
Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG erforderlich 
ist, der obersten Landschaftsbehörde zu. Die 
oberste Landschaftsbehörde bewertet nach 
Maßgabe von Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 
92/43/EWG die von den höheren Land-
schaftsbehörden vorgelegten Gebietsvor-
schläge sowie die Kostenschätzung und 
führt vor Weiterleitung der Gebietsvorschlä-
ge an das zuständige Ministerium des Bun-
des einen Beschluss der Landesregierung 
herbei. 
 
(3) Für die Ermittlung und den Vorschlag der 
besonderen Schutzgebiete nach Artikel 4 
Abs. 1 und 2 der Richtlinie 79/409/EWG gilt 
das Verfahren nach den Absätzen 1 und 2 
entsprechend. 
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39. § 62 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 erhalten die Nrn. 1 bis 

4 folgenden Wortlaut: 
 
 
 
 

„1. Natürliche oder naturnahe un-
verbaute Bereiche fließender 
und stehender Binnengewäs-
ser einschließlich ihrer Ufer 
und der dazugehörigen uferbe-
gleitenden natürlichen oder na-
turnahen Vegetation sowie ih-
rer natürlichen oder naturna-
hen Verlandungsbereiche, Alt-
arme und regelmäßig über-
schwemmten Bereiche, 

2. Moore, Sümpfe, Röhrichte, 
seggen- und binsenreiche 
Nasswiesen, Quellbereiche, 
Binnenlandsalzstellen, 

3. offene Binnendünen, natürliche 
Felsbildungen, offene natürli-
che Block-, Schutt- und Geröll-
halden, Lehm- und Lösswände, 
Zwergstrauch-, Ginster- und 
Wacholderheiden, Borstgras-
rasen, artenreiche Magerwie-
sen und -weiden, Trockenra-
sen, natürliche Schwermetall-
rasen, Wälder und Gebüsche 
trockenwarmer Standorte, 

4. Bruch-, Sumpf- und Auwälder, 
Schlucht- Blockhalden- und 
Hangschuttwälder.“ 

 

 § 62 
Gesetzlich geschützte Biotope 
 
(1) Maßnahmen, die zu einer erheblichen 
oder nachhaltigen Beeinträchtigung oder zu 
einer Zerstörung folgender Biotope führen 
können, sind verboten: 
 
1.  Natürliche oder naturnahe unverbaute 

Bereiche fließender und stehender Bin-
nengewässer einschließlich ihrer Ufer 
und der dazugehörigen uferbegleiten-
den natürlichen oder naturnahen Vege-
tation sowie ihrer natürlichen oder na-
turnahen Verlandungsbereiche, Altarme 
und regelmäßig überschwemmten Be-
reiche, 

 
 
2.  Moore, Sümpfe, Röhrichte, Riede, 

Nass- und Feuchtgrünland, Quellberei-
che, Binnenlandsalzstellen, 

 
3.  offene und halboffene Binnendünen, na-

türliche Felsbildungen, natürliche und 
naturnahe Blockschutt- und Geröllhal-
den, Lehm- und Lösswände, Höhlen 
und Stollen, Zwergstrauch-, Ginster- 
und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, 
artenreiche Magerwiesen und -weiden, 
Trocken- und Halbtrockenrasen, natürli-
che Schwermetallfluren, Wälder und 
Gebüsche trockenwarmer Standorte, 

 
4.  Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Schlucht-

wälder, Block- und Hangschuttwälder. 
 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
 „(2) Die untere Landschaftsbehör-

de kann im Einzelfall Ausnahmen 
zulassen, wenn die Beeinträchti-
gungen der Biotope ausgeglichen 
werden können oder die Maßnah-
men aus überwiegenden Gründen 
des Gemeinwohls erforderlich sind. 
Entsprechendes gilt für Pläne, 
durch die Rechte Dritter zur Durch-
führung von Maßnahmen im Sinne 
von Absatz 1 rechtsverbindlich be-
gründet werden sollen. In diesen 
Plänen sind für die erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen ver-
bindliche Regelungen zu treffen. 

  
 
(2) Die untere Landschaftsbehörde kann im 
Einzelfall Ausnahmen von den Verboten 
nach Absatz 1 zulassen, wenn die Maßnah-
men aus überwiegenden Gründen des Ge-
meinwohls erforderlich sind. Eine Ausnahme 
kann auch zugelassen werden, wenn wäh-
rend der Laufzeit vertraglicher Vereinbarun-
gen oder der Teilnahme an öffentlichen Pro-
grammen zur Bewirtschaftungsbeschrän-
kung ein Biotop im Sinne des Absatzes 1 
entstanden ist. Werden Ausnahmen für 
Maßnahmen zugelassen, die aus überwie-
genden Gründen des Gemeinwohls notwen-
dig sind, verpflichtet die untere Landschafts-
behörde den Verursacher der Maßnahme zu 

- 49 -



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/3144 

 50 

Eine Ausnahme kann auch zuge-
lassen werden, wenn während der 
Laufzeit vertraglicher Vereinbarun-
gen oder der Teilnahme an öffent-
lichen Programmen zur Bewirt-
schaftungsbeschränkung ein Bio-
top im Sinne des Absatzes 1 ent-
standen ist. Werden Ausnahmen 
für Maßnahmen zugelassen, die 
aus überwiegenden Gründen des 
Gemeinwohls notwendig sind, ver-
pflichtet die untere Landschaftsbe-
hörde den Verursacher der Maß-
nahme zu Kompensationsmaß-
nahmen oder zur Zahlung eines 
Ersatzgeldes; hierfür sind § 4a 
Abs. 2 und § 5 Abs. 1 anzuwen-
den.“ 

 

Kompensationsmaßnahmen oder zur Zah-
lung eines Ersatzgeldes; hierfür sind § 4a 
Abs. 2 und § 5 Abs. 1 anzuwenden.  
 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 und 3 werden jeweils 
die Wörter „Landesanstalt für 
Ökologie, Bodenordnung und 
Forsten“ durch die Wörter 
„Landesanstalt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz“ 
ersetzt. 

 
bb) In Satz 2 werden nach dem 

Wort „Eigentümer“ die Wörter 
„und die nach § 12 anerkann-
ten Vereine“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
cc) Nach Satz 5 wird folgender 

Satz 6 angefügt: 
 

„Die Vorschriften gelten auch 
bei Änderungen der geschütz-
ten Biotope.“ 

 

  
 
(3) Die Landesanstalt für Ökologie, Boden-
ordnung und Forsten Nordrhein-Westfalen 
erfasst die geschützten Biotope nach Absatz 
1 in der Biotopkartierung und grenzt sie in 
Karten eindeutig ab. Die untere Land-
schaftsbehörde unterrichtet die Eigentüme-
rinnen und Eigentümer und die nach § 12 
anerkannten Vereine zeitnah in geeigneter 
Form von dem Abgrenzungsvorschlag und 
gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Danach legt die Landesanstalt für Ökologie, 
Bodenordnung und Forsten Nordrhein-
Westfalen im Einvernehmen mit der unteren 
Landschaftsbehörde die endgültige Abgren-
zung des Biotops fest. Ist kein Einverneh-
men zu erzielen, entscheidet die oberste 
Landschaftsbehörde. Die geschützten Bioto-
pe sind nachrichtlich in den Landschaftsplan 
sowie in die ordnungsbehördliche Verord-
nung gemäß § 42a zu übernehmen. 
 
 
 
 
 
(4) Die Karten nach Absatz 3 sind bei der 
unteren Landschaftsbehörde zur Einsicht je-
der Person bereit zu halten und den Ge-
meinden für deren Gebiet zur Verfügung zu 
stellen. Die untere Landschaftsbehörde teilt 
Eigentümerinnen und Eigentümern oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten auf Anfrage 
mit, ob sich auf ihrem Grundstück ein ge-
schützter Biotop befindet oder ob eine be-
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stimmte Maßnahme verboten ist. 
 

d) In Absatz 5 wird folgender Satz 2 
angefügt: 

 
 „Dies gilt auch für Flächen in 

rechtsverbindlichen Bebauungs-
plänen, die für eine andere Nut-
zung vorgesehen sind, für den 
Zeitraum zwischen der Zulässigkeit 
und der Verwirklichung der geplan-
ten Nutzung.“ 

 

 (5) Die in § 4 Abs. 3 Nr. 7 aufgeführten Flä-
chen bleiben von den Verboten nach Absatz 
1 unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Das für den Naturschutz zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem zuständigen Ausschuss des Land-
tags durch Rechtsverordnung die in Absatz 
1 genannten Biotope insbesondere allge-
mein zu beschreiben, Ausschlussmerkmale 
dafür festzulegen, die typischen Pflanzenge-
sellschaften und -arten näher zu benennen 
und, soweit erforderlich, Mindestgrößen für 
einzelne Biotoptypen festzulegen sowie die 
in den Absätzen 2 bis 4 genannten Verfah-
rens- und Regelungsinhalte zu konkretisie-
ren. 
 

40. § 67 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 
 
 
 
 
 
 „Nicht als Tiergehege gelten Anlagen, 

in denen ausschließlich Schalenwild 
im Sinne des § 2 Abs. 3 des Bundes-
jagdgesetzes gehalten wird, sowie An-
lagen zur Haltung von Vogelarten, 
ausgenommen Anlagen zur Haltung 
von Greifvögeln, Eulen und Störchen.“ 

 

 § 67 
Tiergehege 
 
(1) Die Errichtung, Erweiterung und der Be-
trieb von Tiergehegen bedarf der Genehmi-
gung der unteren Landschaftsbehörde. Tier-
gehege im Sinne dieses Gesetzes sind ein-
gefriedete Grundflächen, auf denen sonst 
wild lebende Tiere ganz oder teilweise im 
Freien gehalten werden. Nicht als Tiergehe-
ge gelten Damwildgehege zur Fleischerzeu-
gung sowie Anlagen zur Haltung von Vogel-
arten, ausgenommen Anlagen zur Haltung 
von Greifvögeln, Eulen und Störchen. Die 
Zweckänderung steht der Errichtung oder 
Erweiterung gleich. 
 
 
(2) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, 
wenn 
 
1.  weder der Naturhaushalt noch das 

Landschaftsbild beeinträchtigt, das Be-
treten von Wald und Flur nicht in unan-
gemessener Weise eingeschränkt oder 
der Zugang zu Gewässern und zu her-
vorragenden Landschaftsteilen nicht be-
schränkt wird, 

2.  die Lage, Größe, Gestaltung und die in-
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neren Einrichtungen des Geheges unter 
Berücksichtigung der Zweckbestimmung 
den Anforderungen an eine verhaltens-
gerechte Unterbringung der Tiere genü-
gen, 

3.  die artgemäße Nahrung und Pflege so-
wie die ständige fachkundige Betreuung 
der Tiere gewährleistet ist und 

4.  andere öffentliche Belange nicht entge-
genstehen. 

 
(3) Die Genehmigung soll befristet, sie kann 
mit weiteren Nebenbestimmungen erlassen 
werden. Nebenbestimmungen können ins-
besondere zum Inhalt haben 
 
a)  die Führung eines Gehegebuches, 
b)  die regelmäßige tierärztliche Betreuung, 
c)  die Verpflichtung zur amtstierärztlichen 

Untersuchung verendeter Tiere, 
d)  die Einrichtung von Quarantänegattern, 
e)  Maßnahmen zum Schutz des Baumbe-

standes oder 
f)  Sicherheitsleistungen für die ordnungs-

gemäße Auflösung des Geheges und 
die Herrichtung der Landschaft. 

 
Die Genehmigung kann widerrufen werden, 
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 
Nrn. 2 oder 3 nicht mehr gegeben sind. 
 
(4) Zusammen mit der Genehmigung soll 
über das Vorliegen der Voraussetzungen 
nach § 4 Nr. 20 Buchstabe a des Umsatz-
steuergesetzes entschieden werden. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Anla-
gen zur Haltung von Greifvögeln zum Zwe-
cke der Beizjagd. 
 

41. § 69 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 69 
Befreiungen 
 
(1) Von den Geboten und Verboten dieses 
Gesetzes, der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnungen und des Land-
schaftsplans kann die untere Landschafts-
behörde auf Antrag Befreiung erteilen, wenn 
 
a)  die Durchführung der Vorschrift im Ein-

zelfall 
aa)  zu einer nicht beabsichtigten Härte 

führen würde und die Abweichung 
mit den Belangen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu 
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a) In Absatz 1 werden die Sätze 2 bis 

5 ersetzt durch die folgenden Sät-
ze 2 bis 7: 

 
 „In der Befreiung kann eine Geld-

leistung im Sinne des § 5 ange-
ordnet werden. Der Beirat bei der 
unteren Landschaftsbehörde kann 
einer beabsichtigten Befreiung mit 
der Folge widersprechen, dass die 
Vertretungskörperschaft des Krei-
ses oder der kreisfreien Stadt über 
den Widerspruch zu unterrichten 
ist. Hat der Beirat nicht innerhalb 
von sechs Wochen nach Aufforde-
rung eine Stellungnahme abgege-
ben, so kann die untere Land-
schaftsbehörde ohne die Stellung-
nahme entscheiden. Hält die Ver-
tretungskörperschaft den Wider-
spruch für berechtigt, muss die un-
tere Landschaftsbehörde die Be-
freiung versagen. Wird der Wider-
spruch für unberechtigt gehalten, 
hat die untere Landschaftsbehörde 
die Befreiung zu erteilen. Die Wei-
sungsbefugnis der Landschaftsbe-
hörden nach § 8 Abs. 3 bleibt un-
berührt.“ 

 

vereinbaren ist, oder 
bb)  zu einer nicht gewollten Beein-

trächtigung von Natur und Land-
schaft führen würde oder 

b)  überwiegende Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit die Befreiung erfordern. 

 
§ 5 gilt entsprechend. Der Beirat bei der un-
teren Landschaftsbehörde kann einer beab-
sichtigten Befreiung mit der Folge wider-
sprechen, dass die Vertretungskörperschaft 
des Kreises oder der kreisfreien Stadt oder 
ein von ihr beauftragter Ausschuss über den 
Widerspruch zu unterrichten ist. Hält die Ver-
tretungskörperschaft oder der Ausschuss 
den Widerspruch für berechtigt, muss die 
untere Landschaftsbehörde die Befreiung 
versagen. Wird der Widerspruch für unbe-
rechtigt gehalten, darf die Befreiung nur mit 
Zustimmung der höheren Landschaftsbe-
hörde erteilt werden. 
 

) Absatz 1a wird aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 

„Sie“ durch das Wort „Er“ ersetzt. 
 

 (1a) Abweichend von Absatz 1 sind Befrei-
ungen aus überwiegenden Gründen des 
Gemeinwohls bei als geschützten Land-
schaftsbestandteilen nach § 23 festgesetz-
ten einseitigen Baumreihen und bei gesetz-
lich geschützten Alleen nach § 47 Abs. 1 an 
Verkehrsflächen nur zulässig, wenn sie aus 
zwingenden Gründen der Verkehrssicherheit 
erforderlich sind und keine anderen Maß-
nahmen zur Erhöhung der Verkehrssicher-
heit erfolgreich durchgeführt werden konn-
ten. 
 
(2) Für die Befreiung von den Geboten und 
Verboten des § 35 ist abweichend von Ab-
satz 1 die untere Forstbehörde zuständig. 
Sie entscheidet im Einvernehmen mit der 
unteren Landschaftsbehörde. 
 
(3) Absatz 1 gilt entsprechend für die Ver-
ordnungen, die auf Grund des Reichsnatur-
schutzgesetzes erlassen worden sind und 
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die nach § 73 Abs. 1 weitergelten. 
 

42. § 73 wird wie folgt geändert: 
 
 
a) In Absatz 1 wird die Angabe „(1)“ 

gestrichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Die Absätze 2 und 3 werden auf-

gehoben. 
 

 § 73 
Überleitung bestehender Verordnungen 
 
(1) Verordnungen über die Ausweisung von 
Naturschutzgebieten, Naturdenkmalen und 
Landschaftsschutzgebieten und die entspre-
chenden Eintragungen in das Landesnatur-
schutzbuch und in das Naturdenkmalbuch 
auf Grund der §§ 12, 13 und 18 des Reichs-
naturschutzgesetzes vom 26. Juni 1935 
(RGS. NW. S. 156), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. 
S. 1504), sowie der §§ 6, 7 und 13 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Reichsnatur-
schutzgesetzes vom 31. Oktober 1935 
(RGS. NW. S. 159) bleiben bis zum Inkraft-
treten des Landschaftsplans oder einer ord-
nungsbehördlichen Verordnung gemäß § 
42a in Kraft. Die Verordnungen können aus 
wichtigen Gründen des öffentlichen Interes-
ses durch ordnungsbehördliche Verordnung 
der höheren Landschaftsbehörde ganz oder 
teilweise aufgehoben oder geändert werden. 
§ 32 Abs. 1 Satz 3 des Ordnungsbehörden-
gesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528) 
findet für die nach Satz 1 aufrechterhaltenen 
Verordnungen keine Anwendung. 
 
 
(2) Die Verordnung über die wissenschaftli-
che Vogelberingung (Vogelberingungsver-
ordnung) vom 17. März 1937 (RGS. NW. S. 
167) bleibt bis zum Erlass der Rechtsver-
ordnung des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ge-
mäß § 26 Abs. 3 Nr. 1 Bundesnaturschutz-
gesetz oder einer Rechtsverordnung des 
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz ge-
mäß § 65 Abs. 1 in Kraft. 
 
(3) Die nach Absatz 2 aufrechterhaltene 
Verordnung kann nach Anhörung des zu-
ständigen Ausschusses des Landtags durch 
Rechtsverordnung des Ministeriums für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz aufgehoben oder geän-
dert werden. 
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43. Nach § 73 wird folgender § 74 neu 

eingefügt: 
 

„§ 74 
Landschaftspläne 
 
(1) § 16 Abs. 4 Nr. 3 gilt nicht für Land-
schaftspläne, mit deren öffentlicher 
Auslegung nach § 27c in der bis zum 
… (Einsetzen: Datum des In-Kraft-
Tretens dieses Gesetzes) geltenden 
Fassung begonnen wurde oder deren 
öffentliche Auslegung von der Vertre-
tungskörperschaft bis zum … (Einset-
zen: Datum des In-Kraft-Tretens die-
ses Gesetzes) beschlossen worden 
ist. 

 

  

(2) Genehmigungsverfahren nach 
§ 28, die vor dem … (Einsetzen: Da-
tum des In-Kraft-Tretens dieses Ge-
setzes) förmlich eingeleitet worden 
sind, werden nach den bis zu diesem 
Datum geltenden Bestimmungen ab-
geschlossen. 
 

  

(3) Festsetzungen in Landschaftsplä-
nen, die auf der Grundlage der bishe-
rigen Fassungen dieses Gesetzes er-
folgt sind, bleiben in Kraft. 
 

  

(4) Für Darstellungen eines Flächen-
nutzungsplanes, die bis zum 24. Mai 
2005 wirksam geworden sind, gilt § 29 
Abs. 4 in der Fassung des Gesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. 
März 2005 (GV. NRW. S. 191).“ 
 

  

44. § 76 erhält folgende Fassung: 
 
 „§ 76 
 Beiräte 
 
 Die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetz 

bestehenden Beiräte bei den unteren 
Landschaftsbehörden üben ihre Tä-
tigkeit bis zum Ablauf der bei ihrer 
Wahl vorgesehenen Amtsdauer aus.“ 

 

 § 76 
Übergangsvorschrift für die Mitwirkung 
und das Klagerecht von Verbänden 
sowie für Beiräte 
 
(1) Die §§ 12 und 12 a finden auch Anwen-
dung auf Verfahren, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits eröff-
net sind, wenn 
 
1.  in den Verfahren eine Mitwirkung der 

Träger öffentlicher Belange vorgesehen 
ist oder bereits stattgefunden hat und 

2.  diese Mitwirkung noch nicht abge-
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schlossen ist. 
 
(2) § 12 b findet Anwendung auf Verwal-
tungsakte, die nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes erlassen werden. Auf bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes nicht bestandskräftige 
Verwaltungsakte findet § 12 b nur Anwen-
dung, wenn im vorausgegangenen Verwal-
tungsverfahren eine Mitwirkung der aner-
kannten Verbände gesetzlich vorgeschrie-
ben war. 
 
(3) Die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetz be-
stehenden Beiräte üben ihre Tätigkeit bis 
zum Ablauf der bei ihrer Wahl oder Berufung 
vorgesehenen Amtsdauer aus. Die sich aus 
§ 11 Abs. 4 in der Fassung dieses Gesetzes 
ergebende Verpflichtung zur Ergänzung der 
Mitglieder des Beirats ist bis zum 26. No-
vember 2005 zu erfüllen. 
 

45. In § 5a Abs. 2 werden nach dem Wort 
„Ökokontos“ das Komma, die Wörter 
„insbesondere Verfahrensvorschriften 
zur methodischen Bewertung von 
Kompensationsmaßnahmen und zur 
Konzentration von für ein Ökokonto 
geeigneten Flächen“ und das Komma 
gestrichen. 

 

  

46. In § 5 Abs. 2 werden die Wörter "der 
unteren Forstbehörde" durch die Wör-
ter "dem Landesbetrieb Wald und 
Holz" ersetzt. In § 6 Abs. 5 und § 25 
werden die Wörter "der unteren 
Forstbehörde" durch die Wörter "dem 
Landesbetrieb Wald und Holz" er-
setzt. In § 35 Abs. 2 werden die Wör-
ter "Die untere Forstbehörde" durch 
die Wörter "Der Landesbetrieb Wald 
und Holz" ersetzt. In § 36 Abs. 1 Satz 
2 werden die Wörter "die Forstbehör-
den" durch die Wörter "den Landes-
betrieb Wald und Holz" ersetzt. In 
§ 69 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter 
"die untere Forstbehörde" durch die 
Wörter "der Landesbetrieb Wald und 
Holz" ersetzt. 

 

  

47. In § 11 Abs. 8, § 13 Abs. 2, § 14 Abs. 
2, § 27 Abs. 3, § 42b, § 43 Abs. 1, § 
52 Satz 1, § 57 Abs. 1 Satz 2, § 62 
Abs. 6, § 65 Abs. 1 Satz 1, § 72 Abs. 1 
Satz 1 und § 84 werden die Wörter 
"Das für den Naturschutz zuständige 
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Ministerium" durch die Wörter "Die 
oberste Landschaftsbehörde" ersetzt. 
In § 5a Abs. 2, § 12 Abs. 2 Satz 1, § 
34 Abs. 5 Satz 2, § 48 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 Satz 1 und § 59 Abs. 3 
Satz 1 werden die Wörter "das für den 
Naturschutz zuständige Ministerium" 
durch die Wörter "die oberste Land-
schaftsbehörde" ersetzt. In § 54 Abs. 3 
werden die Wörter "vom für den Na-
turschutz zuständige Ministerium" 
durch die Wörter "von der obersten 
Landschaftsbehörde" ersetzt. 

 
48. In § 9 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe 

„§ 60 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 60 
Abs. 3“ ersetzt.  

 

  

49. § 86 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 „§ 86 
 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten, 

Berichtspflicht 
 
 Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 

Verkündung in Kraft. § 32 tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2011 außer 
Kraft. Die Landesregierung erstattet 
dem Landtag bis zum 31. Dezember 
2011 einen Bericht über die Auswir-
kungen dieses Gesetzes.“ 

 

  
 
§ 86 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 
 
 
Text des Artikels II Satz 2 des Gesetzes zur 
Änderung des Landschaftsgesetzes vom 15. 
Dezember 2005 (GV. NRW. 2006 S. 35): 
 
Die Landesregierung erstattet dem Landtag 
innerhalb von fünf Jahren nach dem In-Kraft-
Treten des Gesetzes vom 15. Dezember 
2005 einen Bericht über die Auswirkungen 
des Landschaftsgesetzes. 
 

Artikel II 
Änderung des Landesforstgesetzes 
 
Das Landesforstgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesforstgesetz - 
LFoG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. April 1980 (GV. NRW. S. 
546), zuletzt geändert durch Art. 2 Nr. 8 
des Gesetzes vom 23. Mai 2006 (GV. 
NRW. S. 197), in Kraft getreten am 29. 
Mai 2006, wird wie folgt geändert: 
 
In § 43 Abs. 1 wird die Angabe „§ 4 Abs. 3 
Nr. 7“ durch die Angabe „§ 4 Abs. 3 Nr. 3“ 
ersetzt. 
 

 Artikel II 
Landesforstgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesforstgesetz - 
LFoG) 
 
 
 
 
§ 43 
Ausnahmen  
(Zu §§ 9 und 10 Bundeswaldgesetz) 
 
(1) Einer Umwandlungsgenehmigung nach 
§§ 39 und 40 bedarf es nicht bei Waldflä-
chen, für die 
 
a)  in einem Bebauungsplan nach § 30 

Baugesetzbuch oder innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile 
nach § 34 Baugesetzbuch, 

b)  in einem Landschaftsplan oder im Gel-
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tungsbereich einer ordnungsbehördli-
chen Verordnung nach § 42a des Land-
schaftsgesetzes, einem Flurbereini-
gungsplan, einem Zusammenlegungs-
plan, einem Auseinandersetzungsplan 
oder aufgrund sonstiger Festsetzungen 
nach dem Flurbereinigungsgesetz oder 
dem Gesetz über die Gemeinheitstei-
lung und Reallastenlösung, 

c)  in einem Planfeststellungsbeschluss in 
einer Plangenehmigung oder 

d) in einem Braunkohlenplan 
 
eine anderweitige Nutzung vorgesehen ist 
oder für Waldflächen, die im Rahmen von § 
4 Abs. 3 Nr. 7 des Landschaftsgesetzes auf 
Zeit entstanden sind. 
 
(2) Absatz 1 findet auf Anträge zur Erteilung 
der Genehmigung zur Erstaufforstung ent-
sprechende Anwendung. 
 

Artikel III 
Änderung des Landesfischereigesetzes
 
Das Fischereigesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LFischG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Juni 1994 
(GV. NRW. S. 516, ber. S. 864), zuletzt 
geändert durch Art. 173 des 3. Befris-
tungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW S. 306), wird wie folgt geändert: 
 

 Artikel III 
Fischereigesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesfischereigesetz - 
LFischG) 

1. § 53 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 
 „(1) Beim Ministerium für Umwelt und 

Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz wird ein Beirat für 
das Fischereiwesen gebildet. In den 
Beirat werden berufen 
 
- auf Vorschlag des Fischereiver-

bandes Nordrhein-Westfalen e.V. 
sechs Mitglieder, 

- auf gemeinsamen Vorschlag des 
Rheinischen Landwirtschaftsver-
bandes e.V. und des Westfälisch-
Lippischen Landwirtschaftsver-
bandes e.V. ein Mitglied,  

- auf Vorschlag des Verbandes der 
Fischereigenossenschaften Nord-
rhein-Westfalens e.V. ein Mitglied, 

- auf Vorschlag des Verbandes 
nordrhein-westfälischer Fischzüch-
ter und Teichwirte e.V. ein Mitglied,

 § 53 
Fischereibeirat, Fischereiberater 
 
(1) Beim Ministerium wird ein Beirat für das 
Fischereiwesen gebildet. In den Beirat wer-
den berufen 
 
-  auf Vorschlag des Fischereiverbandes 

Nordrhein-Westfalen e. V. sechs Mit-
glieder, 

-  auf Vorschlag des Rheinischen Land-
wirtschaftsverbandes e. V. und des 
Westfälisch-Lippischen Landwirtschafts-
verbandes e. V. je ein Mitglied, 

-  auf Vorschlag des Verbandes nordrhein-
westfälischer Fischzüchter und Teich-
wirte e. V. ein Mitglied 

-  auf Vorschlag der Tierschutzverbände 
ein Mitglied, 

-  auf Vorschlag der nach § 29 Bundesna-
turschutzgesetz anerkannten Natur-
schutzverbände ein Mitglied. 
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- auf Vorschlag der Tierschutzver-
bände ein Mitglied, 

- auf Vorschlag der nach § 12 Land-
schaftsgesetz anerkannten Natur-
schutzvereine ein Mitglied.“ 

 

 
 
 
 
 
(2) Der Beirat für das Fischereiwesen hat die 
Aufgabe, das Ministerium zu beraten; er ist 
in grundsätzlichen fischereifachlichen Fra-
gen zu hören. 
 
(3) Die Mitglieder des Beirates für das Fi-
schereiwesen sind ehrenamtlich tätig. Sie 
werden vom Ministerium für die Dauer von 
vier Jahren berufen, soweit sie nicht vor Ab-
lauf der Frist ausscheiden oder abberufen 
werden. Eine erneute Berufung ist zulässig. 
 
(4) Die untere Fischereibehörde hat auf Vor-
schlag des Fischereiverbandes Nordrhein-
Westfalen e. V. einen in Angelegenheiten 
der Fischerei erfahrenen Fischereiberater zu 
berufen. Der Fischereiberater ist in grund-
sätzlichen Angelegenheiten, insbesondere in 
den Fällen der §§ 16, 17 und 21 zu hören. 
 
(5) Der Fischereiberater ist ehrenamtlich tä-
tig. Er wird für die Dauer von vier Jahren be-
rufen. Eine erneute Berufung ist zulässig. 
 

2. Nach § 59 wird der folgende neue § 
59a eingefügt: 

 
 
 
 
 
 
 „§ 59a 
 Übergangsvorschrift für den Beirat 
 
 Die bei In-Kraft-Treten dieses Geset-

zes berufenen Mitglieder des Fische-
reibeirats üben ihre Tätigkeit bis zum 
Ablauf der bei ihrer Berufung vorgese-
henen Amtsdauer aus.“  

 

 § 59 
Übergangsvorschrift 
 
Die nach § 30 a Abs. 1 zur Aufstellung von 
Hegeplänen verpflichteten Fischereiberech-
tigten haben diese erstmalig innerhalb von 
drei Jahren nach Wirksamwerden der Auf-
stellungspflicht vorzulegen. 
 

Artikel IV 
Änderung des Landesjagdgesetzes 
 
Das Landesjagdgesetz Nordrhein-
Westfalen (LJG-NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. Dezember 1994 
(GV. NRW. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 
Mai 2006 (GV. NRW. S. 218), wird wie 

 Artikel IV 
Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen 
(LJG-NRW) 
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folgt geändert: 
 
1. In § 19 Abs. 3 erhält Satz 1 folgenden 

Wortlaut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Die obere Jagdbehörde kann in Ein-

zelfällen die Verbote des § 19 Abs. 1 
des Bundesjagdgesetzes mit Aus-
nahme der Nummer 16 im Interesse 
der Volksgesundheit und der öffentli-
chen Sicherheit, im Interesse der Si-
cherheit der Luftfahrt, zur Abwendung 
erheblicher Wildschäden, zum Schutz 
der Pflanzen- und Tierwelt sowie zu 
Forschungs- und Versuchszwecken 
zeitweise einschränken.“ 

 

 
 
§ 19 
Sachliche Verbote 
(Zu § 19 BJG) 
 
(1) Verboten ist, Wild von Ansitzen aus zu 
erlegen, die weniger als 75 m von der Gren-
ze eines benachbarten Jagdbezirks entfernt 
sind. Zur Vermeidung übermäßiger Wild-
schäden kann die untere Jagdbehörde Aus-
nahmen zulassen. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht, soweit die Jagdnachbarn eine abwei-
chende schriftliche Vereinbarung getroffen 
haben. 
 
(1a) Die Baujagd auf Füchse in der Zeit vom 
1. März bis 15. Juni ist verboten. 
 
(2) Das Ministerium wird ermächtigt, nach 
Anhörung des zuständigen Ausschusses 
des Landtags durch Rechtsverordnung die 
Verbote des § 19 Abs. 1 des Bundesjagdge-
setzes mit Ausnahme der Nummer 16 zu 
erweitern oder aus besonderen Gründen 
einzuschränken. 
 
 
(3) Die obere Jagdbehörde kann in Einzelfäl-
len die Verbote des § 19 Abs. 1 des Bundes-
jagdgesetzes mit Ausnahme der Nummer 16 
zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden 
sowie zu Forschungs- und Versuchszwe-
cken zeitweise einschränken. Sie entschei-
det ferner über die staatliche Anerkennung 
eines Fachinstituts im Sinne des § 19 Abs. 3 
des Bundesjagdgesetzes. 
 
 
(4) Die untere Jagdbehörde, in Staatsjagd-
bezirken die untere Forstbehörde, kann in 
Einzelfällen die Nachtjagd auf Schalenwild 
zulassen, soweit dies zur Erfüllung des Ab-
schussplanes oder zur Vermeidung über-
mäßiger Wildschäden erforderlich ist. 
 
(5) Das Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Verwendung be-
stimmter Fanggeräte, die den Anforderun-
gen des § 19 Abs. 1 Nr. 9 des Bundesjagd-
gesetzes nicht genügen, zu verbieten und 
die Voraussetzungen und Methoden der Fal-
lenjagd zu bestimmen. 
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(6) Die Jagd mit Pfeilen ist auch auf anderes 
Wild als Schalenwild verboten. 
 

2. In § 22 wird folgender neuer Absatz 14 
angefügt: 

 § 22 
Abschussregelung 
(Zu § 21 BJG) 
 
(1) Der Jagdausübungsberechtigte hat der 
unteren Jagdbehörde einen Abschussplan 
für Schalenwild, ausgenommen Schwarz-
wild, sowie für Auer- und Birkwild, zahlen-
mäßig getrennt nach Wildarten und Ge-
schlecht, bei männlichem Schalenwild auch 
nach Klassen, einzureichen. Der Abschuss-
plan ist jeweils zum 1. April des Jahres, in 
dem der bisherige Abschussplan ausläuft, 
einzureichen. § 21 Abs. 7 Satz 2 bleibt unbe-
rührt. 
 
(2) Der Abschussplan für Rehwild wird mit 
einer Geltungsdauer von drei Jagdjahren, 
der Abschussplan für anderes Schalenwild, 
ausgenommen Schwarzwild, sowie für Auer- 
und Birkwild mit einer Geltungsdauer von ei-
nem Jagdjahr bestätigt oder festgesetzt. 
Beim Abschussplan für Rehwild ist in der 
Regel ein Drittel des Gesamtabschusses 
jährlich zu erfüllen. Abweichungen bis zu 30 
v. H. im einzelnen Jahr sind zulässig, jedoch 
im Rahmen des Gesamtabschusses aus-
zugleichen. 
 
(3) Ein Abschussplan, den der Jagdaus-
übungsberechtigte fristgerecht eingereicht 
hat, ist von der unteren Jagdbehörde nach 
Anhörung der unteren Forstbehörde zu bes-
tätigen, wenn 
 
a)  der Abschussplan den jagdrechtlichen 

Vorschriften entspricht, 
b)  der Jagdbeirat (§ 51) zugestimmt hat, 
c)  bei verpachteten Jagdbezirken der 

Abschussplan im Einvernehmen mit 
dem Verpächter aufgestellt worden ist 
und 

d)  innerhalb von Hegegemeinschaften 
die Abschusspläne aufeinander abge-
stimmt und im Einvernehmen mit den 
Jagdvorständen der Jagdgenossen-
schaften und den Inhabern der Eigen-
jagdbezirke aufgestellt worden sind. 

 
  (4) Liegen die Voraussetzungen nach Ab-

satz 3 nicht vor oder ist insbesondere bereits 
eingetretenen oder zu erwartenden Wild-
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schäden nicht hinreichend Rechnung getra-
gen, so wird der Abschussplan durch die un-
tere Jagdbehörde nach Anhörung der unte-
ren Forstbehörde im Einvernehmen mit dem 
Jagdbeirat festgesetzt. Die Festsetzung hat 
so zu erfolgen, daß eine nachhaltige Verrin-
gerung des Wildbestandes auf eine tragbare 
Wilddichte gewährleistet ist. Die Wild- und 
Wildschadensverhältnisse in benachbarten 
Jagdbezirken sind angemessen zu berück-
sichtigen. 
 
(5) Die in bestätigten oder festgesetzten Ab-
schussplänen für weibliches Schalenwild, für 
Kälber, Kitze und Lämmer festgesetzten Ab-
schüsse gelten als Mindestabschüsse; sie 
können bis zu 20 v. H. überschritten werden. 
 
(6) Ist das Einvernehmen mit dem Jagdbei-
rat nicht zu erzielen, so wird der Abschuss-
plan durch die obere Jagdbehörde im Ein-
vernehmen mit dem Landesjagdbeirat fest-
gesetzt. 
 
(7) Der Jagdausübungsberechtigte hat über 
den Abschuss des Wildes und über das 
Fallwild, soweit es sich um Schalenwild han-
delt, eine Streckenliste zu führen. Die Ein-
tragungen in die Liste sind innerhalb eines 
Monats vorzunehmen. Die Streckenliste ist 
der unteren Jagdbehörde jederzeit auf Ver-
langen zur Einsicht vorzulegen. Die jährliche 
Jagdstrecke ist der unteren Jagdbehörde bis 
zum 15. April eines jeden Jahres anzuzei-
gen. 
 
(8) Der Jagdausübungsberechtigte hat der 
unteren Jagdbehörde schriftlich zum 15. No-
vember eines jeden Jahres eine Abschuss-
meldung über das erlegte Rotwild vorzule-
gen. 
 
(9) Der Jagdausübungsberechtigte ist ferner 
verpflichtet, der unteren Jagdbehörde den 
Kopfschmuck und den Unterkiefer des erleg-
ten männlichen Schalenwildes, vom erlegten 
männlichen Muffelwild nur den Kopf-
schmuck, innerhalb einer Frist von zwei Jah-
ren nach dem Abschuss auf Verlangen vor-
zulegen. An den Schädeln von Rot-, Dam- 
und Sikahirschen ist der Oberkiefer zu be-
lassen. Die untere Jagdbehörde hat Kopf-
schmuck und Unterkiefer dauerhaft zu kenn-
zeichnen. Die untere Jagdbehörde kann den 
Jagdausübungsberechtigten bestimmter 
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Jagdbezirke nach Anhörung des Jagdbeira-
tes aufgeben, den Nachweis über die Erfül-
lung des Abschussplans für sonstiges Scha-
lenwild (ausgenommen Schwarzwild) durch 
Vorlage der erlegten Tierkörper oder Teilen 
davon innerhalb einer bestimmten Frist an 
bestimmten Stellen zu führen. 
 
(10) Die untere Jagdbehörde kann anord-
nen, daß der Kopfschmuck und der Unter-
kiefer des innerhalb ihres Zuständigkeitsbe-
reiches im letzten Jahr erlegten männlichen 
Schalenwildes auf einer allgemeinen Hege-
schau vorzuzeigen sind. 
 

  (11) Erfüllt der Jagdausübungsberechtigte 
den Abschussplan für Schalenwild nicht, so 
kann die untere Jagdbehörde die Erfüllung 
des Abschussplans nach den Vorschriften 
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen durchsetzen. 
Wild, das unter Anwendung von Verwal-
tungszwang erlegt wird, ist gegen angemes-
senes Schussgeld dem Jagdausübungsbe-
rechtigten zu überlassen. 
 
(12) Das Ministerium wird ermächtigt, nach 
Anhörung des zuständigen Ausschusses 
des Landtags durch Rechtsverordnung 
 
1.  männliches Schalenwild mit Ausnahme 

von Schwarzwild in Klassen einzuteilen 
und Abschussanteile sowie Grundsätze 
für den Abschuss in den einzelnen 
Klassen festzulegen, 

2.  aus Gründen der Wildhege und zur Ver-
meidung übermäßiger Wildschäden 
Bewirtschaftungsbezirke für Schalenwild 
(Kern-, Rand- und Freigebiete) und die 
zulässige Wilddichte festzulegen, 

3.  vorzuschreiben, daß für den Abschuss-
plan, die Streckenliste, die jährliche 
Streckenmeldung und die Abschuss-
meldung für Rotwild bestimmte Muster 
zu verwenden sind. 

 
(13) § 3 Abs. 5 Satz 3 findet entsprechende 
Anwendung. 
 

 „(14) Die obere Jagdbehörde kann zu 
wissenschaftlichen, Lehr- und For-
schungszwecken für bestimmte Gebie-
te oder einzelne Jagdbezirke befristete 
Ausnahmen von den Verpflichtungen 
nach den Absätzen 1 und 2 zulassen, 
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wenn dadurch eine Störung des biolo-
gischen Gleichgewichts oder eine 
Schädigung der Landeskultur nicht zu 
befürchten ist und die Jagdaus-
übungsberechtigten und bei verpach-
teten Jagdbezirken die Verpächter zu-
gestimmt haben.“ 

 
3. § 51 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) In Abs. 1 Satz 3 werden die Wörter 
„die kommunalen Spitzenverbän-
de“ durch die Wörter „der Rheini-
sche Verband der Eigenjagdbesit-
zer und Jagdgenossenschaften 
e.V. und der Verband der Jagdge-
nossenschaften und Eigenjagden 
in Westfalen-Lippe e.V.“ ersetzt. 

 

 § 51 
Jagdbeiräte  
(Zu § 37 Abs. 1 BJG) 
 
(1) Bei der obersten Jagdbehörde wird ein 
Jagdbeirat (Landesjagdbeirat) gebildet, der 
gleichzeitig Jagdbeirat der oberen Jagdbe-
hörde ist. 
Der Landesjagdbeirat setzt sich zusammen 
aus 
dem Vorsitzenden, 
vier Jägern, 
vier Vertretern der Landwirtschaft, 
einem Vertreter des Körperschaftswaldes, 
einem Vertreter des Privatwaldes, 
einem Vertreter des Staatswaldes, 
einem Vertreter der Berufsjäger, 
einem Vertreter der Jagdgenossenschaften, 
einem Vertreter des Naturschutzes, 
einem Vertreter der Jagdwissenschaft, 
einem Vertreter der Falknerei. 
 
In den Landesjagdbeirat entsenden der Lan-
desjagdverband Nordrhein-Westfalen e. V. 
vier Jäger und einen Vertreter der Berufsjä-
ger, der Rheinische Landwirtschaftsverband 
e. V. und der Westfälisch-Lippische Land-
wirtschaftsverband e. V. je zwei Vertreter der 
Landwirtschaft, der Waldbesitzerverband der 
Gemeinden, Gemeindeverbände und öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften in Nordrhein-
Westfalen e. V. einen Vertreter des Körper-
schaftswaldes, die nach § 29 Bundesnatur-
schutzgesetz anerkannten Verbände ge-
meinsam einen Vertreter des Naturschutzes, 
das Ministerium einen Vertreter des Staats-
waldes und einen Vertreter der Jagdwissen-
schaft, die Kommunalen Spitzenverbände 
gemeinsam einen Vertreter der Jagdgenos-
senschaften, der Waldbauernverband Nord-
rhein-Westfalen e. V. einen Vertreter des 
Privatwaldes, die im Land Nordrhein-
Westfalen wirkenden Vereinigungen der 
Falkner einen Vertreter der Falknerei. 
 
(2) Den Vorsitz im Landesjagdbeirat führt ein 
Vertreter der obersten Jagdbehörde. Ein 
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Beamter der oberen Jagdbehörde kann mit 
dessen Vertretung beauftragt werden. 
 

b) In Abs. 3 Satz 3 werden die Wörter 
„die Körperschaft, die die Aufga-
ben der unteren Jagdbehörde 
wahrnimmt“, durch die Wörter „der 
Rheinische Verband der Eigen-
jagdbesitzer und Jagdgenossen-
schaften e.V. und der Verband der 
Jagdgenossenschaften und Eigen-
jagden in Westfalen-Lippe e.V. 
gemeinsam“ ersetzt. 

 

 (3) Bei jeder unteren Jagdbehörde wird ein 
Jagdbeirat gebildet. 
 
Der Jagdbeirat setzt sich zusammen aus 
drei Jägern, 
zwei Vertretern der Landwirtschaft, 
zwei Vertretern der Forstwirtschaft, 
einem Vertreter der Jagdgenossenschaften, 
einem Vertreter des Naturschutzes, 
einem Vertreter der unteren Forstbehörden, 
dem Landrat des Kreises, der die Aufgaben 
der unteren Jagdbehörde wahrnimmt, oder 
dem Oberbürgermeister der kreisfreien 
Stadt, die die Aufgaben der unteren Jagdbe-
hörde wahrnimmt. 
 
In den Jagdbeirat entsenden der Landes-
jagdverband Nordrhein-Westfalen e. V. drei 
Jäger, der zuständige Landwirtschaftsver-
band zwei Vertreter der Landwirtschaft, die 
Verbände der Waldbesitzer je einen Vertre-
ter der Forstwirtschaft, die Körperschaft, die 
die Aufgaben der unteren Jagdbehörde 
wahrnimmt, den Vertreter der Jagdgenos-
senschaften, die nach § 29 Bundesnatur-
schutzgesetz anerkannten Verbände ge-
meinsam einen Vertreter des Naturschutzes 
und die höhere Forstbehörde den Vertreter 
der unteren Forstbehörden. 
 
(4) Der Jagdbeirat wählt aus seiner Mitte 
den Vorsitzenden und den stellvertretenden 
Vorsitzenden. Er wählt ferner aus seiner Mit-
te den Jagdberater und dessen Vertreter. 
Der Jagdberater und dessen Vertreter müs-
sen in jagdlichen Angelegenheiten erfahren 
sein. Der Jagdberater oder dessen Vertreter 
können Vorsitzender oder stellvertretender 
Vorsitzender des Jagdbeirates sein. 
 
(5) Die Jagdbeiräte und Jagdberater haben 
die Aufgabe, die Jagdbehörden zu beraten. 
Die Jagdbeiräte sind in allen grundsätzlichen 
Fragen zu hören. 
 
(6) Die Mitglieder der Jagdbeiräte sind eh-
renamtlich tätig. Sie werden für die Dauer 
von vier Jahren entsandt, soweit sie nicht 
vor Ablauf der Frist ausscheiden oder abbe-
rufen werden. Eine erneute Entsendung 
nach Ablauf der Frist ist zulässig. 
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Artikel V 
Änderung des Abgrabungsgesetzes 
 
Das Abgrabungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Abgrabungsgesetz) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. November 1979 (GV. NRW. S. 922), 
zuletzt geändert durch Art. 192 des 2. Be-
fristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 274), wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 7 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 31 
Abs. 2 des Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetzes“ durch die Angabe „§ 31 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 1 des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes“ ersetzt. 
 

 Artikel V 
Gesetz zur Ordnung von Abgrabungen
(Abgrabungsgesetz) 
 
§ 7 
Inhalt der Genehmigung 
 
(1) Die Genehmigung ist für ein bestimmtes 
Gebiet und für bestimmte Bodenschätze zu 
erteilen. Sie kann inhaltlich beschränkt, unter 
Bedingungen erteilt und befristet sowie mit 
Auflagen verbunden werden. 
 
(2) Die Genehmigung wird dem Antragsteller 
unbeschadet privater Rechte Dritter erteilt. 
Sie wirkt für und gegen den Rechtsnachfol-
ger des Antragstellers. 
 
(3) Die Genehmigung nach diesem Gesetz 
schließt die auf Grund der Landesbauord-
nung. des Bundesnaturschutzgesetzes, des 
Landschaftsgesetzes, des Landesforstge-
setzes oder des Straßen- und Wegegeset-
zes des Landes Nordrhein-Westfalen für die 
Abgrabung und Herrichtung erforderlichen 
Verwaltungsentscheidungen ein. Wenn die 
Herrichtung eine Verfüllung der Abgrabung 
mit Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes umfaßt, entscheidet die 
Genehmigungsbehörde zusammen mit der 
Abgrabungsgenehmigung auch über die 
Genehmigung nach § 31 Abs. 2 des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes. 
 
(4) Sind weitere Genehmigungen, Erlaubnis-
se und Bewilligungen erforderlich, muß die 
Genehmigungsbehörde den Antragsteller 
hierauf hinweisen. 
 
(5) Der Antragsteller kann verpflichtet wer-
den, eine bereits begonnene Abgrabung 
entsprechend der Genehmigung vollständig 
durchzuführen. 
 

Artikel VI 
Änderung der Verordnung zur Durch-
führung des Landschaftsgesetzes 
 
Die Verordnung zur Durchführung des 
Landschaftsgesetzes (DVO-LG) vom 22. 
Oktober 1986 (GV. NRW. S. 683), zuletzt 
geändert durch Artikel V des Gesetzes 
vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 522), wird 
wie folgt geändert: 
 

 Artikel VI 
Verordnung zur Durchführung des Land-
schaftsgesetzes (DVO-LG) 
 
§ 1 
Einzelheiten der Zusammensetzung des 
Beirats bei der unteren Landschaftsbe-
hörde 
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1. § 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) Abs. 1 wird aufgehoben. 

 
b) Die Absätze 2 und 3 werden die 

Absätze 1 und 2. 
 

c) Das Wort „Verbände“ wird jeweils 
durch das Wort „Vereinigungen“ 
ersetzt. 

 
 
 

 
 
(1) Vorschlagsberechtigt für die Wahl des 
Beirats bei der unteren Landschaftsbehörde 
sind die jeweiligen Landesverbände der in § 
11 Abs. 4 Satz 1 des Landschaftsgesetzes 
genannten Verbände, soweit sich nicht aus 
den Sätzen 2 bis 4 Abweichungen ergeben. 
Vorschlagsberechtigter Landwirtschaftsver-
band ist in den Kreisen und kreisfreien Städ-
ten der Regierungsbezirke Düsseldorf und 
Köln der Rheinische Landwirtschaftsverband 
e.V., in denen der Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold und Münster der Westfälisch-
Lippische Landwirtschaftsverband e.V. Für 
den Vertreter des Gartenbaus ist in den 
Kreisen und kreisfreien Städten der Regie-
rungsbezirke Arnsberg, Detmold und Müns-
ter der Landesverband Gartenbau Westfa-
len-Lippe e.V. vorschlagsberechtigt. In den 
Kreisen und kreisfreien Städten der Regie-
rungsbezirke Düsseldorf und Köln sind der 
Landesverband Gartenbau Rheinland e.V. 
und der Provinzialverband Rheinischer Obst- 
und Gemüsebauer e.V. vorschlagsberech-
tigt; sie haben einen gemeinsamen Vor-
schlag zu unterbreiten. 
 

  (2) Zur Wahl der Mitglieder des Beirats ist 
von jedem der vorschlagsberechtigten Ver-
bände für die ihm nach § 11 Abs. 4 Satz 1 
des Landschaftsgesetzes zustehende Zahl 
der Mitglieder mindestens die doppelte An-
zahl von Bewerbern vorzuschlagen. 
 
(3) Die untere Landschaftsbehörde fordert 
die nach Absatz 1 in Betracht kommenden 
Verbände schriftlich auf, innerhalb einer von 
ihr gesetzten Frist Vorschläge für die Wahl 
der Mitglieder der Beiräte und deren Stell-
vertreter zu unterbreiten. Nicht fristgerecht 
eingegangene Vorschläge dürfen bei der 
Wahl unberücksichtigt bleiben. 
 

2. Die §§ 4 und 5 werden aufgehoben. 
 

 § 4 
Beirat bei der höheren Landschaftsbe-
hörde 
 
(1) Für die Berufung des Beirats bei der hö-
heren Landschaftsbehörde findet § 1 ent-
sprechende Anwendung. 
 
(2) Die Bezirksregierung beruft die Mitglieder 
des bei ihrer Behörde einzurichtenden Bei-
rats und deren Stellvertreter für die Dauer 
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von fünf Jahren. § 2 Abs. 2 bis 4 findet ent-
sprechende Anwendung. 
 
(3) Für die Einberufung des Beirats bei der 
höheren Landschaftsbehörde, für die Wahl 
seines Vorsitzenden und dessen Stellvertre-
ters sowie für seine Geschäftsordnung gilt § 
3 entsprechend. 
 
§ 5 
Beirat bei der obersten Landschaftsbe-
hörde 
 
(1) Für die Berufung des Beirats bei der o-
bersten Landschaftsbehörde findet § 1 mit 
der Maßgabe entsprechende Anwendung, 
daß der Rheinische Landwirtschaftsverband 
e.V. und der Westfälisch-Lippische Land-
wirtschaftsverband e.V. jeweils für einen 
Vertreter sowie der Landesverband Garten-
bau Rheinland e.V., der Landesverband 
Gartenbau Westfalen-Lippe e.V. und der 
Provinzialverband Rheinischer Obst- und 
Gemüsebauer e.V. für einen gemeinsamen 
Vertreter vorschlagsberechtigt sind. 
 
 
(2) Das Ministerium für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (Ministerium) beruft die Mitglieder des 
bei seiner Behörde einzurichtenden Beirats 
und deren Stellvertreter für die Dauer von 
fünf Jahren. § 2 Abs. 2 bis 4 findet entspre-
chende Anwendung. 
 
(3) Für die Einberufung des Beirats bei der 
obersten Landschaftsbehörde, für die Wahl 
seines Vorsitzenden und dessen Stellvertre-
ters sowie für seine Geschäftsordnung gilt § 
3 entsprechend. 
 

3. § 6 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 
 „(1) Der Landschaftsplan besteht aus 

der Entwicklungskarte, der Festset-
zungskarte, den textlichen Darstellun-
gen und Festsetzungen, der Begrün-
dung mit dem Umweltbericht, sowie 
den Erläuterungen. Er setzt die Gren-
zen seines räumlichen Geltungsbe-
reichs fest. Entwicklungs- und Fest-
setzungskarte können auch in einer 
Karte zusammengefasst werden. 

 

 § 6 
Systematik des Landschaftsplans 
 
(1) Der Landschaftsplan besteht aus der 
Entwicklungskarte, der Festsetzungskarte, 
den textlichen Darstellungen und Festset-
zungen sowie den Erläuterungen. Er setzt 
die Grenzen seines räumlichen Geltungsbe-
reichs fest. Entwicklungs- und Festset-
zungskarte können auch in einer Karte zu-
sammengefaßt werden. 
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 (2) Die Begründung des Landschafts-
plans enthält insbesondere eine gene-
relle Zusammenfassung der Ziele und 
Erfordernisse des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege im Plangebiet 
einschließlich der Rechtsgrundlagen 
sowie den Umweltbericht als integra-
len Bestandteil der Begründung. Der 
Umweltbericht fasst die wesentlichen 
Ergebnisse des Landschaftsplans in 
einer Beschreibung und Bewertung 
der positiven erheblichen Umweltaus-
wirkungen zusammen und stellt das 
Ergebnis der Abwägung nach § 16 
Abs. 1 des Landschaftsgesetzes und 
das Ergebnis der Prüfung von Alterna-
tiven dar. 

 

(2) Die Entwicklungskarte enthält flächende-
ckend für das Plangebiet die Abgrenzung 
und Kennzeichnung der Teilräume mit un-
terschiedlichen Entwicklungszielen nach § 
18 des Landschaftsgesetzes. Die Festset-
zungskarte enthält die Abgrenzung und 
Kennzeichnung der Festsetzungen nach den 
§§ 19 bis 26 des Landschaftsgesetzes. Die 
Festsetzungskarte enthält die Abgrenzung 
und Kennzeichnung der nach den §§ 19 bis 
26 des Landschaftsgesetzes getroffenen 
Festsetzungen. In die Festsetzungskarte 
werden außerdem nachrichtlich die nach § 
62 des Landschaftsgesetzes geschützten 
Biotope übernommen; ferner können sonsti-
ge nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
geschützte Flächen und Objekte nachricht-
lich in die Festsetzungskarte übernommen 
werden, soweit sie zum Verständnis des 
Landschaftsplans und für Naturschutz und 
Landschaftspflege von Bedeutung sind. 
 

(3) Die Entwicklungskarte enthält flä-
chendeckend für das Plangebiet die 
Abgrenzung und Kennzeichnung der 
Teilräume mit unterschiedlichen Ent-
wicklungszielen nach § 18 des Land-
schaftsgesetzes. Planungen und sons-
tige Regelungen nach anderen gesetz-
lichen Vorschriften können nachricht-
lich übernommen werden, soweit sie 
für das Verständnis der Entwicklungs-
ziele von Bedeutung sind. Die Fest-
setzungskarte enthält die Abgrenzung 
und Kennzeichnung der nach den 
§§ 19 bis 26 des Landschaftsgesetzes 
getroffenen Festsetzungen und der 
Bestandteile des Biotopverbundes 
nach § 2b Abs. 3 des Landschaftsge-
setzes. In die Festsetzungskarte wer-
den außerdem nachrichtlich die nach 
§ 62 des Landschaftsgesetzes gesetz-
lich geschützten Biotope und die Ge-
biete nach § 48c Abs. 5 des Land-
schaftsgesetzes übernommen; ferner 
können sonstige nach anderen gesetz-
lichen Vorschriften geschützte Flächen 
und Objekte nachrichtlich in die Fest-
setzungskarte übernommen werden, 
soweit sie zum Verständnis des Land-
schaftsplans und für Naturschutz und 
Landschaftspflege von Bedeutung 
sind. 
 
 

 (3) Die textlichen Darstellungen und Fest-
setzungen umfassen 
 
1.  die inhaltliche Bestimmung der Ent-

wicklungsziele nach § 18 des Land-
schaftsgesetzes, 

2.  für die besonders geschützten Teile 
von Natur und Landschaft nach den 
§§ 19 bis 23 des Landschaftsgesetzes 
die Abgrenzung, soweit sie nach Ab-
satz 2 nicht eindeutig erkennbar ist, 
den Schutzgegenstand, den Schutz-
zweck und die zur Erreichung des 
Zwecks notwendigen Gebote und 
Verbote, 

3.  die Zweckbestimmung für Brachflä-
chen nach § 24 des Landschaftsge-
setzes und die forstlichen Festsetzun-
gen in Naturschutzgebieten und ge-
schützten Landschaftsbestandteilen 
nach § 25 des Landschaftsgesetzes, 

4.  die Entwicklungs-, Pflege- und Er-
schließungsmaßnahmen nach § 26 
des Landschaftsgesetzes und 

5.  die Ausnahmen nach § 34 Abs. 4a 
des Landschaftsgesetzes. 
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(4) Die textlichen Darstellungen und 
Festsetzungen umfassen 
 
1. die inhaltliche Bestimmung der 

Entwicklungsziele nach § 18 des 
Landschaftsgesetzes, 

2. für die besonders geschützten Tei-
le von Natur und Landschaft nach 
den §§ 19 bis 23 des Landschafts-
gesetzes die Abgrenzung, soweit 
sie nach Absatz 2 nicht eindeutig 
erkennbar ist, den Schutzgegens-
tand, den Schutzzweck und die zur 
Erreichung des Zwecks notwendi-
gen Gebote und Verbote, 

3. die forstlichen Festsetzungen in 
Naturschutzgebieten und ge-
schützten Landschaftsbestandtei-
len nach § 25 des Landschaftsge-
setzes, 

4. die Entwicklungs-, Pflege- und Er-
schließungsmaßnahmen nach 
§ 26 des Landschaftsgesetzes und 

5. die Ausnahmen nach § 34 Abs. 4a 
des Landschaftsgesetzes. 

 

(4) Zur Verdeutlichung der Abgrenzung und 
Kennzeichnung der Festsetzungen nach Ab-
satz 3 Nr. 2 bis 5 können zusätzliche Karten 
oder Bezeichnungen der Flurstücke verwen-
det werden. 
 

(5) Zur Verdeutlichung der Abgren-
zung und Kennzeichnung der Festset-
zungen nach Absatz 3 Nr. 2 bis 5 kön-
nen zusätzliche Karten oder Bezeich-
nungen der Flurstücke verwendet wer-
den. 
 
(6) Die Erläuterungen enthalten in 
knapper Form erforderliche ergänzen-
de Ausführungen und Hinweise zu den 
einzelnen Darstellungen und Festset-
zungen des Landschaftsplans.“ 
 

 (5) Die Erläuterungen enthalten in knapper 
Form erforderliche ergänzende Ausführun-
gen und Hinweise zu den einzelnen Darstel-
lungen und Festsetzungen des Landschafts-
plans. 
 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) In Absatz 1 wird die Angabe 
„§ 15a“ durch die Angabe „§ 15a 
Abs. 2“ ersetzt. 

 

 § 8 
Planerische Vorgaben und Grundlagen
des Landschaftsplans 
 
(1) Der Fachbeitrag des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege nach § 15a des 
Landschaftsgesetzes ist Grundlage für den 
Landschaftsplan. 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach dem 
Wort „Ziele“ die Wörter „und 
Erfordernisse“ sowie nach dem 
Wort „Raumordnung“ die Wör-
ter „und Landesplanung“ ge-

  
 
(2) Bei der Aufstellung eines Landschafts-
plans ist bei der Bezirksplanungsbehörde 
anzufragen, welche Ziele und Erfordernisse 
der Raumordnung und Landesplanung für 
das Plangebiet bestehen. Ferner ist bei den 
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strichen. 
 
bb) In Satz 2 werden nach dem 

Wort „Bauleitpläne“ die Wörter 
„sowie sonstigen städtebauli-
chen Satzungen“ eingefügt. 

 

Trägern der Bauleitplanung anzufragen, 
welche Bauleitpläne, und bei den Fachpla-
nungsbehörden, welche planerischen Fest-
setzungen bestehen. 
 

5. § 11 Nummer 16 erhält die folgende 
Fassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „die Landesanstalt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen“. 
 

 § 11 
Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange, beteiligte Verbände und Stellen 
 
(1) Bei der Aufstellung der Landschaftspläne 
sind insbesondere die nachstehenden Be-
hörden und Stellen als Träger öffentlicher 
Belange zu beteiligen, soweit sie in ihrem 
Aufgabenbereich betroffen sein können: 
 
1.  die Dienstleistungsunternehmen 

Bahn, Post und Telekommunikation, 
2.  die Oberfinanzdirektion, 
3.  das Wasser- und Schifffahrtsamt, 
4.  die Wehrbereichsverwaltung, 
5.  das Bundesvermögensamt, 
6.  die Luftfahrtbehörde (Bezirksregierung 

Düsseldorf bzw. Münster), 
7.  der Geologische Dienst Nordrhein-

Westfalen - Landesbetrieb -, 
8.  Landesbetrieb Straßenbau (Köln bzw. 

Münster), 
9.  das Landesamt für Ernährungswirt-

schaft und Jagd, 
10.  die Bezirksplanungsbehörde, 
11.  die untere und obere Denkmalbehör-

de, 
12.  das Amt für Agrarordnung, 
13.  das Bergamt, 
14.  die untere Forstbehörde, 
15.  das Staatliche Umweltamt, 
 
16.  die Landesanstalt für Ökologie, Bo-

denordnung und Forsten, 
 
17.  der Landschaftsverband, 
18.  der Regionalverband Ruhr, 
19.  die von der Landschaftsplanung be-

troffenen Gemeinden sowie die an das 
Plangebiet angrenzenden Gemeinden 
und Kreise, 

20.  die Landwirtschaftskammer, 
21.  die Industrie- und Handelskammer, 
22.  die Handwerkskammer, 
23.  die Verbände, die öffentliche Aufga-

ben wahrnehmen, wie Wasser-, Bo-
den- und Deichverbände, 

24.  die rechtlich verselbständigten Träger 
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der Naturparke und bevorzugten Erho-
lungsgebiete, 

25.  die Versorgungsunternehmen (Elektri-
zität, Gas, Wasser, Fernwärme) und 

26.  die Kirchen und Religionsgemein-
schaften des öffentlichen Rechts. 

 
(2) Bei der Aufstellung der Landschaftspläne 
sind ferner zu beteiligen: 
 
1.  die nach § 12 des Landschaftsgeset-

zes anerkannten Vereine, 
2.  der Beirat bei der unteren Land-

schaftsbehörde und 
3.  der jeweilige Stadt- oder Kreissport-

bund. 
 

6. § 12 Nummer 5 erhält die folgende 
Fassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„die Landesanstalt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen“. 
 

 § 12 
Beteiligte Behörden, Stellen und Verbän-
de 
 
Vor dem Erlaß der ordnungsbehördlichen 
Verordnung nach § 42a des Landschaftsge-
setzes sind zu hören: 
 
1.  die Gemeinde, sofern sie die Verord-

nung nicht selbst erläßt, 
2.  der Kreis, sofern er die Verordnung 

nicht selbst erläßt, 
3.  die Kreisstelle der Landwirtschafts-

kammer, 
4.  die untere Forstbehörde, wenn es sich 

um Wald handelt, 
5.  die Landesanstalt für Ökologie, Bo-

denordnung und Forsten, 
 
6.  die Bezirksplanungsbehörde, wenn es 

sich um eine Maßnahme von regiona-
ler Bedeutung handelt, 

7.  die nach § 12 des Landschaftsgeset-
zes anerkannten Vereine, 

8.  der Beirat bei der Landschaftsbehör-
de, die die Verordnung erläßt, 

9.  der jeweilige Stadt- oder Kreissport-
bund und 

10  weitere Behörden und Stellen, die als 
Träger öffentlicher Belange in ihrem 
Aufgabenbereich berührt werden. 

 
 
 
 
7. In § 13 Abs. 1 Satz 1 werden nach 

dem Wort „werden“ ein Komma und 
die Wörter „soweit es der Schutz-

 § 13 
Art der Kennzeichen 
 
(1) Naturschutzgebiete, Landschaftsschutz-
gebiete, Naturdenkmale, geschützte Land-
schaftsbestandteile, geschützte Biotope und 
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zweck erfordert“ eingefügt. 
 

Nationalparke sollen durch Schilder gemäß 
Anlage 2 kenntlich gemacht werden. 
 
(2) Die Schilder haben nach näherer Maß-
gabe der Anlage 2 die Form eines auf der 
Spitze stehenden gleichseitigen Dreiecks mit 
einer Seitenlänge von 90 cm. 1 cm von der 
Außenkante verläuft ein 8 cm breiter dunkel-
grüner Randstreifen auf weißem Grund. Im 
oberen Drittel des weißen Felds steht in 
dunkelgrüner Schrift entsprechend der Art 
der geschützten Fläche oder des geschütz-
ten Objekts die Bezeichnung 
,,Landschaftsschutzgebiet", ,,Naturschutz-
gebiet", ,,Naturdenkmal", ,,Geschützter 
Landschaftsbestandteil", ,,Geschützter Bio-
top" oder ,,Nationalpark". Im unteren Drittel 
des Schilds ist in schwarzer Farbe ein nach 
rechts gewendeter, fliegender Seeadler dar-
zustellen. Für Naturdenkmale soll regelmä-
ßig, für geschützte Landschaftsbestandteile 
und geschützte Biotope kann das gleiche 
Schild in verkleinerter Form mit einer Seiten-
länge von 15 cm und der Aufschrift 
,,Naturdenkmal", ,,Geschützter Landschafts-
bestandteil" oder ,,Geschützter Biotop" ver-
wendet werden. 
 
(3) Auf zusätzlichen Schildern kann auf die 
wesentlichen Verbote hingewiesen werden, 
die für das Schutzgebiet oder das Schutzob-
jekt gelten. 
 

8. § 19 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(2) Mit der Erteilung der Befugnis ist 
die betreffende Organisation zu ver-
pflichten, sich vor der Festlegung 

 § 19 
Befugnis zur Kennzeichnung 
 
(1) Die Befugnis zur Kennzeichnung von 
Wanderwegen nach § 59 Abs. 2 des Land-
schaftsgesetzes ist für bestimmte Gebiete zu 
erteilen. Für jedes Gebiet darf nur eine Or-
ganisation zur Kennzeichnung ermächtigt 
werden. Diese soll sich in allen wichtigen 
Angelegenheiten mit den anderen überörtli-
chen Wandervereinigungen ihres Gebiets in 
Verbindung setzen. Abweichend hiervon 
kann für die Kennzeichnung von Rund- und 
Ortswanderwegen die Befugnis auch ande-
ren Organisationen oder den Gemeinden er-
teilt werden; diese sollen sich über die We-
geführung mit der für das Gebiet zuständi-
gen Organisation abstimmen. 
 
(2) Mit der Erteilung der Befugnis ist die 
betreffende Organisation zu verpflichten, 
sich vor der Festlegung neuer Wanderwege 
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neuer Wanderwege oder der wesent-
lichen Veränderung im Verlauf beste-
hender Wanderwege mit den betrof-
fenen Grundstückseigentümern und -
besitzern, Gemeinden und Gemein-
deverbänden, unteren Landschafts-
behörden, Kreisstellen der Landwirt-
schaftskammer, Trägern der Natur-
parke, Interessenverbänden und, 
wenn es sich um Wald handelt, zu-
sätzlich mit dem Landesbetrieb Wald 
und Holz ins Benehmen zu setzen.“ 
 

oder der wesentlichen Veränderung im Ver-
lauf bestehender Wanderwege mit der unte-
ren Landschaftsbehörde sowie mit der 
Kreisstelle der Landwirtschaftskammer oder, 
wenn es sich um Wald handelt, mit der unte-
ren Forstbehörde ins Benehmen zu setzen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
9. In § 20a Satz 2 werden die Wörter 

„die Forstbehörden“ durch die Wörter 
„den Landesbetrieb Wald und Holz“ 
ersetzt.  
 

 § 20a 
Für Reiter mitnutzbare Wanderwege 
 
Zur Kennzeichnung der nach § 50 Abs. 2 
Satz 4 des Landschaftsgesetzes für Reiter 
mitnutzbaren Wanderwege ist das in der An-
lage 4 Abschnitt 5 zu dieser Verordnung 
festgelegte Kennzeichen zu verwenden. Zu-
ständig für die Kennzeichnung sind die unte-
ren Landschaftsbehörden; sie sollen zuvor 
die nach § 19 Abs. 1 jeweils kennzeich-
nungsbefugten Organisationen, die Forstbe-
hörden, die Gemeinden, die Waldbesitzer 
und die Reiterverbände anhören. 
 

10. Die Anlage 4 wird wie folgt geändert: 
 
a) Der Teil I. Überörtliche Wege wird 

wie folgt ergänzt: 
 
 „Rothaarsteig-Extratouren (weißes 

Zeichen auf schwarzem Grund) 
 
 Sauerland-Waldroute (weißes Zei-

chen auf grünem Grund für den 
Hauptweg, grünes Zeichen auf 
weißem Grund für die Zugangs-
wege) 

 
 Sauerland-Höhenflug (weißes Zei-

chen auf gelbem Grund für den 
Hauptweg, schwarzes Zeichen auf 
gelbem Grund für die Zugangswe-
ge) 

 

  

b) Der Teil II. Ortswanderwege wird 
wie folgt ergänzt: 

 
 Briloner Kammweg (grünes Drei-

eck auf weißem Grund) 
 
 Olsberger Kneipptour (weißes Zei-
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chen auf schwarzem Grund) 
 
 Winterberger Hochtour (weißes 

Zeichen auf schwarzem Grund)“ 
 

Artikel VII 
Änderung der Verordnung über den Na-
tionalpark Eifel 
 
Die Verordnung über den Nationalpark Ei-
fel (NP-VO Eifel) vom 17. Dezember 2003 
(GV. NRW. S. 823), zuletzt geändert 
durch Artikel 110 des Fünften Befris-
tungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 351), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 17 erhält folgende Fassung: 
 

"§ 17 
Befreiungen 

 
 Von den Geboten und Verboten dieser 

Verordnung kann die Nationalpark-
verwaltung aufgrund des § 43 Abs. 4 
Satz 1 LG auf Antrag Befreiung nach 
§ 69 Abs. 1 Sätze 1 und 2 LG erteilen. 
Vor einer beabsichtigen Befreiungser-
teilung ist den örtlich zuständigen 
Landschaftsbehörden Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Bei natur-
schutzrechtlichen Befreiungen oder 
Ausnahmen im Geltungsbereich dieser 
Verordnung, für deren Erteilung nicht 
die Nationalparkverwaltung zuständig 
ist, ist ihr Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben.“ 
 

 Artikel VII 
Verordnung über den Nationalpark Eifel
(NP-VO Eifel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 17 
Befreiungen 
 
Von den Geboten und Verboten dieser Ver-
ordnung kann die zuständige untere Land-
schaftsbehörde auf Antrag Befreiung nach § 
69 LG und von den Verboten des § 42 
BNatSchG Befreiung nach § 62 BNatSchG 
erteilen. §§ 57 Abs. 3 und 62 Abs. 2 LG blei-
ben unberührt. Bezüglich einer beabsichtig-
ten Befreiungserteilung sind der National-
parkverwaltung und der zuständigen höhe-
ren Landschaftsbehörde Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 
 

2. In § 20 Abs. 1 S. 1 erhält der dritte 
Spiegelstrich die folgende Fassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „der Landesanstalt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen“. 
 

 § 20 
Nationalpark-Arbeitsgruppe 
 
(1) Die Nationalpark-Arbeitsgruppe besteht 
aus den Mitgliedern des Kommunalen Nati-
onalparkausschusses (§ 19) sowie 
 
aus je einem Vertreter oder einer Vertreterin 
-  der Bezirksregierung Köln als höherer 

Landschaftsbehörde,  
-  der Kreise Euskirchen, Düren und Aa-

chen als unteren Landschaftsbehörden,  
-  der Landesanstalt für Ökologie, Boden-

ordnung und Forsten des Landes NRW 
(LÖBF),  

-  des Landesamtes für Ernährungswirt-
schaft und Jagd NRW (LEJ) als oberer 
Jagdbehörde,  
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-  der höheren Forstbehörde,  
-  der Biologischen Stationen in den Krei-

sen Euskirchen, Düren und Aachen,  
-  der nach den Vorschriften des Bundes-

naturschutzgesetzes anerkannten Ver-
bände BUND, NABU und LNU in der 
Region, 

-  des Fördervereins Nationalpark Eifel 
e.V.,  

-  des Nationalpark-Beirates (§ 21), 
-  der Lenkungsgruppe Konversion (befris-

tet bis zum Abschluss der Konversion), 
-  der zuständigen Dienststelle der Bun-

desvermögensverwaltung, 
-  der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Natur-

schutz, Heimat- und Kulturpflege, 
-  des Deutsch-Belgischen Naturparks 

Hohes Venn-Eifel aus Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und Belgien, 

-  aus dem Kreis der regionalen touristi-
schen Organisationen, 

-  aus dem Kreis der regionalen Sportor-
ganisationen, 

-  des Eifelvereins e.V., 
-  aus dem Kreis der regionalen Fischerei-

verbände, 
-  der Wassergewinnungs- und -

aufbereitungsgesellschaft mbH Nordei-
fel (WAG), 

-  des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit. 

 
(2) Die Nationalparkverwaltung kann mit Zu-
stimmung des Ministeriums für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
weitere Mitglieder in die Arbeitsgruppe beru-
fen. Unabhängig davon kann sie zu speziel-
len Sachfragen weitere sachverständige 
Personen hinzuziehen. 
 
(3) Die Leitung der Nationalpark-
Arbeitsgruppe obliegt dem Leiter/ der Leite-
rin der Nationalparkverwaltung. 
 

Artikel VIII 
Neubekanntmachung 
 
Das Ministerium für Umwelt und Natur-
schutz, Verbraucherschutz und Landwirt-
schaft wird ermächtigt, das Landschafts-
gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
mit neuer Paragrafenfolge im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen neu bekannt zu machen und 
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Unstimmigkeiten des Wortlauts und der 
Rechtschreibung zu beseitigen. 

 
Artikel IX 
In-Kraft-Treten 
 
Das Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. 
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Begründung: 
 
A Allgemeines 
 
Der Anlass für die Änderung des Landschaftsgesetzes (LG) besteht im Wesentlichen in der 
Anpassung des LG an die Rahmenvorgaben des BNatSchG und des europäischen Natur-
schutzrechts bzw. des SUPG.  
 
Gleichzeitig wird dieser Anlass genutzt, um die Rechtsnormen zu vereinfachen und zu dere-
gulieren sowie auf den notwendigen Kern der Regelungen zurückzuführen. 
 
 
B Kosten 
 
Keine. Es werden im Gegenteil Einsparungen erwartet, da der vorliegende Gesetzentwurf 
u.a. die Beiräte bei der obersten Landschaftsbehörde und bei den höheren Landschaftsbe-
hörden abschafft, Vereinsmitwirkungs- und Vereinsklagerechte reduziert und den stadtöko-
logischen Fachbeitrag für den baulichen Innenbereich streicht. 
 
 
C Zu den einzelnen Vorschriften: 
 
Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis) 
 
Redaktionelle Anpassung infolge der Änderungen. 
 
Zu Nummer 2 (§ 2b) 
 
Die Vorschrift über den Biotopverbund wird in Übereinstimmung mit dem Wortlaut der betref-
fenden BNatSchG-Vorschrift (§ 3 BNatSchG) in eine Soll-Bestimmung geändert.  
 
Die Streichung in § 2b Abs. 3 ist redaktioneller Natur. Es ist nicht erforderlich, im Gesetz bei-
spielhaft zu erläutern, welche Flächen und Elemente für den Biotopverbund geeignet sein 
können. Naturparke sind keine geeignete Kategorie, da sie ohne Schutzfunktion sind und ih-
rerseits überwiegend aus Naturschutzgebieten oder Landschaftsschutzgebieten bestehen 
(vgl. § 44). Die Einbeziehung zeitlich begrenzt zur Verfügung stehender Flächen ist allein 
aufgrund der zur Verfügung stehenden geschützten Flächen und Elemente entbehrlich. 
 
Die Streichung in § 2b Abs. 4 ist eine Folgeänderung zu Nummer 19 (§ 15a). 
 
Zu Nummer 3 (§ 2c Abs. 3) 
 
Die Änderung dient der vollzugsfreundlichen Umsetzung des § 5 Abs. 3 BNatSchG. Land-
schaftselemente tragen in erheblichem Maße zur Strukturvielfalt der landwirtschaftlich ge-
nutzten Kulturvielfalt bei, ermöglichen die kleinräumige, feinmaschige Vernetzung der in der 
Kulturlandschaft vorhandenen Biotope, gewährleisten den Artenaustausch und dienen 
gleichzeitig dem Boden- und Erosionsschutz. Auch für eine nachhaltige Landwirtschaft sind 
sie daher unverzichtbar. Sie sind deshalb zu erhalten (Satz 1) und - soweit erforderlich – 
durch geeignete langfristige vertragliche Vereinbarungen, Förderungen und Maßnahmen in 
der Bodenordnung zu schaffen und zu sichern (Satz 3). Dadurch wird ein wichtiger Beitrag 
zur Erhaltung und Wiederherstellung der typischen Fauna und Flora in der Landschaft ge-
leistet. 
 
Abs. 3, § 47 und der unverändert gebliebene § 64 fassen die verstreuten Regelungen des 
BNatSchG zu den Landschaftselementen (§ 3 Abs. 3 und 4, § 5 Abs. 3 und Abs. 4 3. Spie-
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gelstrich) vollzugsfreundlich zusammen. Die Regelungen setzen gleichzeitig Artikel 10 FFH-
Richtlinie um, wonach die Pflege von Landschaftselementen zu fördern ist. 
 
Zu Nummer 4 (§ 4 Abs. 3) 
 
Bei der Negativliste des § 4 Abs. 3 handelt es sich um Maßnahmen, bei denen unwiderleg-
lich vermutet wird, dass diese nicht zu einer Beeinträchtigung der Leistungs- und Funktions-
fähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes führen. Die Vorschrift ist in der Ver-
gangenheit mehrfach ergänzt worden, sodass nunmehr entsprechend der Bedeutung der 
Einzelregelungen die ursprüngliche Reihenfolge wiederhergestellt wird. Dabei werden die 
Abgrabungen geringen Umfanges für den Eigenbedarf eines land- oder forstwirtschaftlichen 
Betriebes (bisherige Nr. 2) zur Harmonisierung der gesetzlichen Bestimmungen aus der Ne-
gativliste gestrichen, da bereits in einer früheren Gesetzesänderung Abgrabungen in den 
Positivkatalog des § 4 Abs. 2 Nr. 2 aufgenommen und damit abschließend geregelt worden 
sind. Danach gelten als Eingriffe nur Abgrabungen ab 2 m Tiefe auf einer Grundfläche von 
mehr als 400m². 
 
Zu Abs. 3 Nr. 2 
Die von den Ländern nach § 18 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG zu regelnde „angemessene Frist“ 
nach Auslaufen der Bewirtschaftungsbeschränkungen wurde von drei Jahren auf fünf Jahre 
festgelegt. Begründet ist dies durch die Angleichung an die Mindestdauer des Verpflich-
tungszeitraums der Zuwendungsempfänger von fünf Jahren nach den Rahmenrichtlinien 
Vertragsnaturschutz (Förderperiode). Sie dient darüber hinaus dem Ziel einer größeren Fle-
xibilität der Flächenbewirtschaftung auch im Hinblick auf die Weiterführung der Maßnahme 
und der Erhaltung der mit der naturschutzgerechten Bewirtschaftung verfolgten Ziele. 
 
Zu Abs. 3 Nr. 3 
Die Änderung der „Natur auf Zeit-Vorschrift“ dient der Deregulierung und Verwaltungsverein-
fachung und weitet die entsprechende Regelung vollzugstauglich aus. Es wird keine Doku-
mentationspflicht mehr vorgeschrieben; die Stichtagsregelung für die Geltung (nach In-Kraft-
Treten des letzten Änderungsgesetzes – 26. Mai 2005) wird abgeschafft. Eine wie auch im-
mer geartete Stichtagsregelung in der Vergangenheit wäre nicht zuletzt mit einer derart auf-
wändigen Prüfung verbunden, dass sich der Nutzen der Regelung damit aufheben würde. 
Damit wird u.a. erreicht, dass insbesondere die großen Stilllegungen im Bergbau und in der 
Stahlindustrie aus den 1970er und 1980er Jahren sowie stillgelegte Verkehrsflächen (z.B. 
Bahntrassen) nicht mehr von der Eingriffsregelung erfasst werden – die betroffenen Flächen 
können wieder einer z.B. industriellen Nutzung zugeführt werden, ohne einer Pflicht zur 
Kompensation zu unterliegen. Damit wird auch der verstärkt zu verzeichnenden Tendenz 
entgegengewirkt, alleine aus Kostengründen sowohl für die städtebauliche Entwicklung wie 
auch für die erforderlichen Ausgleichsflächen bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen im 
Außenbereich in Anspruch zu nehmen (geringere ökologische Bewertung beim Eingriff ei-
nerseits und hohes Aufwertungspotential andererseits). Die Neuregelung dient deshalb dem 
Ziel, Freiflächen vor einer Inanspruchnahme durch die Siedlungsentwicklung zu schonen 
(Natur auf Zeit). 
 
Zu Abs. 3 Nr. 4 
Für den Begriff „Baukörper“ gilt § 2 Abs. 2 Ziffer 1 Buchstabe b) Straßen- und Wegegesetz 
NRW. 
 
Zu Abs. 3 Nr. 5 
Die in Nr. 5 erwähnten Unterhaltungsmaßnahmen stellen in der Regel keinen Eingriff dar. 
Sie führen regelmäßig nicht zu einer Veränderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflä-
chen. Es handelt sich hierbei insbesondere um Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, Unter-
haltungsmaßnahmen an Forst- und Landwirtschaftswegen, Bahnanlagen und öffentlichen 
Straßen. Hierunter fallen auch die Grünpflege einschließlich Gehölzrückschnitt, die Beseiti-
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gung einzelner örtlich begrenzter Schäden, die Säuberung von Wegen und Gräben und die 
Beseitigung von Mängeln bei der Wegeentwässerung. 
 
Zu Nummer 5 (§ 4a) 
 
Zu Abs. 2 
Der neue Absatz 2 entspricht dem alten Absatz 2 Sätze 1 bis 3. 
 
Zu Abs. 3 
Der im neuen Abs. 3 aufgenommene Satz 2 dient der Klarstellung, dass Eingriffe mit gleich-
zeitig positiven Auswirkungen auf den Biotop- und Artenschutz bei der Bemessung der erfor-
derlichen Kompensation zu berücksichtigen sind. Dies kann im Ergebnis dazu führen, dass 
es keiner Kompensationsmaßnahmen mehr bedarf. 
 
Der neue Satz 3 hat zum Ziel, dass die Inanspruchnahme insbesondere von landwirtschaft-
lich genutzten Flächen für Kompensationsmaßnahmen auf das unabdingbar notwendige 
Mindestmaß reduziert wird. Darüber hinaus ist es Ziel, den Gesamtkompensationsumfang 
auf eine Flächeninanspruchnahme von 1 : 1 zu reduzieren. Diesem Ziel kann auch durch die 
Neuregelung in § 5 Abs. 1 Satz 4 Rechnung getragen werden. 
 
Zu Abs. 4 
Der neue Abs. 4 lässt nunmehr auch Pflegemaßnahmen als Kompensationsmaßnahmen zu, 
wenn sie der dauerhaften Verbesserung des Biotop- und Artenschutzes dienen. Unter Pfle-
gemaßnahmen im Sinne dieser Vorschrift sind vorrangig solche Maßnahmen zu verstehen, 
die insbesondere der Entwicklungspflege und damit der ökologischen Aufwertung im Sinne 
einer Kompensation dienen.  
 
Die Neuregelung lässt auch zu, dass auch dauerhafte Maßnahmen auf wechselnden Flä-
chen („rotierende Maßnahmen“) unter bestimmten Voraussetzungen als Kompensations-
maßnahmen anerkannt werden. Hierdurch wird bewirkt, dass Flächen nicht dauerhaft zum 
Zweck der Kompensation einer Nutzung entzogen werden. Diese Option kommt nicht zur 
Anwendung, wenn in Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften eine dingliche Sicherung 
für die Kompensationsmaßnahmen erforderlich ist. Die sog. „rotierenden“ Kompensations-
maßnahmen sind naturschutzgerechte Bewirtschaftungsmaßnahmen (z.B. Blühstreifen), die 
nicht an ein und dieselbe Fläche gebunden sind, sondern in der naturräumlichen Region auf 
wechselnden Flächen in unterschiedlichen Zeiträumen umgesetzt werden können. Ihr hoher 
naturschutzfachlicher Wert ist durch verschiedene Untersuchungen belegt. Sie leisten nicht 
nur einen wichtigen Beitrag für den Biotop- und Artenschutz, sondern dienen auch der Kom-
pensation für eine Beeinträchtigung des Landschaftsbilds. Da die Gewährleistung der Dau-
erhaftigkeit grundlegende Voraussetzung ist, kommen als Maßnahmeträger nur fachlich und 
organisatorisch geeignete Maßnahmenträger in Betracht. Dies sind insbesondere Körper-
schaften des öffentlichen Rechts sowie Stiftungen, die einen gemeinnützigen Zweck verfol-
gen (z.B. die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft). 
 
Der im bisherigen Abs. 2 Satz 6 enthaltene Grundsatz, Kompensationsmaßnahmen vorran-
gig auf den im Eigentum des Verursachers stehenden Flächen durchzuführen, wird gestri-
chen, weil dies aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine selbstverständliche Regelung ist 
und darüber hinaus das BNatSchG diese Regelung nicht enthält (1:1 Umsetzung). 
 
Zu Abs. 6 
 
Absatz 6 enthält Vorrangregelungen für die Auswahl und Durchführung von Kompensati-
onsmaßnahmen. Diese stellen Regelbeispiele dar, die auf Grund ihrer besonderen Bedeu-
tung zu berücksichtigen sind, ohne dass den Beispielen untereinander oder gegenüber an-
deren Maßnahmen – abstrakt betrachtet - ein Vorrang zukommt. Die Festlegung von Kom-
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pensationsmaßnahmen hat in jedem einzelnen Falle unter Berücksichtigung und Gewichtung 
aller konkreten Maßnahmen/Möglichkeiten konkret-individuell zu erfolgen. Allerdings hat eine 
generelle Flächenminimierung für Kompensationsmaßnahmen mit dem Ziel eines Ausglei-
ches 1:1 insgesamt Vorrang (Qualität vor Quantität). 
 
Zu Buchstabe a) 
Mit der Neuregelung in Buchstabe a) wird nochmals verdeutlicht, dass im Sinne der Rege-
lungen des Absatz 3 bei der Auswahl und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen ei-
ne zusätzliche Flächeninanspruchnahme vermieden werden soll und deshalb auch vorrangig 
bereits im Rahmen eines Ökokontos durchgeführte Kompensationsmaßnahmen heranzuzie-
hen sind. 
 
Zu Buchstabe b) 
Auch mit der Neuregelung in Buchstabe b) soll der Inanspruchnahme neuer Flächen für 
Kompensationsmaßnahmen durch ökologische Aufwertung vorhandener Nutzungen und 
Strukturen entgegengewirkt werden. 
 
Zu Nummer 6 (§ 5 Abs. 1) 
 
Die Änderungen in Abs. 1 Satz 1 sind klarstellender Natur. Sie sollen verdeutlichen, dass 
vom Verursacher Ersatzgeld zu leisten ist, wenn der zugelassene Eingriff nicht zu kompen-
sieren ist. Die Neuregelung in Satz 4 dient der Begrenzung der Flächeninanspruchnahme 
und lässt für diese Fälle die Zahlung eines Ersatzgeldes zu, das im Übrigen für Maßnahmen 
der Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden ist. 
 
Zukünftig soll nach Abs. 1 Satz 5 eine Fünf-Jahres-Frist gelten. Die bisherige Drei-Jahres-
Frist beschneidet den Handlungsspielraum der unteren Landschaftsbehörden, konzeptionell 
sinnvolle Kompensationsmaßnahmen zu realisieren, erheblich und in unnötiger Weise. Die 
Praxis zeigt, dass Ersatzgelder in dieser Frist nicht immer zweckgebunden verwendet wer-
den können; das gilt insbesondere für größere Naturschutz- und Landschaftspflegemaß-
nahmen.  
 
Nach der Neuregelung ist das Ersatzgeld innerhalb von fünf Jahren zweckgebunden für 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden. Eine Weiterlei-
tung an die höhere Landschaftsbehörde ist auch nach Ablauf dieser Frist nicht vorgesehen. 
 
Im Hinblick auf die Möglichkeit, Ersatzgeld auch für die Aufstellung von Landschaftsplänen 
einzusetzen, prüft die Landeregierung, ob nicht grds. 10% des Ersatzgeldaufkommens ei-
nem landesweiten Fond („Naturschutzfond NRW“) für landesweite Naturschutzprojekte zuge-
führt werden. 
 
Nach dem neuen Abs. 1 Satz 6 kann nunmehr das Ersatzgeld auch für die Aufstellung und 
nicht nur für die Durchführung von Maßnahmen eines Landschaftsplans verwendet werden. 
 
Zu Nummer 7 (§ 10 Abs. 1) 
 
Die Anpassung übernimmt die für § 62 geltende Praxis, die sich bewährt hat, für alle Unter-
suchungen. Die redaktionelle Folgeänderung passt die Regelung an das Gesetz zur Straf-
fung der Behördenstruktur an. 
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Zu Nummer 8 (§ 11) 
 
Zu Abs. 1: 
Die Streichung der Beiräte bei der obersten und bei den höheren Landschaftsbehörde(n) 
führt die Beiratsregelung auf den wesentlichen Kern zurück. Bei den unteren Landschaftsbe-
hörden erfüllt der Beirat eine wichtige beratende Funktion und hat sich bewährt. Er soll aus 
diesen Gründen als Gremium zur Aktivierung des Naturschutzgedankens sowie zur Mitwir-
kung i.S.d. § 11 Abs. 1 auf dieser Ebene beibehalten werden.  
 
Zu Abs. 4: 
Die Aufnahme der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Nordrhein-Westfalen e.V. (SDW) ist 
durch die Anerkennung als Naturschutzverein nach § 12 mit Datum vom 16. Mai 2006 be-
gründet. 
 
Zu Abs. 5: 
Die Neufassung des Absatz 5 stellt eine redaktionelle Anpassung an die mit Absatz 1 vorge-
nommenen Änderung dar. 
 
Zu Nummer 9 (§ 11a) 
 
Die Neuregelung trägt einerseits der Vereinsfreiheit der Biologischen Stationen Rechnung 
und stellt andererseits sicher, das sie im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten der 
Landschaftsbehörden nur mit deren Zustimmung tätig werden. Seitens der Biologischen Sta-
tionen besteht hierauf kein Anspruch. 
 
Die bisherige Regelung im Absatz 2 ist entbehrlich, da sich die Anerkennung nach der För-
derrichtlinie für die Biologischen Stationen (FöBS) richtet. 
 
Zu Nummer 10 (§ 12 Abs. 3) 
 
Die Vereinsmitwirkung wird an die Regelung des § 60 Abs. 2 BNatSchG angepasst. Die da-
mit verbundene Reduzierung der Beteiligungsfälle führt zu einer erheblichen Verwaltungs-
vereinfachung. 
 
Die Vereinsmitwirkung wird grundsätzlich an die Regelung des § 60 Abs. 2 BNatSchG ange-
passt. Lediglich der Mitwirkungstatbestand bei den wasserrechtlichen Plangenehmigungen 
wurde wieder aufgenommen (§ 12 Abs. 3 Nr. 5). Dies ist gerechtfertigt, weil auch bei diesen 
Verfahren Beeinträchtigungen des Naturhaushalts gravierend sein können und es sinnvoll 
erscheint, hier den besonderen Sachverstand und die Ortskenntnisse der anerkannten Na-
turschutzvereine in die Entscheidungsfindung eingehen zu lassen. Die Regelung geht des-
halb über eine 1:1 Umsetzung des Bundesrechts hinaus.  
 
§ 12 Abs. 3 führt nicht die Nr. 7 des § 60 Abs. 2 BNatSchG auf, weil die dort enthaltene Re-
gelung nur Plangenehmigungen betrifft, für die eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 17 Abs. 
1b Bundesfernstraßengesetz vorgesehen ist; dies ist ausschließlich in den neuen Bundes-
ländern der Fall. 
 
Für die Mitwirkung der anerkannten Vereine bei der Vorbereitung von Landschaftsrahmen-
plänen (Plan im Sinne des § 15 Abs. 2) gelten die Beteiligungsvorschriften des Landespla-
nungsgesetzes. 
 
Zu Nummer 11 (§ 12b) 
 
Das naturschutzrechtliche Vereinsklagerecht wird auf das unmittelbar geltende Bundesrecht 
zurückgeführt. Dies ist notwendig, um die über das Bundesrecht hinausgehenden Klagerech-
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te, die sich nachteilig auf den wirtschaftlichen Standortwettbewerb unter den Ländern aus-
wirken können, zu beseitigen. Aus Gründen der Lesbarkeit werden die betreffenden Vor-
schriften des § 61 Abs. 1 bis 4 des Bundesnaturschutzgesetzes im Sinne einer 1:1 - Umset-
zung übernommen. 
 
Zu Nummer 12 (§ 14) 
 
Die mit der letzten Novelle verbundene Einfügung über die Führung eines Katasters über die 
geschützten Alleen und Baumreihen durch die LÖBF wird mit dem Ziel wieder gestrichen, 
unnötigen Verwaltungsaufwand abzubauen. Die Führung der Verzeichnisse nach § 48 durch 
die unteren Landschaftsbehörden regelt den Nachweis der bedeutsamen geschützten Flä-
chen und Objekte in hinreichendem Umfang. Die redaktionelle Folgeänderung passt die Re-
gelung an das Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur. 
 
Zu Nummer 13 (§ 15 Abs. 2) 
 
Redaktionelle Anpassung; durch die letzte Novelle des Landesplanungsgesetzes wurde der 
Begriff „Gebietsentwicklungsplan“ durch „Regionalplan“ ersetzt. 
 
Zu Nummer 14 (§ 15a) 
 
Der durch die Novellierung im Jahre 2000 neu in das LG eingeführte stadtökologische Fach-
beitrag war zum Zeitpunkt der Einführung nicht obligatorisch; er wurde auf Wunsch der Ge-
meinden durch die LÖBF für den baulichen Innenbereich im Sinne des Baugesetzbuches als 
Grundlage für die weitere Stadtentwicklung erarbeitet. Die im Mai 2005 in Kraft getretenen 
Änderungen zum LG führten zu einem grundsätzlich obligatorisch zu erstellenden Fachbei-
trag. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die LÖBF auch aufgrund der vorhan-
denen Personalstruktur den stadtökologischen Fachbeitrag nicht flächendeckend erarbeiten 
kann. Auch unter Kostengesichtspunkten ist es nicht vertretbar, bestehende rechtsverbindli-
che Bebauungspläne oder im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 BauGB flächen-
deckend auf der Grundlage einer gesonderten eigenen Bestandsaufnahme ökologisch zu 
bewerten und daraus Leitbilder und Empfehlungen für eine ökologische Stadtentwicklung 
abzuleiten. Eine Realisierung solcher Leitbilder und Empfehlungen wird nach der allgemei-
nen Erfahrung auch bei noch nicht bebauten Grundstücken regelmäßig bereits an den be-
stehenden Baurechten scheitern. Die Regelung über den stadtökologischen Fachbeitrag ist 
deshalb zu streichen. Mit dem Europarechtsanpassungsgesetz Bau 2004 sind zudem eigen-
ständige Vorschriften zur Umweltprüfung für die Bauleitplanung eingeführt worden.  
 
Durch die Änderung des § 16 Abs. 1 (s. Begründung zu Nr. 19) wird es ermöglicht, auch sol-
che durch einen Bebauungsplan festgesetzten „Grün“-Flächen, die nicht im Zusammenhang 
mit dem baulichen Außenbereich stehen, in den Geltungsbereich des Landschaftsplanes 
einzubeziehen, bei denen über die bauleitplanerische Sicherung hinaus weitergehende 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich und eine Umsetzung 
auch möglich ist. Damit wird der bundesrechtlich vorgegebenen Forderung nach flächende-
ckender Landschaftsplanung im gebotenen Umfang entsprochen. Ergänzend ist darauf hin-
zuweisen, dass Schutzausweisungen auf Baugrundstücken oder innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile nach § 34 BauGB nach wie vor gem. § 42a Abs. 2 im Einzelfall 
aus überwiegenden Gründen des Naturschutzes zulässig sind. Weitergehender Handlungs-
bedarf besteht deshalb nicht. 
 
Zu Nummer 15 (§ 16) 
 
Zu Abs. 1 
Durch den neu aufgenommenen Satz 2 wird klargestellt, dass bei der Aufstellung und Ände-
rung des Landschaftsplans neben der Beachtung der formellen Rechtmäßigkeitsanforderun-
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gen der §§ 19 ff. eine Gesamtabwägung aller berührten Belange nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit, unter Einbeziehung auch privater Belange und unter Beachtung des 
Gleichheitsgrundsatzes, vorzunehmen ist. Eine inhaltliche Änderung ist mit dieser Ergänzung 
nicht verbunden. 
 
Die Neufassung des Satzes 4 trägt dem Flächendeckungsprinzip des § 16 Abs. 1 Satz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung. Danach sind die örtlichen Erfordernisse und Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Landschaftsplänen flächende-
ckend darzustellen. In Nordrhein-Westfalen ist der Landschaftsplan eine kommunale Sat-
zung mit einem eigenständigen Schutz- und Entwicklungsauftrag und einer klaren Abgren-
zung zur gemeindlichen Bauleitplanung. Das Verhältnis der Bauleitplanung zum Land-
schaftsplan ist insbesondere in § 16 Abs. 2 und § 29 Abs. 3 und 4 geregelt. Insoweit kommt 
eine Überlagerung von Festsetzungen eines Bebauungsplans nur in den bereits jetzt im Ge-
setz genannten Fällen in Betracht, in denen Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege mit diesen Festsetzungen vereinbar sind.  
 
Dem vorgenannten Grundprinzip der Vereinbarkeit, wie auch dem Flächendeckungsprinzip 
des BNatSchG, trägt die Neufassung der Vorschrift Rechnung. Darüber hinaus wird aus-
drücklich verdeutlicht, dass eine Einbeziehung solcher Flächen in den Geltungsbereich auch 
des Landschaftsplanes nur dann notwendig und damit auch geboten ist, wenn über die bau-
leitplanerische Sicherung hinaus weitergehende Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege erforderlich sind. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn geeignete Maßnah-
men zur Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen im Rahmen des 
Biotopverbundes gemäß § 2b  notwendig sind. 
 
Aufgrund der Neuregelung kann der stadtökologische Fachbeitrag der LÖBF nach § 15a 
Abs. 3 entfallen (s. Begründung zu Nr. 19). Sie dient darüber hinaus auch der Verwaltungs-
vereinfachung. Nach den bisher geltenden Vorschriften des LG sind bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen im Geltungsbereich rechtsverbindlicher Landschaftspläne erhaltensnot-
wendige Festsetzungen eines Landschaftsplans (z. B. ein nach § 22 festgesetztes Natur-
denkmal) dann durch eine ordnungsbehördliche Verordnung nach § 42a Abs. 2 zu ersetzen, 
wenn diese Fläche zukünftig nicht mehr im Zusammenhang mit dem baulichen Außenbe-
reich steht. Der Erlass solcher, die Festsetzungen des Landschaftsplans ersetzender und 
ausschließlich aus rein formalrechtlichen Gründen notwendiger ordnungsbehördlicher Ver-
ordnungen (einschließlich der Beteiligung der Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen 
sowie der öffentlichen Auslegung und Anhörung) entfällt mit der Neuregelung. 
 
Zu Abs. 4 
Die neu eingeführte Begründung des Landschaftsplans fasst die weitestgehend bereits bis-
her in den Landschaftsplänen dargelegten Sachverhalte zu den generellen Zielen und Erfor-
dernissen des Naturschutzes und der Landschaftsplanung im Plangebiet (insbesondere 
Rechtsgrundlagen, Einordnung in die Ziele der Raumordnung und der gemeindlichen Bau-
leitplanung, bedeutende übergeordnete und örtliche Erfordernisse des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege einschließlich der wesentlichen Ergebnisse des Landschaftsplans) 
zusammen. Darüber hinaus soll sie der bundesrechtlichen Pflicht zur Durchführung einer 
Strategischen Umweltprüfung in der Landschaftsplanung Rechnung tragen. 
 
Der Umweltbericht im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung ist gemäß § 17 Abs. 1 inte-
graler Teil der Begründung. Der Landschaftsplan selbst trifft keine Regelungen mit der Folge 
von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen. Auch eine negative Rahmensetzung für 
UVP-relevante Vorhaben wird zum Zeitpunkt der Planung auf Grund der Beachtens- bzw. 
Berücksichtigungsverpflichtungen insbesondere in § 16 Abs. 1 und 2 grundsätzlich nicht ge-
geben sein. Deshalb beschränkt sich die Beschreibung und Bewertung im Umweltbericht auf 
das Ergebnis der Abwägung nach § 16 Abs. 1 (Beschreibung und Bewertung der positiven 
erheblichen Umweltauswirkungen und Ergebnis der Prüfung vernünftiger Alternativen). 
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In der Regel wird es dabei ausreichend sein, die Umweltauswirkungen für die einzelnen 
Schutzgüter summarisch auf Grundlage der Entwicklungsziele (§ 18 LG) für die Schutzge-
bietsfestsetzungen nach § 19 ff., die Bestandteile des Biotopverbundes und die Ent-
wicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen nach § 26 LG darzustellen. Wesentlich 
unterschiedliche Lösungen (Alternativen) sind im Landschaftsplangebiet bei den Schutzfest-
setzungen grundsätzlich nicht möglich, da Lage, Art und Größe (Situationsgebundenheit) 
vorgegeben sind. Auch besteht bei der (überlagernden) Festsetzung gesetzlich geschützter 
Teile von Natur und Landschaft (§ 62) und in den Fällen des § 48c Abs. 1 und 5 kein Pla-
nungsspielraum, weil die Entscheidung bereits durch Gesetz oder anderweitig getroffen wor-
den ist. Alternativen bestehen im Plangebiet in den Teilräumen, die neu gestaltet oder entwi-
ckelt werden sollen. 
 
Bei den weiteren Änderungen handelt es sich um Folgeänderungen und solche mit lediglich 
klarstellender Bedeutung. Durch das Wort „insbesondere“ wird verdeutlicht, dass die aufge-
zählten Inhalte des Landschaftsplans in § 16 Abs. 4 nicht abschließend sind. 
 
Zu Nummer 16 (§ 17) 
 
Am 29. Juni 2005 ist das „(Bundes-)Gesetz zur Einführung einer Strategischen Umweltprü-
fung und zur Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG (SUPG)“ in Kraft getreten.  
 
Darin wird die Einführung einer SUP bei der Landschaftsplanung vorgeschrieben (§ 14b Abs. 
1 Nr. 1 UVPG). Begründung dafür, dass die Landschaftsplanungen - deren Inhalte positive 
Umweltauswirkungen haben - SUP-pflichtig sind, ist neben dem Abstellen auf den Text der 
o.a. EU-Richtlinie die Tatsache, dass durch die Landschaftsplanung UVP-relevante Vorha-
ben auf Standorte außerhalb des Landschaftsplangebiets verwiesen werden können (negati-
ve Rahmensetzung) und dies nur gerechtfertigt ist, wenn im Rahmen einer SUP die Umwelt-
auswirkungen des Landschaftsplans offen gelegt werden. Wesentlicher Bestandteil der SUP 
ist der Umweltbericht. 
 
Die Begründung zum Landschaftsplan erhält die Funktion eines Umweltberichts nach § 14g 
UVPG. Das Verfahren zur Durchführung einer SUP ist im UVPG nicht geregelt, sondern 
bleibt den Ländern überlassen. Angesichts der Tatsache, dass der Landschaftsplan positive 
Umweltauswirkungen hat, was sich auch in der Sondervorschrift des § 19a Abs. 3 UVPG 
niederschlägt, ist es gerechtfertigt, das Verfahren auf die wesentlichen Elemente zu be-
schränken, die in § 17 Abs. 1 Satz 3 aufgeführt sind. 
 
Diese Anforderungen sind im Rahmen der für die Aufstellung des Landschaftsplans im LG 
bestehenden Verfahrensvorschriften durchführbar. 
 
Daneben werden in Abs. 2 Ausnahmen von der SUP aufgezählt. Danach bedarf es z.B. bei 
Änderungen eines Landschaftsplanes keiner SUP, wenn keine Anhaltspunkte für zusätzliche 
oder andere erhebliche Umweltauswirkungen bestehen. Der Regionalplan ist zugleich Land-
schaftsrahmenplan, sodass im Rahmen der SUP für den Regionalplan zugleich die SUP für 
den Landschaftsrahmenplan erfolgt. 
 
Damit wird das in Rede stehende EU- bzw. Bundesrecht mit dem geringst möglichen Mehr-
aufwand für die Kreise und kreisfreien Städte als Träger der Landschaftsplanung rechtssi-
cher umgesetzt. 
 
Zu Nummer 17 (§ 18 Abs. 1) 
 
Die Neuregelung in Satz 1 dient dem besseren Verständnis der Ziele eines Landschaftspla-
nes. Leitbilder sind für die Bürgerinnen und Bürger allgemein verständlicher als technokra-
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tisch knapp formulierte Entwicklungsziele. Die Neufassung von Satz 3 Nr. 1 trägt der beson-
deren Bedeutung auch der langfristigen Erhaltung der Nordrhein-Westfalen prägenden land-
schaftstypischen Kulturlandschaften Rechnung. 
 
Zu Nummer 18 (§ 23) 
 
Bei Satz 2 handelt es sich um eine beispielhafte Aufzählung von Landschaftsbestandteilen, 
sodass nur die besonders bedeutsamen Landschaftselemente benannt werden. Einzelbäu-
me sind deshalb aus der Vorschrift gestrichen worden. Die ausdrückliche Benennung der 
Streuobstwiesen trägt ihrer herausgehobenen Bedeutung für den Naturhaushalt und ge-
wachsene Kulturlandschaften Rechnung. Zum gesetzlichen Schutz der Alleen wird auf § 47a 
verwiesen. 
 
Zu Nummer 19 (§ 26) 
 
Die Änderung in Absatz 1 verdeutlicht die Befugnis des Trägers der Landschaftsplanung zur 
planerischen Gestaltungsfreiheit insbesondere im Hinblick auf die möglichen unterschiedli-
chen Leitbilder und Qualitätsziele für eine Landschaftsentwicklung, den Zeitrahmen sowie 
die Realisier- und Finanzierbarkeit der Maßnahmen. Das Planungsermessen ist im Hinblick 
auf die nach §§ 19 bis 23 besonders zu schützenden Teile von Natur und Landschaft und die 
nach § 62 gesetzlich geschützten Biotope allerdings begrenzt, soweit Maßnahmen zur Si-
cherung des Schutzzweckes geboten sind. 
 
In Absatz 2 ist die beispielhafte Aufzählung möglicher Entwicklungs-, Pflege- und Erschlie-
ßungsmaßnahmen der Rechtsentwicklung und Planungspraxis angepasst worden. Hierbei 
wird insbesondere - wie in Absatz 1 - der besonderen Bedeutung der langfristigen Erhaltung 
und Wiederherstellung auch der naturraumbezogenen Kulturlandschaften Rechnung getra-
gen. Bei den Maßnahmen der Nummer 3, die der Erfüllung der Verpflichtung der Richtlinie 
2000/60/EG dienen, handelt es sich insbesondere um die Renaturierung von Gewässern und 
Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung (u.a. Uferrandstreifen). Die in Nr. 8 
aufgeführten Maßnahmen knüpfen an den Grundsatz der Erholungsvorsorge in § 2 Abs. 1 
Nr. 13 LG an. Zu diesen Maßnahmen zählen auch solche, die der natur- und landschaftsver-
träglichen sportlichen Betätigung in der freien Natur dienen; diese sportliche Betätigung darf 
die Verwirklichung der sonstigen Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege nicht beeinträchtigen, so § 3b LG i.V.m. § 10 Abs. 1 Nr. 13 BNatSchG. Maß-
nahmen im Sinne der Nr. 8 können z.B. Festsetzungen von Rad-, Reit- und Wanderwegen, 
auch Sport- und Wanderwege für Behinderte, Nordic-Walking-Routen und von Spielwiesen 
sein, soweit ein über die allgemeinen Vorschriften des Abschnittes VII zur Erholung in der 
freien Landschaft hinausgehender Regelungsbedarf besteht. Solche Regelungen werden u. 
a. auch für die sportliche Betätigung in der freien Landschaft (wie Kanufahren und Klettern) 
im Rahmen von Schutzgebietsfestsetzungen getroffen. Die Erarbeitung von darüberhinaus-
gehenden flächendeckenden Konzeptionen für die Erholung einschließlich der sportlichen 
Betätigung ist - wie z. B. auch bei Wanderwegen - Aufgabe der entsprechenden Vereine. 
Dies schließt nicht aus, dass der Träger der Landschaftsplanung im Rahmen seiner Eigen-
verantwortlichkeit den Inhalt der Landschaftspläne auf der Grundlage der vom MUNLV z. B. 
für den Klettersport getroffenen Rahmenvereinbarung (Klettern und Naturschutz in NRW) 
entsprechend erweitert (vgl. § 32, Experimentierklausel). 
 
Zu Nummer 20 (§ 28) 
 
Mit der Einführung des Anzeigeverfahrens wird die Aufstellung der Landschaftspläne verein-
facht und beschleunigt. Auf das jederzeitige Unterrichtungsrecht der Aufsichtsbehörden nach 
§ 8 Abs. 3 Satz 2 wird hingewiesen. 
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Zu Nummer 21 (§ 28a) 
 
Redaktionelle Anpassung zum Anzeigeverfahren. 
 
Zu Nummer 22 (§ 29) 
 
Redaktionelle Anpassung zum Anzeigeverfahren. 
 
Zu Nummer 23 (§ 30) 
 
Anpassung an entsprechende Rechtsnormen anderer Rechtsbereiche (§ 215 Abs. 1 Bauge-
setzbuch, § 47 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung). 
 
Zu Nummer 24 (§ 31) 
 
Redaktionelle Anpassung zum Anzeigeverfahren. 
 
Zu Nummer 25 (§ 32) 
 
Durch die neu eingeführte Experimentierklausel sollen die Kreise und kreisfreien Städte er-
mutigt werden, in Verfahren der Landschaftsplanung neue Inhalte des Landschaftsplans so-
wie neue Formen der Beteiligung im Sinne einer aktiven Mitwirkung der Bürger am Pla-
nungsprozess zu erproben. Die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zur Landschafts-
planung fallen nicht unter die Experimentierklausel. 
 
Die notwendige Reduzierung der Flächeninanspruchnahme auch für Kompensationsmaß-
nahmen, die durch Eingriffe in Natur und Landschaft bedingt sind, erfordert eine steuernde 
Planung mit dem Ziel, den Flächenverbrauch für diese Kompensationsmaßnahmen durch 
gezielte Konzentration und die Wahl geeigneter Maßnahmen auf das unabdingbar nötige 
Maß zu beschränken. Bereits jetzt sind Kompensationsmaßnahmen anderer Behörden nach 
§ 33 Abs. 2 mit den im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen in Einklang zu bringen. 
Nach § 5 Abs. 1 kann das Ersatzgeld auch für die Durchführung von Maßnahmen eines 
Landschaftsplanes verwendet werden. Der Landschaftsplan als zentrales Planungsinstru-
ment des Naturschutzes und der Landschaftspflege in NRW soll unter Einbeziehung der 
Möglichkeiten des Ökokontos hierfür in Form eines Flächen- und Maßnahmenangebots die 
Voraussetzungen in Form eines ökologischen Gesamtkonzeptes als flexible Angebotspla-
nung schaffen.  
 
Die aktive Mitwirkung am Planungsprozess soll den Beteiligten ermöglichen, eigene und ggf. 
von der Konzeption des Planungsträgers auch gänzlich abweichende Vorstellungen zur Ent-
wicklung von Gebietsteilen in das Verfahren einzubringen. Diese plangestaltende Mitwirkung 
steigert die Akzeptanz und dient nicht zuletzt auch der Beschleunigung sowohl der Planauf-
stellung wie auch der Umsetzung der Landschaftspläne. 
 
Es ist beabsichtigt, zu prüfen, ob die Ergebnisse der Anwendung der Experimentierklausel 
nach einer Erprobungsphase landesweit durch eine entsprechende Änderung des Land-
schaftsgesetzes umgesetzt werden sollen (vgl. § 86). 
 
Zu Nummer 26 (§ 34) 
 
Redaktionelle Anpassung; Folgeänderung zu § 24. 
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Zu Nummer 27 (§ 36) 
 
Die Änderung in Abs. 1 Satz 2 stellt klar, dass der Begriff „Durchführung“ forstlicher Maß-
nahmen auch die Übertragung der Zuständigkeit für den Abschluss von vertraglichen Ver-
einbarungen mit Dritten im Rahmen des Vertragsnaturschutzes auf den Landesbetrieb Wald 
und Holz umfasst. 
 
Die Änderung in Abs. 2 trägt der Bedeutung des Vertragsnaturschutzes auch in der Land-
schaftsplanung Rechnung. Im Übrigen handelt es sich um Folgeänderungen zu § 26. 
 
Zu Nummer 28 (§ 36a) 
 
Die Eingrenzung des Vorkaufsrechts des Trägers der Landschaftsplanung trägt den Erfor-
dernissen der Praxis Rechnung und führt das Vorkaufsrecht auf den notwendigen Kern der 
erforderlichen Regelung zurück. Sie entspricht damit auch den entsprechenden Vorschriften 
des Baugesetzbuches und den Regelungen in den meisten Naturschutzgesetzen der ande-
ren Bundesländer. 
 
Zu Nummer 29 (§ 38) 
 
Verwaltungsvereinfachung; redaktionelle Anpassung als Folgeänderung zu § 26. 
 
Zu Nummer 30 (§ 39) 
 
Redaktionelle Änderung. 
 
Zu Nummer 31 (§ 42a) 
 
Mit der Änderung in Abs. 2 wird eine Überregulierung abgebaut. Damit wird der grundlegen-
den Selbstverantwortlichkeit der Kreise und kreisfreien Städte als unteren Landschaftsbe-
hörden Rechnung getragen und eine Kontrollfunktion der höheren Landschaftsbehörde ge-
strichen. Ihr verbleibt nach wie vor die Möglichkeit der Einstweiligen Sicherstellung nach § 
42e Abs. 1. 
 
Bei der Änderung in Abs. 3 handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der Streichung 
des § 24. 
 
Zu Nummer 32 (§ 42e Abs. 2) 
 
Die Änderung in Abs. 2 Satz 1 und die Streichung von Abs. 2 Satz 2 tragen dem Umstand 
Rechnung, dass die Vorschrift in Satz 2 bisher keine Anwendung gefunden hat.  
Diese Einschränkung der Planungshoheit der Träger der Landschaftsplanung ist daher ent-
behrlich, zumal eine Unterschutzstellung mit dieser Ersatzvornahme nicht endgültig bewirkt 
werden kann. 
 
Zu Nummer 33 (§ 43) 
 
Der Nationalpark Eifel umfasst Teile der Kreise Aachen, Düren und Euskirchen. Die Natio-
nalparkverwaltung obliegt nach § 18 der Verordnung über den Nationalpark Eifel (NP-VO Ei-
fel) dem Nationalparkforstamt Eifel. Nach der bisherigen Rechtslage konnte von den Gebo-
ten und Verboten dieser Verordnung auf Antrag Befreiung nach § 69 LG nur durch die untere 
Landschaftsbehörde erteilt werden, vgl. § 17 NP-VO Eifel. 
 
Der Nationalpark soll jedoch nicht nur räumlich, sondern auch in der Gesamtverwaltung eine 
Einheit bilden; die bisherigen Zuständigkeiten der unteren Landschaftsbehörden und des 
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Landesbetriebes Wald und Holz werden deshalb durch Abs. 4 auf die Nationalparkverwal-
tung übertragen. Zukünftig ist nur noch eine einzige Behörde zuständig; diese Konzentration 
dient damit der Verwaltungsvereinfachung und der Bürgerfreundlichkeit. 
 
Ein Beirat bei der Nationalparkverwaltung besteht nicht und soll auch nicht gegründet wer-
den. Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind durch die National-
parkarbeitsgruppe nach § 20 NP-VO Eifel wahrzunehmen. Die Verordnung wird entspre-
chend angepasst (siehe Artikel VII). 
 
Zu Nummer 34 (§ 47 Abs. 1) 
 
Die Streuobstwiesen werden aus dem Schutz des § 47, der im Mai 2005 eingeführt wurde, 
wieder herausgenommen; sie werden über § 23 geschützt. Für Alleen wird eine eigene neue 
Schutzvorschrift durch § 47a eingeführt. 
 
Zu Nummer 35 (§ 47a) 
 
Mit dieser neuen Vorschrift werden Alleen unter einen gesetzlichen Schutz gestellt. Damit 
wird der besonderen Bedeutung der Alleen als landschaftsgliedernden und landschaftsprä-
genden Elementen der nordrhein-westfälischen Kulturlandschaft Rechnung getragen; auf-
grund des landesweit festzustellenden Rückgangs weisen sie darüber hinaus eine besonde-
re Schutzwürdigkeit auf. Ziel des gesetzlichen Schutzes ist es, den Bestand an Alleen zu er-
halten und auszubauen. Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherheit bleiben unbe-
rührt, sind jedoch vor Durchführung den unteren Landschaftsbehörden anzuzeigen. 
 
Zu Nummer 36 (§ 48 Abs. 1) 
 
Redaktionelle Folgeänderung zur Anpassung an das Gesetz zur Straffung der Behörden-
struktur. 
 
Zu Nummer 37 (§ 48a) 
 
Redaktionelle Anpassung. Aufgeführt werden ausschließlich die unmittelbar geltenden Vor-
schriften der NATURA 2000-Bestimmungen im BNatSchG. 
 
Zu Nummer 38 (§ 48b Abs. 1) 
 
Redaktionelle Folgeänderung durch das Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur. 
 
Zu Nummer 39 (§ 62) 
 
Zu Abs. 1 
Mit der Änderung in § 62 Abs. 1 wird die Vorschrift mit Ausnahme der „artenreichen Mager-
wiesen und -weiden“ an § 30 Abs. 1 BNatSchG angepasst. Damit werden u.a. nur noch offe-
ne, nicht jedoch halboffene, Binnendünen geschützt. Fachlich sinnvolle Restriktionen sind 
die Einfügungen „unverbaute“ Bereiche fließender und stehender Binnengewässer (Nr. 1) 
sowie „natürliche“ Schwermetallrasen“ (Nr. 3).  
 
Nach § 30 Abs. 1 S. 2 BNatSchG können die Länder weitere Biotope den in Satz 1 genann-
ten gleichstellen. Damit können aus der Sicht des Landes bedeutsame und besonders 
schutzwürdige Biotoptypen in den gesetzlichen Biotopschutz mit einbezogen werden. Vor 
diesem Hintergrund sollen die „artenreichen Magerwiesen und -weiden“ auch weiterhin als 
gesetzlich geschützte Biotoptypen beibehalten werden.  
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Mageres Grünland (Magerwiesen und -weiden) ist in Nordrhein-Westfalen sowohl im Flach- 
als auch im Bergland nur noch in geringem Umfang vorhanden. Die Restvorkommen sind 
durch Intensivierung der Nutzung (vor allem im Flachland), durch Nutzungsaufgabe und/oder 
durch Aufforstung (insbesondere im Mittelgebirge) akut gefährdet. Insbesondere blüten- und 
artenreiches, sich durch eine hohe Zahl von typischen Magerkeitszeigern (wie Arnika, Ge-
flecktes Knabenkraut, Herbstzeitlose, Thymian, Bärwurz oder Gelbe Narzisse) auszeichnen-
des Magergrünland ist von besonders hohem Naturschutzwert. Dieser Wert begründet sich 
nicht nur in dem Vorkommen vieler ansonsten aus der Kulturlandschaft weitgehend ver-
schwundener Pflanzenarten, sondern ebenso in dem Vorkommen z. B. seltener und gefähr-
deter Schmetterlings-, Heuschrecken- oder Hautflügler- und Käferarten. 
 
Allerdings unterliegt eine gesetzliche Unterschutzstellung hohen Anforderungen. Aus diesem 
Grund ist es daher geboten und sachgerecht, das weniger ausgeprägte Magergrünland und 
die unter Arrondierungsaspekten bisher einbezogenen Flächen aus dem gesetzlichen Bio-
topschutz zu entlassen. Die bisherige methodische Bewertung wird dementsprechend geän-
dert und das Erfassungs- und Abgrenzungsverfahren neu durchgeführt. Dabei wird nur sol-
ches Magergrünland in den gesetzlichen Schutz einbezogen werden, dass ein Vorkommen 
von wenigstens acht und in der Fläche regelmäßig verteilten typischen, die Magerkeit anzei-
genden Pflanzenarten aufweist. 
 
Zu Abs. 2 
Im Rahmen der 1:1-Umsetzung des § 30 Abs. 2 BNatSchG wird Abs. 2 um den weiteren, ei-
genständigen Ausnahmetatbestand „Ausgleich der Beeinträchtigung“ ergänzt. Damit wird 
auch den Erfordernissen der Praxis und den Anforderungen der Bauleitplanung Rechnung 
getragen. Liegen die landschaftsrechtlichen Voraussetzungen für eine Ausnahmeerteilung 
vor und ist nach anderen Rechtsvorschriften für die Zulässigkeit des Vorhabens zunächst die 
Aufstellung eines Planes erforderlich (z. B. Bebauungsplan), scheitert die Genehmigung 
bzw. das In-Kraft-Treten des Plans und damit auch die Realisierung des Vorhabens zurzeit 
an der formal-rechtlich fehlenden Möglichkeit, auch für Pläne eine Ausnahme zu erteilen. 
Diese Lücke wird durch die betreffende neue Regelung geschlossen. 
 
Der Genehmigung und dem In-Kraft-Treten von vorlaufenden Plänen mit Behördenverbind-
lichkeit steht das Verbot nach Abs. 1 nicht entgegen. 
 
Zu Abs. 3 
In § 62 Abs. 3 werden das Unterrichtungsrecht und die Gelegenheit zur Abgabe einer Stel-
lungnahme der Naturschutzvereine mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung gestrichen. 
Die Erfassung und Abgrenzung der Biotope hat keine konstitutive Wirkung. Durch den neu 
angefügten Satz 6 wird deshalb klargestellt, dass bei Änderungen im Bestand für gesetzlich 
geschützte Biotope dasselbe Verfahren wie bei der erstmaligen Erfassung und Abgrenzung 
durchzuführen ist. Des Weiteren erfolgt eine redaktionelle Folgeänderung zur Anpassung an 
das Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur. 
 
Zu Abs. 5 
Durch die Änderung in § 62 Abs. 5 wird das Verhältnis rechtsverbindlicher Bebauungspläne 
zum gesetzlichen Biotopschutz klargestellt. Entsteht nach In-Kraft-Treten eines Bebauungs-
plans ein Biotop im Sinne von § 62, ist das zuerst entstandene Baurecht gegenüber dem 
nachfolgend eingetretenen Biotopschutz vorrangig. Einer Ausnahme durch die Landschafts-
behörde bedarf es ebenso wenig wie einer Kompensation durch die Inanspruchnahme dieser 
Fläche für eine baurechtlich zulässige Nutzung. 
 
Zu Nummer 40 (§ 67 Abs. 1) 
 
Die Freistellung von der landschaftsrechtlichen Genehmigungspflicht für die Tiergehege, in 
denen Schalenwild im Sinne des § 2 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes gehalten wird, dient 
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der Deregulierung. Aus Artenschutzgründen ist eine solche Genehmigungspflicht nicht erfor-
derlich. Der Schutz der Tiere wird durch das Tierschutzgesetz genügend gewährleistet.  
 
 
Zu Nummer 41 (§ 69) 
 
Zu Abs. 1 
Die Neufassung des Abs. 1 Satz 2 ist nicht mit einer inhaltlichen Änderung verbunden. Sie 
dient lediglich dem Verständnis und der besseren Lesbarkeit des Gesetzes. Wie schon seit 
der Novellierung des Landschaftsgesetzes im Jahre 1980 kann auch eine Geldleistung auf 
der Grundlage des § 36 Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetzes als Nebenbestimmung in ei-
ner Befreiung angeordnet werden. 
 
Die Änderungen in Abs. 1 Sätze 3 und 5 stellen klar, dass sich die Möglichkeit der Beauftra-
gung eines Ausschusses ausschließlich nach der Gemeinde- bzw. der Kreisordnung richtet. 
 
Die Änderungen in Abs. 1 Sätze 4 und 6 dienen der Beschleunigung von Genehmigungsver-
fahren. Dem Beirat wird eine Frist für eine Stellungnahme vorgegeben. Wird der Wider-
spruch für unberechtigt gehalten, ist keine Zustimmung zur Befreiungserteilung der höheren 
Landschaftsbehörde erforderlich. Vielmehr hat die untere Landschaftsbehörde die Befreiung 
zu erteilen. Der neue Satz 7 enthält eine Klarstellung zur Weisungsbefugnis. 
 
Zu Abs. 1a 
Der Abs. 1a entfällt, weil deren materieller Regelungsinhalt nunmehr in § 47 Abs. 2 getroffen 
worden ist. 
 
Zu Nummer 42 (§ 73) 
 
Die Streichung ist dadurch bedingt, dass die Vogelberingungsverordnung im Rahmen der 
Befristungsgesetze am 31. Dezember 2005 außer Kraft getreten ist. 
 
Zu Nummern 43 und 44 (§§ 74, 76) 
 
Die Vorschriften enthalten die durch die Gesetzesänderungen notwendig gewordenen Über-
leitungsbestimmungen. Absatz 3 des § 74 ist als Überleitungsvorschrift erforderlich, da die 
Möglichkeiten inhaltlicher Festsetzungen reduziert wurden (vgl. Aufhebung von § 24). 
 
Zu Nummer 45 (§ 5a Abs. 2) 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, die dem Ziel der Entbürokratisierung des 
Landesrechts dient. 
 
Zu Nummer 46 und 47 
 
Redaktionelle Anpassung. 
 
Zu Nummer 48 (§ 9 Abs. 1) 
 
Die das Landesforstgesetz betreffende Änderung passt die Behördenbezeichnungen der 
durch das Nachtragshaushaltsgesetz 2005 geänderten Organisation der Landesforstverwal-
tung an. 
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Zu Nummer 49 (§ 86) 
 
Die Experimentierklausel soll zunächst zeitlich befristet gelten. Innerhalb dieser Erprobungs-
phase wird festgestellt werden, welche Änderungen das Landschaftsgesetz vor diesem Hin-
tergrund erfahren kann. 
 
Die für die Landesregierung geltende Berichtspflicht wird entsprechend des allgemein gel-
tenden Zeitraums von fünf Jahren festgelegt. 
 
 
Zu Artikel II 
 
Redaktionelle Folgeänderung. 
 
 
Zu Artikel III 
 
Zu Nummer 1 (§ 53 Abs. 1) 
 
Die Aufnahme eines Vertreters auf Vorschlag des Verbandes der nordrhein-westfälischen 
Fischereigenossenschaften in den Fischereibeirat trägt den tatsächlichen Verhältnissen der 
Fischereiberechtigen Rechnung. Nach §§ 21 und 22 LFischG bilden die Fischereiberechtig-
ten an den fließenden Gewässern auf der Grundlage gemeinschaftlicher Fischereibezirke die 
Fischereigenossenschaften. Da sich die großen Fischereigenossenschaften seit dem 1. Ja-
nuar 1973 konstituiert und sich vor wenigen Jahren in einem Landesverband zusammenge-
schlossen haben, sollen sie nunmehr mit In-Kraft-Treten des Gesetzes die Möglichkeit einer 
Mitwirkung im Beirat erhalten. Die zuvor über das Vorschlagsrecht der beiden Landwirt-
schaftsverbände im Beirat doppelt vertretenen Grundstückseigentümer sollen von der nächs-
ten Sitzungsperiode an nur noch ein Beiratsmitglied stellen. 
 
Zu Nummer 2 (§ 59a) 
 
Folgeregelung zu § 53. 
 
 
Zu Artikel IV 
 
Zu Nummer 1 (§ 19) 
 
Anpassung an Art. 9 der EG-Vogelschutz-Richtlinie und § 19 Abs. 2 des Bundesjagdgeset-
zes. 
 
Zu Nummer 2 (§ 22) 
 
Im Rahmen der Entbürokratisierung wird die Abschaffung des Abschussplanes für Rehwild 
erwogen. Die möglichen Auswirkungen einer landesweiten Abschaffung bedürfen einer Ab-
klärung durch ein regionales Modellprojekt. Ein solches Projekt wird in Bayern seit einigen 
Jahren durchgeführt. Die bisherigen Ergebnisse sind Erfolg versprechend. Für ein Modellpro-
jekt in Nordrhein-Westfalen fehlt jedoch eine entsprechende Ermächtigung im Landesjagd-
gesetz; denn nach § 22 Abs. 2 LJG-NRW ist die Abschussplanung für Rehwild zwingend. Mit 
der Ergänzung des § 22 wird die Rechtsgrundlage für ein regionales, zeitlich befristetes Mo-
dellprojekt geschaffen. 
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Zu Nummer 3 (§ 51) 
 
Bisher sind die Interessen der Jagdgenossenschaften im Landesjagdbeirat durch die Kom-
munalen Spitzenverbände und in den Jagdbeiräten durch einen Vertreter des Kreises bzw. 
der kreisfreien Stadt wahrgenommen worden. Da sich die Jagdgenossenschaften zwischen-
zeitlich ähnlich wie in Artikel II aufgeführt in Verbänden zusammengeschlossen haben, sollen 
zukünftig diese Verbände einen Vertreter/eine Vertreterin der Jagdgenossenschaften ent-
senden. Um die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder nicht auszuweiten, soll dem Rhei-
nischen Verband der Eigenjagdbesitzer und Jagdgenossenschaften e.V. und dem Verband 
der Jagdgenossenschaften und Eigenjagden in Westfalen-Lippe e.V. das Entsendungsrecht 
für den Vertreter/die Vertreterin der Jagdgenossenschaften im Landesjagdbeirat und den 
Jagdbeiräten gemeinsam zustehen. 
 
 
Zu Artikel V 
 
Redaktionelle Änderung; § 7 Abs. 3 Satz 2 AbgrabungsG verweist auf § 31 Abs. 2 KrW-
/AbfG, gemeint ist aber § 31 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 KrW-/AbfG. 
 
 
Zu Artikel VI 
 
Die Änderungen in der Durchführungsverordnung (DVO) zur Durchführung des Landschafts-
gesetzes sind Folgeänderungen des Gesetzes zur Änderung des Landschaftsgesetzes, ins-
besondere des § 16 Abs. 4.  
 
Zu Nummer 1 (§ 1) 
 
Die Einzelheiten der Zusammensetzung des Beirats bei der unteren Landschaftsbehörde ist 
eine Folgeänderung von § 11. 
 
Zu Nummer 2 (§§ 4 und 5) 
 
Folgeänderungen durch die Abschaffung des Beirats bei den höheren und der obersten 
Landschaftsbehörde(n) in § 11. 
 
Zu Nummer 3 und 4 (§§ 6 und 8) 
 
Die Änderungen der Systematik des Landschaftsplans und der Grundlagen des Land-
schaftsplans sind Folgeänderungen insbesondere des § 16 des Landschaftsgesetzes. 
 
Zu Nummer 5 und 6 (§§ 11 und 12) 
 
Redaktionelle Folgeänderung zur Anpassung an das Gesetz zur Straffung der Behörden-
struktur. 
 
Zu Nummer 7 (§ 13 Abs. 1) 
 
Die Änderungen in der Art und Befugnis der Kennzeichnungen sind Folgeänderungen bzw. 
Anpassungen an § 48 Abs. 2. 
 
Zu Nummer 8 (§ 19 Abs. 2) 
 
Die Ergänzung des § 19 soll zur Abmilderung der von den Verbänden und Grundstücksei-
gentümern bzw. Nutzungsberechtigten in der Vergangenheit vorgetragenen Probleme bei-
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tragen, die bei der Ausweisung von Wanderwegen durch mangelnde Einbeziehung der Be-
troffenen entstanden sind. 
 
Zu Nummer 9 (§ 20a) 
 
Redaktionelle Änderung durch die Errichtung des Landesbetriebes Wald und Holz NRW. 
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Zu Nummer 10 (Anlage 4) 
 
Die Änderungen in der Anlage 4 der DVO betreffen neu zugelassene Markierungszeichen für 
Wanderwege, für die eine Duldungsverpflichtung der Wegeeigentümer gemäß § 59 Abs. 1 
LG nur besteht, wenn sie in der Anlage 4 zur DVO enthalten sind (vgl. auch § 18 Abs. 1 der 
DVO). 
 
 
Zu Artikel VII 
 
Zu Nummer 1 (§ 17) 
 
Folgeänderung des § 43 Abs. 4 LG. Bei den Befreiungen und Ausnahmen nach § 17 S. 3 
handelt es sich beispielsweise um solche nach §§ 62 BNatSchG oder 62 Abs. 2 LG. 
 
Zu Nummer 2 (§ 20 Abs. 1) 
 
Redaktionelle Folgeänderung zur Anpassung an das Gesetz zur Straffung der Behörden-
struktur. 
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ten. So hat der Präsident der Bundesnetzagentur, 
Herr Kurth, erst gestern in Berlin gesagt, er sei 
sehr zuversichtlich, dass es noch in diesem Jahr 
zu einer deutlichen Ausweitung der wettbewerbli-
chen Angebote kommen werde. 

Darüber hinaus wacht das Kartellamt darüber, 
dass marktmächtige Unternehmen keinen Preis-
missbrauch betreiben. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich zum Ab-
schluss dazu aufrufen, nicht in Aktionismus zu 
verfallen, sondern erst einmal die bestehenden 
Regelungen des novellierten Energiewirtschafts-
gesetzes wirken zu lassen. Sollte sich nach gege-
bener Zeit herausstellen, dass diese nicht weit 
genug gehen, können wir über weitergehende 
Maßnahmen diskutieren; aber bitte nicht zum heu-
tigen Zeitpunkt. – Vielen Dank. 

(Beifall von FDP und CDU) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Brockes. – Für die Landesregierung spricht 
jetzt Herr Finanzminister Dr. Linssen in Vertretung 
von Frau Ministerin Thoben. 

Dr. Helmut Linssen, Finanzminister: Frau Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kol-
legen! Meine Damen und Herren! Bereits bei den 
Ausschussberatungen über den Antrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen ist deutlich geworden, 
dass bei der Analyse der Ausgangssituation – O-
ligopolstrukturen auf dem Energiemarkt – ebenso 
Übereinstimmung besteht wie über das Ziel wirk-
samen Wettbewerbs bei Strom und Gas. 

Unterschiedliche Einschätzungen gibt es aller-
dings darüber, welche Maßnahmen zur Errei-
chung dieses Ziels vorrangig sind. Wir sind der 
Auffassung, dass wir uns auf solche Maßnahmen 
konzentrieren sollten, die praktische Fortschritte 
bei der Intensivierung des europäischen Energie-
handels versprechen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Gas wird 
seit Herbst 2006 ein hochkomplexes Netzzu-
gangsmodell erprobt. Die praktische Bewährung 
dieses mit allen Marktbeteiligten erarbeiteten Mo-
dells sollten wir abwarten. 

Beim Strom stehen nach unserer Auffassung nicht 
Einzelheiten des grundsätzlich funktionierenden 
Netzzugangsmodells im Vordergrund. Auf europä-
ischer Ebene sind die internationalen Netzkuppel-
stellen Schwachstellen, die den Stromhandel zwi-
schen den Mitgliedstaaten hemmen. Wir sollten 
uns daher über konkrete Maßnahmen zur Be-
schleunigung des Baus grenzüberschreitender 

Leitungen verständigen. Die Landesregierung ist 
hierzu auch mit Blick auf die Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren bereit. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der wesentliche 
Preisschub auf dem Strommarkt kommt derzeit 
von der Erzeugungs- und Großhandelsstufe. Da-
her muss vor allem über Instrumente nachgedacht 
werden, die unmittelbar auf der Erzeugungsstufe 
ansetzen. 

Die Überlegungen des Bundeswirtschaftsministe-
riums, die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht in 
der Stromerzeugung zu verschärfen, weisen da-
her in die richtige Richtung. 

Nach Auffassung der Landesregierung müssen 
diese Überlegungen durch Instrumente zum 
Schutz der Haushaltskunden flankiert werden. 
Dem dient die von uns eingebrachte Bundesrats-
initiative mit dem Ziel einer Fortgeltung der 
Strompreisaufsicht über den 1. Juli 2007 hinaus. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit einer solchen 
Konzentration auf praktisch wirksame Maßnah-
men tragen wir nach meiner Überzeugung nach-
haltiger als durch die Diskussion von Einzelfragen 
des Netzzugangs zur Intensivierung des Wettbe-
werbs bei Strom und Gas bei. – Vielen Dank. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Minister Linssen. – Meine Damen und Her-
ren, ich sehe, dass keine weiteren Wortmeldun-
gen vorliegen. Deshalb kommen wir zum Schluss 
der Beratungen. 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und E-
nergie empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung 
Drucksache 14/3485, den Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 14/2491 ab-
zulehnen. Wer dieser Empfehlung zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer 
ist dagegen? – Die Grünen. Wer enthält sich? – 
Die FDP. Dann ist diese Beschlussempfehlung 
mit großer Mehrheit so angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zum Ta-
gesordnungspunkt 

4 Gesetz zur Änderung des Landschaftsge-
setzes sowie sonstiger Vorschriften  

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 14/3144  

erste Lesung 
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Zur Einbringung des Gesetzentwurfes erteile ich 
Herrn Minister Uhlenberg von der Landesregie-
rung das Wort. – Herr Uhlenberg? 

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Unterbre-
chung! Er ist noch nicht da! Er kommt aber 
sicher gleich!) 

Kann bitte einmal jemand schauen, damit wir 
Herrn Uhlenberg finden? – Meine Damen und 
Herren, wir hören hier vorne gerade, dass er un-
terwegs ist. Bitte üben Sie sich einen Augenblick 
in Geduld. 

(Minister Eckhard Uhlenberg betritt den Ple-
narsaal. – Allgemeiner Beifall) 

Sie haben das Wort, Herr Minister. Bitte schön.  

Eckhard Uhlenberg, Minister für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich 
mich etwas verspätet habe, aber ich war gerade 
bei der BUND-Jugend. Das waren Jugendliche 
aus ganz Nordrhein-Westfalen, die in den Landtag 
gekommen sind, um mit dem Umweltminister über 
Müll und über Regenwald zu sprechen und über 
die Waldschäden der letzten Tage zu diskutieren. 
Diese Diskussion war so intensiv, dass mir die 
Zeit etwas davon gelaufen ist. Ich bitte dafür um 
Verständnis.  

(Beifall von CDU und FDP) 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Naturschutz kann nur dann Erfolg 
haben, wenn die Menschen für diese wichtige 
Aufgabe auch gewonnen werden.  

Mit dem neuen Landschaftsgesetz verschaffen wir 
dem Naturschutz in Nordrhein-Westfalen eine 
neue Akzeptanz. Wir erhalten die hohen Stan-
dards im Umwelt- und Naturschutz und stärken 
durch den Abbau unnötiger Bürokratie den Wirt-
schaftsstandort Nordrhein-Westfalen.  

Die massive Kritik der Vertreter von Naturschutz-
verbänden an dem Gesetzentwurf in den letzten 
Tagen hat mich erstaunt, zumal die Anhörung der 
Verbände ein völlig anderes Bild ergeben hat. Bei 
der großen Mehrheit der Verbände trifft dieser 
Gesetzentwurf auf eine sehr große Zustimmung. 
Ich spreche hier natürlich nicht nur von der Land- 
und Forstwirtschaft. Ich bin auch immer wieder 
überrascht, wie künstlich hier ein Gegensatz her-
gestellt wird zwischen den Interessen der Natur-
schutzverbände und dem Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn 
wir uns diesen Entwurf des Landschaftsgesetzes 
ansehen, so kann man wirklich sagen: Von Kahl-
schlag kann keine Rede sein. Das Gegenteil ist 
richtig.  

(Beifall von Holger Ellerbrock [FDP]) 

Dieser Gesetzentwurf der Landesregierung orien-
tiert sich streng an den naturschutzfachlichen Er-
fordernissen, den Anforderungen der Praxis und 
den Vorgaben von EU- und Bundesrecht. Konkret 
bedeutet dies: Das Recht der Naturschutzverbän-
de zur Vereinsklage bleibt erhalten, 

(Svenja Schulze [SPD]: Aber eingeschränkt!) 

wird jedoch wie in vielen anderen Bundesländern 
auch auf Bundesrecht zurückgeführt.  

(Beifall von Holger Ellerbrock [FDP]) 

Das ist notwendig und vernünftig, weil die überzo-
genen Klagerechte ein Nachteil für den Standort 
Nordrhein-Westfalen waren, der ja im Wettbewerb 
mit anderen Bundesländern steht. Wir straffen die 
Verfahren und bauen Investitionsblockaden ab.  

Ich sage aber auch: Dort, wo sich die Mitwirkung 
der Naturschutzverbände auch im Interesse der 
Naturschutzverbände bewährt hat, bleibt sie auch 
über den 1:1-Grundsatz hinaus erhalten. Dies gilt 
für den großen Bereich der wasserrechtlichen 
Plangenehmigungen. Hier haben sich der Sach-
verstand und die Ortskenntnis der Naturschutz-
verbände als sehr nützlich erwiesen.  

Die Liste der gesetzlich geschützten Biotope wird 
an die Typenliste des Bundesnaturschutzgesetzes 
angepasst. Aber auch hier gehen wir in zwei fach-
lich begründeten Fällen über das Bundesrecht 
hinaus. Aufgrund ihres hohen Naturschutzwertes 
bleiben die für Nordrhein-Westfalen typischen ar-
tenreichen Magerwiesen und Magerweiden weiter 
unter besonderem gesetzlichen Biotopschutz.  

Bei den Eingriffen in die Natur haben wir eine 
ganze Reihe moderner und innovativer Elemente 
eingebaut, die man unter der Überschrift „Qualität 
statt Quantität“ zusammenfassen kann.  

Zunächst richten wir die Definition des Begriffes 
„Eingriff“ an der Wirklichkeit aus. Das Verlegen 
von Leitungen im Außenbereich im Baukörper von 
Straßen und befestigten Wegen ist eben kein Ein-
griff, soweit dabei angrenzende Bäume nicht be-
schädigt werden. Das ist sachgerecht und bestä-
tigt die bisherigen Standards.  

Auch Unterhaltungsmaßnahmen, für die eine 
rechtliche Verpflichtung besteht, beeinträchtigen 
regelmäßig weder den Naturhaushalt noch das 
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Landschaftsbild. Hierbei handelt es sich um Maß-
nahmen zur Gewässerunterhaltung, zur Unterhal-
tung von Wirtschaftswegen oder zur Grünpflege.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehr-
te Kolleginnen und Kollegen, die Landesregierung 
hat das ehrgeizige Ziel, den viel zu hohen Flä-
chenverbrauch einzuschränken. Das war gerade 
auch zum Beispiel ein wichtiges Thema bei mei-
nem Gespräch mit der BUND-Jugend. Zum Nach-
teil der Natur werden in Nordrhein-Westfalen im-
mer noch viel zu viele Flächen versiegelt. Unsere 
Natur und die kulturhistorisch gewachsene freie 
Landschaft sind trotz aller Lippenbekenntnisse, 
insbesondere auch der alten Landesregierung, 
auf dem Rückzug. In dem Bereich, meine Damen 
und Herren, ist in den letzten zehn Jahren so gut 
wie nichts geschehen. Diesem Trend wollen wir 
entgegenwirken, indem wir die Wiedernutzung 
von Industriebrachen erleichtern und hier auf eine 
Pflicht zur Kompensation verzichten.  

Zugleich wollen wir Kompensationsmaßnahmen 
auf das tatsächlich notwendige Maß beschränken. 
Wir können nicht immer mehr landwirtschaftliche 
Flächen der Produktion von Nahrungsmitteln und 
nachwachsenden Rohstoffen entziehen. Hier ha-
ben sich auch die Rahmenbedingungen insbe-
sondere in den letzten Jahren völlig verändert. 
Dem wollen wir Rechnung tragen. Während wir 
noch vor wenigen Jahren von Überproduktion ge-
sprochen haben, sprechen wir heute davon, dass 
die Flächen knapp geworden sind, weil sie eben 
auch für die Erzeugung von Nahrungsmitteln oder 
für den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen 
gebraucht werden.  

Deshalb haben wir uns entschlossen, die Ge-
samtkompensation an die Größe der beanspruch-
ten Fläche anzupassen. Dies erreichen wir durch 
die Auswahl und die Kombination geeigneter 
Kompensationsflächen und -maßnahmen.  

Mit der Experimentierklausel für den Landschafts-
plan schaffen wir ein ganz neues Instrument zur 
Steuerung und zur Planung von Ausgleichsmaß-
nahmen. Mit dem darauf aufbauenden Ökokonto 
können sozusagen auf Vorrat Kompensationsflä-
chen angerechnet werden, die erst später, wenn 
Eingriffe erfolgen sollen, dafür verwendet werden, 
ein Ökokonto einzurichten. Das soll jedermann 
möglich sein. 

Mit dem Grundsatz „Qualität vor Quantität“ erhö-
hen wir die Wirksamkeit von Kompensationsmaß-
nahmen für den Naturschutz. Der Verursacher 
kann für den über den Grundsatz 1:1 hinausge-
henden Ausgleich Ersatzgeld leisten, das für 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zweckgebunden zu verwenden ist.  

Auch die Entwicklungspflege gilt als Ausgleich für 
Eingriffe in Natur und Landschaft, wenn sie den 
Biotop- und Artenschutz verbessert. Dauerhafte 
Maßnahmen auf wechselnden Flächen können in 
Zukunft als Kompensationsmaßnahmen aner-
kannt werden wie zum Beispiel Blühstreifen, die 
für den Biotop- und Artenschutz von hohem Wert 
sind. Mit diesen rotierenden Ausgleichsmaßnah-
men vermeiden wir, dass diese Flächen dauerhaft 
landwirtschaftlich ungenutzt bleiben.  

Die Beiräte bei den höheren Landschaftsbehör-
den und der Beirat bei der obersten Landschafts-
behörde, beim Umweltministerium, werden abge-
schafft. Die eigentliche Naturschutzarbeit wird vor 
Ort geleistet  

(Lachen von der SPD) 

und daher von den dort angesiedelten Gremien 
begleitet. Diese Beiräte leisten eine wichtige bera-
tende Funktion und haben sich bewährt.  

Besonders wichtig ist der Landesregierung der 
Schutz der Alleen, die unser Landschaftsbild prä-
gen und wichtige ökologische Funktionen erfüllen. 
Alleen genießen künftig ausdrücklich den Schutz 
des Gesetzes in einer neuen und eigenen Vor-
schrift. Ihre Neuanpflanzung wird vorgeschrieben.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehr-
te Kolleginnen und Kollegen, die Landesregierung 
bekennt sich zum Schutz der Natur und zur Be-
wahrung der Schöpfung. Dies erreichen wir durch 
einen Ausgleich von Ökonomie und Ökologie, 
durch den Verzicht auf überflüssige Bürokratie 
und durch eine Politik mit Vernunft und Augen-
maß. 

Unser neues Landschaftsgesetz schafft die Vor-
aussetzung für einen Naturschutz, den wir mit den 
Menschen in unserem Land und nicht gegen sie 
umsetzen wollen. 

(Lachen von Svenja Schulze [SPD]) 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Minister. – Meine Damen und Herren, für die 
SPD-Fraktion spricht nun Frau Abgeordnete 
Schulze. 

Svenja Schulze (SPD): Meine Damen und Her-
ren, ich will es zu Beginn meiner Rede ganz deut-
lich formulieren: Mit diesem neuen Landschafts-
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gesetz wird der Naturschutz in Nordrhein-
Westfalen um mindestens 30 Jahre zurückgewor-
fen.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN – Zurufe von 
der CDU: Oh! Quatsch!) 

Wenn man sich die Begründung des Herrn Minis-
ters anhört, stellen sich die berechtigten Fragen: 
Warum denn das alles? Wo gibt es ganz konkret 
überflüssige Bürokratie? Wo haben die Verbände 
zu viel geklagt? Wo hat denn das bestehende 
Landschaftsgesetz nicht funktioniert?  

Auf diese Fragen kann die Landesregierung nicht 
antworten. Es gibt nicht mal einen Hinweis darauf, 
warum die Änderungen aus dieser Sicht notwen-
dig sein sollten. Schwarz-Gelb betreibt einen rei-
nen Abbau von Umwelt- und Naturschutzstan-
dards. 

(Beifall von der SPD – Widerspruch von der 
FDP) 

Mit dieser Landesregierung geht es beim Natur-
schutz mit großen Schritten zurück in die Vergan-
genheit. Den Kernpunkt dieses Gesetzes haben 
Sie eben selbst angesprochen, Herr Minister. Er 
besteht in einer deutlichen Einschränkung der 
Mitwirkungsrechte. Sie schränken die Rechte von 
engagierten Bürgerinnen und Bürgern in Nord-
rhein-Westfalen ein. Sie wollen, dass die Natur-
schutzverbände weniger zu sagen haben. Sie 
nennen das dann Abbau von Verwaltungsauf-
wand. 

Meine Damen und Herren, das kann man so nicht 
stehen lassen. Eine Tatsache ist doch, dass die 
Beteiligung von Verbänden in den letzten Jahren 
zu einer größeren Akzeptanz von Planungen und 
Projekten geführt hat. Ganz eindeutig ist es so, 
dass die frühzeitige Beteiligung von Menschen zu 
weniger Bürokratie geführt hat. Das bedeutet nicht 
mehr Verwaltung, sondern im Endeffekt Zeit- und 
Kostenersparnis. 

Das Gleiche gilt auch für die Einschränkung des 
Verbandsklagerechts. Ihre Begründung war, das 
Klagerecht wirke sich nachteilig auf den wirt-
schaftlichen Standortwettbewerb unter den Län-
dern aus.  

(Zustimmung von der FDP) 

Meine Damen und Herren, das ist doch wirklich 
abstrus. Wo war das in der Vergangenheit so? 
Wenn Sie so etwas behaupten, müssen Sie doch 
auch Fakten auf den Tisch legen. Sie ignorieren, 
dass es beim Verbandsklagerecht um den not-
wendigen gerichtlichen Schutz des Allgemein-
wohls geht.  

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen – si-
cherlich ein unabhängiges Gremium – hat in sei-
ner gutachterlichen Stellungnahme darauf hinge-
wiesen, dass ein Verbandsklagerecht unverzicht-
bar ist – ganz besonders beim Gewässerschutz, 
beim Gebietsschutz, beim gesetzlichen Biotop-
schutz und bei der Forstwirtschaft. An dieser Stel-
le haben die Naturschutzverbände enorm weiter-
geholfen.  

Wenn Sie sich die Fakten anschauen, werden Sie 
sehen: Die anerkannten Naturschutzverbände 
haben seit der Einführung des Verbandsklage-
rechtes in Nordrhein-Westfalen in 15 Fällen Ver-
bandsklage erhoben. Das ist ein sehr umsichtiger 
und verantwortungsvoller Umgang mit diesem In-
strument. Warum wollen Sie das reduzieren? 

Von meiner Seite gibt es darauf nur eine Antwort: 
Die Landesregierung will das ehrenamtliche En-
gagement von Naturschützerinnen und Natur-
schützern nicht.  

(Widerspruch von der CDU) 

Sie sagen diesen Leuten ganz offen: Nein danke, 
auf Ihre Aktivitäten können wir verzichten. 
370.000 Menschen, die beim BUND, beim NABU 
oder bei der LNU organisiert sind, stoßen Sie ein-
fach vor den Kopf. Hieran wird wieder einmal 
deutlich: Sie erklären das eine, machen aber das 
andere. 

Ministerpräsident Rüttgers verkündet in Sonntags-
reden: Das Ehrenamt ist ganz wichtig! Wir fördern 
bürgerschaftliches Engagement. Dieser Text gilt 
nur für Feierstunden. Wenn es ganz konkret wird, 
untergraben Sie die Anstrengungen derjenigen, 
die ehrenamtlich tätig sind.  

Wir können uns das am Beispiel der höheren 
Landschaftsbeiräte ansehen. Sie sprechen im Zu-
ge ihrer Abschaffung von Bürokratieabbau. Meine 
Damen und Herren der Landesregierung, schau-
en Sie sich doch einmal an, was so ein Beirat ei-
gentlich tut! Ich glaube, Sie haben die Arbeit eines 
solchen Beirats noch nicht genau verstanden. Sie 
tun so, als sei das eine monströse Struktur, die 
Geld kostet, Personal erforderlich macht und viele 
Leute bindet. Das ist totaler Unsinn. Wir reden 
über Naturschutzexperten, die ehrenamtlich die 
Bezirksregierungen beraten. Das tun Sie mit sehr 
großem Erfolg und mit hoher fachlicher Kompe-
tenz. Sie arbeiten ehrenamtlich und sehr intensiv 
an Lösungen. 

Wir können uns das in meiner Region, dem Müns-
terland, ansehen. Dort musste die Europäische 
Union nicht ein einziges Mal eine Mahnung aus-
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sprechen. Das liegt auch daran, dass Ehrenamtler 
so engagiert beraten haben.  

Die Argumente „mehr Verwaltungsaufwand“ und 
„Kostensparen“ ziehen da nicht. Sie treten bür-
gerschaftliches Engagement mit voller Absicht mit 
den Füßen.  

(Beifall von der SPD – Zuruf von der FDP: 
Unsinn!)  

Dieses Gesetz ist nichts anderes als ein Kniefall 
von CDU und FDP vor der industriellen Agrarlob-
by und Teilen der Wirtschaft.  

Dabei sind wir wieder bei dem Kernpunkt dessen, 
um was wir hier immer wieder streiten und was 
auf der Regierungsbank nicht verstanden wird. 
Sie tun so, als würden sich Ökologie und Ökono-
mie ausschließen. Sie tun so, als sei der Abbau 
von Naturschutzstandards gut für die Wettbe-
werbsfähigkeit Nordrhein-Westfalens. 

Das ist aber nicht so. Sie müssen das, wenn Sie 
das behaupten, einmal an einem einzigen Fall be-
legen. Es gibt keine einzige seriöse Studie zu die-
ser These. Es gibt aber eine ganze Menge gegen-
teiliger Studien. Sie behaupten immer wieder – 
das haben Sie im Wahlkampf rauf und runter ge-
tan –, Ökologie sei Jobkiller, bürokratisches 
Monster und Wirtschaftsbremse.  

Sie müssten langsam wissen, dass das Unsinn 
ist. Naturschutz schafft heute nämlich unmittelbar 
Arbeitsplätze. Sie schaffen Arbeitsplätze mit Na-
turschutz in biologischen Stationen. Sie schaffen 
Arbeitsplätze durch touristische Attraktivitäten wie 
die Nationalparks. Wir haben leider nur einen. Wir 
hätten gerne mehr davon. Dann könnten wir da 
auch mehr Arbeitsplätze schaffen.  

Durch Naturschutz werden zum Beispiel beim 
Hochwasserschutz Folgekosten für die Gesell-
schaft und die Wirtschaft verhindert.  

Und Naturschutz hat ein enorm hohes Innovati-
onspotenzial. Viele technische Entwicklungen sind 
aus der Natur abgeguckt. Die Bionik ist ein Zweig, 
der enorm boomt.  

Das zeigt eindeutig: Natur und Landschaft stellen 
einen enormen Wirtschaftsfaktor dar und stehen 
nicht gegen Wirtschaft. Gerade hier in Nordrhein-
Westfalen brauchen wir das. Wir sind ein Land mit 
einer hohen Bevölkerungsdichte. Wir haben eine 
dichte Industrielandschaft. Wir haben ansteigende 
Flächenversiegelungen. Und da ist der Natur-
schutz nicht nur ökologisch wichtig, sondern be-
sitzt auch eine enorme ökonomische Bedeutung. 
Das müssten Sie eigentlich wissen. Und Sie 
müssten wissen, dass Umwelttechnik einer der 

Märkte der Zukunft ist, den wir fördern müssen 
und nicht behindern dürfen. 

Vielleicht sollten Sie einmal mit Ihrem Parteifreund 
Klaus Töpfer reden. Er ist doch gar nicht so weit 
weg. Er hat Recht, wenn er sagt: Ökologische 
Zerstörung ist ökonomischer Selbstmord. Meine 
Empfehlung: Reden Sie mit ihm! Reden Sie mit 
denen, die Ahnung haben von diesem Thema! 
Herr Minister, wenn Sie Ihre Worte „Schutz der 
Schöpfung“, wie eben ausgeführt, ernst meinen, 
dann nehmen Sie sie auch ernst, schützen Sie die 
Natur um ihrer selbst willen und ziehen Sie dieses 
Gesetz zurück, weil es diesen Schutz nun wirklich 
nicht leistet. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Präsidentin Regina van Dinther: Vielen Dank, 
Frau Schulze. – Für die CDU-Fraktion spricht nun 
Herr Kollege Ortgies. 

Friedhelm Ortgies (CDU): Frau Präsidentin! Mei-
ne sehr verehrten Damen und Herren! Nachdem 
wir im Herbst 2006 einen ersten Schritt zur Ände-
rung des Landschaftsgesetzes gemacht haben, 
indem wir Windkraftanlagen als Eingriff haben gel-
ten lassen, folgt nun der entscheidende Schritt. 

Der heute von der Landesregierung vorgelegte 
Entwurf des Landschaftsgesetzes ist das Ergeb-
nis intensiver und monatelanger Verhandlungen 
mit den Beteiligten auf allen Ebenen, auch mit den 
Verbänden. Meine Damen und Herren, die Neu-
fassung des Landschaftsgesetzes ist überfällig. 
Dieses Gesetz hatte sich Rot-Grün in den Jahren 
ihrer Regierungszeit zurechtgeschustert, um ihr 
missliebige Projekte der Wirtschaft, Verkehrsinf-
rastruktur, ja sogar im privaten Bereich auszuhe-
beln. Ich komme gleich darauf zurück. 

(Svenja Schulze [SPD]: Das ist doch Un-
sinn!) 

Die Kritik der drei Umweltverbände Anfang dieser 
Woche ist unbegründet und schlichtweg maßlos 
überzogen, meine Damen und Herren. Diese ge-
radezu geifernden Angriffe zeigen mir, dass der 
Gesetzentwurf in die richtige Richtung zielt. 

Frau Schulze, Sie haben in Ihrer Rede eben die Kritik 
der Umweltverbände – auch in der Wortwahl – prak-
tisch 1:1 übernommen. Können Sie mir erklären – ich 
gehe auf Ihre Kritik ein –, warum der Naturschutz in 
Nordrhein-Westfalen gefährdet ist – Sie kritisieren vor 
allen Dingen die Abschaffung der Landschaftsbeiräte 
auch beim MUNLV –, wenn dieser Landschaftsbeirat 
seit fünf oder sechs Jahren nicht ein einziges Mal ge-
tagt hat? 
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Können Sie mir erklären, warum der Naturschutz 
gefährdet ist, wenn wir Bundesrecht und EU-
Vorschriften in Nordrhein-Westfalen 1:1 umset-
zen?  

Ich bin mir sicher, dass die Kritiker sehr schnell 
verstummen werden, wenn das neue Land-
schaftsgesetz in Kraft tritt. 

Meine Damen und Herren, wir möchten, dass die 
Umweltverbände und die Behörden als Partner 
vor Ort mit den Menschen vor Ort arbeiten. Ich 
möchte die wichtigsten Aspekte des Gesetzes 
noch einmal kurz in neun Punkten beleuchten: 

Erstens: von einer verpflichtenden Regelung zu 
einer Soll-Bestimmung beim Biotop-Verbund. Die 
alte Regelung, in der stand, dass 10 % der Lan-
desfläche zu Biotopen umgewandelt werden, hat 
dazu geführt, dass Biotope praktisch manchmal 
ohne Sinn und Verstand ausgewiesen wurden, 
nur um dieser zahlenmäßigen Festschreibung nä-
her zu kommen. Wir wollen Biotope dort, wo sie 
Sinn machen. Die sture Festlegung auf einen 
Prozentsatz halten wir für unsinnig und unnötig, 
wobei wir das Ziel im Auge behalten werden. 

Zweitens: Erweiterung der Natur-auf-Zeit-Bestim-
mung: Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Ih-
nen ist ein Bauantrag von der Aufsicht genehmigt 
worden. Mit einiger zeitlicher Verzögerung wollen 
Sie mit dem Bau beginnen. Da findet irgendje-
mand auf dem in Rede stehenden Grundstück ei-
ne seltene Tier- oder Pflanzenart, die sich inzwi-
schen dort angesiedelt hat. Dann konnten Sie 
nach alter Lage dieses Projekt vergessen. 

Wir möchten, dass einmal rechtmäßig genehmigte 
Projekte durch neu entstehende Biotope nicht be-, 
geschweige denn verhindert werden können. Die 
Bürger müssen wieder Rechtssicherheit genie-
ßen. 

Drittens: Eingriffsregelung bei der Umwelt dienen-
den Maßnahmen. Grundsätzlich sollen Baumaß-
nahmen, welche dem Umweltschutz dienen, nicht 
als Eingriffe gelten. Für viele Kommunen war es 
jahrelang unverständlich, wenn beispielsweise für 
viel Geld im Straßenkörper verlegte Abwasserlei-
tungen auch noch Ausgleichsflächen auszuwei-
sen waren. Der Minister hat darauf hingewiesen. 
Das werden wir ändern, da Baumaßnahme eben 
nicht gleich Baumaßnahme ist. 

Viertens: Ausgleichsmaßnahmen und Inan-
spruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen. 
Für mich ist dies einer der wichtigsten Punkte des 
Landschaftsgesetzes. Jedes Jahr gehen alleine in 
Deutschland ca. 118 ha landwirtschaftlicher Flä-
che verloren. Diese Flächen fehlen den wachsen-

den Betrieben, den wirtschaftenden Betrieben für 
die Erzeugung von Nahrungs- und Futtermitteln 
und zunehmend auch für die Erzeugung von er-
neuerbaren Energien. Es handelt sich also khier 
um einen ökonomischen und ökologischen Scha-
den.  

Insbesondere für Straßenbaumaßnahmen musste 
in der Vergangenheit unverhältnismäßig viel gute 
Nutzfläche als Ausgleichsmaßnahme bereitge-
stellt werden. Das ging manchmal bis zum Zwei- 
bis Dreifachen. Das führte auf der einen Seite zu 
endlosen Verzögerungen von Baumaßnahmen, 
weil die Flächen einfach nicht zur Verfügung 
standen. Auf der anderen Seite führte es aber na-
türlich auch zum Verlust von wertvollem Wirt-
schaftsgut. 

In einem dicht besiedelten Land wie Nordrhein-
Westfalen müssen wir mit den zur Verfügung ste-
henden Flächen sparsam und verantwortungsvoll 
umgehen. Die Flächeninanspruchnahme – auch 
darauf hat der Minister hingewiesen – sollte daher 
in der Regel nicht höher sein als der Eingriff 
selbst. Er kann auf wechselnden Flächen erfol-
gen. Das heißt, man kann diese Verpflichtung auf 
einen anerkannten Maßnahmenträger, unter an-
derem auf neugegründete Stiftungen, übertragen. 

Das Landschaftsgesetz regelt in § 4 detailliert die 
verschiedenen neuen Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen. Wir bieten mit diesem Gesetz ein 
sehr hohes Maß an Flexibilität. Wenn trotzdem 
kein Ausgleich möglich ist, kann man mit dem so-
genannten Ersatzgeld einspringen. Das Geld 
muss den Kreisen, natürlich zweckgebunden, zur 
Verfügung gestellt werden. Allerdings geben wir 
den Behörden jetzt zwei Jahre mehr Zeit: statt 
drei sind es jetzt fünf Jahre. 

Punkt 5 – ich komme nun zu den Landschaftsbei-
räten –: Bei den unteren Landschaftsbehörden, 
den Kreisen, werden weiterhin Beiräte gebildet. 
Diese Beiräte werden wie bisher paritätisch mit 
acht sogenannten Nutzern und acht sogenannten 
Schützern besetzt. An dieser Stelle möchte ich 
das Engagement von Minister Uhlenberg erwäh-
nen, der sich an diesem Punkt besonders dafür 
eingesetzt hat, es bei der alten Regelung zu be-
lassen. 

Die Beiräte der höheren und obersten Land-
schaftsbehörde entfallen. Denn wir sind der Mei-
nung, dass direkt vor Ort am besten entschieden 
werden kann, was gut und nützlich ist. Außerdem 
hatten die Bürger manchmal – nicht immer – das 
Gefühl, von höheren Behörden sozusagen durch 
Beschlüsse vom grünen Tisch über den Tisch ge-
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zogen und fremdbestimmt worden zu sein. Auch 
das werden wir ändern. 

Sechster Punkt: Verbandsklage; das ist auch ein 
Punkt, über den sich die Umweltverbände mächtig 
aufregen. Wir möchten das Klagerecht von Ver-
bänden auf die Vorgaben des Bundesnatur-
schutzgesetzes begrenzen – nicht mehr und nicht 
weniger. Deswegen geht auch dieser Vorwurf ins 
Leere. Jeder Bürger kann natürlich weiterhin ge-
gen Projekte klagen. In den vergangenen Jahren 
ist mir öfter vorgetragen worden, dass manchmal 
Verbände gegen Projekte geklagt haben, die 
selbst überhaupt nicht vor Ort waren. Plötzlich 
kam ein Verband aus Süddeutschland und klagte 
gegen ein Projekt in Nordrhein-Westfalen. 

Punkt 7: Landschaftspläne. Die Landschaftspläne 
müssen zukünftig der Bezirksregierung angezeigt 
werden. Einwendungen müssen von der höheren 
Landschaftsbehörde innerhalb von drei Monaten 
geltend gemacht werden. Wenn sie sich nicht 
meldet, gilt der Landschaftsplan als genehmigt. 
Diese Regelung soll in Zukunft verhindern, dass 
Landschaftspläne, die im Konsens vor Ort entwi-
ckelt worden sind, manchmal jahrelang verzögert 
werden. 

Völlig neu ist die sogenannte Experimentierklau-
sel. Hierdurch haben die Kommunen die Möglich-
keit, bei der Landschaftsplanung völlig neue We-
ge – zum Beispiel bei der Bürgerbeteiligung – zu 
erproben. Hier können auch einmal völlig neue 
Ideen einfließen. Auch hier folgen wir dem Grund-
satz: Entscheidungen vor Ort erhöhen die Akzep-
tanz des Umwelt- und Naturschutzes. 

Punkt 8: Alleen. Die Alleen gehören seit Jahrhun-
derten zum Bild unserer Kulturlandschaft. Viele 
sind leider in den Gründerjahren dieser Republik 
verschwunden. Ich kann mich noch an sehr viele 
schöne Alleen in meiner Heimat erinnern, von de-
nen viele in den 60er- und 70er-Jahren leider ein-
fach abgeholzt wurden. Damals wurde das kaum 
beachtet. Im Gegenteil: Manche, die sich dagegen 
aufgestellt haben, wurden sogar belächelt. Zum 
Glück sind wir heute wesentlich sensibler gewor-
den. 

Wir werden und wollen die Alleen durch eine ei-
gene Vorschrift im Landschaftsgesetz besonders 
schützen und nachhaltig sichern. Sie werden im-
mer wieder lesen, dass das Hundert-Alleen-
Programm der Landesregierung darüber hinaus 
einen weiteren wichtigen Schwerpunkt mit einer 
besonderen Förderung setzt. 

Neunter Punkt: Abgrenzung gesetzlich geschütz-
ter Biotope. Zukünftig werden wir bei der Kartie-
rung und Abgrenzung von Biotopen die Eigentü-

mer beteiligen. Danach muss dann die zuständige 
Behörde entscheiden. Das manchmal übertriebe-
ne Mitwirkungsrecht der anerkannten Verbände 
auch bei privaten Grundstücken führte bei vielen 
Grundstückseigentümern zu einem Gefühl der 
Ohnmacht und Enteignung. Das war für den Na-
turschutz in vielen Fällen sogar kontraproduktiv. 
Wer ist denn schon bereit, auf seinem privaten 
Grundstück ein Biotop einzurichten, um später 
festzustellen, dass er nicht mehr Herr auf seiner 
eigenen Scholle ist? Hier kann ich noch einmal 
daran erinnern, dass Umweltschutz mit und nicht 
gegen die Bürger geschehen muss. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Meine Damen und Herren, mit dem Entwurf des 
neuen Landschaftsgesetzes gehen wir einen 
wichtigen Schritt zur Versöhnung der Belange des 
Umwelt- und Naturschutzes mit den Interessen 
von Bürgern, Kommunen und der Wirtschaft vor 
Ort. Jahrelang hatten wir gerade im ländlichen Be-
reich das Gefühl, von übergeordneten Behörden 
und Verbänden übervorteilt zu werden. 

(Jürgen Unruhe [SPD]: Das hatte ich nicht!) 

Wir halten uns an die Grundsätze „Freiwilligkeit 
vor Zwang“ und „Vertragsnaturschutz vor Ord-
nungsrecht“. 

(Beifall von der FDP) 

Wir werden mit dem neuen Landschaftsgesetz 
wieder Vertrauen zwischen den sogenannten 
Schützern und den sogenannten Nutzern herstel-
len. Wir möchten eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den Landschaftsbehörden und den 
Menschen vor Ort. Durch eine jahrzehntelange 
Vorschriftenpolitik von Rot-Grün ist hier sehr viel 
Vertrauen zerstört worden. 

Wir möchten, dass die Bürger mit den Behörden 
freudig zusammenarbeiten und nicht wie in der 
Vergangenheit die Türen schließen und den Be-
sen unter die Klinke stellen, wenn ein Behörden-
fahrzeug angefahren kommt. Dieses Verhältnis 
möchten wir wieder etwas entspannen. Deshalb 
betreiben wir auch ein gehöriges Stück Bürokra-
tieabbau.  

Meine Damen und Herren, die Koalition der Er-
neuerung gibt mit diesem Gesetz den Menschen 
auch ein kleines Stück dieses Landes wieder zu-
rück. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Ortgies. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen hat jetzt Herr Kollege Remmel das Wort.  
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Johannes Remmel (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das mit 
der „Koalition der Erneuerung“ ist so eine Sache. 
Wenn man sich den Gesetzentwurf anschaut, 
dann hat man eher den Eindruck, dass das ge-
genüber dem jetzigen Zustand eine Verschlechte-
rung ist.  

(Zuruf von der FDP: Richtig lesen!) 

Entlarvend war – so habe ich es jedenfalls wahr-
genommen – die Einbringungsrede des Ministers. 
Es wurde nicht mit stolzgeschwellter Brust ver-
kündet, was man für ein neues Gesetz gemacht 
hat – das macht man normalerweise bei Einbrin-
gungsreden so –, sondern der Minister hat ge-
sagt, was er doch nicht so schlimm gemacht hat 
und was erhalten bleibt. Er ist also sozusagen 
vorbeugend der Kritik begegnet.  

Das kann zwei Gründe haben: zum einen, weil 
man vom eigenen Gesetz doch nicht so überzeugt 
ist – an der einen oder anderen Stelle habe ich 
das herausgehört –, oder zum anderen, weil man 
ein schlechtes Gewissen hat. Und ein schlechtes 
Gewissen sollten Sie bei diesem Gesetzentwurf 
tatsächlich haben.  

Es wird offenkundig, wo das Problem liegt und 
welchen Geist das atmet, wenn von einem Aus-
gleich zwischen Ökologie und Ökonomie gespro-
chen wird. Es geht beim Naturschutz nicht um ei-
nen Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie. 
Das Landschaftsgesetz, das Naturschutzrecht ist 
abgeleitet vom Grundgesetz. Es geht um das ei-
gene Recht der Natur. Ansonsten hätten wir es 
nicht in unsere Verfassung aufgenommen.  

(Beifall von GRÜNEN und SPD) 

Es geht um das eigenständige Recht von Pflan-
zen und Natur, um ein Prinzip – das Gesetz defi-
niert an verschiedenen Stellen Ausnahmen –, a-
ber es geht nicht um einen Ausgleich. Das ist der 
grundlegende gedankliche Unterschied, der uns 
trennt und der auch in Ihrer Gesetzesbegründung 
deutlich wird. Naturschutz wird durch diesen Ge-
setzentwurf abgestuft, an die zweite und dritte 
Stelle geschoben.  

Es geht auch darum, welchen Geist ein solches 
Gesetz atmet. Dieser Gesetzentwurf atmet den 
Geist des Vorrangs von Nutzerinteressen vor dem 
Eigeninteresse und dem Schutz der Natur. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Diesen grundsätzlichen Eindruck haben Sie we-
der mit der Einbringungsrede noch Sie, Herr Ort-
gies, mit Ihrer Verteidigungsrede verwischen kön-
nen.  

Sie haben von den Naturschutzverbänden, die 
sich Anfang der Woche zu Recht sehr kritisch ge-
äußert haben, und davon gesprochen, dass es 
andere Verbände gebe, die dem positiv gegen-
über stehen. Ich würde gerne wissen, welche das 
sind. Die Nutzerverbände stehen Ihrem Gesetz-
entwurf in der Tat positiv gegenüber, aber die Na-
turschutzverbände bis auf die Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald kritisieren diesen Gesetz-
entwurf einmütig. Das sollte Ihnen zu denken ge-
ben.  

Herr Ortgies, wenn Sie die Qualität Ihrer Gesetz-
entwürfe daran ablesen, wie intensiv die Kritik der 
Umweltverbände an Ihrem Gesetzentwurf ist und 
Sie wenig Kritik als Unterstützung ansehen, dann 
haben Sie Ihren Job und Ihre Arbeit hier missver-
standen. Es geht doch nicht darum, die Verbände 
zu provozieren und gegen Verbände, gegen eh-
renamtliches Engagement in diesem Lande Politik 
zu machen, sondern es geht darum, mit den Ver-
bänden Politik zu machen und keine Kritik herauf-
zubeschwören. Ich glaube, Sie haben missver-
standen, wie normalerweise parlamentarische 
Demokratie funktionieren sollte. Wir sollten nicht 
Gesetze gegen ehrenamtliches und verbandliches 
Engagement machen. 

Inhaltlich beziehen wir uns in unserer Kritik auf 
sechs Punkte. 

Erstens. Dieser Gesetzentwurf widerspricht ent-
gegen Ihrer Vorstellung von der 1:1-Umsetzung 
von EU- und Bundesvorgaben an einigen Stellen 
nicht den entsprechenden Vorgaben von EU und 
Bund. Wir meinen, dass dadurch zukünftig 
Rechtsunsicherheit und nicht Rechtssicherheit 
geschaffen wird. Es wird in langwierigen Verfah-
ren zu klären sein, ob Sie tatsächlich eine 1:1-
Umsetzung vollziehen. Wir sind der Meinung, das 
tun Sie nicht. Die Folge werden längere Verfah-
ren, höherer Verwaltungsaufwand, mehr Bürokra-
tie, Rechtsunsicherheit und unnötige Rechtsstrei-
tigkeiten im Einzelfall sein.  

Zweitens. Die Landesregierung gibt mit diesem 
Gesetzentwurf grünes Licht für die Zerstörung von 
Natur und Landschaft. Die Liste der geschützten 
Biotope wird eingeschränkt, deutlich gekürzt, und 
der Flächenausgleich – das ist eben skizziert wor-
den – wird eindeutig zulasten der Natur und zu-
gunsten der Nutzerinnen und Nutzer verändert. 
Erklärtes Ziel der Landesregierung ist es, keine 
neuen Flächen in Anspruch zu nehmen, die dann 
der Landschaft fehlen. Ergebnis ist eine massive 
Verschlechterung der Eingriffsregelung zugunsten 
landwirtschaftlicher und Nutzerinteressen. 
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Drittens. Mitwirkungsrechte werden massiv be-
schnitten. Im Gesetzentwurf werden Kernbestän-
de der Verbandsbeteiligung und der Klagemög-
lichkeiten gestrichen, obwohl wir mittlerweile seit 
2000 Erfahrungen mit diesem Verbandsklagerecht 
in Nordrhein-Westfalen haben. Es ist insgesamt 
zu 15 Klagen gekommen. Ich prophezeie Ihnen, 
dass es mehr Rechtsstreitigkeiten geben wird, 
wenn Sie diese Einschränkung vornehmen. Das 
Verbandsklagerecht ist doch nicht dafür geschaf-
fen worden, dass tatsächlich geklagt wird, son-
dern dass sich Nutzerinnen und Nutzer sowie 
Schützer auf gleicher Augenhöhe begegnen kön-
nen. Und Sie verschieben diese Augenhöhe auch 
dadurch, dass Sie die Mitwirkungsmöglichkeiten 
auf der Bezirksebene abschaffen und Wider-
spruchsmöglichkeiten der Beiträte einschränken.  

Mit diesem Gesetzentwurf wird viertens eine jah-
relange Entwicklung, und zwar eine Entwicklung 
nicht nur von Rot-Grün, sondern auch von der 
Tradition und der Naturschutzgesetzgebung in der 
Vorzeit, die Naturschutz in Nordrhein-Westfalen 
auf Konsens und nicht auf Dissens programmiert 
hat, unterbrochen und abgebrochen. Ich prophe-
zeie Ihnen, Sie schicken die Verbände, das eh-
renamtliche Engagement wissentlich in den Dis-
sens und in die Auseinandersetzung. 

(Zuruf von der CDU: Unsinn!) 

Wir werden mehr Streitigkeiten haben als auf-
grund des Konsensprinzips. Dieses Konsensprin-
zip hat uns an der einen oder anderen Stelle nicht 
behagt, aber wir hatten es bislang in Nordrhein-
Westfalen. Dieses war offensichtlich so erfolg-
reich, dass es nur zu wenigen Klagen und 
Rechtsstreitigkeiten gekommen ist. 

Dieses ehrenamtliche Engagement wird von Ih-
nen – Herr Ortgies war in der Tat in der Kenn-
zeichnung hilfreich – nicht gleichberechtigt gese-
hen zu anderem ehrenamtlichen Engagement in 
Nordrhein-Westfalen, sondern ähnlich wie der Na-
turschutz an zweiter oder dritter Stelle program-
miert. Ansonsten würden Sie diese Vorschläge 
nicht machen.  

Der fünfte Punkt meiner Kritik bezieht sich auf die 
Außenwirkung dessen, was Sie tun. Nordrhein-
Westfalen wird im Jahre 2008 Gastgeber der Bio-
diversitätskonferenz sein. Sie stehen mit diesem 
Gesetzentwurf mit heruntergelassenen Hosen da. 
Mit einem solchen Gesetzentwurf werden Sie sich 
in der Fachszene nicht blicken lassen können. 
Wie will man positiv für die Verbesserung der Bio-
diversität streiten, wenn man einen solchen Ge-
setzentwurf macht? Ich glaube, dass Sie Ihrer 

Rolle als Gastgeber und möglicherweise auch 
Vorreiter in diesem Bereich nicht gerecht werden. 

Anstatt für das eigenständige Recht von Natur 
und Umwelt zu ringen, erhöhen Sie mit dem Ab-
bau der naturschutzrechtlichen Regelungen die 
Möglichkeiten zum Ausgleich. Sie erhöhen kei-
neswegs die Wettbewerbsfähigkeit: Im Gegenteil: 
Der Regelverzicht führt zu einer Verkomplizierung 
von Verwaltungsentscheidungen, Rechtsunsi-
cherheiten und uneinheitlicher Verwaltungspraxis. 

Sechstens. Dieser Gesetzentwurf bietet keine 
Neuerung der naturschutzfachlichen Debatte. A-
ber es gibt natürlich eine Weiterentwicklung der 
naturschutzfachlichen Debatte. Wir diskutieren 
heute über Wildnis. Wo taucht in diesem Gesetz-
entwurf „Wildnis“ auf? – Es gibt Vorstellungen in 
der Bundesrepublik, bis zu 10 % der Fläche tat-
sächlich als Wildnis auszuweisen. Dagegen steht 
Ihre romantisierende Vorstellung von Alleen. 
Nicht, dass ich etwas gegen Alleen hätte, aber 
das ist doch vom Denken her eine sehr kleinteili-
ge, auf Ordnung orientierte Vorstellung von Na-
turschutz. 

Wenn wir die naturschutzfachliche Debatte erwei-
tern wollen, dann müssen wir über die Auswei-
sung von Flächen als Wildnis diskutieren. Dafür 
findet sich in diesem Gesetzentwurf kein Ansatz. 
Insofern werden Sie der Fachdebatte und dem 
Anspruch des Naturschutzes als eigenständiges 
Recht nicht gerecht, und deshalb sollten Sie viel-
leicht das schlechte Gewissen noch etwas wirken 
lassen und an der einen oder anderen Stelle zu 
positiven Veränderungen kommen. Wir jedenfalls 
würden dem nicht entgegenstehen. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Remmel. – Für die FDP spricht nun der Kol-
lege Ellerbrock. 

Holger Ellerbrock (FDP): Frau Präsidentin! Mei-
ne Damen und Herren! Kollege Remmel und Frau 
Schulze, nachdem ich Ihre Beiträge gehört habe, 
komme ich zu dem Schluss, dass wir in unter-
schiedlichen Welten, in absolut unterschiedlichen 
Welten leben. 

(Svenja Schulze [SPD]: Das stimmt! In Paral-
lelwelten!) 

– Das tun wir auch; das ist richtig. – Ich habe sel-
ten Ausführungen gehört, die so neben der Reali-
tät stehen, wie die von Ihnen Frau Schulze. Wir 
haben nicht gesagt – weder die Kollegen von der 
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CDU noch gar der Minister oder einer meiner Kol-
leginnen und Kollegen –: Ökologie gegen Öko-
nomie. – Nein, wir haben aufgezeigt, welche 
Schwierigkeiten es gibt, wenn wir Ökologie so mit 
ideologischen Scheuklappen besetzt betrachten, 
wie es in den letzten zehn Jahren getan wurde. 
Da müssen wir eine Menge ändern; das ist richtig. 

Wir haben immer gesagt: Ja zur Gleichgewichtig-
keit der Argumente! Nein zum nordrhein-
westfälischen Sonderweg! Nein zu ideologischen 
Scheuklappen! – Da wir jetzt in diesem Parlament 
die Mehrheit haben, wollen wir hier umsteuern.  

Geist des Gesetzes ist das Augenmaß und das 
Wiedererlangen von Akzeptanz. Damit haben wir 
eines der modernsten und, wie ich glaube, auch 
zukunftsträchtigsten Naturschutz- und Land-
schaftsgesetze in der Bundesrepublik, und darauf 
sind wir stolz.  

Meine Damen und Herren, wir wollen auch än-
dern, was in der letzten Legislaturperiode von 
Rot-Grün noch ganz zum Schluss eingeleitet wor-
den ist. Die Regierung hat den Entwurf bewusst 
nicht eingebracht, sondern die rote und die grüne 
Fraktion. Ich halte mir noch etwas Zeit frei, weil 
Herr Kuschke noch redet und dazu sicherlich 
noch etwas sagen wird. Darauf möchte ich noch 
eingehen können. 

Es geht – wir müssen das mantraartig wiederho-
len, da es Sie anscheinend nicht erreicht – nicht 
um eine Senkung der Standards – die wollen wir 
halten –, sondern darum, einen anderen Umgang 
miteinander zu schaffen, damit wir eine wirkliche 
Beteiligung und Akzeptanz erreichen und keine 
Bevormundung mit unserer Sicht ideologischen 
Scheuklappen. Das wollen wir nicht haben, um 
das noch einmal ganz deutlich zu machen. 

(Beifall von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

Am Biotopverbund wird Ihre Scheuklappe beson-
ders deutlich. Wir gehen jetzt zurück und sagen, 
dass innerhalb des Landesgebietes 10 % der Flä-
che wieder für den Biotopverbund zur Verfügung 
stehen sollen. Meine Damen und Herren, „sollen“ 
entspricht der Formulierung des Bundesnatur-
schutzgesetzes. Ist es der ideologische Kahl-
schlag der Landesregierung, zu sagen, was das 
Bundesgesetz vorgibt? 

Ich mache keinen Hehl daraus, dass der Minister 
und ich manchmal Diskussionen führen. Ich weise 
den Minister deutlich daraufhin, dass es eine Her-
kulesaufgabe ist, diesem Anspruch – das 10-%-
Ziel – gerecht zu werden und ihn inhaltlich zu fül-
len. In der Bundesrepublik Deutschland haben wir 
im Schnitt 220 Einwohner pro Quadratkilometer. 

Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern o-
der Sachsen-Anhalt haben unter 100, Baden-
Württemberg um 300 und das Saarland um 400. 
Nordrhein-Westfalen aber hat 530 Einwohner pro 
Quadratkilometer. Das ist mehr als das Doppelte 
des Bundesdurchschnitts. Im Regierungsbezirk 
Düsseldorf leben mehr als 1.000 Einwohner pro 
Quadratkilometer.  

Und wir nehmen die Vorgaben des Bundes und 
sagen, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen 10 % 
erreichen wollen. Das ist eine Herkulesaufgabe. 
Ich hätte mir eine andere Zahl vorgestellt. Dieser 
Minister hat sich dafür eingesetzt, und wir werden 
ihn bei dieser Aufgabe unterstützen. „Sollen“ ist 
die richtige Formulierung, und wir machen das 
nach dem Bundesgesetz 1:1. Das haben wir zu-
gesagt und tun das jetzt auch. 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Ortgies 
hat zu Recht auf die Flexibilisierung von Eingriffs-
regelungen hingewiesen. Wenn Umweltschutz-
maßnahmen wie zum Beispiel Entwässerungslei-
tungen am Wegesrand gebaut werden sollten, 
dann war das ein umfangreiches und komplizier-
tes Verfahren.  

Umweltschutzmaßnahmen dienen dem Umwelt-
schutz und verlangen keine extra Ausgleichs- und 
Ersatzflächen. Die Eingriffsregelung dient dazu, 
dass wir jetzt bei der Ausgleichsregelung zu dem 
Motto „Qualität vor Quantität“ kommen, denn die 
Zielrichtung soll der Flächenausgleich 1:1 bleiben, 
weil wir andere Flächen aufwerten wollen. Es geht 
nicht darum, Landschaftsschutz quantitativ zu be-
greifen und zu sagen: Hauptsache möglichst viel 
Fläche.  

In den 70er-Jahren haben wir beim Landschafts-
schutz im Ruhrgebiet einen großen Fehler ge-
macht: Wir haben gesagt, dass es das Ziel des 
Landschaftsschutzes ist, möglichst viele Land-
schaftsschutzflächen auszuweisen. Das Ergebnis 
war, dass praktisch sämtlicher planungsrechtlich 
nicht besiedelter Raum als Landschaftsschutzge-
biet ausgewiesen wurde. Das war ein toller Erfolg 
des Naturschutzes, an dem er letztendlich ge-
scheitert und erstickt ist. Denn es ist eine Nullaus-
sage, wenn ich alles als Landschaftsschutzgebiet 
ausweise. Das kann nicht richtig sein. 

(Beifall von der FDP)  

Eine 1:1-Flächenumsetzung sowie der Grundsatz 
„Qualität vor Quantität“ sind also die richtigen An-
sätze.  

Die Biologischen Stationen verstehen wir als regi-
onale Kompetenzzentren für den Naturschutz im 
Auftrage der Kreise, die in Abstimmung mit den 
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Kreisen arbeiten. Dabei handelt es sich um eh-
renamtliche Vereine, die das leisten können. Hin-
sichtlich deren Finanzierung haben wir andere 
Vorstellungen. Ich wiederhole es: Früher waren es 
naturschutzfachlich 20 Vereine, jetzt sind es 43 
Einrichtungen. Wir müssen einmal schauen, wie 
wir damit verfahren. Wir befinden uns in der Dis-
kussion. 

Die Genehmigungspflicht hin zur Anzeigenpflicht 
bei den Landschaftsplänen ist ebenfalls richtig. 
Die Experimentierklausel in § 32 ist eine vernünf-
tige Sache. Überlassen wir doch den Kommunen 
als Träger der Landschaftsplanung die Möglich-
keit, Landschaftspläne aufzustellen, die verein-
facht sind und eine höhere Akzeptanz genießen. 
Lassen Sie uns das ausprobieren. Ich kann an der 
Stelle keinen Kahlschlag erkennen. 

Das Vereinsklagerecht auf die Ebene eines ideo-
logischen Kahlschlags hochzuheben, führt mich 
zu der Frage: Wie verbohrt muss man sein, wenn 
man etwas, was auf Bundesebene bereits ange-
wandt wird und jetzt auf Landesebene angewandt 
werden soll, als Kahlschlag benennt? Sie haben 
das als Rot-Grün dargestellt: Auf Bundesebene ist 
das in Ordnung, aber in Nordrhein-Westfalen be-
deutet es einen Kahlschlag. Leute, ihr müsst euch 
einfach einmal überlegen, in welche Richtung es 
gehen soll. So etwas kann doch nicht wahr sein.  

In der letzten Zeit wird das Ehrenamt hier diskre-
ditiert, indem gesagt wird: Wenn die Verbände 
das Klagerecht nur noch so haben, wie es der 
Bund hat, wird das Ehrenamt geschädigt. – Eine 
solche Diskussion ist doch Unsinn, Nonsens, a-
benteuerlich. Aus Ihrer Argumentation wird Ihr 
Frust deutlich, dass manches auf ein Normalmaß 
zurechtgestutzt wird, dass in der Koalition der Er-
neuerung Augenmaß herrscht. Im Bereich der Be-
teiligung der Landschaftsbeiräte hat sich dieser 
Minister dafür eingesetzt, dass es bei der alten 
Regelung bleibt. 

Ich verhehle gar nicht, dass ich es lieber gesehen 
hätte, wir hätten vier Nutzer, vier Schützer und 
vier kommunale Vertreter gehabt. Das hätte ich 
viel lieber gehabt. Wir haben uns jetzt aber auf 
eine andere Richtung geeinigt, die wir mittragen 
können. Das alles ist kein Kahlschlag. 

Meine Damen und Herren, ich fahre gleich fort, 
nach Herrn Kuschke. – Danke schön. 

(Beifall von FDP und CDU) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Ellerbrock. – Meine Damen und Herren, jetzt 
hat Herr Kuschke von der SPD-Fraktion das Wort. 

(Wolfram Kuschke [SPD]: Ich denke, der Mi-
nister wollte noch etwas sagen!) 

– Sie stehen als Nächster auf der Rednerliste. Der 
Minister wollte nach Ihnen sprechen. Von der 
Reihenfolge her ist es so vorgesehen. Ein Minister 
darf jederzeit das Wort ergreifen, Herr Kuschke. 
Deshalb könnte ich ihn auf jeden Fall nach Ihnen 
noch einmal reden lassen. 

Wolfram Kuschke (SPD): Frau Präsidentin! Mei-
ne Damen und Herren! Vielleicht bekommen wir 
es ja vom Ablauf der Debatte und den Redezeiten 
her geregelt, in ein Gespräch miteinander einzu-
treten.  

Den ersten Punkt, den ich anmerken möchte, er-
wähne ich durchaus auch selbstkritisch gegen-
über der Regierungspraxis in den vergangenen 
Jahren: Vielleicht wäre es, Herr Minister, bei den 
Überlegungen zu diesem Gesetz – ich spreche 
jetzt auch die Verantwortlichen in den Regie-
rungsfraktionen an – sinnvoll gewesen, vorab eine 
wirklich ausführliche Bestandsaufnahme vorzu-
nehmen und auf deren Basis eine Entscheidung 
darüber zu treffen, ob und – wenn ja – in welcher 
Form man an eine Novellierung herangeht. 

Es hat eine interne Veranstaltung gegeben, die 
nach der Praxis und den Regelungen für Anhö-
rungen vorgesehen ist. Aber es hat keine große 
öffentliche Veranstaltung zu diesem Komplex ge-
geben. Herr Minister, ich glaube – ginge es ehrlich 
zu, würden Ihnen das auch die verantwortlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigen –, 
dass wir schon in der Vergangenheit bei diesem 
Komplex eine Schieflage gehabt haben. Wir ha-
ben ein nicht realistisches Verhältnis zwischen 
vorgebrachten Klagen über die missbräuchliche 
Anwendung des Landschaftsgesetzes im Ver-
gleich zu dem gehabt, was es an tatsächlichen 
Vorgängen im Zusammenhang mit dem Land-
schaftsgesetz gegeben hat. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Herr Kollege Remmel, das sage ich an der Stelle 
durchaus auch selbstkritisch. Auch Sozialdemo-
kraten haben diese Vermutung geäußert. 

Herr Kollege Ellerbrock, zu den Zahlen, die es in 
diesem Bereich gegeben hat, kann ich nur sagen: 
15 Verbandsklagen! Schauen wir uns einmal an, 
um was es sich bei diesen Verbandsklagen dreht. 
Man kann diese Bestandsaufnahme und Zahlen-
reihung fortsetzen, die deutlich macht, dass es an 
diesem Punkt – Wahlkampf und Wahlversprechen 
hin und her, Herr Minister – vielleicht sinnvoll ge-
wesen wäre, eine realistische, sachliche und um-
fassende Bestandsaufnahme vorzuschalten. 
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Meine zweite Anmerkung! Zwar bin ich schon lan-
ge dabei, aber immer noch engagierter Parlamen-
tarier mit Leib und Seele, sodass ich an das Gute 
im Menschen und auch im Parlament glaube, 
Frau Präsidentin. Vielleicht ist es ja bei diesem 
Gesetzentwurf möglich, zwischen erster und zwei-
ter Lesung wirklich zu Fortschritten in der Wahr-
heitsfindung zu kommen. Kann es dort ein Auf-
einanderzugehen geben? – Ich will einmal zwei 
Punkte nennen, von denen ich glaube, dass wir 
dort gar nicht so weit auseinander liegen:  

Wie können wir zu anderen und im Ergebnis bes-
seren sowie im Verfahren pragmatischeren Schrit-
ten kommen, die den Flächenverbrauch betref-
fen?  

Wie soll die Experimentierklausel aussehen? Das 
ist ein weiterer Punkt, der vorgeschlagen ist, bei 
dem wir uns vorstellen können, dass wir – wenn 
wir uns über den Rahmen verständigen – dort 
durchaus auch zu gemeinsamen Vorstellungen 
kommen. Vielleicht lässt sich in der Diskussion 
der eine oder andere Punkt auch noch erwähnen. 

Mein dritter Punkt! In zwei Bereichen, in denen wir 
im Augenblick noch ein Grundverständnis und ei-
ne Herangehensweise haben, die uns doch er-
heblich voneinander unterscheidet, wird es aus-
gesprochen schwierig. Anfangen will ich mit dem 
Komplex „Vertragsnaturschutz vor Ordnungs-
recht“ Verehrter Herr Kollege „Vertragsnatur-
schutz vor Ordnungsrecht“, „Privat vor Staat“ – ich 
zähle die Tage, bis es wieder „Freiheit statt Sozia-
lismus“ heißen wird. 

(Heiterkeit von der SPD) 

Ich formuliere es einmal ganz deutlich: Das habe 
ich allmählich über. Das geht nämlich am Kern 
vorbei. Es geht doch um die Frage, wo und in 
welchen Bereichen Vertragsnaturschutz sinnvoll 
ist und wo wir an Ordnungsrecht nicht vorbei-
kommen. Das muss ich von der Sache und vom 
Gegenstand her definieren, aber doch nicht mit 
dieser pauschalen Aussage. Dort geht es dann in 
der Tat um die vielfach beschworenen Scheu-
klappen. 

Unter meinem nächsten Punkt rede ich gar nicht 
von Ideologie, Kahlschlag oder was auch immer. 
Es geht um die Frage des Grundverständnisses 
ehrenamtlicher Arbeit. Herr Minister, ich unterstel-
le Ihnen gar nicht, dass es Ihre Denke ist und Sie 
das wollen. Aber bei den Ehrenamtlichen im Na-
turschutz, Herr Kollege Ellerbrock, muss doch der 
Eindruck aufkommen: Zum Kartieren von irgend-
welchen Dingen, für Querungshilfen von Kröten 
und was auch immer denkbar ist sind wir gut. A-
ber wenn es darum geht, dass wir unseren Sach-

verstand in Beratungen und Entscheidungen ein-
bringen, sind wir nicht mehr erwünscht. Das 
macht dem Ehrenamt zu schaffen, Herr Kollege. 
Das ist der entscheidende Punkt.  

(Beifall von der SPD) 

Lassen Sie mich abschließend auch in eigener 
Sache ganz offen sagen: Herr Ortgies, ich weiß 
nicht, wo die Sitzungen nicht stattgefunden ha-
ben. Ich weiß, dass ich in meiner viereinhalbjähri-
gen Tätigkeit als Regierungspräsident eine Sit-
zung unseres Beirates ausgelassen habe. An-
sonsten habe ich die Sitzungen in voller Länge 
wahrgenommen. Und es waren nicht immer ver-
gnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen – um 
das ganz klar zu sagen.  

Aber es war mir wichtig zu wissen, wie die Positi-
on des Naturschutzes aussieht, und das in den 
Beratungs-, Verfahrens- und Entscheidungspro-
zess einzubeziehen. Es hat eine Reihe von Fällen 
gegeben, in denen uns das im wahrsten Sinne 
des Wortes befruchtet hat und das zielführend 
war. Das werden Ihnen diejenigen bestätigen 
können, die Ihnen nahe stehen und in diesen 
Gremien gesessen haben beziehungsweise teil-
weise noch sitzen.  

Der entscheidende Punkt ist: Ich glaube, dass hier 
etwas abgeschafft wird, was in der Vergangenheit 
hilfreich war. Eines kann ich nicht verstehen – ich 
sehe im Moment niemanden aus dem Innenminis-
terium, aber dann sage ich es an Ihre Adresse, 
Herr Minister Uhlenberg, gerichtet –: Wenn man 
die Stärkung der Bezirksregierungen will – wobei 
ich deren Zahl jetzt außen vor lasse – und solche 
Schritte wie Sie unternimmt, über die man im De-
tail reden muss, und dann die Beiräte abschafft, 
wird es für mich völlig unverständlich. 

Ich sage Ihnen ganz offen – ich bin bereit, Ihnen 
das auch noch einmal in einem privaten Gespräch 
darzustellen –: Auch da wäre es gut gewesen, 
wenn man noch einmal überlegt hätte, ob es wich-
tiger ist, ein Wahlversprechen einzulösen, das in 
einer hitzigen, emotionalen Diskussion gemacht 
worden ist, oder der Sache gerecht zu werden. 
Dann wären Sie in dem Gesetzentwurf zu einem 
anderen Ergebnis gekommen. Aber, wie gesagt, 
wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht 
kommen wir zu Erkenntnisfortschritten. Ich würde 
mich für unsere Fraktion freuen, wenn das der 
Fall wäre. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der SPD – Minister Dr. Ingo Wolf: 
Andere Länder haben auch keine Beiräte!) 
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Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Kuschke. – Der Herr Minister möchte jetzt 
noch einmal reden.  

Eckhard Uhlenberg, Minister für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre 
Beiträge im Rahmen dieser Debatte. Sie haben 
deutlich gemacht, dass es keine richtige Alternati-
ve zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
zur Weiterentwicklung des Landschaftsgesetzes 
in Nordrhein-Westfalen gibt. Das ist wirklich deut-
lich geworden.  

(Beifall von der CDU) 

Ich möchte noch einmal das Thema Ausgleichs-
regelung ansprechen. Seit Jahren wird draußen 
gefordert, dass wir im Zusammenhang mit der 
Ausgleichsregelung endlich zu einer neuen Lö-
sung kommen. Wir packen dies ganz konkret an 
und setzen es um. Es ist wirklich überfällig, dass 
dies hier passiert.  

(Beifall von CDU und FDP) 

Zu den Landschaftsbeiräten. Herr Abgeordneter 
Kuschke, ich glaube, dies ist die erste Landesre-
gierung, die, was die Zusammensetzung der 
Landschaftsbeiräte angeht, keine neuen Vor-
schläge macht. Ich bin schon lange dabei. Jede 
Landesregierung ist, was die Zusammensetzung 
der Landschaftsbeiräte vor Ort betrifft, mit neuen 
Vorschlägen gekommen.  

Wir lassen die Landschaftsbeiräte bestehen. Sie 
haben eine ganz wichtige Funktion in den Krei-
sen; denn in den Kreisen und in den kreisfreien 
Städten spielt die Musik. Da wird Naturschutzpoli-
tik gemacht. Da findet auch der Ausgleich statt. 
Wir haben – anders als es hier heute dargestellt 
wird – in Nordrhein-Westfalen gar nicht das Ver-
hältnis von Naturschutz auf der einen Seite und 
Politik auf der anderen Seite. Dann wird immer 
wieder das Zerrbild einer industrialisierten Land-
wirtschaft gezeigt. Das haben wir doch überhaupt 
nicht.  

Es findet in weiten Bereichen, gerade auch in den 
Landschaftsbeiräten vor Ort, eine enge Koopera-
tion zwischen den Naturschutzverbänden, den 
Landwirten, den Anglern und den Fischern statt – 
also zwischen allen, die in diesen Landschaftsbei-
räten sitzen. Von daher stärken wir die Land-
schaftsbeiräte vor Ort. Sie werden dadurch ge-
stärkt, dass die Arbeit dort entsprechend konkreti-
siert und fokussiert wird.  

Was diese Debatte über die Verbandsklage be-
trifft: Die Sozialdemokraten haben sich in diesem 
Landtag zehn Jahre lang gegen die Einführung 
der Verbandsklage gewehrt. Dann kam eine rot-
grüne Regierung, und die Verbandsklage ist in 
Nordrhein-Westfalen in einer Form eingeführt 
worden, wie dies in keinem anderen Bundesland 
der Fall war. Jetzt führen wir die Verbandsklage in 
Nordrhein-Westfalen auf das zurück, was sinnvoll 
ist, und orientieren uns an dem, was in anderen 
Bundesländern vorgemacht und auch vom Bun-
desnaturschutzgesetz vorgegeben wird.  

(Beifall von CDU und FDP) 

Sie erwecken hier den Eindruck, als ob wir die 
Verbandsklage abschaffen würden. Davon kann 
keine Rede sein.  

Und es findet doch eine deutliche Entbürokratisie-
rung statt.  

(Zuruf von der SPD: Wo denn?) 

Diese Entbürokratisierung führt dazu, dass wir 
wieder ein vernünftiges Klima haben werden, 
auch ein vernünftiges Klima zwischen dem Natur-
schutz und anderen Bereichen. Dieses Verhältnis 
war doch in den letzten fünf bis zehn Jahren in 
vielen Bereichen ziemlich verzerrt.  

Dadurch, dass wir uns bei der Entbürokratisierung 
insbesondere auf die Kreise und die kreisfreien 
Städte fokussieren, sind wir auf dem richtigen 
Weg. Ich kann Ihnen nur sagen: Auch das, was im 
Zusammenhang mit dieser Pressekonferenz von 
den Naturschutzverbänden über dieses Land-
schaftsgesetz gesagt worden ist, entspricht nicht 
dem Inhalt der Gespräche, die ich mit den Vertre-
tern der Naturschutzverbände geführt habe. Na-
türlich möchten die Naturschutzverbände, dass 
wir an der alten Verbandsklage festhalten. Natür-
lich möchten die Naturschutzverbände, dass wir 
die Räte auch auf der Bezirksebene behalten; das 
ist klar. Aber da hat es eine Auseinandersetzung 
gegeben.  

Die Koalitionsfraktionen sind mit der Ankündigung 
in die Landtagswahl gegangen, dass wir in der 
Naturschutzpolitik einen neuen Ansatz finden, der 
im Sinne eines besseren Klimas notwendig ist. 
Gerade in diesem Teil der Umweltpolitik hatte sich 
nämlich vor der Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen vieles verhakt.  

Hier gibt es einen neuen Ansatz. Es gibt einen 
Ansatz der Partnerschaft und des Miteinanders. 
Deswegen bin ich sehr fest davon überzeugt, 
dass dieser Entwurf für ein Landschaftsgesetz 
sehr erfolgreich sein wird. In drei oder vier Jahren 
werden wir uns darüber unterhalten. Gut, ich sage 
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ganz offen, dass ich weder die Grünen noch den 
BUND je werde überzeugen können. Aber mit den 
anderen Naturschutzverbänden in Nordrhein-
Westfalen, die mit diesem Gesetzentwurf sehr dif-
ferenziert umgegangen sind, werde ich im Sinne 
einer erfolgreichen Naturschutzpolitik für Nord-
rhein-Westfalen ein gutes Stück des Weges ge-
meinsam gehen können.  

(Beifall von der CDU) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Minister. – Herr Ellerbrock hat sich noch 
einmal gemeldet.  

Holger Ellerbrock (FDP): Meine Damen und Her-
ren! Frau Präsidentin! Herr Kuschke, wusste ich 
doch, dass es sinnvoll war, sich noch eine Minute 
freizuhalten!  

Bestandsaufnahme öffentlich! – Ja, wir haben ei-
ne Bestandsaufnahme bekommen, Rückmeldun-
gen aus den Bezirksregierungen, aus den Kom-
munen, von der Industrie. Wir können auch eine 
öffentliche Diskussion führen. Ich glaube, anders 
kann es nicht sein.  

Nur 15 Klagen! – Ja, das mögen vielleicht nur 15 
sein. Aber wie es teilweise angewandt worden ist, 
ist es eine Bedrohungs- und Erpressungsstrate-
gie: Leute, lasst uns das beenden! 

Vertragsnaturschutz, Verordnungsrecht! – Ja na-
türlich, das hat sogar die alte Regierung gesagt. 
Nur: Wer handelt denn? Ich gucke Sie an, Herr 
Kuschke: Wir haben uns gemeinsam für ein Pro-
jekt eingesetzt, wo wir sagten: Vertragsnatur-
schutz vor Ordnungsrecht. Das ist zögerlich be-
handelt worden. Zum Glück kann das der dortige 
Regierungspräsident dank der persönlichen Wei-
sung des Ministers zu einem guten Ende führen. 
Wir handeln. Das ist der Unterschied. 

Sie sagen: Das Ehrenamt einbringen, das Ehren-
amt wird sich düpiert fühlen. – Natürlich brauchen 
wir das Ehrenamt und nehmen es auch dankend 
an: für Kartierungsaufgaben usw. Aber das Eh-
renamt, das Engagement um der Sache willen, 
hängt doch nicht davon ab, ob ich klagen kann 
oder nicht.  

(Svenja Schulze [SPD]: Beteiligung!) 

Die Stellungnahmen können nach wie vor einge-
bracht werden. Jede Behörde ist gut beraten, sich 
dessen auch bewusst zu sein. Aber das als Ritual 
zu nehmen, das ist nicht richtig.  

Ich bin immer dafür – das wissen wir beide –, Be-
zirksregierungen zu stärken. Aber ich sehe keine 

Schwächung der Bezirksregierung darin, dass der 
Beirat bei der höheren Landschaftsbehörde auf-
gelöst wird. Ich glaube, Ihre ehemaligen Kollegin-
nen und Kollegen aus den Bezirksregierungen 
sehen das – ganz vorsichtig! – auch so. 

Ich rede mit Ihnen immer gerne darüber. Dabei 
kommt auch etwas heraus. Das ist nicht bei jedem 
so.  

(Lachen von der SPD) 

Aber, ich glaube, wir sollten in den Dialog wie bis-
lang eintreten. Ich sehe das wesentlich positiver, 
als Sie das eben dargestellt haben. – Danke 
schön. 

(Beifall von der FDP) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Ellerbrock. – Dadurch, dass der Minister 
noch einmal eingestiegen ist, könnte ich der Frak-
tion der SPD und der Fraktion der Grünen jeweils 
noch etwas Redezeit einräumen. Ist das ge-
wünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann schließe 
ich die Beratung. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Ab-
stimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überwei-
sung des Gesetzentwurfs Drucksache 14/3144 
an den Ausschuss für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz. Wer dieser Überweisungsempfehlung zu-
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – 
Dann ist das einstimmig so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich weise Sie darauf 
hin, dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ih-
ren Gesetzentwurf Drucksache 14/3174 zum 
Tagesordnungspunkt „Gesetz zur Änderung der 
Gemeindeordnung NRW“ zurückgezogen haben. 
Der entsprechende Tagesordnungspunkt hat 
sich damit erledigt.  

Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 
kommen, weise ich darauf hin, dass der Abgeordne-
te Sagel in der heutigen Debatte zu Tagesord-
nungspunkt 1 – dritte Lesung des Haushalts 2007 – 
zu dem Redebeitrag des Abgeordneten Herrn 
Dr. Orth, FDP, einen Zwischenruf getätigt hat, der 
lautete: „Sie haben doch nicht mehr alle Tassen im 
Schrank!“ Diese Begriffswahl entspricht nicht der 
parlamentarischen Ordnung. Die Verwendung die-
ses Begriffes ist deshalb von mir zu rügen. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Meine Damen und Herren, wir kommen dann zu 
Tagesordnungspunkt  
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 14/985 18 
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 14/999 
14/999 

24, 32 
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Vorsitzende Marie-Luise Fasse: Meine Damen und Herren! Im Namen des Ausschusses 
für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz begrüße ich Sie alle 
ganz herzlich zur heutigen öffentlichen Anhörung zum Thema 

Gesetz zur Änderung des Landschaftsgesetzes sowie sonstiger Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 14/3144 

Wie Sie wissen, hat der Landtag diesen Gesetzentwurf der Landesregierung in seiner Sit-
zung am 24. Januar 2007 federführend an unseren Ausschuss überwiesen. Daraufhin ha-
ben sich alle vier Fraktionen auf die heutige öffentliche Anhörung verständigt. 
Ich danke Ihnen für Ihre schriftlichen Stellungnahmen und dafür, dass Sie unserer Einla-
dung gefolgt sind. 
An den ersten Stellen des Ihnen vorliegenden Sachverständigentableaus stehen der Städ-
tetag Nordrhein-Westfalen, der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen und der 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen. Bei einer so umfassenden Materie beschränken wir 
uns normalerweise auf Nachfragen der Abgeordneten zu den einzelnen Komplexen. Da 
die Stellungnahmen zum Teil erst zum Wochenende eingegangen sind, bitte ich die kom-
munalen Spitzenverbände aber, zuerst noch einmal ganz kurz auf die Knackpunkte aus ih-
rer Sicht einzugehen, bevor die Abgeordneten ihre Nachfragen stellen. 

Axel Welge (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Her-
ren! In unserer Stellungnahme haben wir die Novelle insgesamt begrüßt. Grundsätzlich 
halten wir sie für einen Schritt in die richtige Richtung. In den letzten Jahren haben wir ei-
ne Flut von Landschaftsgesetz-Novellierungen erleben dürfen. Trotzdem meinen wir, dass 
dieser Gesetzentwurf zu begrüßen ist. Er entspricht auch dem, was wir bei der letzten No-
vellierung gefordert haben. 
Insbesondere die 1:1-Umsetzung von europäischem Recht und die verfahrensbeschleuni-
genden Maßnahmen sind aus unserer Sicht zielführend. Darüber hinaus halten wir auch 
die leichten Einschränkungen beim Klagerecht der Verbände und bei den Beteiligungsfor-
men für sinnvoll. Wir denken, dass dies insgesamt zur Verfahrensbeschleunigung beiträgt, 
ohne dass das richtige Ziel des Landschaftsgesetzes, Natur und Landschaft in Nordrhein-
Westfalen nachhaltig zu schützen, beeinträchtigt wird. 
Gleichwohl haben wir natürlich kleine Änderungswünsche – insbesondere bei § 4 Abs. 3, 
wo es um Eingriffe in Natur und Landschaft geht. Wir haben beispielsweise angeregt, in 
Nr. 3 im Zusammenhang mit der Änderung des Instruments „Natur auf Zeit“ auch Hinweise 
auf das europäische Artenschutzrecht aufzunehmen. 
In Bezug auf § 4 Abs. 3 Nr. 4 – dort geht es um die Verlegung von Leitungen im baulichen 
Außenbereich im Baukörper von Straßen und befestigten Wegen – regen wir an, dass nur 
diejenigen Leitungen nicht mehr als Eingriff gelten sollten, deren Arbeitsstreifen nicht brei-
ter als die benutzten Straßen und Wege sind; denn bei einigen Bauvorhaben in Nordrhein-
Westfalen, insbesondere im Erdgasbereich, betragen die Regelarbeitsstreifen 16 bis 25 m. 
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Bezüglich der Verursacherpflichten haben wir weitere Hinweise gegeben. An diesen Stel-
len sollte unseres Erachtens ebenfalls etwas korrigiert werden. 
Lassen Sie mich nun einen Punkt herausgreifen, den wir kritisch sehen, nämlich das Er-
satzgeld. Grundsätzlich halten wir es für richtig, dass die bloße Möglichkeit des Verlan-
gens von Ersatzgeld wieder in eine Pflicht umgewandelt werden soll. Ebenso entspricht 
die Streichung der Dreijahresfrist einer Forderung der kommunalen Spitzenverbände. 
Darüber hinaus halten wir es aber für problematisch, dass das Ersatzgeld nach § 5 Abs. 1 
letzter Satz auch für die Aufstellung und Durchführung von Maßnahmen eines Land-
schaftsplans verwendet werden kann. Dass das Ersatzgeld demnach auch für Verwal-
tungstätigkeiten eingesetzt werden kann, finden wir falsch. Wir meinen, dass Ersatzgeld 
dem Grundsatz der Wiederherstellung der durch den Eingriff beeinträchtigten Funktionen 
des Naturhaushalts dienen sollte – und nicht zur Finanzierung von Verwaltungstätigkeiten. 

Stephan Keller (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen; Waldbesitzerver-
band der Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
in Nordrhein-Westfalen e. V.): Frau Vorsitzende! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich kann es ebenfalls kurz machen. Wir haben bereits den Referentenentwurf zum 
Landschaftsgesetz sehr positiv begrüßt. Das Gleiche gilt auch für diesen jetzt dem Land-
tag zugeleiteten Gesetzentwurf. 
Wir sehen hier insbesondere den Willen der Landesregierung, bundes- und europarechtli-
che Vorgaben 1:1 umzusetzen. Das halten wir für richtig. Wir sind der Meinung, dass es 
abweichende Regelungen in Nordrhein-Westfalen nur dann geben sollte, wenn spezifische 
Besonderheiten in Nordrhein-Westfalen dafür sprechen. Bei den jetzt angepassten Rege-
lungen bewegt man sich nach unserer Einschätzung auch im bundes- und europarechtli-
chen Rahmen. 
Von daher haben wir uns in unserer Ihnen vorliegenden schriftlichen Stellungnahme auf 
das beschränkt, was wir gerne noch berücksichtigt sähen. Hier möchte ich vier Punkte an-
sprechen, die auch eine etwas andere Bewertung nahelegen als die vom Städtetag Nord-
rhein-Westfalen gerade vorgetragene. 
Erstens: § 4 Abs. 3, Negativliste bei der Eingriffsregelung. Wir begrüßen außerordentlich, 
dass die Kanalleitungen, soweit sie im Straßenbaukörper verlegt werden, jetzt von der Ein-
griffsregelung freigestellt werden sollen. Wir würden sogar noch einen Schritt weiter ge-
hen. Weil die Abwasserbeseitigungsanlagen generell dem Umweltschutz dienen, würden 
wir uns wünschen, die Verlegung von Kanalleitungen generell von der Eingriffsregelung 
freizustellen. An dieser Stelle verweisen wir insbesondere auf die insgesamt 32 Kommu-
nen in Nordrhein-Westfalen, die aufgrund ihrer topografischen Lage erhebliche Kosten für 
die Abwasserbeseitigung zu schultern haben, was sich in exorbitant hohen Gebühren nie-
derschlägt, die bis 8 € pro Kubikmeter Abwasser betragen. Wenn der Bau von Kanälen 
hier nicht weiter belastet würde, bedeutete das eine Entlastung dieser Kommunen. 
Zweitens: § 62 Abs. 1 Nr. 3, gesetzlicher Biotopschutz. Hier war der Referentenentwurf 
aus unserer Sicht noch etwas mutiger als der jetzt vorliegende Gesetzentwurf. Wir haben 
uns in der Vergangenheit immer dafür ausgesprochen, auch die artenreichen Magerwie-
sen und Magerweiden aus dem § 62 herauszunehmen. Ich gebe zu, dass es sich dabei 
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um einen wertvoller Biotoptyp handelt, der in Nordrhein-Westfalen auch nicht mehr allzu 
oft vorkommt. Das Problem bei diesem Biotoptyp ist aber, dass er sich in einigen Kommu-
nen konzentriert, die dadurch erhebliche Probleme bei ihrer Planungspraxis haben. Inso-
fern würden wir uns wünschen, dass man hier zu der vom MUNLV ursprünglich vorge-
schlagenen Formulierung zurückkehrt und diese Biotoptypen zusätzlich ausnimmt. 
Drittens: § 62 Abs. 5 Satz 2, Vorrang eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes vor dem 
gesetzlichen Biotopschutz. Den Vorrang des einmal rechtsverbindlich begründeten 
Baurechtes halten wir für richtig. Allerdings würden wir auch hier noch einen Schritt weiter 
gehen. Es gibt nämlich keinen sachlichen Grund, das durch Bebauungsplan begründete 
Baurecht anders zu behandeln als das durch § 34 BauGB begründete Baurecht. Insofern 
würden wir uns eine Ausweitung dieser Regelung auf den unbeplanten Innenbereich wün-
schen. 
Viertens: § 19 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Landschaftsgesetzes. In die-
ser – etwas versteckten – Regelung wird die Pflicht der mit der Ausweisung von Wander-
wegen betrauten Organisationen zur Beteiligung Betroffener erheblich ausgedehnt. Zum 
Ersten halten wir das für eine Zumutung für die ehrenamtlich arbeitenden Organisationen. 
Zum Zweiten glauben wir, dass es gerade angesichts von sehr kleinteilig parzelliertem 
Waldbesitz sehr schwierig sein wird, die Betroffenen überhaupt erst einmal zu ermitteln. 
Wenn es so kommt, wie hier vorgesehen ist, wird das die Praxis der Ausweisung gerade 
von überregionalen Wanderwegen ganz erheblich erschweren. Aus unserer Sicht wäre es 
die beste Lösung, auf diese Neuregelung ganz zu verzichten und es bei der in der derzeit 
gültigen Durchführungsverordnung enthaltenen Formulierung zu belassen. Falls Sie sich 
gleichwohl entschließen sollten, hier tätig zu werden, plädieren wir dafür, sich mit diesem 
Beteiligungserfordernis auf die überregionalen und die sehr publikumswirksamen Wan-
derwege zu beschränken, um wenigstens vor Ort den Organisationen diesen Aufwand zu 
ersparen. 

Dr. Martin Klein (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Frau Vorsitzende! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Dem seitens des Landkreistages hier geäußerten allgemei-
nen Lob für den Gesetzentwurf kann ich mich nur anschließen und das Lob der gemeindli-
chen kommunalen Spitzenverbände insofern noch einmal ausdrücklich unterstreichen. Wir 
halten die Ziele, die die Landesregierung in ihrer Begründung zu diesem Gesetzentwurf 
dargestellt hat, auch aus kommunaler Sicht für wünschenswert. Darin spiegeln sich auch 
langjährige Forderungen der kommunalen Spitzenverbände zur Ausgestaltung des Land-
schaftsgesetzes wider. Die jetzige Zielrichtung lässt hinreichend Raum und trifft genau ins 
Schwarze. 

(Zuruf) 
Natürlich gibt es nach wie vor zum Teil widerstreitende Belange. Wir halten das vom Lan-
desgesetzgeber jetzt Formulierte aber für einen Schritt mit Augenmaß, sodass noch hin-
reichend Grünes verbleibt – um einmal den Zuruf aufzunehmen, den ich eben mit einem 
Ohr gehört habe. Von daher handelt es sich um einen schwarzen Entwurf mit sehr vielen 
grünen Tendenzen. 
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Wir haben einige kleinere Anmerkungen und Wünsche, die uns noch unerfüllt blieben. In-
sofern bitten wir – man darf sich heute ja etwas wünschen –, dass diese noch Berücksich-
tigung finden. Im Verhältnis zu dem, was der Gesetzentwurf bringt, sind das aber wirklich 
Kleinigkeiten. 
Erstens. In Bezug auf die Negativliste der Eingriffsregelung wünschten wir uns etwas mehr 
Grün und noch etwas mehr Naturschutz. Unseres Erachtens sollten Sie nicht nur Bäume 
ausnehmen, sondern in gleicher Weise auch relevante Sträucher und Gehölze als Aus-
nahmetatbestand werten. Wir können gerne eine Liste der Sträucher und Gehölze zu-
sammenstellen, die wir für schützenswert halten. 
Zweitens. Die Streichung der Dreijahresfrist beim Ersatzgeld haben wir ausdrücklich be-
grüßt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Ersatzgelder bekanntlich nicht ausrei-
chen, um den finanziellen Rückzug des Landes zu kompensieren. An dieser Stelle lehnen 
wir ebenso die Absicht des Landes zur Auflegung eines „Naturschutzfond NRW“ ab; denn 
so etwas widerspricht dem Prinzip des zeit- und ortsnahen Ausgleichs von Eingriffen. Wir 
halten es nicht für richtig, dass das Land hier 10 % des Ersatzgeldaufkommens an sich 
zieht und diese Gelder damit den Orten wegnimmt, für die sie eigentlich vorgesehen sind. 
Drittens. Im Zusammenhang mit der Abschaffung von Beiräten wäre uns ein mutigerer 
Schritt sinnvoll erschienen, nämlich die Rücknahme der durch die letzte Novellierung be-
gründeten zahlenmäßigen Aufrüstung der Beiräte von zwölf auf 16 Mitglieder. Unseres Er-
achtens sollte man ihre Mitgliederzahl wieder auf zwölf reduzieren und die Belange derje-
nigen, deren Sitze damit wegfallen, durch entsprechende Anhörungsmöglichkeiten der un-
teren Landschaftsbehörde aufnehmen. Eine solche Reduzierung halten wir im Sinne des 
Bürokratieabbaus für sinnvoll. Auf diese Weise verbessern sich auch die Arbeitsmöglich-
keiten solcher Gremien. Mit zwölf Mitgliedern lässt sich einfach besser arbeiten als mit 16. 
An den Stellen, an denen eine punktuelle Betroffenheit besteht – etwa des LandesSport-
Bundes –, sind wir selbstverständlich bereit, die entsprechenden Anhörungen aufzuneh-
men. Ich denke, dass hier ein Anhörungsrecht reichen kann. Die Betroffenen können bera-
tend beteiligt werden und müssen keine Vollmitglieder sein. Im Übrigen entlastet das auch 
ihre eigenen Ressourcen; denn ansonsten bekämen sie andauernd Einladungen zu den 
entsprechenden Sitzungen. 
Viertens: § 11a des Gesetzentwurfs, Biologische Stationen. Wir halten die nunmehr ge-
wählte Formulierung, dass hier mit Zustimmung der unteren Landschaftsbehörde vorge-
gangen wird, für sehr hilfreich und absolut unterstützenswert. Sie wissen, dass es in der 
Vergangenheit an dieser Stelle zum Teil – ich betone: zum Teil – ein Nebeneinander ge-
geben hat – nicht unbedingt ein Gegeneinander, aber ein Nebeneinander. Das geht nicht. 
Wir meinen, dass die untere Landschaftsbehörde hier wirklich den Hut aufhaben muss und 
im öffentlichen Interesse auch darüber zu wachen hat, was in den Kreisen in diesen Berei-
chen läuft. Wir halten mehr als eine Abstimmung für geboten. Das wird dadurch sicherge-
stellt, dass hier eine Zustimmung konstituiert wird. Sie dürfen in diesem Zusammenhang 
nicht vergessen, dass wir als Kreise und kreisfreie Städte, soweit betroffen, die Biologi-
schen Stationen zu einem erheblichen Anteil mitfinanzieren. Daher erwarten wir auch ent-
sprechende Mitwirkungs- und Steuerungsmöglichkeiten für die Kreise. Wir bündeln nun 
einmal die widerstreitenden Belange. Das, was die Biologischen Stationen leisten, unter-
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stützen wir auch. Das Ganze muss aber in Abstimmung geschehen. Wir können uns dort 
einfach kein Gegeneinander mehr leisten. 
Fünftens. Dass bezüglich der Kennzeichnung von Wanderwegen jetzt weitere bürokrati-
sche Erfordernisse geschaffen werden sollen, wie Herr Keller schon kritisiert hat, erachten 
auch wir als nicht hilfreich. An dieser Stelle würden wir uns ein schlankes Verfahren wün-
schen – sofern man hier überhaupt einer gesetzlichen oder verordnungstechnischen Re-
gelung nähertreten kann. 
Auf unsere weiteren Anregungen möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen. Im Verhältnis 
zu dem, was ich bisher erwähnt habe, sind das nur noch winzige Kleinigkeiten, aber eben 
wünschenswerte Kleinigkeiten. Wenn Sie dazu Fragen haben, nehme ich aber natürlich 
gerne noch dazu Stellung. 

Vorsitzende Marie-Luise Fasse: Jetzt darf ich die Kolleginnen und Kollegen um Fragen 
an die drei Vertreter der kommunalen Spitzenverbände bitten. 

Svenja Schulze (SPD): Bei einer Änderung eines so großen und umfassenden Gesetzes 
wie des Landschaftsgesetzes ist immer nach dem Anlass dieser Änderung zu fragen. Die 
Landesregierung hat uns erklärt, der Abbau von Verwaltungskosten, Bürokratie und mögli-
chen Klagefluten sei ein wesentliches Argument, dieses Gesetz zu ändern. 
Deswegen möchte ich Sie fragen, ob wissenschaftliche oder empirische Kenntnisse vor-
liegen, nach denen die Beteiligung von Naturschutzverbänden den Verwaltungsaufwand 
und die Verwaltungskosten erhöht. Hat jemand von Ihnen Erkenntnisse dazu? 
Ich wüsste auch gerne, ob es Schätzungen gibt, wie hoch die in den Beiräten geleistete 
ehrenamtliche Beratungsarbeit monetär zu bewerten ist. 
Außerdem interessiert mich Folgendes: Wie sind in Nordrhein-Westfalen die Erfahrungen 
mit dem Klagerecht der Verbände? Hat dieses Klagerecht Verwaltungsentscheidungen 
gebremst oder verhindert – und wenn ja, wo ganz konkret? Und würde die Einschränkung 
des Klagerechtes nach Ihrer Einschätzung zu weniger Gerichtsverfahren führen? 

Axel Welge: Diese Fragen sind nicht unberechtigt. Umgekehrt haben wir bei der Einfüh-
rung des Klagerechts für die Verbände im Rahmen der Novellierung des Bundesnatur-
schutzgesetzes seinerzeit Fragen gestellt und gesagt: Wir haben große Befürchtungen, 
dass es zu einer Vielzahl von Klagen gegen die Städte kommen wird; wir glauben, dass 
dies nicht verfahrensfördernd ist. – Seinerzeit haben wir uns massiv gegen das Klagerecht 
ausgesprochen. Wie Sie wissen, ist im Bundesnaturschutzgesetz gleichwohl diese Mög-
lichkeit eingeführt worden. In Nordrhein-Westfalen haben wir sie inzwischen auch schon 
seit einigen Jahren. 
Um eine ehrliche Antwort zu geben: Nach dem, was mir die Kollegen aus den Städten be-
richten, sieht es nicht so aus, dass es eine enorme Zunahme von Klagen gegeben hätte. 
Ich will in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass die Umweltämter in den 
Städten gut zusammenarbeiten – sowohl innerhalb der Beiräte als auch generell mit den 
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Umweltorganisationen. Diese Zusammenarbeit ist durchaus förderlich. Das Ganze ist kein 
Konfrontationsverfahren; das muss man ehrlicherweise sagen. 
Andererseits ist die Möglichkeit, dass es in Zukunft noch zu solchen Klagefluten kommen 
könnte, nicht ausgeschlossen. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass die Umweltverwal-
tungen in Nordrhein-Westfalen ohnehin schon mit einer Vielzahl von gesetzlichen Rege-
lungen überflutet sind, was natürlich auch verfahrensverlängernd wirkt. Zwar sind diese 
Regelungen häufig im Dienste der Sache; häufig führen sie aber schon zu einem großen 
Arbeitsaufwand. 
Deswegen sagen wir grundsätzlich Folgendes: Die Landesregierung hat hier ja keine völli-
ge Abschaffung der Möglichkeiten der Umweltverbände und der Vereine, im Verfahren 
mitzuwirken, vorgesehen. Vielmehr wird etwas reduziert. Daran, dass wir uns gar nicht da-
zu geäußert haben, sehen Sie, dass wir nichts dagegen haben. 
Um Ihre Frage aber noch einmal konkret zu beantworten: In den letzten drei Jahren war es 
nicht so, dass die Anzahl der Klagen enorm zugenommen hätte. 

Dr. Martin Klein: Herr Welge hat zu Recht gesagt, dass in den letzten Jahren keine mas-
senhafte Klageerhebung verzeichnet werden konnte. Gleichwohl erinnere ich an den 
Grundsatz „Prävention vor Repression“, der auch in anderen politischen Bereichen eine 
Rolle spielt. Das heißt: Bevor man zum Mittel einer Klage greift, sollte man zuerst alle wi-
derstreitenden Interessen ausloten und dann überlegen, wer aufgrund dieser Tatbestände 
klagen darf. 
Hinzu kommt, dass es sich bei der Verbandsklage ja um eine Erweiterung des individuel-
len Klagerechts handelt. Von daher steht es nach wie vor allen frei, individuell Klage zu 
erheben. Es ist ja nicht so, dass wir rechtsstaatlichen Grundsätzen untreu würden, wenn 
wir das Verbandsklagerecht abschafften. Im Prinzip geht es nur darum, das Klagerecht zu 
individualisieren, es also wieder auf den normalen Stand im Rechtsstatus zurückzuführen, 
und zu fragen: Wer ist denn hier in seinen Rechten beschränkt? 
Im Übrigen werden die Verbände anerkanntermaßen sehr vielfach beratend tätig und kön-
nen deswegen auch Klagen im Vorfeld verhindern. Es finden immer wieder Abstimmungen 
statt. Die Verbände sagen ja selbst, dass durch ihr Mitwirken zahlreiche Klagen verhindert 
worden sind. Sie sollen auch künftig Klagen verhindern; das ist völlig klar. Ein solches Ziel 
ist mehr als legitim. 
Umgekehrt steht es den Verbänden frei, die Dinge auf den Tisch zu legen, die dafür spre-
chen, es doch mit einer Klage zu versuchen, weil die Individualinteressen in einer Art und 
Weise beschnitten werden, die der Gesetzestechnik nicht mehr gerecht wird. 
Unter diesem Gesichtspunkt liegt hier meines Erachtens ein angemessener Ausgleich vor. 
In der Tat muss man sich fragen, warum es gerade im Umweltbereich ein Mehr an Rech-
ten geben soll als in anderen Rechtsgebieten. Von daher halte ich eine Rückführung auf 
reguläre rechtsstaatliche Grundsätze für durchaus angezeigt und gerechtfertigt. 

Stephan Keller: Man muss sich noch einmal ganz deutlich vor Augen führen, dass wir 
hier nicht über die Abschaffung der Verbandsklage sprechen, sondern über die Anglei-
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chung einer nordrhein-westfälischen Sondersituation an das Bundesniveau. Herr Welge, 
der auch die Bundesebene vertritt, hat dargestellt, wie wir uns seinerzeit zur Änderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes verhalten haben. Diesen Rahmen können wir in Nordrhein-
Westfalen nicht mehr ändern. 
Gleichwohl stellt sich die Frage, welche nordrhein-westfälischen Besonderheiten es gibt, 
die dafür sprechen, über das vom Bund an dieser Stelle Vorgegebene hinauszugehen. 
Entsprechende Notwendigkeiten sehen wir eigentlich nicht. Wie Herr Dr. Klein gerade ge-
sagt hat, hat jeder Einzelne von uns nach wie vor die Möglichkeit, gegen bestimmte Maß-
nahmen vorzugehen. Wir haben einen sehr guten verwaltungsgerichtlichen Schutz. Gera-
de auf der Ebene der gemeindlichen Planung dürfte sich, platt ausgedrückt, immer ein In-
dividuum finden, das von einer Bauleitplanung in irgendeiner Form betroffen ist und daher 
sein Rechtsschutzbedürfnis in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren verfolgen kann. 
Insofern muss man meines Erachtens tatsächlich die umgekehrte Frage stellen. Man 
muss also nicht nach den Gründen für die Abschaffung fragen. Rechtfertigungsbedürftig 
ist vielmehr der Schritt über das bundesrechtlich vorgegebene Maß hinaus. Diese Recht-
fertigung können wir nicht erkennen. 

Friedhelm Ortgies (CDU): Zunächst einmal freue ich mich natürlich, dass die kommuna-
len Spitzenverbände die Novellierung des Landschaftsgesetzes begrüßen. Allerdings habe 
ich noch eine Frage dazu. Die „Natur auf Zeit“-Vorschrift, bei der es um die Wiederherstel-
lung ehemaliger Industriebrachen geht, wird derzeit von einigen Seiten kritisiert. Sehen Sie 
dort Probleme? Oder sehen Sie uns da auf dem richtigen Weg? 
Außerdem bitte ich um einige Äußerungen dazu, wie Sie als kommunale Spitzenverbände 
die Experimentierklausel einschätzen. 

Stephan Keller: Die im Gesetzentwurf enthaltene „Natur auf Zeit“-Klausel haben wir im-
mer so gefordert. Insbesondere haben wir uns gegen die Regelung ausgesprochen, die 
mit der letzten Novellierung im Jahr 2005 ins Landschaftsgesetz aufgenommen worden ist 
und die ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des letzten Gesetzes eine Dokumentations-
verpflichtung mit sich bringt. Das halten wir für sehr schwer praktikabel. 
Insofern haben wir immer für eine unbefristete „Natur auf Zeit“-Regelung plädiert. Diese 
Maßnahme steht aus unserer Sicht auch im Einklang mit anderen Zielen der Landespolitik. 
Auch wir als kommunale Spitzenverbände bemühen uns ja gerade gemeinsam mit der 
Landesregierung im Rahmen der Allianz für die Fläche um eine bessere Schonung der 
Ressource Fläche, also eine Reduzierung des Flächenverbrauchs. Wir glauben, dass die-
se liberale „Natur auf Zeit“-Regelung noch einen Impuls für die Reaktivierung brach gefal-
lener Flächen geben kann, die früher baulich oder verkehrlich genutzt worden sind. 
An dieser Stelle ist unser Votum also ganz klar positiv. Diese Regelung befreit das Gesetz 
von bürokratischen Hemmnissen, die trotz der kurzen Zeit, die diese Vorschrift jetzt in 
Kraft gewesen ist, wahrscheinlich dazu geführt hätten, dass man sie nicht richtig zum Ein-
satz hätte bringen können. 
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Nun zur Experimentierklausel: Wir müssen einmal abwarten, was auf dieser Basis alles 
verwirklicht werden wird. Ich habe allerdings mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass 
sie auch dazu dienen soll, neue Beteiligungsverfahren zu erproben. Das halte ich für einen 
Punkt, der ein wenig der Kritik entgegenwirken kann, dass mit der Novelle das Ehrenamt 
geschwächt wird; denn solche neuen Formen der Beteiligung bei der Landschaftsplanung 
können durchaus auch zur weiteren Stärkung des Ehrenamtes beitragen. 

Axel Welge: Die Experimentierklausel bewerten wir ähnlich wie der Städte- und Gemein-
debund. 
Im Zusammenhang mit der Wiederherstellung ehemaliger Industriebrachen – Stichwort: 
„Natur auf Zeit“; das ist § 4 Abs. 3 Nr. 6 des derzeit geltenden Landschaftsgesetzes; wir 
haben diese Regelung bis dato immer begrüßt und als richtige Regelung angesehen; un-
sere Landschaftsbehörden haben uns auch berichtet, dass sie recht gut damit leben konn-
ten – wünschen wir uns, wie wir auch geschrieben haben, einen Hinweis auf das europäi-
sche Artenschutzrecht; denn in vielen Industriebrachen, insbesondere im Ruhrgebiet, ha-
ben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten Biotope und wertvolle Arten entwickelt, 
wie auch in der Begründung zum Gesetzentwurf steht. Dort muss man noch eine gewisse 
Vorsicht walten lassen. Natürlich gilt das europäische Artenschutzrecht trotz des bedeu-
tenden Landschaftsgesetzes in Nordrhein-Westfalen. Für die Praxis wäre es aber doch 
hilfreich, einen entsprechenden Hinweis aufzunehmen. – Ansonsten können wir mit dieser 
Regelung leben. 

Dr. Martin Klein: Unsere Sichtweise deckt sich mit der meiner beiden Vorredner. Das 
Einzige, was wir für die Praxis als problematisch ansehen, ist der völlige Verzicht auf eine 
Stichtagsregelung. In Bezug auf sehr weit zurückliegende Nutzungen stellt sich schon die 
Frage nach einer Stichtagsregelung, um festzulegen, ab welchem Zeitpunkt frühere Nut-
zungen als erheblich gelten sollen und bis zu welchem Zeitpunkt nicht. Das erachten wir 
als hilfreich für die Praxis. 

Dr. Gero Karthaus (SPD): Ich habe zwei Fragen an den Vertreter des Städtetages. Herr 
Welge, Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme ausgeführt, dass Sie im Gesetzent-
wurf insbesondere auch den stadtökologischen Fachbeitrag vermissen. Ich hätte von Ih-
nen gerne gewusst, wie Sie diesen Wegfall hinsichtlich der Konsequenzen für die Städte 
beurteilen. 
Meine zweite Frage bezieht sich auf das Ersatzgeld. Sie sehen zwar Vorteile einer Ver-
wendung von Ersatzgeldern für die Aufstellung von Landschaftsplänen, sagen aber 
gleichzeitig, dies widerspreche dem Grundsatz der Wiederherstellung. Das ist in der Tat 
der Fall. Von daher bitte ich Sie um einige rechtliche Ausführungen dazu. 

Axel Welge: Erstens: Streichung des stadtökologischen Fachbeitrags. Ich bin Ihnen sehr 
dankbar, dass Sie diesen Punkt angesprochen haben; ich hatte ihn in meinen einführen-
den Worten vergessen. Diese Streichung halten wir für falsch; denn ihr Ziel ist eindeutig: 
Das Land möchte sich entlasten, und die Kommunen werden mit finanziellen Folgewirkun-
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gen belastet. – Wir haben den stadtökologischen Fachbeitrag in der kommunalen Praxis 
immer als sehr hilfreich empfunden. Auch in Zukunft wird er noch vielfach angefordert 
werden müssen. Insofern müssen wir ihn dann selber mit eigenen kommunalen Haus-
haltsmitteln finanzieren. Das halten wir für falsch. Deshalb haben wir uns hier für eine Bei-
behaltung ausgesprochen. 
Zweitens: Ersatzgeld. In meinem Eingangsstatement habe ich deutlich gemacht, dass wir 
es für nicht hilfreich halten, das Ersatzgeld für Verwaltungstätigkeiten zu verwenden. So 
etwas ist auch recht ungewöhnlich. Normalerweise dürfen Gelder, die von der Bundes- 
über die Landesebene an die Städte weitergereicht werden – denken Sie einmal an Inves-
titionsgelder –, gar nicht für Verwaltungsaufgaben eingesetzt werden, sondern müssen für 
Investitionen verwandt werden. Wenn man dies auf das Landschaftsgesetz überträgt, be-
deutet das, dass das Ersatzgeld für landschaftsschützende Maßnahmen eingesetzt wer-
den muss und nicht für die Verwaltungstätigkeit. Das halten wir auch für einen richtigen 
Ansatz. Von daher wären wir für entsprechende Korrekturen im Gesetzentwurf dankbar. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Erstens. Sicherlich ist Ihnen bekannt, dass die Landesre-
gierung in Bezug auf die Verbandsklage eine Abfrage durchgeführt und auch einen Bericht 
erstellt hat. Das Ergebnis ist sehr eindeutig. Einerseits hat die Verbandsklage zu keiner 
Klageflut geführt. Andererseits wird die präventive Wirkung dieses Instrumentes betont; es 
führt nämlich dazu, dass weit im Vorfeld einer tatsächlichen Klage Abstimmungsprozesse 
stattfinden. Haben aufseiten der kommunalen Körperschaften ähnliche Befragungen statt-
gefunden – und wenn ja, mit welchem Ergebnis? Und wie würden Sie das hier vorliegende 
Ergebnis kommentieren? 
Zweitens. In Ihren Stellungnahmen haben Sie auf die 1:1-Umsetzung hingewiesen. Sehen 
Sie in dem Gesetzentwurf denn auch Punkte, an denen negativ gegen dieses Prinzip ver-
stoßen wird, indem Bundesregelungen anders ausgelegt bzw. – nach unserer Meinung – 
rechtswidrig formuliert werden? Ich beziehe mich hier auf die Einschränkung des Flächen-
ausgleichs. Wie ist Ihre rechtliche Wertung dazu? 

Dr. Martin Klein: Ich sehe keinen Negativverstoß – jedenfalls nicht im Rahmen der Kom-
mentierungen zum Bundesnaturschutzgesetz. Hier handelt es sich um eine 1:1-
Übernahme, die gut vertretbar ist. Ich halte sie für absolut gerechtfertigt. 
Zur präventiven Wirkung von Verbandsklagen: Prävention ist immer und überall schwer 
messbar. Im Übrigen kann von einer Individualklage genauso gut eine präventive Wirkung 
ausgehen, weil jeder weiß, dass ein Verfahren im Zweifel vor dem Kadi landen kann. Ob 
das ein größeres Drohszenario darstellt, ist schwer zu sagen, weil hier auch subjektive 
Einschätzungen der Beteiligten eine Rolle spielen. Ich glaube, dass der wesentliche Wert 
der Verbandsklagen darin liegt, dass die Beratung durch die entsprechenden Verbände im 
Vorfeld stattfindet. Die Individuen, die potenziellen Kläger, werden natürlich auch beraten. 
Insofern deckt sich das wieder. 
Die Präventionswirkung ist in der Tat nicht messbar. Aus der Praxis wird uns von den 
Kreisen aber immer wieder berichtet, dass sehr intensive Abstimmungen stattfinden. Dort 
haben die Verbände ihren Platz und ihre Rolle. Man kann nicht sagen, dass von einem 
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Mehr an landesrechtlichen Klagebefugnissen per se eine abschreckende Wirkung auf die-
jenigen ausgeht, die möglicherweise Individualinteressen oder Verbandsinteressen be-
schneiden möchten. 
Von daher meinen wir, dass in der Praxis die Beratung im Vorfeld und die Prävention 
durch ein, wenn man so will, leichtes Zurückschrauben der Verbandsklagerechte nicht 
messbar beeinträchtigt werden. 

Axel Welge: Unsere Ansicht deckt sich weitestgehend mit dem, was Herr Dr. Klein gerade 
ausgeführt hat. 
Unter anderem haben Sie aber auch gefragt, ob wir bei den Kommunen ähnliche Abfragen 
wie die Landesregierung durchgeführt haben. Das tun wir regelmäßig – zwar nicht formell, 
aber in den Gremien des Städtetages. Die Ergebnisse entsprechen dem, was ich ein-
gangs ausgeführt habe. In der Tat können wir von keiner Klageflut ausgehen. Insofern 
muss man sich auch einmal korrigieren; das sage ich hier eindeutig. Im Zusammenhang 
mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes hatten wir so etwas anfangs zumin-
dest befürchtet. Das ist aber nicht eingetreten. 
Ich will auch noch einmal darauf hinweisen – Herr Keller hat das ja bereits getan –, dass 
das Verbandsklagerecht hiermit nicht abgeschafft wird. Im Übrigen arbeiten wir mit den 
Verbänden und Vereinen vor Ort sehr gut zusammen. Außerdem muss man berücksichti-
gen, dass alles, was verfahrensverlängernd wirkt – und auch formelle Rechte können ver-
fahrensverlängernd wirken –, im Zweifel sehr nachteilig für die Stadtentwicklung sein kann. 
Von daher sind wir – das mögen Sie als konservativ bezeichnen; wahrscheinlich ist es 
auch so – bezüglich der formellen Beteiligungsformen etwas reservierter. Ich kann Ihnen 
aber nur versichern, dass das Ganze in der Praxis in der Regel prima läuft. 
Was die 1:1-Umsetzung betrifft, können wir – ähnlich wie der Landkreistag – keinen Ver-
stoß gegen Bundesrecht erkennen. Dies mag sich mit dem Umweltgesetzbuch und der 
Novellierung des Bundesnaturschutzrechtes ändern, wenn es entsprechende Abwei-
chungsmöglichkeiten für Nordrhein-Westfalen geben wird. Das kann man zum jetzigen 
Zeitpunkt aber noch nicht beurteilen. Ich vermute, dass wir uns spätestens in zwei Jahren 
hier wiedersehen werden; denn wir gehen davon aus, dass diese Novellierung Anfang 
2009 kommen wird. Vor den nächsten Bundestagswahlen wird nach UGB I als Erstes das 
Naturschutzrecht in Angriff genommen. Wir werden sehen, was sich in Nordrhein-
Westfalen dann zeigen wird. 

Stephan Keller: Zur Verbandsklage ist von unserer Seite jetzt alles gesagt, denke ich. 
Übrigens haben auch wir keine statistischen Erhebungen durchgeführt. 
Zu der Rechtmäßigkeit oder dem Gelingen der 1:1-Umsetzung: Wir glauben ebenfalls, 
dass sich der Entwurf in ganz wesentlichen Teilen an die europarechtlichen und bundes-
rechtlichen Vorgaben hält. Auch wenn wir kein größeres Gutachten dazu erstellt haben, 
empfehlen wir bei zwei Punkten, noch einmal genauer hinzuschauen, was die rahmen-
rechtlichen Vorgaben angeht. 
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Erster Punkt – Herr Welge hat ihn eben schon angesprochen –: der stadtökologische 
Fachbeitrag. Nach der entsprechenden bundesrechtlichen Vorgabe brauchen wir eine flä-
chendeckende Landschaftsplanung. Es ist die Frage, ob die jetzt als Ersatz für den stadt-
ökologischen Fachbeitrag geschaffene Möglichkeit, Innenbereiche unter Umständen in die 
Landschaftsplanung einzubeziehen, ausreicht. Ich teile die von Herrn Welge geäußerte 
kritische Einschätzung inhaltlich nicht, weil mir von unseren Kommunen nicht signalisiert 
worden ist, dass der stadtökologische Fachbeitrag unbedingt beibehalten werden müsste. 
Hier stellt sich aber durchaus die Rechtsfrage, ob dem Erfordernis der flächendeckenden 
Landschaftsplanung noch Genüge getan wird. 
Zweiter Punkt: Im Zusammenhang mit der Flächeninanspruchnahme gibt es die Regelung, 
dass man einen Teil der Kompensation in Form von Ersatzgeld leisten kann, wenn man 
einen 1:1-Ausgleich nicht realisieren kann – und zwar lediglich mit der Begründung, man 
könne das Erfordernis des 1:1-Flächenausgleichs nicht einhalten. Hier sollte man noch 
einmal vertiefter prüfen, inwieweit das mit den bundesrechtlichen Vorgaben kompatibel 
ist. – Das sind aber auch die einzigen Punkte, die uns in dieser Hinsicht aufgefallen sind. 

Svenja Schulze (SPD): Herr Dr. Klein, der Dachverband der Biologischen Stationen hat 
uns einen Formulierungsvorschlag für § 11a Landschaftsgesetz, Biologische Stationen, 
vorgelegt. Diesbezüglich gab es ja Kontakte und Diskussionen. Bitte stellen Sie einmal 
dar, wie Sie diese Formulierung jetzt bewerten. 

Dr. Martin Klein: In der Tat gab es Kontakte und Diskussionen mit uns. Mit der jetzt ge-
wählten Formulierung können wir sehr gut leben; denn alles andere lässt Grauzonen in 
unserem Bereich übrig. Ich verhehle nicht, dass einige Kreise auch damit leben könnten. 
Wir bilden unsere Meinung natürlich in Abstimmung mit der Gesamtheit der Kreise; so lau-
fen Gremienbeschlüsse nun einmal ab. 
Unsere Einschätzung ist wie folgt gewachsen: Wir wären mit der ursprünglich gewählten 
Formulierung – „im Auftrag“ – auch schon recht zufrieden gewesen. Dort gab es allerdings 
noch einige Defizite, möglicherweise auch in haftungsrechtlicher Hinsicht. Wenn jetzt ein 
Zustimmungserfordernis konstituiert wird, halten wir das insoweit für das Packende und 
können sehr gut damit leben. 

Heinrich Kemper (CDU): Erstens. Halten Sie die Berechnungen von Ausgleich und Er-
satz für hinreichend bestimmt? 
Zweitens. Ist das Ersatzgeld nach Ihrer Ansicht auch einigermaßen hinreichend bestimmt? 
Oder sehen Sie dort noch Handlungsbedarf – in welcher Weise auch immer? 

Axel Welge: Wir sehen sowohl die Berechnungen von Ausgleich und Ersatz als auch das 
Ersatzgeld als hinreichend bestimmt an. Ich kann nicht erkennen, wo wir hier weiteren 
Verbesserungsbedarf hätten. 
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Vorsitzende Marie-Luise Fasse: Jetzt bitte ich die Abgeordneten um Fragen an alle hier 
vertretenen Sachverständigen. 

Holger Ellerbrock (FDP): Meine erste Frage richtet sich an die Industrie- und Handels-
kammern. In § 4 Abs. 3 des Gesetzentwurfes ist aufgeführt, was nicht als Eingriff gewertet 
wird. Momentan steht dort unter Nr. 7: 

Erdwälle für den Lärmschutz an Straßen- und Schienenwegen. 
Sollte man diesen Punkt vor dem Hintergrund der PM10-Problematik usw. nicht auf den 
Immissionsschutz insgesamt erweitern, also sämtliche Wälle berücksichtigen, die dem 
Immissionsschutz dienen? Welche Ansicht vertreten Sie an dieser Stelle? 
Meine zweite Frage geht an die LNU. In Ihrer Stellungnahme regen Sie an, Ihnen aufgrund 
der fachlich breit gefächerten Struktur der LNU bei dem freien Sitz bei den Landschaftsbei-
räten in besonderem Maße entgegenzukommen. Ich bitte Sie, Ihre entsprechende Argu-
mentation hier noch einmal etwas deutlicher aufzubauen. 
Mit meiner dritten Frage spreche ich die Praktiker an. In Bezug auf den Flächenverbrauch 
sind das Herr Klein oder Herr Dr. Keller. Bezüglich der Landwirtschaft ist das Herr Decker. 
Als Praktiker von der Behördenseite haben wir Herrn Nießen eingeladen, der etwas zur 
Flexibilisierung der Eingriffsregelung sagen könnte. Bitte stellen Sie dar, ob Sie Punkte 
sehen, an denen man selbst gegenüber der jetzigen Position vielleicht noch etwas verbes-
sern könnte, oder ob Sie der Auffassung sind: Das ist genau so, dass wir gut damit zu-
rechtkommen. 

Michael Pieper (Vereinigung der Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-
Westfalen e. V.): Zu Punkt eins: Die PM10-Problematik – und im Weiteren dann die PM2,5-
Problematik – wird uns sicher noch eine ganze Weile beschäftigen. Inwieweit wir hierfür 
einen Nichteingriff festschreiben sollten, kann ich im Moment, wissenschaftlich gesehen, 
nicht bewerten. Deswegen haben wir uns in concreto auch nicht dazu geäußert. Ich gehe 
davon aus, dass wir zu dieser Frage im Zusammenhang mit den künftigen Überlegungen 
zur Ausgestaltung der anstehenden Luftreinhaltepläne kommen. In diese Luftreinhalteplä-
ne könnte übrigens auch die Lärmfrage integriert werden; denn das geht alles irgendwann 
ineinander über. Vielleicht haben wir dann auch Erkenntnisse, auf deren Basis sich ein 
möglicher Anpassungsbedarf sehr dezidiert begründen ließe. Zum jetzigen Zeitpunkt kann 
man das nach meinem Dafürhalten noch nicht sauber tun. 

Holger Ellerbrock (FDP): Offensichtlich haben wir uns falsch verstanden. Wenn wir jetzt 
die Gelegenheit zu einer Änderung haben, sollten wir das Ganze so flexibel gestalten, 
dass bei einer neu aufkommenden Fragestellung nicht sofort wieder Nachbesserungsbe-
darf besteht. Jetzt ist im Gesetz expressis verbis von Lärmschutzmaßnahmen die Rede. 
Ich habe noch Ihre frühere Argumentation im Kopf, Lärmschutz zu streichen und dafür 
Immissionsschutz aufzunehmen, weil das Flexibilität im weitesten Sinne mit sich bringt – 
unter anderem in Bezug auf die Gesichtspunkte PM10 und PM2,5. Da wir uns derzeit mit ei-
ner Novellierung des Landschaftsgesetzes befassen, könnte man diesen Punkt mit auf-
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nehmen. Wenn Sie sagen, das sei aus Sicht der Industrie nicht sinnvoll, nehme ich das 
aber zur Kenntnis. 

Michael Pieper: Ich will jetzt nicht sagen, dass Immissionsschutz sinnvollerweise nicht mit 
aufzunehmen wäre. Die jetzige Regelung ist aber schon einmal eine Verbesserung. Im 
Hinblick auf die konkrete Frage der PM10-Problematik wird man einfach die Erfahrungen 
abwarten müssen. 

Mark vom Hofe (LNU-NRW): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Herr El-
lerbrock, vielen Dank für Ihre Frage nach der Zusammensetzung des Beirats. In der Tat 
haben wir in unserer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass bei den Beiräten auf unte-
rer Ebene ein Sitz vakant ist, der zwischen den Naturschutzverbänden ausgehandelt wer-
den soll. Wir sind der Auffassung, dass dieses Ringen im eigenen Gremium nicht unbe-
dingt sein muss, sondern dieser Sitz direkt zuzuordnen ist. 
Wir erinnern in diesem Zusammenhang an ein früheres Verfahren. Als seinerzeit ebenfalls 
acht Mitglieder auf der sogenannten Naturschutzbank im Beirat vertreten waren, waren 
der LNU zwei Sitze ausdrücklich zum Thema „Erholung in der freien Landschaft – Heimat-
vereine“ zugeordnet. Nach unserer Auffassung ist der derzeit vakante Sitz der LNU zuzu-
ordnen, und zwar speziell den LNU-Mitgliedern aus dem Bereich „Erholung in der freien 
Landschaft – Heimatvereine“. 
Sie machen nämlich etwa zwei Drittel der Mitglieder der LNU aus. Innerhalb der LNU mit 
ihren 80 Mitgliedsverbänden und gut 300.000 Mitgliedern gehören 200.000 Mitglieder zu 
den Heimatvereinen und den Wandervereinen. Vor diesem Hintergrund halten wir es für 
angemessen, sie auch im Beirat mit dieser Zweckbindung auf dem Ticket der LNU zu plat-
zieren. – Das ist der Grund, warum wir das vortragen. 

Friedhelm Decker (Rheinischer Landwirtschafts-Verband e. V.; Westfälisch-
Lippischer Landwirtschaftsverband e. V.): Frau Fasse! Herr Ellerbrock, für den land-
wirtschaftlichen Berufsstand ist die 1:1-Umsetzung ohne Frage fundamental wichtig; das 
sehen beide Verbände gleich. Ansonsten bekommen wir den exorbitanten Landverbrauch 
nämlich überhaupt nicht mehr in den Griff. Derzeit gehen täglich über 20 ha landwirtschaft-
liche Nutzfläche verloren. Jeden zweiten Tag muss ein Betrieb in Nordrhein-Westfalen 
seine Tore schließen. Von daher ist die 1:1-Umsetzung enorm wichtig. 
Was uns beschäftigt, aber derzeit nicht zu beantworten sein wird, ist Folgendes: Wie wird 
der Eingriff definiert? Ist nur der effektive Flächeneingriff zum Beispiel durch eine Straße 
gemeint? Oder wird nachher festgelegt, dass auch die Belästigung im Umfeld der Straße 
mit zum Eingriff gehört? Dann wird das Ganze schon wieder sehr kritisch. 
In Verbindung mit der 1:1-Regelung ist die Möglichkeit des Ersatzgeldes, sofern es flä-
chenschonend verwendet wird, enorm wichtig. Dieses Instrument ist erforderlich, um bei 
extrem hohen Wertigkeiten, die nicht 1:1 ausgleichbar sind, Lösungen zu finden. 
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Dr. Martin Klein: Herr Ellerbrock, im Grundsatz sind wir ebenfalls sehr damit einverstan-
den, wie das Thema Flächeninanspruchnahme jetzt umgesetzt wird. In unserer Stellung-
nahme haben wir aber noch ein paar Fragen zu den rotierenden Kompensationsmaßnah-
men gestellt, nämlich nach Aufwand und Ertrag sowie nach Monitoring und Sicherstellung 
der gewünschten Ziele. Dabei geht es insbesondere darum, wie man sich ändernde Nut-
zungen und Bewirtschaftungsmodalitäten mit den Landwirten vertraglich absichern kann. 
Für die kommunalen Praktiker stellt sich schon die Frage, wie man das konkret macht. 
Dazu bräuchten wir mehr als ein Packende. Gerade die Kontrolle auf wechselnden Flä-
chen wird in der Praxis sehr schwer zu bewerkstelligen sein. Im Übrigen ist der hohe Per-
sonal- und Verwaltungsaufwand ein Fakt, den man an dieser Stelle kritisch sehen muss. 
Von daher erwarten wir bezüglich der rotierenden Kompensationsmaßnahmen noch ein 
bisschen Nachsteuerung unter dem Gesichtspunkt von Aufwand und Ertrag. 

Josef Nießen (Kreis Heinsberg): Zunächst einmal stelle ich fest, dass die Flexibilisierung 
auch aus Sicht des Kreises Heinsberg und seiner unteren Landschaftsbehörde begrüßt 
wird. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass der Kreis Heinsberg noch ein vergleichswei-
se straßenbauintensiver Kreis ist – mit allen Folgen für die Hauptflächennutzung und für 
die Eigentümer, aber insbesondere auch für die Pächter landwirtschaftlicher Flächen, die 
man bei alledem nicht vergessen sollte. Bund, Land und Kreis als Straßenbaulastträger 
sind bei uns noch sehr umfangreich tätig. Um die dadurch entstehenden Probleme auch in 
Zukunft in den Griff zu bekommen, muss man nicht zuletzt das Eingriffsinstrumentarium 
flexibilisieren. 
Der Vollständigkeit halber ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es bereits nach dem gel-
tenden Landschaftsgesetz Möglichkeiten gibt, flexibel vorzugehen. Eine Bestimmung, die 
vielleicht hin und wieder vergessen wird, ist die schon seit Längerem bestehende Möglich-
keit, den Ausgleich im gesamten Gebiet einer unteren Landschaftsbehörde herbeizufüh-
ren. Allerdings wird von den verschiedenen vorhandenen Instrumentarien in der Praxis 
nicht immer in dem Maße Gebrauch gemacht, wie das möglicherweise erforderlich wäre. 
Weiterhin kann ich aus der Praxis des Kreises Heinsberg berichten, dass bei der überwie-
genden Zahl der Eingriffe die Kompensationsfläche auch heute schon im Verhältnis 1:1 
zur Eingriffsfläche steht oder zumindest nicht weit darüber hinausgeht. Bei einigen Anla-
gen ist das allerdings nicht der Fall. So kann dieses Verhältnis bei den soeben genannten 
Straßenbauprojekten, aber auch bei Windkraftanlagen oder Mobilfunkanlagen nicht ein-
gehalten werden. 
Last but not least komme ich zum Wermutstropfen bei der ganzen Sache. Wie Herr 
Dr. Klein schon erwähnt hat, ruft eine höhere Flexibilisierung vom Grundsatz her auch eine 
höhere Überwachungs- und Kontrolldichte hervor. Ich bin allerdings der Meinung, dass 
man zunächst einmal die Entwicklung in der Praxis abwarten muss und nicht schon heute 
den Stab darüber brechen darf. 

Friedhelm Decker: Herr Nießen, leider wohne ich nicht im Kreis Heinsberg. Ich wünschte, 
ich hätte meinen Betrieb dort, wenn ich höre, dass 1:1-Umsetzungen bei Ihnen die Regel 
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sind. Im Stadtgebiet der Stadt Köln und im Rhein-Erft-Kreis sind wir andere Verhältnisse 
gewohnt. 
Herr Dr. Klein, es würde zu weit gehen, hier die ganze Entwicklung darzustellen, die zu 
den rotierenden Maßnahmen geführt hat. Das Ganze ist aus einem Forschungsprojekt der 
Deutschen Umweltstiftung entstanden, an dem wir gearbeitet haben. In diesem Zusam-
menhang haben wir dann diese Maßnahmen – in Anführungszeichen – „erfunden“; denn 
auf normalem Wege ist der Ausgleich fast nicht mehr umsetzbar, weil die Flächen einfach 
nicht vorhanden sind – siehe das Beispiel der Stadt Köln. 
Herr Ellerbrock, die Kosten-Nutzen-Analyse ist kein Problem. Wir könnten sie Ihnen vor-
stellen. Auch das würde jetzt aber zu weit führen. 
Die mehrfach angemahnte Kontrolle ist ebenfalls überhaupt kein Problem. Alle Landwirte 
werden ja aus der Luft überwacht. Wir bekommen jedes Jahr neue Luftbildkarten, auf de-
nen jeder einzutragen hat, was er getan hat und was er nicht tut. Daher lassen sich die 
dem Ausgleich gewidmeten Flächen problemlos nachweisen, ohne dass auch nur ein Euro 
an Kosten anfällt. 

Holger Ellerbrock (FDP): Ich habe das Gefühl, dass Sie an der falschen Stelle sitzen, 
Herr Nießen und Herr Dr. Klein. Dort sitzt ja die Landwirtschaftskammer. – Herr Decker 
hat ausgeführt, dass es kein Problem mit der Überwachung gebe. In einem kooperativen 
Zusammenwirken von der Landwirtschaftskammer – sie ist ja auch eine Behörde – und 
dem entsprechenden Landwirtschaftsverband muss ein solches Monitoring doch machbar 
sein. Da sehe ich in der Praxis kein Problem. Akademisch sehe ich zwar ein solches Prob-
lem. Wer zusammenarbeiten will, hat aber das Recht der Zusammenarbeit. 

Friedhelm Decker: Herr Ellerbrock, das ist überhaupt kein Problem. Die Kammer ist – in 
diesem Fall als Behörde – verpflichtet, die Umsetzung der GAP-Reform vorzunehmen. In 
diesem Rahmen müssen Luftbildaufnahmen erstellt werden. Die von Ihnen angesproche-
ne Überwachung ist dann ein Abfallprodukt dieser Kontrolle. 

Dr. Martin Klein: Herr Ellerbrock, wir sind skeptisch, was die Flexibilisierung angeht, weil 
wir bezweifeln, dass das mit den vorhandenen Ressourcen zu bewerkstelligen ist. Wir wol-
len das aber – hier schließe ich an die Ausführungen von Herrn Nießen an – einmal pro-
bieren. Allerdings schicken wir jetzt schon einmal ein Warnsignal in Richtung Landtag, um 
deutlich zu machen, dass sich an dieser Stelle unter Umständen Handlungsbedarf erge-
ben könnte. Lassen Sie mich einmal so sagen: Wir werden das Ganze mit Hubschraubern 
oder auch mit Flugzeugen entsprechend begleiten. Dann werden wir einmal schauen, ob 
diese Abstimmung gelingt. Sollte sie nicht gelingen, ist natürlich wieder einmal der Ge-
setzgeber gefragt. 

Friedhelm Ortgies (CDU): Meine erste Frage bezieht sich auf die Eingriffsregelungen. Ein 
wichtiger Punkt dieser Gesetzesnovellierung war „Qualität vor Quantität“. Er ist auch auf 
große Zustimmung gestoßen. Herr Decker hat schon darauf hingewiesen, dass gerade die 
landwirtschaftlichen Nutzflächen – auch vor dem Hintergrund des zunehmenden Bedarfs 
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an erneuerbaren Energien usw. und an Nahrungsmitteln – in hohem Maße knapp werden. 
An dieser Stelle frage ich die Verbände: Reicht Ihnen die von uns in diesem Zusammen-
hang aufgenommene Formulierung aus? 
Zweitens bitte ich um eine Stellungnahme der Naturschutzverbände zu dieser Frage. Ih-
nen müsste ja auch daran gelegen sein, dass mehr Qualität in dieses Gesetz hinein-
kommt. Als praktisches Beispiel nenne ich einmal schön renaturierte Gebiete in Flussauen 
statt intensiv bewirtschafteter Ackerflächen. Von den Vertretern der Naturschutzverbände 
wüsste ich gerne, ob sie diese Regelung begrüßen. 
Drittens. Bei den laufenden Verfahren kommt es zu einer Überschneidung zwischen der 
Flächeninanspruchnahme und dem Inkrafttreten dieser Novelle. Sehen Sie Möglichkeiten, 
für diese Verfahren vernünftige Regelungen im Sinne dieses Gesetzentwurfes zu fin-
den? – Diese Frage richtet sich an diejenigen, die mir dazu eine juristische Auskunft ge-
ben können, zum Beispiel an die kommunalen Spitzenverbände. 

Klaus Brunsmeier (BUND, Landesverband NRW e. V.): Frau Vorsitzende! Meine Da-
men und Herren! Vielen Dank dafür, dass die Naturschutzverbände jetzt zu Wort kommen. 
Schließlich handelt es sich hier um eine Naturschutzgesetznovelle. Dabei sollte der Natur-
schutz meines Erachtens auch im Vordergrund stehen. – Wir würden heute gerne noch 
eine ganze Reihe von Punkten ansprechen – auch im Hinblick auf die bereits geführte 
Diskussion. Zunächst werde ich mich aber auf die konkrete Frage der Eingriffsregelung 
beschränken, die hier gestellt worden ist. 
Die Eingriffsregelung in Nordrhein-Westfalen führt bisher in gar keiner Weise dazu, dass 
der Flächenverbrauch an irgendeiner Stelle eingedämmt wird. Die Eingriffsregelung führt 
überhaupt nicht dazu, dass der nötige Ausgleich und Ersatz für die Natur tatsächlich er-
folgt. Das kann man sehr gut belegen: durch 20 ha Fläche, die wir täglich verlieren, durch 
lange Rote Listen, die immer länger werden, durch die immer größer werdende Zer-
schneidung der Landschaft in Nordrhein-Westfalen und dadurch, dass die Naturschutzsei-
te immer weiter an die Wand gedrückt wird. 
Das größte derzeit bestehende Problem bei der Eingriffsregelung ist die nicht ausreichend 
umfangreiche und nicht weit genug gehende Kontrolle der Umsetzung der entsprechenden 
Maßnahmen. Genau diese Schwäche der Eingriffsregelung wird mit dem hier vorliegenden 
Gesetzentwurf überhaupt nicht angegangen. 
Sie haben gefragt, ob das Ziel „Qualität vor Quantität“ nicht auch im Interesse der Natur-
schutzverbände liege. Ich weise darauf hin, dass die Naturschutzverbände sich in diesem 
Zusammenhang frühzeitig mit den Landwirtschaftsverbänden zusammengesetzt haben. 
Die Naturschutzverbände haben mit den nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsverbän-
den ein auf die besondere Situation in Nordrhein-Westfalen bezogenes gemeinsames Po-
sitionspapier zur zukünftigen Anwendung der Eingriffs- und Ausgleichsregelung ausgear-
beitet. Dieses Positionspapier zeigt aus unserer Sicht und aus Sicht der Landwirtschaft gu-
te Wege auf, wie die Eingriffsregelung in Zukunft so angewandt werden kann, dass sowohl 
die Belange der Landwirtschaft erfasst werden als auch die Ziele der Eingriffsregelung – 
nämlich, dass es tatsächlich zu Verbesserungen im Naturhaushalt kommt – gemeinsam 
erreicht werden können. 
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Ich bin überrascht und finde es sehr bedauerlich, dass dieses gemeinsame Papier, in dem 
sich beide zusammengerauft haben, nicht zur Grundlage der neuen Eingriffsregelung ge-
macht worden ist. 
Stattdessen hat man jetzt eine Eingriffsregelung gewählt, die erstens die Probleme nicht 
löst und zweitens das völlig neue Problem – das wir bisher nicht haben – der nicht rechts-
konformen Umsetzung des Bundesnaturschutzgesetzes ins Haus holt. Hierzu haben wir ja 
eben schon erste leise Töne von den kommunalen Spitzenverbänden vernommen. Die 
hier vorliegende Form ist nicht BNatSchG-konform. Sie ist BNatSchG-widrig. Sie wird auch 
zu erheblichen Widerständen der Naturschutzverbände führen; denn das können wir na-
türlich so nicht durchgehen lassen. 
Ich bedaure in der Tat außerordentlich, dass wir die positiven Ansätze, die wir gemeinsam 
mit den Landwirtschaftsverbänden auf den Weg gebracht haben, im Gesetzentwurf nicht 
wiederfinden, und möchte noch einmal sehr dafür werben, gemeinsam mit den Beteilig-
ten – den Kommunen, den Kreisen und den Landwirtschaftsverbänden – ein Konzept für 
eine zielführende und zweckmäßige Umsetzung von Ausgleich und Ersatz in den einzel-
nen Regionen zu erarbeiten. 
Dieses Vorgehen gegen die Naturverbände und gegen das Bundesnaturschutzgesetz wird 
zu großer Rechtsunsicherheit und großen Problemen in Nordrhein-Westfalen führen. Das 
gilt übrigens für fast alle Punkte dieses Gesetzentwurfes. Damit sollen ausschließlich Ver-
schlechterungen für den Naturschutz in Nordrhein-Westfalen eingeführt werden. Deswe-
gen kann es Sie nicht verwundern, dass wir auch gegen diese Fassung der Eingriffsrege-
lung sind. 
Ich darf Sie dringend bitten und auffordern: Lassen Sie die alte Regelung, wie sie ist. Füh-
ren Sie in Nordrhein-Westfalen keine BNatSchG-widrigen Bestimmungen der Eingriffsre-
gelung ein. Damit werden Sie in diesem Land große Unruhe hervorrufen und eine immen-
se Rechtsunsicherheit erzeugen. Davor warnen wir dringend. Insofern bitten wir Sie, auf 
diese Änderung zu verzichten. 

Josef Tumbrinck (NABU NRW): Gerade den letzten Punkt müssen sich alle Beteiligten 
wirklich noch einmal sehr genau überlegen. Er ist ja auch von Herrn Welge angesprochen 
worden. 

(Friedhelm Ortgies [CDU]: Von der Qualität habe ich jetzt nichts gehört!) 
– Ja, ich sage etwas dazu. – Mit der jetzigen Änderung wird in der Tat eine Rechtsunsi-
cherheit eintreten. Vielleicht kommen wir nachher noch zu den Themen Beteiligung und 
Verbandsklage. Dann werde ich diesen Punkt noch einmal aufgreifen. 
Nun zur Qualität: Auf das von den Landwirtschaftsverbänden und uns zusammen erarbei-
tete Papier ist bereits hingewiesen worden. Wir haben gemeinsam erklärt, dass die Mini-
mierung des Flächenverbrauchs durch Eingriffe in Nordrhein-Westfalen erste Priorität hat; 
denn auf diese Weise wird doppelt gespart: erstens an Fläche und zweitens an Mitteln, die 
man ansonsten für Ausgleich und Ersatz aufwenden muss. 
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Im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung ist für uns ferner wichtig – das haben wir 
auch immer herausgestellt –, wirklich geeignete Maßnahmen zu identifizieren, die Räume 
auch regional zu öffnen und Flächenpools anzulegen. Diesen Weg sind manche Kommu-
nen gegangen, und zwar sehr erfolgreich. Als Beispiel nenne ich die Stadt Münster. Sie 
hat schon früh gemeinsam mit Landwirtschafts- und Naturschutzvertretern Räume identifi-
ziert und Flächenpools gebildet. Sie haben ja die Flussauen angesprochen, Herr Ortgies. 
Dies ist der richtige Weg; denn hier kann man bündeln. Diesbezüglich ist auch schon eine 
Öffnung der Eingriffsregelung erfolgt. Durch einen solchen Bezug auf Naturräume kommt 
es in der Tat zu einer Entlastung zum Beispiel der Kölner Situation – weg vom Stadtgebiet 
Köln, das nun wirklich begrenzt ist. Dort treten schon heute exemplarisch die Probleme 
auf, vor denen andere Kommunen auch noch stehen werden. 
Das notwendige Instrumentarium ist also vorhanden. Im Übrigen zielt die jetzt vorgesehe-
ne Eingriffsregelung nicht auf eine Förderung beispielsweise von Flächenpools ab, son-
dern auf eine – aus unserer Sicht rechtswidrige – 1:1-Begrenzung. Es kann doch nicht der 
Sinn des Ganzen sein, eine solche Rechtsunsicherheit herbeizuführen. 
Des Weiteren muss – das haben andere Redner ja auch schon eingefordert – eine einfa-
che, aber wirklich gut praktizierbare Möglichkeit der Kontrolle der Eingriffsregelung ge-
schaffen werden. Es gibt bereits Flächenkataster und Eingriffskataster, die vorgegeben 
worden sind. Sie werden nicht überall sorgsam umgesetzt. Einige Kommunen machen das 
vorbildlich, andere leider nicht. Uns wäre sehr geholfen, wenn dies überhaupt realisiert 
würde und wenn der Landtag sich auch dieses Themas annähme. 
Das alles zusammen würde eine gute Eingriffsregelung ergeben. Mit dem derzeitigen Ge-
setzentwurf werden aber nur die negativen Punkte umgesetzt. Die positiven Möglichkeiten, 
auch hin zu Qualität – zum Beispiel die Flächenpools –, finde ich dort nicht wieder. Das 
muss nach vorne gestellt werden. 

Mark vom Hofe: Die LNU war ebenfalls an den Gesprächen mit der Landwirtschaftskam-
mer beteiligt. Insofern unterstütze ich das von meinen beiden Vorrednern Gesagte. Ent-
scheidend ist das Kriterium „Qualität vor Quantität“. Darüber sind wir uns wohl auch alle 
einig. Der entscheidende Punkt ist aber die Umsetzung. 
Wir haben immer darauf hingewiesen, dass die Minimierung des Flächenverbrauchs an 
erster Stelle stehen muss. Dafür haben wir unter anderem das Instrument des Biotopver-
bunds, wenn wir ihn denn ernst nehmen. Außerdem haben wir die Möglichkeit der flä-
chendeckenden Landschaftsplanung, die in Nordrhein-Westfalen leider auch noch nicht 
umgesetzt ist. Diese Instrumente sollten wir konsequent verfolgen und dabei gerade Ver-
netzungsstrukturen zwischen den festgesetzten Gebieten kenntlich machen. Das können 
in vielen Gebieten Gewässersysteme mit ihren vielen kleinen Nebengewässern sein, die 
über die Wasserrahmenrichtlinie ohnehin eher gestärkt als geschwächt werden sollten. 
Genau diese Instrumente müssten angewendet werden, um an dieser Stelle im Bereich 
Qualität und nicht im Bereich Quantität zu arbeiten. 
Die Rechtslage, die Sie mit dem vorliegenden Gesetzentwurf heraufbeschwören, er-
schwert diesen Weg. Deswegen warnen wir auch davor. 
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Gerhard Naendrup (SDW-NRW): Als Sprecher der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
wurde ursprünglich Herr Stranz benannt. Leider ist er heute kurzfristig beruflich verhindert. 
Daher müssen Sie mit mir vorliebnehmen. 
Gestatten Sie mir vorab folgenden Hinweis: Wir sitzen hier neben dem Vertreter des 
Waldbauernverbandes und den Vertretern der Jagdverbände. Dort fühlen wir uns auch 
sehr wohl. Seit August vergangenen Jahres sind wir allerdings anerkannter Naturschutz-
verband. Daher gehören wir mehr in Richtung LNU, NABU und BUND. 
Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald steht voll hinter dem angesprochenen Grundsatz 
„Qualität vor Quantität“. Die Forderung nach einer Minimierung des Flächenverbrauchs ist 
unbestreitbar. Die Schutzgemeinschaft hält die generelle Vorgabe eines 1:1-Verhältnisses 
zwischen Eingriffs- und Ausgleichsfläche für nicht sachgerecht. Lassen Sie mich ein kon-
kretes Beispiel aus dem Bereich des Waldes nennen: Sollte es eine Flächenkompensation 
im Verhältnis 1:1 geben und gleichzeitig eine großräumige Ausgleichsmaßnahme erforder-
lich werden, wird der Waldanteil in den waldarmen Regionen von Nordrhein-Westfalen 
nach unserer Befürchtung kontinuierlich abnehmen. – Darin sehen wir auch das Kernprob-
lem. 

Friedhelm Decker: Die Vertreter des Naturschutzes haben zu Recht unser gemeinsames 
Papier angesprochen. Es führen aber nun einmal viele Wege nach Rom. Wenn draußen – 
und gelegentlich auch in einzelnen unteren Landschaftsbehörden – Unruhe herrscht, weil 
neue Wege gefunden worden sind und neue Wege beschritten werden, ist das für mich 
durchaus ein positives Zeichen. So etwas ist besser, als immer auf den alten Dingen he-
rumzureiten, von denen wir genau wissen, dass wir damit nicht weiterkommen. 
Die Kontrolle, die jetzt immer wieder angesprochen worden ist, ist gewährleistet. Ich kann 
Ihnen nur eines sagen: Sollte die neue europäische Bodenschutzrichtlinie – was Gott ver-
hüten möge – Wirklichkeit werden, wissen wir nachher nicht nur von jedem Steak, aus 
welcher Kuh es kommt, sondern kennen auch den „Geburtsort“ jedes Krümels Dreck, der 
den Rhein hinunterfließt. – Vor diesem Hintergrund brauchen wir uns keine Sorgen über 
Kontrollen zu machen. Das ist das allerkleinste Problem. 
Zur Landschaftsplanung: Hier handelt es sich aus der Sicht der Landwirtschaft um ein sehr 
strittiges Verfahren; denn es wird nie flächendeckend umgesetzt. Es wird immer nur dort 
umgesetzt, wo entweder die Flächen im Eigentum der Kommunen stehen oder aus-
nahmsweise ausreichend Geld zur Umsetzung vorhanden ist. Ansonsten sind viele Land-
schaftspläne ein ziemlich zerstückeltes Vorhaben in der Landschaft. Fallweise weiß man 
nicht einmal genau, was damit überhaupt bezweckt wurde. 
Zu den laufenden Verfahren: Soweit wir das aus landwirtschaftlicher Sicht beurteilen kön-
nen, ist kein Rückwärts mehr möglich, wenn die Dinge erst einmal planfestgestellt sind. 
Dann werden sie auch nach dem alten Verfahren abgewickelt. 

Stephan Keller: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Wenn ich die Frage richtig ver-
standen habe, geht es darum, eine Vorwirkung dessen, was jetzt auf dem Tisch liegt, her-
beizuführen. Ehrlich gesagt, sehe ich dafür aber kaum Möglichkeiten. 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Erstens. Herr Dr. Hellenbroich, im Anschluss an die Aus-
führungen der Vertreter der Naturschutzverbände zur Eingriffsregelung möchte ich Sie 
fragen, wo Sie Widersprüche zum Bundesrecht sehen und wo gegebenenfalls nachgebes-
sert werden müsste. 
Zweitens. Ich bitte die vier Vertreter der Naturschutzverbände, in einer kurzen und knap-
pen Stellungnahme noch einmal die wesentlichen Punkte zu benennen, die nach ihrer Auf-
fassung verändert werden sollten. 
Drittens. Das Leben ist immer konkret. Im Koalitionsvertrag gibt es nicht viele markante 
Punkte, die sich auf den Naturschutz beziehen. Ein solcher Punkt existiert aber, nämlich 
die 100-Alleen-Initiative. Bei genauem Lesen des Gesetzentwurfs kommen wir zu der Ein-
schätzung, dass gerade dieses Programm durch die Änderung des Landschaftsgesetzes 
ausgehöhlt und verwässert wird. So werden die Alleen beispielsweise als geschützter 
Landschaftsbestandteil aufgehoben. Darüber hinaus beeinträchtigen verschiedene weitere 
Paragrafen den Alleenschutz. Können die Vertreter der Naturschutzverbände das bitte 
noch einmal einordnen und meine Ansicht bestätigen oder ihr widersprechen? 

Dr. Tobias Hellenbroich: Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Ab-
geordneter, ich danke Ihnen für Ihre Frage. – Vorweg möchte ich Sie bezüglich dieses 
Themas zu einem Punkt sensibilisieren. Wir befinden uns mit dem Landschaftsgesetz im-
mer noch im Bereich des früheren Bundesrahmenrechts Bundesnaturschutzgesetz, das 
auch noch bis 2009 als Rahmenrecht fortgilt. So lange besteht auch noch der Anpas-
sungsbedarf für das nordrhein-westfälische Landschaftsgesetz. 
Was bedeutet Rahmenrecht? In ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts sind Rahmenvorschriften solche, die einen absoluten Mindeststandard festsetzen. 
Sie müssen auf Ausfüllung hin angelegt sein und ausfüllungsfähig und ausfüllungsbedürf-
tig sein. Das heißt: Das hier als 1:1-Umsetzung des Bundesnaturschutzgesetzes im Rau-
me Stehende ist im Grunde genommen nicht die Idee dessen, was ursprünglich als Rah-
menrecht in die Verfassung aufgenommen wurde. Es darf gerne auch ein Stückchen mehr 
sein. Es darf auch für das Land spezifisch zugeschnitten sein. 
Unter dieser Prämisse habe ich in Bezug auf die konkret aufgeworfene Frage, ob die 1:1-
Umsetzung wenigstens als der Mindeststandard gelingt, an drei Stellen konkrete Bauch-
schmerzen, wobei sich mindestens zwei dieser Stellen im Bereich der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung als einem der meines Erachtens zentralen und wichtigsten Instru-
mente des Naturschutzes und der Landschaftspflege tummeln. 
Erstens: die geregelten Fiktionen von Positiv- bzw. Negativlisten für Eingriffe. Der Landes-
gesetzgeber darf in der Tat regeln, dass bestimmte Fälle typischerweise nicht als Eingriff 
angesehen werden. Voraussetzung ist allerdings – das muss man sich ins Gedächtnis ru-
fen –, dass diese Fälle typischerweise auch keinen Eingriff in Natur und Landschaft dar-
stellen; denn ursprünglich sollte diese Möglichkeit der Abweichung oder der Fiktion allein 
die Verwaltungspraxis erleichtern. 
Schaut man sich jetzt den Katalog der Maßnahmen an, die keinen Eingriff in Natur und 
Landschaft darstellen und die in der Folge auch nicht kompensiert zu werden brauchen, 
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stößt man insbesondere beim „Naturschutz auf Zeit“ auf Schwierigkeiten. Damit meine ich 
weniger die landwirtschaftlichen Flächen, sondern die Wiedernutzbarmachung von Indust-
riebrachen – zumindest in der Form, wie es gegenwärtig formuliert ist. Hier wird nämlich 
nicht nur auf die Industriebrachen abgestellt, sondern auf jegliche ursprünglich einmal 
rechtmäßig genutzte Fläche, die wieder für Nutzungen zur Verfügung gestellt werden soll. 
In diesem Zusammenhang schwebt mir zum Beispiel der Fall einer vor 35 Jahren stillge-
legten Bahnstrecke vor. Im Laufe der Zeit hat sich ein wunderbarer Biotop darauf entwi-
ckelt. Diesen dürfen Sie jetzt entfernen und einen Radweg darauf bauen, ohne dass das 
irgendwelche Konsequenzen nach der Eingriffsregelung hat. – So etwas ist meines Erach-
tens nicht mehr von der vom Bundesgesetzgeber eröffneten Möglichkeit gedeckt, solche 
Fälle als Fiktion zu regeln, die typischerweise nicht den Tatbestand des Eingriffs in Natur 
und Landschaft erfüllt. 
Zweitens: die Ersatzgeldzahlungen – und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum Ersten: Ersatz-
geldzahlungen sieht das Bundesnaturschutzgesetz nach der Regelung des § 19 Abs. 4 
nur für die Eingriffe vor, die nicht ausgleichbar oder nicht ersetzbar sind. Ich darf also erst 
dann das Instrument der Ersatzgeldzahlung verwenden, wenn die Realkompensation nicht 
mehr greift. Dies sieht der Landschaftsgesetzentwurf nicht mehr vor – zumindest in dem 
einen Punkt, an dem man sagt, wenn der Flächenverbrauch über den des Eingriffs hi-
nausgehe, dürfe der Eingriffsverursacher die Ersatzgeldzahlung anbieten. Nach dem ge-
genwärtigen Formulierungsstand des Gesetzentwurfs muss die Behörde sie dann auch 
akzeptieren. Das ist meines Erachtens rahmenrechtswidrig. 
Zum Zweiten: die Verwendung der Abgabenaufkommen. Nach dem gegenwärtigen Ent-
wurf werden nicht jegliche Ersatzgeldeinkünfte für Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege als Realmaßnahmen vorgesehen. In diesem Zusammenhang darf ich 
darauf hinweisen, dass es im Hessischen Naturschutzgesetz seinerzeit eine ähnliche Re-
gelung gab, nach der pauschal 15 % der erhobenen Abgabe für die Verwaltungstätigkeit 
verwendet werden durften. Diese Bestimmung hat der zuständige Rechnungshof zu Fall 
gebracht. Zum einen dürfen die aufgrund eines Landesgesetzes erhobenen Sonderabga-
ben nämlich nicht für allgemeine Verwaltungsaufgaben verwendet werden. Zum anderen 
ist es auch ganz schwierig, diese Abgaben haushaltsmäßig noch weiter nachzuvollziehen. 
In der Konsequenz musste Hessen diese Regelung wieder aus dem Gesetz streichen. – 
Vor diesem Hintergrund sollte man sich sehr genau überlegen, ob man eine entsprechen-
de Regelung in das nordrhein-westfälische Landschaftsgesetz aufnimmt. Ich würde eher 
davon abraten. 
Drittens. Eindeutig das Rahmenrecht unterschritten sehe ich bei einer Frage, die die 
kommunalen Spitzenverbände auch schon aufgeworfen haben. Die flächendeckende 
Landschaftsplanung ist in Nordrhein-Westfalen gegenwärtig nicht erfüllt. Streicht man jetzt 
den Städtefachbeitrag, ist sie noch weniger erfüllt. Von daher sollte man tunlichst die Hän-
de davon lassen und vielleicht tatsächlich die flächendeckende Landschaftsplanung ein-
führen. 
Gestatten Sie mir als nicht in Nordrhein-Westfalen großgewordenem Landeskind noch fol-
gende Bemerkung: Nordrhein-Westfalen geht in der Landschaftsplanung ohnehin einen 
Sonderweg, indem es den Landschaftsplan als verbindliche Satzung ansieht. Auf der ei-
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nen Seite hat das Vorteile für den Naturschutz; denn dadurch erreichen die Naturschutz-
aussagen einen ganz anderen Grad der Verbindlichkeit. Auf der anderen Seite ist dieses 
Instrument aber fürchterlich schwerfällig – insbesondere, weil es Doppelinstrumentarien 
gibt: einerseits die Aussage des Landschaftsplans als Satzung, andererseits aber die Un-
terschutzstellung bestimmter Naturschutzgebiete, Landschaftsbestandteile etc. pp. durch 
Verordnung. Vielleicht hätte man sogar den Mut fassen dürfen, diese Doppelregelungen 
aufzuheben. 

Mark vom Hofe: Wir als LNU machen keinen Hehl daraus, dass wir mit dem bis dato gel-
tenden Gesetz eher leben können als mit dem hier diskutierten neuen Gesetzentwurf. Da 
Sie aber gewillt sind, das Landschaftsgesetz zu ändern, wollen wir Ihnen in kurzen Sätzen 
sagen, wo die Hauptpunkte liegen, die uns drücken. 
Die Eingriffsregelung ist bereits erwähnt worden; darauf werde ich nicht weiter eingehen. 
Die Regelung zu den Beiräten halten wir in ihrer jetzigen Form für kontraproduktiv – unab-
hängig von der Besetzung der Beiräte, auf die ich vorhin ja schon einmal eingegangen bin. 
Die Art und Weise, in der die Beiräte speziell auf der unteren Ebene gehandhabt werden 
sollen, ist unseres Erachtens eine Schwächung der Beiräte in ihrer Funktion, aber auch in 
Bezug auf die dort geleistete ehrenamtliche Tätigkeit. 
Der Hintergrund ist schlichtweg folgender: Das Widerspruchsrecht der Beiräte wird beibe-
halten. Wenn sie aber mit ihrer unteren Landschaftsbehörde über Kreuz liegen sollten, 
was nach meiner Kenntnis – ich bin selbst seit 16 Jahren Beiratsvorsitzender in einem 
Landkreis – die Ausnahme und nicht die Regel ist, und auch in ihrem Kreistag keine Zu-
stimmung bekommen, geht das Ganze gegenwärtig zur Bezirksregierung. Mir ist bekannt, 
dass die Regierungskoalition die Bezirksregierungen lieber heute als morgen abschaffen 
möchte. Demzufolge scheint es nur logisch zu sein, auch die Beiräte bzw. ihre Wider-
spruchsmöglichkeiten bei der höheren Landschaftsbehörde abzuschaffen. 
Das halten wir für kontraproduktiv; denn wenn der Widerspruch nicht dort entschieden 
wird, wird eine fachliche Frage, die bei der höheren Landschaftsbehörde fachlich bewertet 
wird, auf ein rein politisch zusammengesetztes Gremium, nämlich den Kreistag, verlagert. 
Das halten wir für eine Verkehrung der Argumentation und auch der Gewichtung. 
In Bezug auf die §-62-Biotope erschließt sich uns überhaupt nicht, warum Dünen nicht ge-
nerell geschützt werden sollen. Die hier vorgelegte Argumentation ist nicht schlüssig bzw. 
eigentlich gar nicht vorhanden. 
Des Weiteren möchte ich auf die Biologischen Stationen eingehen, die von den kommuna-
len Spitzenverbänden ja schon kurz angesprochen wurden. Der in § 11a des Gesetzent-
wurfs enthaltene Passus „mit Zustimmung“ der unteren Landschaftsbehörden kann in kei-
ner Weise unsere Zustimmung finden; denn die Biologischen Stationen bewältigen nicht 
ausschließlich Aufgaben der unteren Landschaftsbehörden. Dort müsste „in Abstimmung“ 
mit den unteren Landschaftsbehörden stehen. Das hat Herr Dr. Klein in seinem Vortrag – 
vielleicht irrtümlich – ja auch gesagt. Er sprach davon, dass das Ganze in Abstimmung mit 
den Biologischen Stationen geschehen sollte. Ich würde das gerne auch so festhalten. 
Dies könnte eine zukunftsfähige Formulierung sein. 
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Lassen Sie mich noch ein paar Sätze zu den Alleen sagen. An dieser Stelle kann ich mich 
nur darauf beziehen, dass das bisher geltende Gesetz zu den Alleen eine klarere Aussage 
trifft als der hier vorliegende Gesetzentwurf. Im bisherigen Gesetz sind Alleen und Streu-
obstwiesen grundsätzlich geschützt. Warum weichen wir davon ab? Warum wurde in den 
Entwurf zunächst hineingeschrieben, Alleen nur noch dann zu schützen, wenn sie mit öf-
fentlichen Geldern gefördert wurden? Wer will das noch kontrollieren? Es gibt Alleen, die 
100 Jahre und älter sind. Wissen Sie denn überhaupt noch, was in den alten Akten steht? 
Wollen Sie dort immer nachsuchen? Das ist doch kein Bürokratieabbau. Von daher sollten 
wir grundsätzlich sagen, dass Alleen ohne Wenn und Aber geschützt sind – erst recht in 
einem Bundesland, dessen Ministerpräsident gegenwärtig zweimal im Monat irgendwo ei-
ne neue Allee pflanzt. Hier muss der Schutz konsequent sein, denke ich. 
Selbst wenn das inzwischen einigermaßen präzise in den Gesetzentwurf aufgenommen 
worden ist, fehlt noch ein ganz entscheidendes Kriterium: Wer kontrolliert denn, welche Al-
leen in Nordrhein-Westfalen überhaupt existieren? Ein flächendeckendes Kataster gibt es 
nämlich nicht. Die LNU hat es mit ihren ehrenamtlichen Kräften geschafft, immerhin 2.000 
Alleen zu dokumentieren und zu kartieren und dabei auch Aussagen über den Zustand der 
Alleen, ihre Zusammensetzung und ihr Alter zu treffen – aber alles auf Grundlage ehren-
amtlicher Tätigkeit und aufgrund von Abfragen bei unteren Landschaftsbehörden, die be-
reit waren, diese Daten, sofern überhaupt verfügbar, herauszugeben. Im Übrigen weiß ich 
gar nicht, ob sichergestellt ist, dass das vom Ministerpräsidenten und vom Minister ge-
genwärtig in Nordrhein-Westfalen irgendwo mit Spatenstich Gepflanzte auch in einem lan-
desweiten Kataster festgehalten wird. Das bisherige Gesetz sah ausdrücklich vor, dies bei 
der LÖBF – damals hieß sie noch so – festzuhalten. Ob man dort großes Interesse daran 
hatte, ist eine zweite Frage. Gerade wenn das Land solche Initiativen ergreift, muss aber 
sichergestellt sein, dass dies auch eine Zukunft hat. 
In der vergangenen Woche hat die Deutsche Alleenstraße, deren Mitglied die LNU ist, ein-
stimmig beschlossen, Nordrhein-Westfalen an die Deutsche Alleenstraße anzubinden – 
aber nicht mal eben so, wie man sich das hier vielleicht vorgestellt hatte, sondern unter 
Bedingungen. Jetzt muss sehr konsequent nachgewiesen werden, inwieweit der Routen-
vorschlag der LNU angenommen wird, aber auch, wie zügig dort nachgepflanzt werden 
kann bzw. welchen Erhaltungsstatus diese Alleen haben. Wenn wir im Gesetz keine kon-
krete Aussage dazu treffen, bin ich ziemlich sicher, dass die Deutsche Alleenstraße nach 
zwei Jahren Überprüfung sagt: Nordrhein-Westfalen will, aber kommt nicht in die Pötte. – 
Deswegen habe ich die herzliche Bitte, sich in diesem Punkt sehr konkret zu verhalten. 

Josef Tumbrinck: Zu den Alleen brauche ich mich nicht mehr zu äußern. Das hat Herr 
vom Hofe schon in ausreichendem Umfang getan. 
Herr Remmel hat gefragt, welche wesentlichen Punkte bei uns gesehen werden. Der we-
sentlichste Punkt ist der Anlass des Gesetzentwurfs, den Sie in den ersten Sätzen unter 
der Problemdarstellung finden. Dort heißt es, man verfolge das Ziel, die Wettbewerbsfä-
higkeit Nordrhein-Westfalens zu verbessern und Hemmnisse für die Entwicklung des 
Standorts Nordrhein-Westfalen zu beseitigen. 
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Das ist der Anlass des Gesetzentwurfs. Er wurde vor zwei Jahren nach einem Wahlkampf 
auf den Weg gebracht, der sehr viel mit grünen Themen zu tun hatte; Kammmolch, Kreuz-
kröte und Feldhamster sind mir noch in Erinnerung geblieben, Herr Remmel. Im Jahr 2007 
haben sich die Zeiten aber geändert; darauf werde ich gleich noch eingehen. Trotzdem ist 
das Ganze in Konsequenz fortgeführt worden. 
Dieser Gesetzentwurf entwertet die Eingriffsregelung aus unserer Sicht massiv. Dazu ist 
schon alles gesagt worden; das will ich hier nicht wiederholen. 
Ein weiterer ganz wesentlicher Punkt ist die starke Einschränkung der Verbandsbeteili-
gung auf mehreren Ebenen. Dafür gibt es keine wirkliche Begründung; das will ich hier 
noch einmal ganz klar sagen. Auch von den kommunalen Spitzenverbänden ist aus mei-
ner Sicht nicht hinreichend dargestellt worden, dass dies erforderlich ist. 
Erstens. Die beabsichtigte Reduzierung des Katalogs der Beteiligungsfälle wird natürlich 
dazu führen – auch das kann ich Ihnen ganz deutlich sagen –, dass wir als Naturschutz-
bund uns dort, wo wir ein Interesse haben – das sind zum Beispiel Eingriffe in Natur-
schutzgebiete –, einbringen werden, aber eben nicht im Dialog, sondern dann, wenn wir 
davon erfahren, über die Medien. 
Das bedeutet, dass wir in Nordrhein-Westfalen wieder ein Klima von Unzufriedenheit be-
kommen. An vielen Stellen konnte dem durch ausreichende Beteiligung entgegengewirkt 
werden – zum Beispiel beim Wasserrecht, das ja durch kluge Köpfe im Ministerium und in 
der Koalition doch noch korrigiert worden ist. Der hier vorliegende Gesetzentwurf wird aber 
wieder mehr Diskussionen vor Ort verursachen. Die Bürgerbeteiligung ist doch eingeführt 
worden, um dieser Diskussion in den Medien und an anderen Stellen vorzubeugen. Damit 
wollte man einen rechtzeitigen Diskurs sicherstellen. Durch den Wegfall der Beteiligung 
der Naturschutzverbände – auch als Katalysatoren der Artikulation der Mitbürgerinnen und 
Mitbürger – werden wir wieder Diskussionen auf anderer Ebene bekommen. Das wird zu 
mehr Bürokratie führen; denn Sie werden sich auf allen Ebenen damit auseinandersetzen 
müssen. 
Zweitens. Darüber hinaus wollen Sie eine Reduzierung bei der Verbandsklage vorneh-
men. Ich glaube nicht, dass ich dieser Runde die Dinge noch einmal erklären muss; denn 
der Landtag hat dieses Thema Anfang letzten Jahres zur Genüge besprochen. Es gibt kei-
ne Klagewelle – im Gegenteil. Hier ist im Übrigen die altruistische Verbandsklage gemeint. 
An dieser Stelle geht es nicht um die Individuen, die von einem Eingriff beeinträchtigt sind, 
sondern darum, dass wir als Naturschutzbund altruistisch Belange von Natur und Land-
schaft wahrnehmen. Wenn diese Belange rechtswidrig beeinträchtigt werden, können wir 
erfolgreich klagen. 
Das haben wir sehr zurückhaltend getan. Eigentlich wollen wir das auch in Zukunft zu-
rückhaltend tun – aber nicht in einem Klima, in dem unsere Beteiligungsmöglichkeiten 
massiv reduziert worden sind. Dann werden wir natürlich auch im Rahmen von Konfronta-
tion schauen, wo denn noch etwas für Natur und Landschaft herauszuholen ist, und dort 
auch tätig werden. Wir haben dieses Instrument sehr verantwortlich genutzt, und die Ant-
wort in Nordrhein-Westfalen ist: Wir nehmen euch einen Teil der Klagemöglichkeiten 
weg. – Wie würden Sie denn an dieser Stelle reagieren? 
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Drittens. Wir plädieren dafür, auf die Abschaffung der Beiräte zu verzichten – zumindest 
der Beiräte bei der Bezirksregierung. Aus der in der letzten Legislaturperiode durchgeführ-
ten Anhörung wissen Sie schon, dass ich persönlich auch kein Freund des obersten Beira-
tes bin und der NABU insgesamt auch nicht unbedingt Wert darauf legt, dass dieser Beirat 
erhalten bleiben muss; denn man kann sich auch an anderer Stelle mit dem Minister tref-
fen. Es gibt aber keinen Grund, die Beiräte bei der Bezirksregierung abzuschaffen. Letzt-
endlich führt auch das wieder zu mehr Bürokratie, weil die Naturschutzverbände sich auf 
Bezirksebene dann auf anderen Wegen artikulieren werden. Man sollte sehr gut überle-
gen, ob man das möchte. 
Gestatten Sie mir jetzt noch eine Anmerkung zu den Biologischen Stationen. Biologische 
Stationen sind eigenständige Vereine, die im Auftrag und mit Mitteln des Landes und der 
Kommunen tätig sind. Sie setzen sich dann auch ein Programm, übernehmen Aufgaben in 
der Kartierung usw. usf. Dieses Programm wird im Einvernehmen mit dem Land als Geld-
geber und den Kommunen als Kofinanciers festgelegt. Das Land und die Kommunen ha-
ben allen Einfluss auf das Arbeitsprogramm. Niemand kann ihnen vorschreiben, was dort 
gemacht wird. Sie müssen aber bitte auch berücksichtigen, dass es sich bei den Biologi-
schen Stationen um Vereine handelt. Sie sind selbst organisiert und fußen sehr stark auf 
bürgerschaftlichem Engagement. Von daher können sie nicht wie Behörden behandelt 
werden. Das sollte auch im Gesetz deutlich gemacht werden. 
Natürlich finden die Aufgaben, die sie im Auftrag des Landes wahrnehmen, immer in Ab-
stimmung und mit Zustimmung statt; anders würde das gar nicht funktionieren. Biologische 
Stationen machen aber mehr. Das sehen Sie alle, wenn Sie einmal in Ihren Kreis schau-
en. Sie tun sehr viel für Landschaft, für Heimat und für Identität, aber auch für regionale 
Wertschöpfung. Das machen sie nicht allein im Auftrag des Landes, sondern auch, weil ih-
re Mitglieder es wollen. 
Die anderen Punkte, die wir für wichtig erachten, können Sie in unserer Stellungnahme 
nachlesen. Abschließend will ich nur auf Folgendes hinweisen: Die Idee dieses Gesetz-
entwurfes stammt aus einer Zeit, die zwei Jahre zurückliegt. In die heutige Landschaft 
passt er nicht mehr. Wir haben eine ganz andere gesellschaftliche Entwicklung. Das 
Landschaftsgesetz muss sich jetzt auf den Klimawandel einstellen. Die entsprechenden 
Punkte sind in diesem Gesetzentwurf nicht berücksichtigt – mit keinem Wort, nirgendwo. 
Aus unserer Sicht müsste dieses Gesetz grundlegend novelliert werden, um es zu einem 
wirklichen Landschaftsgesetz zu machen. 

Klaus Brunsmeier: Ich kann mich diesen Ausführungen voll anschließen. An einigen Stel-
len möchte ich sie noch konkretisieren und vertiefen. 
Anlass einer Landschaftsgesetznovelle kann eigentlich nur sein, dass übergeordnete ge-
setzliche Bestimmungen neu geschaffen worden sind, die in Landesrecht umgesetzt wer-
den müssen. Das könnte EU-Recht sein; das könnte Bundesrecht sein. Wenn man dorthin 
schaut, findet man nur sehr, sehr wenige Gründe für eine solche Änderung. So muss die 
Strategische Umweltprüfung – SUP – von der EU-Ebene ins Landschaftsgesetz über-
nommen werden; das ist nachvollziehbar. Außerdem müssen einige Schutzkategorien aus 
dem Bundesnaturschutzgesetz in das Landesrecht aufgenommen werden. 
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Genau das erfolgt aber nicht. Vielmehr wird eine Gesetzesnovelle vorgelegt, bei der ich 
als Vertreter eines anerkannten Naturschutzverbandes, des BUND, an keiner einzigen 
Stelle eine Verbesserung für Natur und Landschaft erkennen kann; das sage ich noch 
einmal ganz deutlich. Es geht nur nach unten. 
Zum Beispiel entsprechen die in diesem Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen über-
haupt nicht mehr den auf europäischer Ebene geltenden Bestimmungen. Nach der EU-
Richtlinie zur Öffentlichkeitsbeteiligung sollen die Beteiligungsmöglichkeiten und Klage-
möglichkeiten der Umweltverbände ausdrücklich ausgebaut werden. Hier tun Sie genau 
das Gegenteil dessen, was Geist und Inhalt der europäischen Richtlinien ist. Das wird auf 
Sie zurückfallen; denn das Europarecht wird uns in den nächsten Jahren einholen. Da die 
europäischen Bestimmungen im Widerspruch zu diesem Landschaftsgesetz stehen, wird 
es zu großer Rechtsunsicherheit im Lande kommen. 
Wie Herr Tumbrinck deutlich gemacht hat, stellt sich die Frage: Warum, um Himmels wil-
len, wollen Sie jetzt diese Gesetzesnovelle beschließen? – Bezogen auf die Auseinander-
setzungen im Rahmen der Landtagswahl vor zwei Jahren können wir das noch nachvoll-
ziehen, aber nicht in Bezug auf die heute geführte aktuelle Diskussion. Die Wirtschaft 
boomt mit dem geltenden Landschaftsgesetz; die Städte entwickeln sich ohne Probleme. 
Sie haben das ganz andere Problem, dass sie ihre Bauland- und Gewerbeflächen wie 
sauer Bier anbieten. In ihrer Entwicklung werden sie aber keinesfalls durch die Natur-
schutzverbände oder die Naturschutzgesetzgebung gehemmt. Dies ist kein Anlass zu ei-
ner solchen Änderung; denn die Wirtschaft boomt. 
Herr Präsident Decker, ich muss auch ganz deutlich sagen, dass die Landwirtschaft wirk-
lich andere Sorgen hat als eine negative Beeinflussung durch die Naturschutzgesetzge-
bung. Eine Beeinträchtigung durch Naturschutzgesetze können Sie doch an keiner Stelle 
belegen. 
Das heißt: Den Anlass gibt es gar nicht. Der Anlass ist meiner Ansicht nach sogar gegen-
läufig. 
Das Schlimmste, was in Nordrhein-Westfalen bei Verabschiedung dieses Gesetzentwurfes 
passieren wird, ist Folgendes: In diesem Land läuft mit dem geltenden Landschaftsgesetz 
vieles sehr gut und vorbildlich; die Kolleginnen und Kollegen, insbesondere die Vertreter 
der kommunalen Spitzenverbände, müssten das bestätigen können. Vieles davon verset-
zen Sie mit dieser Novelle aber in eine große Rechtsunsicherheit. Sie machen die Ein-
griffsregelung rechtsunsicher. Sie machen die Landschaftsplanung rechtsunsicher. Sie 
machen an vielen Stellen die Situation für Natur und Landschaft in Nordrhein-Westfalen 
rechtsunsicher. 
Aufgrund dieser Problematik sagen wir: Davor müssen wir Sie hier bei dieser Anhörung 
warnen. Heute ist es unsere Aufgabe, Ihnen das vor Augen zu halten und Sie dringend zu 
bitten, die Novelle in der vorliegenden Form nicht weiterzuverfolgen; denn es kann auch 
nicht in Ihrem Sinne sein, dass diese Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen eintreten. 
Darum müssen wir Sie eindringlich bitten. Das ist unsere Aufgabe als Naturschutzverbän-
de, denke ich. 
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Insofern fasse ich zusammen: Wir bitten Sie dringend, diese Novelle in der vorgelegten 
Form nicht zu verabschieden. Wir bitten Sie dringend, sie zurückzuziehen und genau das 
zu tun, was mein Vorredner gerade angesprochen hat: den heutigen Erfordernissen und 
den heutigen gesellschaftlichen Diskussionen entsprechend eine Landschaftsgesetznovel-
le anzupacken. Wir sagen Ihnen gerne unsere Zusammenarbeit, unsere Zuarbeit und un-
sere Unterstützung dabei zu. Auch das Angebot von Herrn Präsident Decker, gemeinsam 
mit der Landwirtschaft nach guten Lösungen zu suchen, greifen wir gerne auf. Aber bitte 
helfen Sie mit, dass eine solche Rechtsunsicherheit in Nordrhein-Westfalen nicht eintritt. 

Gerhard Naendrup: Erstens: Schutz der Alleen. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
ist seit Anfang der 90er-Jahre im Bereich Alleenschutz aktiv. Eine Initiative der Schutzge-
meinschaft war die Gründung der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Alleenstraße, von der 
Herr vom Hofe vorhin gesprochen hat. Die Geschäftsführung dieser Arbeitsgemeinschaft 
liegt auch bei der Schutzgemeinschaft. Wir haben immer das Ziel verfolgt, dass die Alleen 
einen entsprechenden Schutzstatus bekommen. Seit der letzten Novellierung des Land-
schaftsgesetzes ist das ja auch geschehen. Dass der Schutz der Alleen jetzt in einem ei-
gens eingeführten Paragrafen erfolgen soll, finden wir sehr positiv. Für uns ist aber nicht 
nachvollziehbar, dass auf der anderen Seite die Verpflichtung zur Führung eines Alleenka-
tasters gestrichen worden ist, wie Herr vom Hofe schon kritisiert hat. 
Zweitens – auch das hat Herr vom Hofe schon angesprochen –: Streuobstwiesen. Dass 
die Streuobstwiesen aus dem Katalog der gesetzlich geschützten Landschaftsbestandteile 
gestrichen werden sollen, wird von uns ebenfalls abgelehnt. 
Drittens: die Beiräte bei den unteren Landschaftsbehörden. In diesem Zusammenhang be-
fürwortet die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald den Vorschlag der LNU, den noch un-
besetzten Platz der LNU zuzusprechen – allerdings mit der Maßgabe, dass dies für die 
Heimat- und Wandervereine erfolgt. 

Svenja Schulze (SPD): Erstens. Herr Dr. Hellenbroich, Sie haben eben die 1:1-Umset-
zung des Bundesrechtes dargestellt. Können Sie uns das auch noch in Bezug auf das Eu-
roparecht deutlich machen? Herr Brunsmeier hat ja schon die EU-Richtlinie zur Öffentlich-
keitsbeteiligung angesprochen. An dieser Stelle würde ich gerne auch Ihren juristischen 
Sachverstand einfordern. 
Zweitens. Wir diskutieren im Moment allenthalben über Klimawandel. Das ist eben schon 
angedeutet worden; ich hätte von den Naturschutzverbänden aber gerne noch etwas Ge-
naueres dazu gehört. Wir diskutieren darüber, dass es um den Schutz von Arten und Le-
bensgemeinschaften gehen muss. Wir diskutieren über Biodiversität. Deutschland darf die 
entsprechende europaweite Konferenz ausrichten. Von daher interessiert mich Folgendes: 
Inwieweit wird dieser Gesetzentwurf dem überhaupt gerecht? Wie werden vor allen Din-
gen die Regelungen zum Biotopverbund dem gerecht? Wir wissen, dass wir Wanderungs-
räume brauchen. Ist dies in dieser geplanten Gesetzesnovelle wirklich so verwirklicht, wie 
das jetzt auch von Frau Merkel immer wieder eingefordert wird? 
Drittens. In einem anderen Bundesland, nämlich in Hessen, war das Alleenkataster schon 
einmal in der Diskussion. Soweit ich weiß, hatte die hessische Regierung geplant, es ab-
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zuschaffen, hat das nachher aber doch nicht getan. Vielleicht ist einem Vertreter der Na-
turschutzverbände bekannt, welche Beweggründe es dafür gab. Wenn wir das wüssten, 
wäre das ja für unsere Diskussion hilfreich. 
Viertens. Herr Prof. Surholt, Sie haben langjährige Erfahrungen in der Beiratsarbeit. Viel-
leicht können Sie uns schildern, ob der Vorwurf, Beiräte brächten sehr viel Bürokratie mit 
sich, wirklich stimmt, und uns auch ein wenig über die ehrenamtliche Arbeit in diesen 
Gremien berichten. Soweit ich weiß, tun Sie das alles unbezahlt und werden dafür nicht 
monetär entlohnt. Es ist natürlich ein großer Vorteil, dass man an dieser Stelle auf ehren-
amtliches Engagement zurückgreifen kann, anstatt Fachleute bezahlen zu müssen. Wel-
che Folgen befürchten Sie denn, wenn es die Beiräte und die Beratung in dieser Form 
nicht mehr gibt? 

Dr. Tobias Hellenbroich: Frau Abgeordnete, die Problematik der europäischen Rechtset-
zung zur Verbandsklage und zur Verbandsbeteiligung ist eine überaus vielschichtige. Ich 
versuche einmal, sie grob zu skizzieren. Grundsätzlich richtet sich die europarechtliche 
Rechtsetzung ja an die Bundesrepublik Deutschland. Jeder Rechtsetzungsgeber, der in 
Deutschland tätig wird, muss diese Vorgaben im Rahmen seiner Zuständigkeit auch um-
setzen. 
Gegenwärtig haben wir es hier noch mit der Problematik zu tun, dass wir immer noch auf 
eine doppelte Rahmenrechtssituation treffen. Es gibt nämlich einerseits die EU-Richtlinie, 
die sich an die Bundesrepublik adressiert und diese zur Umsetzung aufruft, und anderer-
seits den Bund, der im Rahmen seiner Kompetenzen erst einmal den Rahmen setzt bzw. 
im Rahmen eigener Kompetenzen Vollregelungen erlässt. 
In Bezug auf die naturschutzrechtliche Verbandsklage haben wir den Rahmen im Bundes-
naturschutzgesetz gesetzt bekommen. Der Bund beansprucht für sich ja auch, dass er die 
europarechtlichen Vorgaben in diesem Punkt voll umgesetzt hat. 
Nun zum Umweltrechtsbehelfsgesetz, das neuerdings erlassen worden ist, und zum Um-
weltschadensgesetz, das letzten Endes eine Verbandsklage vorsehen wird: In beiden Ge-
setzen schlagen wir uns mit dem Problem der ausschließlichen Geltendmachung subjekti-
ver öffentlicher Rechte herum. Das ist im Grunde genommen der Knackpunkt, mit dem wir 
in Deutschland als Rechtsanwälte bzw. als derjenige, der seine Belange gerichtlich durch-
setzen möchte, immer arbeiten müssen. Außerhalb der strengen naturschutzrechtlichen 
Verbandsklage ist die Klagemöglichkeit in Deutschland stets daran gekoppelt, dass ein 
subjektives öffentliches Recht geltend gemacht werden kann. 
Das soll im Übrigen auch nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz so beibehalten werden 
können. Das Umweltschadensgesetz, das übrigens auch Schäden an Arten und Lebens-
räumen aufgreift, nimmt Bezug auf das Umweltrechtsbehelfsgesetz und sagt, dass die ent-
sprechende Passage analog anwendbar sein soll. 
Nach meiner Auffassung ist sie das nicht. Das kann sie nicht sein; denn Naturschutz und 
Landschaftspflege einschließlich geschützter Arten und geschützter Lebensräume sind in 
Deutschland aufgrund der geschichtlichen Entwicklung seit jeher nicht als subjektives öf-
fentliches Recht anerkannt. Deshalb wird man im Bereich des Umweltschadensrechts 
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auch davon ausgehen müssen, dass eine Klage zulässig sein sollte, ohne dass zugleich 
ein subjektives öffentliches Recht betroffen ist. Mit dem Landschaftsgesetz hat das aber 
nur insoweit etwas zu tun, als dass auch für die Geltendmachung von Umweltschäden un-
ter Umständen eine rein naturschutzrechtliche Verbandsklage vorgesehen werden könnte. 
An einer Stelle möchte ich einer Ausführung der kommunalen Spitzenverbände widerspre-
chen. Sie haben heute Morgen ausgeführt, dass der Rechtsschutz wieder auf die Ur-
sprünglichkeit in Deutschland zurückgeführt werden sollte, wonach jeder nur subjektive öf-
fentliche Rechte geltend machen kann. Dabei handelte es sich um ein Ungleichgewicht, 
das den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege einfach nicht gerecht wird; 
denn der Landnutzer bzw. der Eingreifer kann sich immer auf sein subjektives öffentliches 
Recht aus dem Eigentum beziehen, während der Schutz der Natur in dem subjektiven öf-
fentlichen Recht und dem dahinterstehenden Denkmodell keine Entsprechung findet. Ge-
nau aus diesem Grund hat man seinerzeit ja gesagt: Wir führen die naturschutzrechtliche 
Verbandsklage ein, um ein solches Gleichgewicht zu schaffen. – Deswegen wundert es 
mich ein wenig, dass ich heute Morgen eine solche etwas gegenläufige Aussage gehört 
habe. Diese Einschätzung kann ich nicht teilen, auch wenn Sie viel Sympathisches dazu 
gesagt haben. 
Erlauben Sie mir noch eine Randbemerkung. In der ganzen Diskussion steht ein bisschen 
der Vorwurf im Raum, die Umwelt- und Naturschutzverbände seien eine Art Hobbykläger. 
Das sind sie nicht. Sie müssen sich auch vor Augen führen, dass die Verbandsklagen – 
soweit ich weiß, wurden sie übrigens in Hessen von der FDP ganz frühzeitig eingeführt – 
extrem teuer sind. Ich bin nun als Rechtsanwalt tätig. Mein Anzug will bezahlt sein. Wir 
lassen uns für unsere Tätigkeit gut honorieren. Das schmeckt den Naturschutzverbänden 
nicht. Deswegen gibt es auch relativ wenige Verbandsklagen; denn wir rechnen in diesen 
Fällen in aller Regel nicht nach dem Streitwertkatalog ab, der für Verbandsklagen einen 
Gegenstandswert von 15.000 € ansetzt. Das ist uns zu wenig. Wir greifen den Natur-
schutzverbänden ein bisschen tiefer in die Tasche. 
Vor diesem Hintergrund und angesichts der Zahl der in Nordrhein-Westfalen tatsächlich 
erhobenen Verbandsklagen muss man Folgendes sagen: Mit diesem Instrument ist tat-
sächlich extrem sorgsam umgegangen worden. Die Verbandsklagen haben im Vergleich 
zu den Individualklagen zu einer überdurchschnittlichen Erfolgsrate geführt. Dazu gibt es 
übrigens auch statistische Auswertungen in der rechtswissenschaftlichen Literatur. Die 
entsprechenden Fundstellen lassen sich recht zügig belegen. Auch wenn die kommunalen 
Spitzenverbände keine Untersuchungen dazu durchführt haben, existieren also Befragun-
gen, die auch veröffentlicht sind. Sie belegen, dass mit diesem Instrument verantwor-
tungsvoll umgegangen wurde und dass es dort einen erhöhten Erfolgsgrad gibt. 
Von der Möglichkeit des subjektiven öffentlichen Rechts sollte man Abstand nehmen. Man 
könnte daran denken, in Nordrhein-Westfalen – anders als im Bundesrecht – bezogen auf 
das Umweltschadensrecht, speziell auf die Naturschutzschäden und Landschaftsschäden, 
unter Umständen eine erweiterte Verbandsklage zu schaffen. 
Eines jedenfalls lässt sich unter dem Strich sagen: Es gibt eine Beteiligungs- und Rechts-
schutzoffensive auf europarechtlicher Ebene, fußend auf der Aarhus-Konvention. Wenn 
wir in Nordrhein-Westfalen jetzt die naturschutzrechtliche Verbandsklage so verengen, wie 
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es nach diesem Gesetzentwurf der Fall sein soll, geht das gegen den europarechtlichen 
Trend und verpasst ein klein wenig den Zeitgeist. Dafür gibt es angesichts des verantwor-
tungsvollen Umgangs mit der Verbandsklage keine Notwendigkeit – zumal die Verwal-
tungsgerichtsordnung auch vorsieht, dass der Suspensiveffekt vom Gericht quasi nivelliert 
werden kann, wenn einmal eine reine Verhinderungsklage erhoben werden sollte, die of-
fensichtlich keine Erfolgsaussichten hat. Im Rahmen des § 80 der Verwaltungsgerichts-
ordnung haben die Gerichte ja die Möglichkeit, anzuordnen, dass das Projekt trotzdem 
forciert und fortgeführt werden darf. Sicherungsmechanismen sind also mit Sicherheit in 
ausreichendem Umfang vorhanden. Ich glaube auch nicht, dass die Wirtschaft und die 
Konjunktur daran zugrunde gehen, dass die Verbandsklage als Möglichkeit im Raum 
steht. 

Prof. Dr. Bernhard Surholt: Frau Vorsitzende! Meine Damen, meine Herren! Ganz kurz: 
Ich sitze nur unter meinem Namen hier. Das stimmt natürlich nicht ganz. Deshalb will ich 
mich kurz vorstellen. Ich bin seit über 25 Jahren Hochschullehrer der Biologie und seit 
mehr als 25 Jahren in Beiräten tätig. Ich habe natürlich in einem unteren Beirat angefan-
gen. In der Zwischenzeit bin ich auch in einem höheren Beirat. Zurzeit bin ich Vorsitzender 
eines unteren Beirates und Vorsitzender des höheren Beirates bei der Bezirksregierung 
Münster. 
Ich habe die ganze Geschichte der Beiräte miterlebt. In der Anfangsphase wurden sie von 
allen Seiten sehr skeptisch gesehen. Ich war damals einer der wenigen, die gesagt haben: 
Wir müssen, und zwar auf allen Seiten, versuchen, in diesem Gremium vernünftig zu-
sammenzuarbeiten; denn wir haben dort eine Plattform gefunden. – Das hat sich in der 
Zwischenzeit für meine Begriffe bewahrheitet. Einige der hier Anwesenden arbeiten mit 
mir zusammen in Beiräten. Sie können sicherlich bestätigen, dass mit den Beiräten gerade 
auch bei den höheren Landschaftsbehörden eine Plattform geschaffen worden ist, auf der 
man sich verständigen kann und auf der man sehr gute Kompromisse und Lösungen fin-
det. 
Ich glaube, dass die höhere Landschaftsbehörde – deren Existenz ja nicht infrage gestellt 
ist – so etwas ganz dringend braucht und es auch als sehr positiv ansieht, dass man dort 
Dinge ausdiskutieren kann und Lösungen finden kann, die hinterher auch umgesetzt wer-
den. Wir empfehlen ja nur. Gerade in den letzten Jahren hat sich aber gezeigt – und das 
gilt landesweit; in der Zwischenzeit stehen wir auch in Kontakt mit den Beiräten bei den 
anderen Bezirksregierungen –, dass damit jetzt eine Plattform existiert, auf der man zwi-
schen den Verbänden – zum Teil von ganz konträren Standpunkten kommend – sehr, 
sehr gute Kompromisse gefunden hat. 
Das gilt nicht nur auf der unteren Ebene, sondern ganz besonders auch auf der höheren 
Ebene; denn viele Dinge überschreiten ja die Grenzen der Kreise und Gemeinden. Ich 
komme aus Münster. Denken Sie einmal daran, an wie viele Kreise diese Stadt grenzt und 
wie schnell man aus dem Gebiet eines Kreises heraus und im Gebiet eines anderen Krei-
ses ist. Von daher halte ich es für immens wichtig, dass die höheren Landschaftsbehörden 
ihre Beiräte behalten, um dort mit Fachleuten zu sprechen. Auf dieser höheren Ebene 
sprechen eben doch schon – damit will ich niemanden auf die Füße treten – andere Leute 
miteinander. Wenn man dort zu einer Lösung kommt, ist es für Außenstehende unheimlich 
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schwer, zu sagen: Ihr wart ja nicht beteiligt. – Ich möchte mich hier nicht als Vertreter ir-
gendeines Verbandes darstellen, sondern einfach von meinen in den letzten Jahren ge-
sammelten Erfahrungen berichten. 
Sie haben gefragt, was das Ganze kostet. Das Sitzungsgeld beträgt 10,35 € oder so ähn-
lich. Die Fahrtkostenregelung ist in der Zwischenzeit auch heruntergeschraubt worden. Al-
lerdings braucht man einen Ansprechpartner in der Behörde, eine Art Sekretärin. Ich muss 
gestehen, dass ich als Vorsitzender nicht alles machen kann. Ich bin Hochschullehrer und 
habe an allen Ecken und Enden zu tun: mit Labor und Landschaft, drinnen und draußen 
usw. Man braucht also jemanden, den man anrufen und beispielsweise bitten kann, ein 
Papier vorzubereiten. Das klappt bei uns hervorragend. 
Ich kenne nur die entsprechende Stellungnahme der Bezirksregierung Münster dazu – wir 
brauchen uns jetzt auch nicht auf die Bezirksregierung zu kaprizieren; es geht um die hö-
here Landschaftsbehörde –, in der sie eindeutig darauf hinweist, wie wertvoll es für sie ist, 
dass eine Beratung und Diskussion stattfindet, bevor sie entscheidet, anstatt dass sie hin-
terher Konflikte bekommt. Das ist ihre Argumentation und nicht meine. Ich teile diese Auf-
fassung allerdings und möchte das einfach einmal so vortragen. 
Von daher war ich ganz gespalten, als ich die Begründung für diese Gesetzesänderung 
las – auf der einen Seite als Vorsitzender eines unteren Beirates und auf der anderen Sei-
te als Vorsitzender eines höheren Beirates. Ich kam mir etwas abgewatscht vor, muss ich 
ganz ehrlich sagen – nicht im Gesetzestext, sondern hinten in der Begründung, wo es 
heißt, die einen seien wertvoll und die anderen könne man abschaffen. Man könnte es 
doch auch so machen, dass man die einen lobt und zu den anderen nichts sagt. Als 
Hochschullehrer haben wir ja auch mal ein bisschen Pädagogik mitbekommen – wenn 
auch nicht so viel. 

Mark vom Hofe: In Bezug auf die Frage nach dem Klimawandel möchte ich auf die Aus-
führungen meiner beiden Kollegen verweisen – und vor allen Dingen auf Folgendes: In 
diesem Gesetzentwurf werden nicht die geringsten Aussagen zu der Möglichkeit getroffen, 
mit der wir vielleicht noch am ehesten etwas bewegen könnten. Genau bei dieser Möglich-
keit, nämlich dem Biotopverbund, will man jetzt auch noch die Sollvorschrift in eine Kann-
vorschrift ummünzen. Nach dem gegenwärtigen Gesetz „müssen“ wir mindestens 10 % 
entsprechender Flächen haben; künftig „sollen“ es nur noch 10 % sein. 
Nach unserer Auffassung müsste eher noch über die 10 % hinausgegangen werden, um 
der heutigen Situation tatsächlich gerecht zu werden. Wir brauchen nur in den großen 
Gewässersystemen unseres Landes nach entsprechenden Biotopen zu suchen und sie 
mit den festgesetzten Schutzgebieten zu verbinden. Dann reden wir von einem konkreten 
Biotopverbund. Bisher ist er in dieser Form in diesem Land nicht vorhanden. Wenn man 
das Ganze gleichzeitig auch noch auf ein minimalistisches Ziel herunterschraubt und sagt, 
dieses Ziel solle vielleicht irgendwann einmal erreicht werden, sehen wir darin keine kon-
krete Absicht, sich diesen elementar wichtigen Aufgaben tatsächlich zu nähern. 
Heute müssen wir sogar immer wieder feststellen, dass Kommunen und Landkreise mit 
den Bezirksregierungen darum rangeln, was man in ausgewiesenen Überschwemmungs-
gebieten vielleicht doch noch tolerieren kann und was nicht. Die Kommunen und Landkrei-
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se verfolgen das Ziel, doch noch ein wenig in das eigentliche Überschwemmungsgebiet 
hineinzugehen. Letztendlich sollen sogar Gebäude auf Stelzen in die Talaue gestellt wer-
den. Mir ist jetzt wieder der Fall eines Lidl-Marktes bekannt geworden, der mitten im Über-
schwemmungsgebiet gebaut werden soll. Das ist wirklich eine totale Fehlentwicklung. Ei-
gentlich müsste der zuständige Landkreis, in diesem Fall der Oberbergische Kreis, sofort 
die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Stattdessen wird darüber nachgedacht, 
das Ganze auf Stelzen zu stellen, damit bei größeren Regenereignissen wenigstens dar-
unter geflutet werden kann. 
Das können keine Argumentationen sein. So etwas muss man auch über ein Landschafts-
gesetz zu verhindern versuchen. Darin müssen entsprechende Formulierungen enthalten 
sein. Diesbezüglich gibt dieser Gesetzentwurf überhaupt keine Hinweise; darauf haben 
meine Vorredner bereits hingewiesen. Insofern besteht auch hier erheblicher Nachbesse-
rungsbedarf. 

Josef Tumbrinck: Um das Landschaftsgesetz klimawandeltauglich zu machen, müssen 
Sie natürlich in die Ziele des Gesetzes hineingehen. Das dürfen Sie als Landesgesetzge-
ber tun. Sie brauchen nicht auf den Bund zu warten und auf eigene Bestimmungen zu ver-
zichten, bis die Diskussion bei ihm angekommen ist. Das kann man in Nordrhein-
Westfalen schon jetzt regeln; denn das Landschaftsgesetz ist eines der wesentlichen In-
strumente, um bestimmte Entwicklungen, auf die wir unweigerlich zulaufen werden – man 
kann sich lediglich noch über einzelne Prozentwerte der Vorhersagen streiten –, zumin-
dest abzupuffern. 
An dieser Stelle kommen Sie unweigerlich wieder zum Thema Eingriffsregelung; denn im 
Sinne der Natur und Landschaft sowie der Landwirtschaft wird es notwendig sein, die Flä-
che vor Versiegelung zu sichern. Wir brauchen die Fläche natürlich auch für die landwirt-
schaftliche Produktion; diesbezüglich besteht Einigkeit zwischen Naturschutzverbänden 
und Landwirtschaftsverbänden. Wir brauchen sie aber auch als CO2-Speicher. Darüber 
wird heute noch nicht in dem notwendigen Maße geredet – wobei die Landwirte ja schon 
wissen, dass Boden bei guter Praxis humusbildend ist und einen CO2-Speicher darstellt. 
Daher dürfen wir die entsprechenden Quadratmeter nicht länger verlieren. Im Land-
schaftsgesetz müsste die Eingriffsregelung eigentlich dahin gehend geändert werden, 
dass sie für Eingreifer so hohe Hürden setzt – allerdings nicht in Bezug auf Flächen-
verbrauch von landwirtschaftlichen Flächen; dort bieten sich auch viele andere Maßnah-
men an –, dass Flächenverbrauch nicht mehr attraktiv ist, sondern man am ehesten auf 
schon vorhandene Flächen zurückgreift. Hier bestände ein Regelungsbedarf. 
Der Biotopverbund ist bereits angesprochen worden. Über die Sollbestimmung von 10 % 
kann man als Naturschützer nur lachen; denn in Nordrhein-Westfalen haben wir schon 
heute über 10 % Schutzgebiete, auch wenn sie nicht unbedingt verbunden sind. Da dieser 
Wert bereits erreicht ist, stellt sich die Frage: Warum ändert man das im Landschaftsge-
setz überhaupt? Will man dahinter zurückfallen? 
Zukünftig spielt der Biotopverbund im großen Rahmen eine Rolle. Es gibt europaweite 
Korridore, die wir brauchen, um Arten auch wandern lassen zu können; denn im Zusam-
menhang mit dem Klimawandel benötigen sie solche Korridore. Nicht alles fliegt hier am 
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Rhein entlang; manches schwimmt auch durch den Rhein, und anderes versucht, zu Fuß 
am Rhein entlangzukommen. Der Rhein wird einer der großen Korridore sein. 
Um der bereits vorhandene Bundes- und Europaplanung zu diesen Korridoren zu folgen – 
unsere Nachbarn in den Niederlanden sind da übrigens schon sehr vorbildlich –, müsste 
das Landschaftsgesetz diese Kategorie aufnehmen. Großräumiger Biotopverbund kann 
auch zusammen mit der Landwirtschaft funktionieren, um schon gleich diesen Zahn zu 
ziehen. Das muss nicht alles ohne Landwirtschaft erfolgen. Man kann das sehr gut mitein-
ander harmonisieren – und zwar zusammen mit ökologischem Hochwasserschutz, den wir 
ebenfalls brauchen. Das passt sehr gut ins Landschaftsgesetz hinein, findet sich dort aber 
nicht wieder. 
Man darf auch nicht die geschützten Biotope reduzieren; denn dann entstehen Probleme 
in Bezug auf viele Sonderflächen, die mit der Novellierung jetzt schon wieder herausfallen 
sollen. Auch darum muss man sich intensiv kümmern. Diese Flächen muss man ebenfalls 
besonders schützen. 
Lassen Sie mich als letzten Punkt die Biosphärenreservate ansprechen, die im Land-
schaftsgesetz ebenfalls nicht umgesetzt worden sind – vielleicht auch deswegen, weil man 
mit dem ersten Biosphärenreservat leider – leider! – gescheitert ist. Auch dieses Instru-
ment kann wichtig sein kann; denn dabei geht es um ein Zusammengehen von Natur und 
wirtschaftendem Mensch, das in den Kulturlandschaften auch vorbildlich sein soll. Diese 
Kategorie fehlt allerdings. Solche großräumigen Schutzgebiete mit wirtschaftenden Men-
schen können aber am ehesten dazu dienen, bei sich wandelnden klimatischen Verhält-
nissen Dinge abzupuffern und eine Verlagerung von Biotopen möglich zu machen. 
Solche Regelungen fehlen einfach. Das Landschaftsgesetz muss auch diese Punkte no-
vellieren. Wenn man zu solchen Lösungen kommt, ist das Landschaftsgesetz nicht mehr 
nur reagierend, sondern kann in dem einen oder anderen Punkt – zumindest indirekt – 
auch aktiv Akzente setzen. Das wird die Diskussion der nächsten Jahre sein, glaube ich. 
Deswegen ist Folgendes festzustellen: Die Begründung zu diesem Gesetzentwurf ist zwar 
ihrer Zeit geschuldet. Die Zeit ist aber weitergegangen. 

Klaus Brunsmeier: Frau Schulze, ich würde gerne noch einige Worte zu den Beiräten 
verlieren, auf die Sie Herrn Prof. Surholt angesprochen haben. Als Mitglied des höheren 
Landschaftsbeirates bei der Bezirksregierung Arnsberg darf ich sagen, dass sich der Re-
gierungspräsident bei seinem Antrittsbesuch sehr deutlich für die gute Beratungs- und 
Moderationsfunktion unseres Gremiums bedankt hat. Inzwischen haben wir in Arnsberg 
aber seit anderthalb Jahren eine rechtsfreie Situation; denn die Amtszeit des alten Beira-
tes ist abgelaufen, und es wurde kein neuer berufen. Mittlerweile läuft die Realität der da-
maligen Intention allerdings völlig zuwider, wie ich denke; denn als man die ersten Überle-
gungen angestellt hat, die Beiräte bei den Bezirksregierungen abzuschaffen, ging man 
wohl davon aus, dass die Bezirksregierungen abgeschafft würden. Inzwischen besteht in 
Nordrhein-Westfalen nach meiner Einschätzung aber absoluter Konsens, dass die Be-
zirksregierungen nicht abgeschafft werden. 

(Zuruf von Friedhelm Ortgies [CDU]) 
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– Es gibt aber sehr gewichtige Stimmen, die sich dafür aussprechen. Auch wenn ich kein 
Prophet sein will, sage ich Ihnen Folgendes: Derzeit sieht es überhaupt nicht danach aus, 
dass die Bezirksregierungen abgeschafft werden. Wir nehmen vielmehr wahr, dass die 
Bezirksregierungen außerordentlich gewachsen und gestärkt worden sind. 
Daher sollte man diesen alten Gedanken jetzt nicht weiterverfolgen. Zumindest solange 
die Bezirksregierungen noch vorhanden sind, sollten auch die höheren Landschaftsbeiräte 
erhalten bleiben, und zwar aufgrund ihrer von Herrn Prof. Surholt dargestellten Funktio-
nen. Das ist eine ganz dringende Bitte von mir. 
Zur Verbandsklage, die eben von Herrn Dr. Hellenbroich angesprochen worden ist: Die 
drei bis vier anerkannten Naturschutzverbänden in Nordrhein-Westfalen haben von 2000 
bis 2006 insgesamt 15 Verbandsklagen geführt, also zwei pro Jahr. In Nordrhein-Westfa-
len finden jährlich 30.000 Verwaltungsgerichtsverfahren statt. Diese Zahlen müssen Sie 
bei Ihren Überlegungen doch berücksichtigen. 
Ich kann Ihnen auch Folgendes berichten: Vor wenigen Wochen sind wir mit einer Klage 
gegen ein Kohlekraftwerk in Datteln vor das Oberverwaltungsgericht Münster gezogen. 
Das OVG hat uns direkt am Eingang glasklar dargelegt, dass aus seiner Sicht kein Zweifel 
an der Zulässigkeit der Klage besteht – und zwar aufgrund der europäischen Richtlinie, 
nicht aufgrund des Landschaftsgesetzes; denn Klagen gegen ein Kohlekraftwerk sind im 
Beteiligungskatalog des Landschaftsgesetzes nicht enthalten. 
Das bedeutet: Wenn Sie die Klagemöglichkeiten in der nordrhein-westfälischen Gesetzge-
bung zurückfahren, werden Sie damit große Rechtsunsicherheit produzieren; denn nach 
dem Europarecht werden wir zu zahlreichen Beteiligungsfällen auch Klagemöglichkeiten 
erhalten. Unser Sachverstand wird allerdings nicht mehr frühzeitig in die Verfahren einge-
bracht werden können. Neben dieser großen Rechtsunsicherheit werden auch viele Aus-
einandersetzungen entstehen. Das können wir uns ersparen, wenn wir an diesen Stellen 
keine Änderungen herbeiführen. 
Frau Schulze, Sie haben gefragt, wie die Auswirkungen des Klimawandels bei der Geset-
zesnovellierung berücksichtigt werden sollten. Inzwischen ist völlig klar, dass ein gewalti-
ger Klimawandel auf uns zukommt. Das ist von der UN über die Europäische Union bis hin 
zur Bundesregierung inzwischen unisono erklärt worden. Die Experten gehen davon aus, 
dass es allein klimawandelbedingt zu einem Artenrückgang von 30 % kommen wird. Nur 
über den Klimawandel werden wir in Nordrhein-Westfalen 30 % der Arten verlieren. Wir 
müssen uns fragen, wie wir dem entgegenwirken können und dafür sorgen können, dass 
dies in Nordrhein-Westfalen nicht stattfindet; denn ein gutes Arteninventar, eine hohe Ar-
tenausstattung, ist das, was dieses Land lebens- und liebenswert macht. 
Wir können dem entgegenwirken, indem wir den Biotopverbund stärken und nicht schwä-
chen. Wir können dem entgegenwirken, indem wir die aus Biotop- und Artenschutzgrün-
den besonders wichtigen Flächen in ihrem Schutz stärken und nicht schwächen. Und wir 
können dem entgegenwirken, indem wir die Eingriffe in den Auen, in den Wäldern und in 
den freien Landschaften nicht so leicht möglich machen, wie das bisher der Fall ist. 
Genau an dieser Stelle wirkt das hier in Rede stehende Landschaftsgesetz aber in eine 
andere Richtung. Das bedauern wir sehr. Wir bitten Sie dringend, sich Gedanken zu ma-
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chen, wie eine Landschaftsgesetznovelle aussehen könnte, die entsprechend den heuti-
gen Erfordernissen des Klimawandels diese Punkte mit aufgreift. Das ist eigentlich überfäl-
lig. Die hier vorgelegte Novelle ist wirklich verzichtbar. Sie sollten sie zurückziehen. Das 
will ich an dieser Stelle noch einmal deutlich wiederholen. 

Gerhard Naendrup: In aller Kürze: Das Thema Klimawandel beschäftigt die Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald sehr intensiv, insbesondere nach „Kyrill“. Bei 50.000 ha 
Sturmbruchfläche ist das wohl auch kein Wunder. In diesem Zusammenhang beschäftigen 
wir uns allerdings mehr mit der konkreten Frage, wie diese Flächen wiederzubewalden 
sind, und denken weniger darüber nach, was seitens des Gesetzgebers erforderlich ist. So 
weit sind wir an dieser Stelle noch nicht. 
Frau Schulze, ich möchte auch noch Ihre konkrete Frage beantworten, warum die hessi-
sche Seite sich zur Beibehaltung des Alleenkatasters entschieden hat. Ich müsste mich 
erst bei einem meiner Kollegen sachkundig machen, vermute aber, dass das damit zu tun 
haben könnte, dass die bundesweite Alleenstraße auch durch Hessen führt. Ob das auch 
ein Grund ist, könnte ich überprüfen und Sie über das Ergebnis in Kenntnis setzen. 

Vorsitzende Marie-Luise Fasse: Ich darf mich an dieser Stelle einmal einklinken und 
Graf Nesselrode bitten, aus Sicht des Waldbauernverbandes zu diesem Themenkomplex 
Stellung zu nehmen. 

Dietrich Graf von Nesselrode (Waldbauernverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Hier 
geht es um den Klimaschutz, denke ich. In diesem Zusammenhang ist natürlich immens 
wichtig, dass der Wald als CO2-Senker anerkannt wird. Dieses Anliegen muss von allen 
verstanden und auch umgesetzt werden. 
Was den Flächenverbrauch angeht, sind wir ganz auf Ihrer Seite. Dort bestehen keine 
Gegensätzlichkeiten. 
Das Gleiche gilt für die Frage der CO2-Speicherung. 
Es sollte auch möglich sein, verstärkt Ausgleich im Wald, nämlich durch Anpflanzung von 
Wald, zu leisten. Man sollte alles tun, um dies in irgendeiner Weise zu fördern. 

Heinrich Kemper (CDU): Ich habe eine Anschlussfrage an Graf Nesselrode. Bitte äußern 
Sie sich einmal zu folgenden Stichpunkten: allgemeines Betretungsrecht Forst, Nachfolge 
„Kyrill“, Haftungsregelung und Verkehrssicherungspflicht. 

Dietrich Graf von Nesselrode: Mit dem Thema Betretungsrecht sollte man sich intensiv 
beschäftigen, und zwar vor folgendem Hintergrund: Wir alle wissen, dass die Waldbetre-
tung zunimmt. Die Anzahl und vor allen Dingen die Qualität der Waldbetretung haben sich 
in den letzten Jahren fundamental geändert. Es gibt eine Vielzahl neuer Individualsportar-
ten, die auch im Wald verwirklicht werden. 
Gleichzeitig steigt die Bereitschaft, Schadenersatz einzufordern. Sie alle kennen das Urteil 
des Landgerichts Arnsberg, das im letzten Jahr einen Waldbesitzer zu Schadenersatz 
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verurteilt hat, weil er seiner Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen ist. Heutzuta-
ge hat fast jeder Bürger eine Rechtsschutzversicherung. Wenn irgendwo ein Schaden ein-
getreten ist, aktiviert er diese Rechtsschutzversicherung auch und führt einen Prozess. 
Derzeit werden vermehrt Premium-Wanderwege ausgewiesen: der Rothaarsteig, der Sau-
erland-Höhenflug, der Rheinsteig und in jüngster Zeit auch der Eifelsteig. Mit diesen Pre-
mium-Wanderwegen werden verstärkt Menschen mit massiver Werbung in die Wälder ge-
lockt. In der Folge steigt zwangsläufig die Grauzone und damit auch das Haftungsrisiko 
der Waldbesitzer. 
Wir plädieren sehr dafür, dass ein modernes Waldbetretungsrecht dem Rechnung trägt. 
Dabei geht es vor allen Dingen um eine konkretere Ausformulierung des Grundsatzes: 
Das Betreten des Waldes erfolgt auf eigene Gefahr. 
In unserer Stellungnahme haben wir verschiedene Modelle aufgezeigt, die als Vorbild die-
nen können. Beispielsweise wird im Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung 
Niedersachsen in Form einer Insbesondere-Regelung ganz konkret dargestellt, wann das 
Betreten des Waldes auf eigene Gefahr erfolgt, zum Beispiel nach Stürmen, zur Nachtzeit 
und auf Großwanderwegen. Das ist das eine Modell. Außerdem liegt Ihnen als Anlage zu 
unserer Stellungnahme die Ausarbeitung des Arbeitskreises Waldbau und Naturschutz 
NRW „Gesetzliche Regelungen zur Verkehrssicherungspflicht im Wald“ vor, in der eben-
falls ein konkreter Vorschlag enthalten ist. 
Erlauben Sie mir, in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Verordnung zu § 59 des 
Landschaftsgesetzes zurückzukommen, die nach meiner Kenntnis eine Beteiligung aller 
Grundstückseigentümer vorsieht. Die kommunalen Spitzenverbände haben eben dazu 
Stellung genommen. Auch wir sehen durchaus das Problem, dass es aufgrund dieser Re-
gelung bei einem Großwanderweg, der durch klein strukturierten Privatwald führen soll, 
zur Beteiligung einer Vielzahl von Waldbesitzern und damit zu ganz praktischen Proble-
men kommen würde. 
Bevor man einen „Papiertiger“ produziert, nämlich ein Gesetz, das praktisch nicht umsetz-
bar ist, sollte man in jedem Falle die Verbände der Waldbesitzer und die Landwirtschafts-
verbände an diesen Projekten beteiligen. Eine solche Bestimmung ist im Landschaftsge-
setz bisher nicht enthalten. Wir halten es für ungemein wichtig, eine solche Regelung in 
das Landschaftsgesetz bzw. in die Verordnung zur Durchführung des Landschaftsgeset-
zes aufzunehmen. 
Bisher sind die Planungen im Wesentlichen ohne Waldbesitzer und ohne Landwirte 
durchgeführt worden. Wie Sie alle wissen, hat das zu Unruhe geführt – vor allen Dingen in 
den Bereichen des Sauerlandes, in denen Premium-Wanderwege ausgewiesen werden. 
Ich halte es für eine Selbstverständlichkeit, die Waldbesitzer – und auch die Landwirte – 
zu beteiligen, wenn man so weit gehende Entscheidungen trifft, die Auswirkungen auf das 
Eigentum der Waldbesitzer haben. 

Heinrich Kemper (CDU): Die in unserem Gesetzentwurf enthaltenen Regelungen zu den 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden vonseiten der Naturschutzverbände sehr stark 
kritisiert. Bitte nehmen Sie doch einmal konkret zu folgendem Sachverhalt Stellung: Für 
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den Lückenschluss der A 30 wird eine Fläche von etwa 32 ha benötigt. Die dafür ausge-
wiesenen Ausgleichs- und Ersatzflächen umfassen 172 ha. Das ist ein Verhältnis von etwa 
1:5. Bei den 32 ha handelt es sich zu 85 % um Kulturland, also landwirtschaftliche Fläche; 
bei den 172 ha handelt es sich zu 100 % um Kulturland. 
Ein Ziel des hier vorliegenden Gesetzentwurfes ist es, in Bezug auf den Verbrauch dieses 
Kulturlandes umzusteuern. Ich finde es schade, dass man nicht qualitativ besser und intel-
ligenter vorgeht und zum Beispiel Maßnahmen der europäischen Wasserrahmenrichtli-
nie – Beseitigung von Querbauwerken in vorhandenen Flüssen – prioritär umsetzt, anstatt 
ganz bewusst invasiv in die Kulturlandschaft einzugreifen, die doch gebraucht wird, um 
Nahrungsmittel und Energie zu erzeugen. 
Dazu bitte ich um Ihre Einschätzung; denn Sie haben ja gesagt, die alte Regelung sei sehr 
viel besser – und ich hatte gedacht, als Landesregierung hätten wir hier einen Wurf ge-
macht. 

Klaus Brunsmeier: Herr Kemper, ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie diesen 
Punkt angesprochen haben; denn im Detail wird doch vieles klarer – neben der grundsätz-
lichen Linie, die dahintersteckt. 
Die von Ihnen genannte Flächengröße verschwindet in Nordrhein-Westfalen in acht Ta-
gen. Wir verbrauchen 20 ha am Tag – und zwar jeden Tag und nicht nur einmal für die 
A 30. Das bedeutet, dass wir ein grundsätzliches Problem des Flächenverbrauchs haben. 
Dieses grundsätzlichen Problems haben wir uns angenommen – und zwar mit genau der 
von Ihnen angesprochenen Intention. Wir haben uns nämlich mit den Landwirtschaftsver-
bänden zusammengesetzt und überlegt, wie wir diese Frage gemeinsam schultern und lö-
sen können. 
Als Erstes haben wir Folgendes festgestellt: Natürlich wollen wir qualitative, gute, funktio-
nierende, langfristig angelegte Ausgleichsmaßnahmen. Darüber sind wir uns doch alle ei-
nig. Selbstverständlich sieht es im Hochsauerlandkreis anders aus als im Kreis Heinsberg. 
Auch in Münster oder im Rhein-Erft-Kreis liegen jeweils andere Voraussetzungen vor. Zu-
sammen mit den Landwirtschaftsverbänden sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir 
gemeinsam erarbeitete Konzepte brauchen, die auf die jeweilige naturräumliche Situation 
zugeschnitten sind, um Ausgleich und Ersatz im Sinne der entsprechenden Kulturland-
schaft, im Sinne der Artenvielfalt und im Sinne des Naturschutzes sinnvoll umsetzen zu 
können. 
Unsere gemeinsame Forderung lautete: Wir schaffen einen gemeinsamen Flächenpool. 
Wir treffen eine gemeinsame Zielvereinbarung. Wir haben ein gemeinsames Paket, mit 
dem Ausgleich und Ersatz qualitativ und quantitativ vernünftig umgesetzt werden können. 
In diesem Zusammenhang können wir uns auch vorstellen, dass Aufwertungen in einem 
kleineren Bereich, die dafür eine höhere Auswirkung haben – zum Beispiel Gewässerrena-
turierung oder Gewässeroptimierung –, Bestandteil eines solchen Konzeptes sein können. 
Das haben wir ausdrücklich zum Ausdruck gebracht und gemeinsam festgehalten. Diese 
regionalen Flächenkonzepte sind auch unter dem derzeit gültigen Landschaftsgesetz voll 
umsetzbar. 
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Wir kritisieren, dass Sie dieses von uns gemeinsam mit dem Landwirtschaftsverband erar-
beitete Konzept für ein sinnvolles Vorgehen jetzt unterlaufen, indem Sie durch die in die-
sem Gesetzentwurf vorgesehenen Eingriffsregelungen rechtliche Unsicherheit schaffen. 
Durch die stringente Festlegung der 1:1-Regelung fahren Sie die Möglichkeiten, gemein-
same Konzepte zu entwickeln, an die Wand. Dann können wir nicht mehr darüber reden, 
weil das Ganze gesetzlich festgeschrieben ist. Damit drängen Sie uns in einen rechtsunsi-
cheren Raum hinein, obwohl es doch völlig selbstverständlich ist, dass sich die Natur-
schutzverbände für die Belange von Natur und Landschaft einsetzen müssen und dafür 
sorgen müssen, dass auch das Beste für die Natur herausgeholt wird. Wie dringend not-
wendig das ist, haben wir ja eben in Bezug auf den Klimaschutz diskutiert. 
Besonders bedaure ich an dieser Formulierung in Ihrer Gesetzesnovelle, dass die Land-
wirte, die sich jetzt im guten Glauben – und auch mit guter Absicht und guten Zielsetzun-
gen – auf den Weg begeben, Ausgleich und Ersatz nach Ihrem neuen Gesetz zu schaffen, 
die Dummen sein werden. Nach der Umwelthaftungsrichtlinie und den entsprechenden 
Rechtsauseinandersetzungen werden sie nämlich für die nicht ordnungsgemäße Umset-
zung des Bundesnaturschutzgesetzes geradestehen müssen. Das bedaure ich sehr. 
Von daher bitte ich Sie nochmals dringendst, diese Rechtsunsicherheiten aus der Ein-
griffsregelung herauszunehmen und auf die Basis des von uns und den Landwirtschafts-
verbänden gemeinsam erarbeiteten Papiers, das eine optimale Umsetzung der Eingriffs- 
und Ausgleichsregelung gewährleistet, zurückzukehren. Das wäre im Sinne von ganz 
Nordrhein-Westfalen ein guter Weg. 

Josef Tumbrinck: Gestatten Sie mir eine Ergänzung. Ich komme zwar nicht aus dem Be-
reich der A 30, kenne aber eine ganze Reihe anderer Beispiele. Sie dürfen in diesem Zu-
sammenhang nicht vergessen, dass Sie schon nach der jetzigen Regelung die Möglichkeit 
haben, den Ausgleich in den naturräumlichen Einheiten vorzunehmen. Ferner ist es schon 
heute möglich, Maßnahmen zu poolen. Auch die Forderung „Vorrang für Flächenpools“ 
kann man bereits erfüllen, wenn es Akteure gibt. Darüber hinaus haben wir das Ökokonto. 
Wir als Naturschutzverbände haben uns bei der letzten Novellierung des Landschaftsge-
setzes unter Rot-Grün ja dagegen gewehrt. Jetzt ist es da. Ich kenne mehrere Landwirte, 
die mittlerweile für ihre gesamten Flächen ein Ökokonto eingerichtet haben und nun ihre 
Ökopunkte wie sauer Bier anbieten. 
Aus meiner Sicht stellt sich in Zukunft auch nicht die Frage, ob es geeignete Maßnahmen 
gibt, sondern die Frage der Flexibilität. Dabei denke ich an die Straßenbaulastträger. Wir 
müssten uns eigentlich einmal darüber unterhalten, wie diese das handhaben, was eigent-
lich schon möglich ist, Herr Kemper. 
Es kann auch nicht darum gehen, 32 ha und 172 ha gegeneinander auszuspielen. Viel-
mehr muss man sich fragen, wie man das vorhandene Instrumentarium – die Ökopunkte, 
die angeboten werden; das Poolen in sinnvollen Maßnahmen – nutzbar macht. Das halte 
ich für den richtigen Weg. Es kann doch nicht darum gehen, ein solches Beispiel eines 
Falles, bei dem es noch schlecht läuft, für die gesamte Politik herzunehmen. Bislang sehe 
ich auch keinen Widerspruch gegen meine Aussage, dass das Instrumentarium jetzt 
schon vorhanden ist. Man muss es nur sinnvoll nutzen. Auch wir als Naturschutzverbände 
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tun das; wir haben Ökopunkte bzw. poolen Maßnahmen in bestehende Flächen hinein. 
Das ist der richtige Weg. 
Kulturlandschaft ist aber auch nicht mehr Kulturlandschaft. Diese Argumentation zieht 
nicht mehr. Der Landwirtschaft – sowohl dem ökologischen als auch dem konventionellen 
Landbau – geht es letztendlich um Ertragssteigerungen. Dann sind Kulturlandschaftsele-
mente nicht unbedingt der Standard. Aber auch dort können Sie natürlich gemeinsam mit 
der Landwirtschaft sinnvolle Konzepte im Sinne des Biotopverbundes umsetzen. 
Ich behaupte an dieser Stelle auch: Es geht nicht um die Größenordnung, sondern um die 
Flexibilität von Eingreifern – vielleicht auch von Landschaftsbehörden, wenn sie Dinge 
vorhalten oder nicht vorhalten. 

(Heinrich Kemper [CDU]: Sie stimmen also doch der Flexibilität zu, wie wir 
sie im Gesetzentwurf jetzt vorgesehen haben!) 

– Nicht wie Sie sie jetzt vorgesehen haben, sondern wie wir sie jetzt schon haben. Wenn 
wir das, was wir haben, intelligent umsetzen, brauchen wir an dieser Stelle keine Novellie-
rung. 

Friedhelm Decker: Herr Brunsmeier, Sie sollten darauf verzichten, uns Angst machen zu 
wollen. 
Zu dem von Ihnen angesprochenen Papier stehen wir natürlich heute noch. Allerdings hat 
das in der Praxis absolut nicht funktioniert. Die Umsetzung ist nie möglich gewesen. Wir 
haben ja – ich weiß nicht, wie oft – probiert, diese Dinge anders umzusetzen. Wir haben 
sie mit den Straßenbaulastträgern umgesetzt. Wir hatten Vorrangzonen, in denen der 
Ausgleich erfolgen sollte – vergleichbar mit dem heutigen Ökokonto. Letztendlich hat die 
Bezirksregierung wieder alles gekippt, weil das Bundesnaturschutzgesetz einen flächen-
nahen Ausgleich verlangt. Im Großraum Köln haben wir es nur bei einem einzigen Projekt 
geschafft, einen Ausgleich etwa 14 km weit zu verlegen, um ihn nicht in qualitativ hoch-
wertigen Ackerböden vornehmen zu müssen. Das ist aber nur gelungen, weil es um eine 
Bundesstraße ging, deren Fortbau ansonsten nicht mehr gesichert war. In allen anderen 
Fällen sind wir mit diesen Dingen auf den Bauch gefallen. 

(Klaus Brunsmeier: Das sehe ich ganz anders!) 
– Gut; ich habe jedenfalls diese Erfahrungen gemacht. – Die Ökopunkte sind ein weiteres 
Hemmnis; denn die Meinungen darüber, was wie viele Ökopunkte kostet, gehen ganz weit 
auseinander. 

Vorsitzende Marie-Luise Fasse: Ich bitte Herrn Born von der Landwirtschaftskammer, 
diesen Bereich noch mit abzudecken. 

Rolf Born (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen): Frau Vorsitzende! Wir müs-
sen bei den Kompensationsmaßnahmen sowohl zu einer flexibleren Umsetzung als auch 
zu einer sparsameren Umsetzung kommen. Nach unserer Meinung schafft dieser Gesetz-
entwurf durchaus die Voraussetzungen dafür. 
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Um auf die Landwirte zurückzukommen, die bereits Ökopunkte anbieten: Man muss in 
diesem Zusammenhang natürlich auch berücksichtigen, dass es im Lande unterschiedli-
che Bewertungsverfahren gibt, die nicht miteinander kompatibel sind. Daher können sol-
che Angebote der Landwirtschaft von den Kompensationsverpflichteten häufig nicht ge-
nutzt werden. 
Lassen Sie mich unser Plädoyer zusammenfassen. Auf jeden Fall muss sparsam mit 
Kompensationsmaßnahmen umgegangen werden. Wir wollen aber durchaus auch das 
Angebot der Naturschutzverbände mit abarbeiten, die erforderlichen Maßnahmen im Sin-
ne des eben schon besprochenen Themas „Qualität vor Quantität“ zum Beispiel im Rah-
men von Biotopverbünden und/oder in Bereichen umzusetzen, in denen das landwirt-
schaftsverträglich möglich ist, weil dann auch ein höheres Potenzial für den Naturschutz 
zu erzielen ist. Von daher sind wir mit diesem Gesetzentwurf nach meiner Einschätzung 
auf einem guten Weg. 

Dr. Gero Karthaus (SPD): Ich habe eine Frage an die Vertreter der Naturschutzverbände, 
insbesondere an Herrn Tumbrinck. Sie haben heute schon das große Vollzugs- und Quali-
tätsdefizit bei der Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bemängelt. Welche 
Eckpunkte müssten Ihrer Meinung nach eingeführt werden, damit Umsetzungskontrolle, 
Zielkontrolle und Erfolgskontrolle besser greifen? Welche Eckpunkte müssten in einem 
solchen Novellierungsgesetz stehen, um den unnützen Einsatz von Geld und Leistungen 
zu vermeiden? 

Josef Tumbrinck: Der Landesgesetzgeber müsste das Ministerium ermächtigen, Eck-
punkte für die Umsetzung der im Gesetz vorhandenen Aufgabe, Kataster zu führen, durch 
Rechtsverordnung festzulegen. Eine solche landeseinheitliche Festlegung gibt es nicht. 
Die Kreise und Städte setzen jeweils selber fest, wie sie dieses Kataster führen. 
Es mag durchaus sein, dass die eigenen Aktivitäten einer Stadt oder eines Kreises auf 
diese Art und Weise vernünftig nachgehalten werden. Dafür gibt es sehr vorbildliche Bei-
spiele. An dieser Stelle möchte ich einmal den Kreis Wesel nennen, ohne andere gute 
Beispiele damit herunterzuziehen. 
Der wesentliche Punkt ist aber, dass andere Eingriffsträger, zum Beispiel auch die Stra-
ßenbaulastträger, die Ausgleichsverpflichtungen gar nicht weitermelden. Letztendlich lau-
fen die Landschaftsbehörden dem hinterher. Wenn sie gut und engagiert sind, wenn sie 
genügend Personal haben oder auch einmal Aushilfen mit einer entsprechenden Überar-
beitung beauftragen können, schaffen sie es auch, das in einem Kataster zusammenzu-
stellen. Im Übrigen wird die Umsetzung aus den Kommunen auch nicht mehr an die Land-
schaftsbehörden gemeldet. 
Hier besteht also ein riesiges Defizit – von der Frage, ob überhaupt ein Kataster geführt 
wird, bis zu dem Punkt, ob sich darin auch alle vorhandenen Ausgleichsmaßnahmen wie-
derfinden. An dieser Stelle müsste der Landesgesetzgeber eigentlich Qualitätsstandards 
setzen – zumindest Mindeststandards, an die sich alle zu halten hätten. Das wäre ein gro-
ßer Fortschritt. 
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Darüber hinaus sollte der Landtag einmal nachfragen, wofür die erhobenen Ersatzgelder 
überhaupt verwendet werden. Meines Wissens hat die Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald vor vielen Jahren eine entsprechende Erfolgskontrolle durchgeführt. Bei dieser 
stichprobenhaften Untersuchung sind katastrophale Ergebnisse herausgekommen. 
Ein gut geführtes Kataster mit Mindeststandards würde diese problematische Situation ein 
Stück weit verbessern. Dann könnten die Beiräte nach Einblick in das Kataster auch ein-
mal nachfragen. Ich gehe davon aus, dass dann eine stichprobenhafte Kontrolle durch die 
Landschaftsbehörden stattfindet – die in der Regel auch ausreichen wird. Darum geht es 
gar nicht. Erst einmal muss man aber überhaupt wissen, was man denn stichprobenhaft 
kontrollieren könnte. 

Vorsitzende Marie-Luise Fasse: Gibt es weitere Nachfragen der Kolleginnen und Kolle-
gen? – Das ist nicht der Fall. Gibt es aus Sicht der bis jetzt noch nicht zu Wort gekomme-
nen Verbände zusätzliche Kommentierungen zu den in ihren Stellungnahmen getroffenen 
Aussagen? – Bitte schön. 

Wolfgang Zapfe (LandesSportBund Nordrhein-Westfalen e. V.): Frau Vorsitzende! 
Meine Damen und Herren! Vielen Dank, dass ich hier zu Wort komme. – Der Landes-
SportBund hat sich im Zuge des Verfahrens natürlich zu Wort gemeldet. Wir haben aller-
dings keine Stellungnahme zu dieser Anhörung vorgelegt, weil wir uns direkt an das 
MUNLV gewandt hatten, als die Vorlage diskutiert wurde. Seinerzeit haben wir Herrn 
Dr. Schinck angeschrieben und auf drei Dinge hingewiesen, die die Zustimmung des Lan-
desSportBundes fanden. Das waren erstens die Anpassung an die Vorgaben des Europa-
rechts und des Bundesrechts, zweitens die Vereinfachung der Landschaftsplanung und 
drittens die Flexibilisierung in der Eingriffsregelung. 
Vor dem Hintergrund der heutigen Diskussion, die ja insbesondere aufseiten der Natur-
schutzverbände sehr engagiert geführt worden ist, kann ich nur hoffen, dass diese Beiträ-
ge von unserer Seite bei den Überlegungen der Parlamentarier in irgendeiner Weise be-
rücksichtigt bzw. umgesetzt werden. 
In einer eher marginalen Bemerkung hat der LandesSportBund um eine geringfügige Er-
gänzung bei § 26 – Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen – Abs. 2 Nr. 8 
gebeten. Diese ist heute schon einige Male angesprochen worden – wobei ich mich, ehr-
lich gesagt, ein bisschen wundere. Der LandesSportBund vertritt eine der größten Perso-
nenvereinigungen. Der Begriff Sport ist bei dieser Anhörung aber überhaupt noch nicht 
erwähnt worden – obwohl ungefähr 4 Millionen Menschen als Sportler Nutzer unter ande-
rem der Natur sind; eine ganze Reihe Sportarten spielt sich in der freien Natur ab. 
An dieser Stelle machen mir die Leistungssportler die wenigsten Probleme. Die zahlrei-
chen Breitensportler und Freizeitsportler, die die Natur zum Teil auch vollkommen unorga-
nisiert nutzen, müsste man aber schon zu Gehör kommen lassen. 
Vor diesem Hintergrund haben wir seinerzeit angeregt, § 26 Abs. 2 Nr. 8 um folgenden 
Halbsatz zu ergänzen: einschließlich der natur- und landschaftsverträglichen sportlichen 
Betätigung. 
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Diese Passage ist nicht in den Text des Gesetzentwurfes aufgenommen worden, sondern 
erscheint in den Begründungen. Ob das ausreicht, will ich gar nicht bewerten. Im Sinne 
unserer damaligen Einlassung beim MUNLV will ich aus Sicht des LandesSportBundes 
nur sagen: Unsere Ausführungen bleiben vollinhaltlich bestehen. Wir würden uns wün-
schen, dass die heute vorgetragenen Anregungen aufgenommen würden. 
In einem Punkt muss ich allerdings widersprechen; deshalb hätte ich mich in jedem Fall 
noch einmal zu Wort gemeldet. Herr Dr. Klein hat hier etwas zur Handlungsfähigkeit von 
Beiräten gesagt. Nun habe ich in vielen Gremien mitgearbeitet. Ich will überhaupt nicht 
darüber diskutieren, ob zwölf Personen oder 16 Personen das Maß der Dinge sind, um 
vernünftig beraten zu können. Einen Verzicht auf die Beteiligung des Sports – nach dem 
Motto, er sei möglicherweise verzichtbar und könne ja im Anhörungsverfahren zu Worte 
kommen –, halte ich aber für eine ganz schlechte Lösung. 
Heute ist in vielen Ausführungen deutlich geworden – ich verweise nur auf Herrn Prof. Sur-
holt und Herrn Brunsmeier –, dass man auf die von den Beiräten geleistete basisnahe Ar-
beit im Prinzip gar nicht verzichten kann. Mit einer Vertretung der Interessen des Sports 
durch die anderen Beiratsmitglieder erfassen Sie den Sport auch nur randmäßig, Herr 
Dr. Klein. Der Sport erfordert Insiderkenntnisse. Das schaffen Sie nicht. Auch die Beiträge 
von BUND, LNU und NABU zeigen ja, dass man wirklich in der Materie drinstecken muss. 
Eine andere Gruppierung kann das selbst bei bestem Wissen und Gewissen nicht leisten. 
Von daher appelliere ich an die Parlamentarier: Wenn dort schon etwas geändert werden 
soll, dann bitte wenigstens nicht an dieser Stelle. 

Klaus Nottmeyer-Linden (Dachverband der Biologischen Stationen in NRW): Frau 
Vorsitzende! Ich danke für die Möglichkeit, kurz etwas zu sagen. – Die Biologischen Stati-
onen sind heute bereits Thema gewesen. Wir haben eine eigene Formulierung einge-
bracht, die nach unseren Wünschen anstelle der jetzt vorgelegten verwendet werden soll-
te. Aufgrund der aktuellen Diskussion, die hier stattgefunden hat, und der vorliegenden 
anderen Stellungnahmen möchte ich unseren bisherigen Formulierungsvorschlag noch ein 
wenig ergänzen. 
Erstens. Wir haben versucht, mit unserem Vorschlag deutlich zu machen, was wir sind, 
nämlich ehrenamtliche Trägervereine. Das ist ein wichtiges Merkmal unserer Stationen. 
Anschließend ist – analog dem bisherigen Gesetz – dargestellt, was wir denn tun. An die-
ser Stelle fehlt mir noch die Naturschutzbildung. 
Aufgrund der aktuellen Diskussion um die Umstrukturierung oder Ausrichtung der Arbeits-
schwerpunkte der Biologischen Stationen möchte ich vorschlagen, am Ende von 
§ 11a Abs. 1 noch den Passus „sowie der Umweltbildung“ aufzunehmen.  
Zweitens. Im zweiten Absatz wollten wir deutlich machen, wie die Biologischen Stationen 
zum Beispiel mit den unteren Landschaftsbehörden im Rahmen der landesweiten Förder-
richtlinie zusammenarbeiten. Es darf aber nicht verloren gehen, dass die Biologischen Sta-
tionen natürlich mehr tun als das, was sie im Rahmen dieser Förderrichtlinie machen. 
Dies ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen regen wir folgende Formulierung von 
§ 11a Abs. 2 an: 
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Im Rahmen der landesweiten Förderrichtlinie (FöBS) arbeiten Biologische Stationen 
in den Kreisen und kreisfreien Städten gemäß der mit den Landschaftsbehörden ab-
gestimmten Arbeits- und Maßnahmenschwerpunkte. 

Dieser Änderungsvorschlag greift eine Diskussion von heute auf. Mit diesem Text wären 
wir einverstanden. Damit würde ganz deutlich, was wir im Rahmen der Förderrichtlinie 
machen. Was wir darüber hinaus tun, bliebe unberührt; das könnten wir dann auch noch 
machen. 

Prof. Dr. Bernhard Surholt: Erstens. Ich kann den Vertreter des LandesSportBundes in-
sofern unterstützen, als dass ich unter beiden Bedingungen Beiratsvorsitzender war. Ich 
habe bisher keine negativen Auswirkungen der Erweiterung von zwölf auf 16 Mitglieder 
gespürt. Bei der praktischen Arbeit hat sich dadurch nichts geändert. 
Zweitens. Ich habe in meinen Beiträgen ausdrücklich von höheren Landschaftsbehörden 
gesprochen. Das Wort Bezirksregierung habe ich höchstens mal in Klammern in den 
Mund genommen. Egal, was Sie in Bezug auf die Organisation des Landes planen: Höhe-
re Landschaftsbehörden braucht das Land nach meiner Einschätzung in jedem Fall – egal, 
wo Sie sie nachher ansiedeln. 

Wolfgang Zapfe: Ich habe eine Nachfrage zu den Stellungnahmen, die Ihnen zugegan-
gen sind. Mir ist bekannt, dass sich darunter auch dezidierte Stellungnahmen der Reiterli-
chen Vereinigungen befinden. Was passiert denn jetzt mit diesen Papieren? Werden sie 
noch in irgendeiner Weise thematisiert und diskutiert? Oder sind sie dadurch, dass sie bei 
der heutigen Anhörung ausgelegt wurden, abgearbeitet? 

Vorsitzende Marie-Luise Fasse: Herr Zapfe, es ist doch selbstverständlich, dass sich die 
Abgeordneten nach der Auswertung des Protokolls intensiv mit der Landschaftsgesetz-
novelle beschäftigen. Dementsprechend wird diese Thematik natürlich auch im Fachaus-
schuss und im Plenum diskutiert. 
Abschließend darf ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken – insbesondere bei 
den Experten, die uns mit ihrem Sachverstand geholfen haben. Bei der Bewertung der 
Novellierung des Landschaftsgesetzes werden wir Ihre Argumente mit einfließen lassen. – 
Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. 

gez. Marie-Luise Fasse 

Vorsitzende 
 
be/07.05.2007/09.05.2007 
184 
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3 Gesetz zur Änderung des Landschaftsgesetzes sowie sonstiger Vor-
schriften  
Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 14/3144 

Der Antrag von SPD und Grünen, die Abstimmung zu vertagen, wird 
mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD und 
Grünen abgelehnt. 
Die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen zu dem Gesetzentwurf 
(siehe Drucksache 14/4470, S. 50 – 57) werden en bloc abgestimmt 
und mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Grü-
nen bei Enthaltung der SPD angenommen. 
Der so geänderte Gesetzentwurf wird mit den Stimmen von CDU und 
FDP gegen die Stimmen von SPD und Grünen angenommen. 

 

19

4 Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes sowie der Ge-
meindeordnung 
Gesetzentwurf  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/2594 

Der Gesetzentwurf wird mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP ge-
gen die Stimmen der Grünen abgelehnt. 

 

26

5 Keine Privatisierung der Biologischen Stationen 
Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 14/3838 

Der Antrag wird mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stim-
men von SPD und Grünen abgelehnt. 
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3 Gesetz zur Änderung des Landschaftsgesetzes sowie sonstiger Vorschriften 
Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 14/3144 

Vorsitzende Marie-Luise Fasse macht auf den Gesetzentwurf der Landesregierung 
aufmerksam, der vom Plenum in seiner Sitzung am 24. Januar 2007 an den Ausschuss 
für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz überwiesen worden 
sei. Am 23. April 2007 habe man hierzu eine öffentliche Anhörung durchgeführt (siehe 
APr 14/394). 
Die Koalitionsfraktionen hätten gestern zu diesem Gesetzentwurf Änderungsanträge 
vorgelegt (siehe Drucksache 14/4470, S. 50 – 57).  

Friedhelm Ortgies (CDU) äußert, das Landschaftsgesetz gehe in die Schlussrunde. In 
der nächsten Plenarsitzung werde die letzte Lesung erfolgen. Die Änderungsanträge 
der Koalitionsfraktionen nach der Anhörung dienten der Klarstellung bestimmter Sach-
verhalte, seien aber zum großen Teil – elf von 20 Änderungsanträgen – redaktioneller 
Art. Er schlage vor, en bloc abzustimmen. 

Svenja Schulze (SPD) hält es für ein unübliches parlamentarisches Verfahren, den 
Oppositionsfraktionen einen Tag vor der Beratung um 15:30 Uhr Änderungsanträge von 
mehreren Seiten vorzulegen. Bei mindestens vier Punkten gehe es um substanzielle 
Änderungen des Gesetzes. Die SPD beantrage, die Abstimmung über den Gesetzent-
wurf zu vertagen, um die Änderungsanträge fachlich prüfen zu können. 

Friedhelm Ortgies (CDU) meint, dies sei ein übliches Verfahren. Svenja Schulze sei 
schließlich noch nicht so lange dabei. Hinter diesem Vorgehen stecke keine böse Ab-
sicht. Aufgrund der Anhörung habe es immer noch Abstimmungsgespräche gegeben. 
Die Opposition habe noch die Möglichkeit, in der nächsten Woche plenar Stellung zu 
nehmen. 

Holger Ellerbrock (FDP) merkt an, wer den Umweltbericht über 400 Seiten nach dem 
Vortrag des Ministers abschließend beurteilen könne, müsse auch fähig sein, einige 
Seiten Änderungsanträge einzuschätzen. 

Johannes Remmel (GRÜNE) schließt sich dem Begehren von Svenja Schulze an und 
bittet, der Opposition den Raum zu geben, die Änderungsanträge intensiver zu prüfen, 
um sie fachlich bewerten zu können. 
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Der Ausschuss fasst folgenden Beschluss: 

Der Antrag auf Vertagung wird mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die 
Stimmen von SPD und Grünen abgelehnt. 

Johannes Remmel (GRÜNE) bittet, die Änderungsanträge einzeln durchzugehen. Da-
bei ersuche er Friedhelm Ortgies, die Gründe für die Änderung darzulegen. Anschlie-
ßend bitte er – Remmel – das Ministerium um eine rechtliche Stellungnahme. 

Vorsitzende Marie-Luise Fasse ruft die Änderungsanträge nichtredaktioneller Art ein-
zeln auf: 

I Zu Art. I (Änderung des Landschaftsgesetzes) 

Antrag Nr. 2 zu § 4a Abs. 9 (Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen) 

Friedhelm Ortgies (CDU) erläutert, bei Kompensationsmaßnahmen auf wechselnden 
Flächen reiche ein Vertrag mit einem anerkannten Träger aus. Es müsse nicht immer 
eine grundbuchliche Eintragung erfolgen. Es gehe also um eine Erleichterung, um Bü-
rokratieabbau. 

Johannes Remmel (GRÜNE) bittet um Auskunft, ob ein Vertrag per Handschlag ge-
meint sei. Ihn interessiere auch, ob es das in anderen Bundesländern gebe. 

StS Dr. Alexander Schink antwortet, die Regelung, dass Ausgleichsmaßnahmen auf 
wechselnden Flächen zulässig seien, gebe es nur in Nordrhein-Westfalen und nicht in 
anderen Bundesländern. 
Gesichert werden solle das Ganze dadurch, dass eine Stiftung die entsprechenden Fi-
nanzmittel erhalte und mit ihren Finanzmitteln die Realisierung der Kompensations-
maßnahmen dauerhaft sicherstelle. Ihre Durchführung durch Landwirte solle durch ei-
nen Vertrag nachgewiesen werden. Die Landesregierung sehe die rechtliche Sicherung 
darin, dass eine Stiftung als Trägerin der Kompensationsmaßnahmen existiere. Des-
halb reiche aus Sicht der Landesregierung anders als sonst, wo eine grundbuchliche 
Sicherung notwendig sei, ein schriftlicher Vertrag – ein Handschlag allein genüge 
nicht – mit demjenigen, der als Träger in Betracht komme, nämlich der Stiftung. 

Johannes Remmel (GRÜNE) fragt, ob die Stiftung schon existiere bzw. wann sie ge-
gründet werden solle. Wichtig sei auch, ob es um eine Stiftung für das gesamte Land 
oder um regionale Stiftungen gehe. 

StS Dr. Alexander Schink erwidert, es gebe in Westfalen und im Rheinland jeweils ei-
ne Stiftung, die die Landwirtschaftsverbände gegründet hätten. Im Rheinland heiße sie 
Stiftung Landwirtschaftliche Kulturpflege, und in Westfalen sei eine ähnliche Stiftung un-
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terwegs. Es gebe weitere Stiftungen, die von den Kreisen gemeinsam mit Naturschutz-
verbänden gegründet worden seien. Zudem sei es jedem unbenommen, eine solche 
Stiftung zu gründen. Das Land sei dazu weder willens noch in der Lage. Dies sei keine 
Landesaufgabe, sondern eine Aufgabe, die Private oder Kommunen erledigen könnten. 

Svenja Schulze (SPD) möchte wissen, ob sich das innerhalb der sonst proklamierten 
1:1-Umsetzung von EU-Recht bewege. 

StS Dr. Alexander Schink erläutert, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung sei ei-
ne Bundesregelung, die mit EU-Recht nichts zu tun habe. 

Antrag Nr. 3 zu § 5 Abs. 1 (Ersatzgeld) 

Das Ersatzgeld – so Friedhelm Ortgies (CDU) – solle spätestens fünf Jahre nach der 
Entrichtung zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege verwendet werden. Es solle keine zusätzliche Flächeninanspruchnahme bewirkt 
werden. Ursprünglich seien nur drei Jahre festgesetzt gewesen. Fünf Jahre gäben et-
was mehr Flexibilität, um das Geld den zuständigen Stellen zweckgebunden zufließen 
zu lassen. 

Antrag Nr. 5 zu § 11 (Beiräte) 

Johannes Remmel (GRÜNE) interessiert sich für die Begründung der Festsetzung. 

Friedhelm Ortgies (CDU) antwortet, man wolle in Zukunft die ständige Diskussion, wer 
in den Beiräten vertreten sei, ausschließen. Alle anerkannten Verbände seien vertreten, 
und man gewährleiste eine Parität zwischen Nutzern und Schützern. Vor allem der Mi-
nister habe sich von Anfang an dafür stark gemacht, dass dort jeder relevante Verband 
vertreten sei. 

Johannes Remmel (GRÜNE) erkundigt sich, ob das mit den Verbänden besprochen 
sei 

(StS Dr. Alexander Schink: Die wissen davon!) 

und ob es Einvernehmen gegeben habe. 

Friedhelm Ortgies (CDU) führt aus, er könne mit der Frage nichts anfangen. Die Ver-
bände seien unterrichtet worden, dass sie den Beiräten angehören sollten. 
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Antrag Nr. 8 zu § 34 (Wirkung der Schutzausweisung) 

Friedhelm Ortgies (CDU) macht deutlich, Antrag Nr. 8 sei eine Konkretisierung, um zu 
verhindern, dass Grundstückseigentümer Probleme mit der Haftungsregelung bekä-
men. 

Auf die Frage von Johannes Remmel (GRÜNE), welches Problem gelöst werden solle, 
entgegnet StS Dr. Alexander Schink, dass bei Naturdenkmalen häufig Maßnahmen 
aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht notwendig seien. Es gehe um die Frage, 
wer letztlich die Verantwortung für Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht habe. In 
der Praxis werde häufig darauf verwiesen, dass die Behörde, die die Unterschutzstel-
lung veranlasst habe – also die Kreise und kreisfreien Städte – ausschließlich die Ver-
kehrssicherungspflicht habe und nicht der Eigentümer. Andere meinten, dass ausdrück-
lich der Eigentümer die Verkehrssicherungspflicht erfüllen müsse. Hier sei eine Lösung 
gefunden worden, die die Eigentümerverantwortlichkeit grundsätzlich hochhalte, aller-
dings nur im Rahmen des Zumutbaren. Die Regelung diene der Konkretisierung, Klar-
stellung und Vereinfachung der Abwicklung der Verkehrssicherungspflicht in der Praxis. 

Antrag Nr. 10 zu § 43 (Nationalparke) 

Die Frage von Johannes Remmel (GRÜNE); ob es hier lediglich um die Zuständigkeit 
der Nationalparkverwaltung gehe, bejaht Vorsitzende Marie-Luise Fasse. 

Antrag Nr. 11 zu § 47a (Schutz der Alleen) 

Johannes Remmel (GRÜNE) äußert, hier werde einer Anregung aus der Anhörung ge-
folgt, die aber sehr viel weitergegangen sei, als lediglich auf das Kataster abzustellen. 
Ihn interessiere, warum nicht auch der in der Anhörung geforderte weitere Schutz der 
Alleen aufgenommen worden sei. 

Die Vorsitzende antwortet, das stehe schon im Gesetz. – Auch StS Dr. Alexander 
Schink bestätigt, dass der Schutz schon im Gesetz enthalten sei. 

II Zu Art. II (Änderung des Landesforstgesetzes) 

Antrag Nr. 1 

Friedhelm Ortgies (CDU) verweist auf die Begründung. Dort stehe, dass das Betreten 
des Waldes auf eigene Gefahr geschehe und sich der Erholungssuchende auf die Ge-
fahren einzustellen habe. Die Begründung liege in dem unsäglichen Urteil, das vor etwa 
zwei Jahren ergangen sei. Ein Waldbesitzer sei zur Rechenschaft gezogen worden, 
weil ein Waldbesucher über einen Ast gestolpert sei. Es solle Rechtssicherheit für 
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Waldbesitzer erreicht werden, um sie vor weiteren Schadensersatzansprüchen zu 
schützen. 

In vielen Presseveröffentlichungen – so Johannes Remmel (GRÜNE) – werde auf 
Vereinbarungen zwischen Ministerium, kommunalen Gliederungen und Waldbesitzern 
hingewiesen. Ihn interessiere, in welcher Weise das mit dieser Gesetzesänderung zu-
sammenhänge. Er wolle gerne wissen, ob es solcher Vereinbarungen bedürfe und ob 
sie eine gesetzliche Grundlage brauchten. Er verstehe den Zusammenhang nicht. 

StS Dr. Alexander Schink erläutert, zunächst brauche man eine gesetzliche Klarstel-
lung, wer die Verkehrssicherungspflicht im Wald habe und für welche Gefahren der Bür-
ger selber verantwortlich sei, wenn er den Wald aufsuche, um spazieren zu gehen, zu 
wandern, mit dem Fahrrad zu fahren oder andere Aktivitäten zu unternehmen. Denn es 
gebe eine Vollkaskomentalität von Mitbürgern, die die Gerichte bemühten, wenn sie im 
Wald über einen Ast stolperten. Die Rechtsprechung sei in dieser Frage etwas unklar. 
Er erinnere an das schon erwähnte Urteil aus Meschede. Dort sei im Zusammenhang 
mit einer typischen Waldgefahr ein Unfall passiert. Der Waldeigentümer sei zu Scha-
densersatz verurteilt worden.  
Man habe in dieser Regelung den Mainstream der Rechtsprechung zusammengefasst. 
In Niedersachsen gebe es eine ähnliche Regelung. Insbesondere wegen Kyrill bestehe 
ein erheblicher Bedarf klarzustellen, für welche Gefahren im Wald der Bürger selber 
einstehen müsse. Dies solle diese Regelung gewährleisten. 
Im Übrigen sei es notwendig, wenn Wanderwege eröffnet und damit neue Gefahren ge-
schaffen würden, eine Regelung zwischen dem Träger des Wanderwegs auf der einen 
Seite – meist die Kommunen – und den Waldeigentümern auf der anderen Seite zu tref-
fen, wer die Verantwortung für solche Schäden trage. Dies werde oft durch Vereinba-
rungen zwischen Waldeigentümern, Kommunen und Tourismusverbänden geregelt.  
Insofern gebe es zwar einen Zusammenhang zwischen beiden Regelungen, aber die 
Regelungswirkung sei unterschiedlich. Bei den Verträgen gehe es um die Frage, wer 
bei zwei Partnern, die gemeinsam einen solchen Weg eröffneten, die Haftung über-
nehme. Bei der gesetzlichen Regelung gehe es darum, welche individuellen Ansprüche 
der Bürger gegebenenfalls gegen den Waldeigentümer habe. 

III Zu Art. VI (Änderung der Verordnung zur Durchführung des Landschaftsgeset-
 zes) 

Antrag Nr. 3 zu § 19 (Befugnis zur Kennzeichnung) 

Johannes Remmel (GRÜNE) macht darauf aufmerksam, dass dieser Sachverhalt 
durch verschiedene Anschreiben an die Grünen herangetragen worden sei. Er könne 
nicht identifizieren, ob diese Lösung der alten Formulierung entspreche und ob sie in 
dieser Form den Wünschen der Wandervereine 1:1 entspreche oder ob durch sie alles 
weiter verkompliziert werde. 
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Holger Ellerbrock (FDP) antwortet, diese Lösung entspreche nicht hundertprozentig 
den Vorstellungen der Wandervereine. Insbesondere wendeten sich die Wandervereine 
dagegen, dass sie die Verhandlungen mit den Grundeigentümern selbst führen müss-
ten. Man sei allerdings der Überzeugung, dass dies zwingend notwendig sei. Denn über 
nichts lasse es sich so einfach reden, wie über das Geld und den Grund und Boden an-
derer Leute. Eigentlich habe man eine Selbstverständlichkeit ins Gesetz aufgenommen. 

Die Vorsitzende hält fest, damit habe man alle Änderungsanträge abgehandelt. 

Svenja Schulze (SPD) weist darauf hin, dass sich in den Änderungsanträgen wesentli-
che Kritikpunkte aus der Anhörung nicht wiederfänden: massive Reduzierung der Betei-
ligungsrechte von Ehrenamtlern; Wegfall der Klagerechte; das neue Gesetz stelle sich 
nicht auf die Herausforderung des Klimaschutzes ein und führe nicht zu einer Reduzie-
rung des Flächenverbrauchs. 

Holger Ellerbrock (FDP) stellt heraus, dass die Koalitionsfraktionen diese Fragen sehr 
intensiv diskutiert hätten. Man sei zu der Überzeugung gekommen, dass der jetzige 
Gesetzentwurf den politischen Prinzipien der Koalitionsfraktionen entspreche. Deshalb 
habe man ihn so eingebracht. 

Johannes Remmel (GRÜNE) stellt eine weitere Nachfrage. Es sei auf einen Paragra-
fen im Bundesnaturschutzgesetz hingewiesen worden, der die Konfliktlage zwischen 
gentechnisch veränderten Anpflanzungen und FFH und Vogelschutz beschreibe, und 
dass eigentlich eine Übernahme in Landesrecht nötig wäre. Er bitte um eine Stellung-
nahme der Landesregierung, wie sie den Sachverhalt einschätze und was passiere, 
wenn das nicht im Gesetz stehe. 

StS Dr. Alexander Schink antwortet, aktuell gebe es nach seiner Kenntnis keine Rege-
lung im Bundesnaturschutzgesetz, die diese Frage betreffe. Bei der Novellierung des 
Bundesnaturschutzgesetzes beabsichtige der Bundesminister, eine entsprechende Re-
gelung zu treffen. Es gebe sie noch nicht; der Referentenentwurf sei für September an-
gekündigt; die Novellierung solle bis 2009 abgeschlossen sein. 

Svenja Schulze (SPD) weist darauf hin, dass § 34 im geltenden Bundesnaturschutzge-
setz, der nicht von der Novellierung betroffen sei, noch in Landesrecht umgesetzt wer-
den müsse. 

StS Dr. Alexander Schink betont, § 34 sei bereits in der vergangenen Legislaturperio-
de in Landesrecht umgesetzt worden. Hier gehe es um die Verträglichkeitsprüfung nach 
FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Die entsprechenden rechtlichen Anforderungen seien in 
Landesrecht überführt. 

Friedhelm Ortgies (CDU) macht deutlich, man habe mit den Änderungsanträgen die 
politischen Schlüsse aus der Anhörung gezogen, die man für geboten gehalten habe. 
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Wenn nun beklagt werde, auf bestimmte Themen sei nicht eingegangen worden, wun-
dere er sich, dass dazu vonseiten der SPD keine Anträge vorlägen. 

(Svenja Schulze [SPD]): Wir haben das bestehende Gesetz gemacht!) 

Johannes Remmel (GRÜNE) gibt abschließend die Bewertung ab, der zentrale Satz 
der Anhörung sei von den Naturschutzverbänden gekommen: Diese Novellierung – von 
der Landesregierung vorgeschlagen und heute durch Anträge von der Koalitionsfraktio-
nen ergänzt – enthalte keinen einzigen Punkt, der wirklich zur Verbesserung des Natur-
schutzes in Nordrhein-Westfalen beitrage. – Das sei eine prägnante Aussage, die die 
Politik der Landesregierung und dieses Gesetz beschreibe. Mehr brauche man zu der 
Angelegenheit nicht zu sagen. 

Holger Ellerbrock (FDP) widerspricht. Er habe eben schon gesagt, dass das Gesetz 
der Überzeugung der Koalitionsfraktionen entspreche. Man mache ein modernes Na-
turschutzgesetz. Es sei praxisorientiert und am Konsens mit den Betroffenen ausgerich-
tet. Man nehme die Bürger beim Naturschutz mit und sage Ja zum Naturschutz. 

(Johannes Remmel [GRÜNE]): Herzlichen Glückwunsch!) 

Der Ausschuss beschließt Folgendes: 

Die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen zu dem Gesetzentwurf (siehe 
Drucksache 14/4470, S. 50 – 57) werden en bloc abgestimmt und mit den Stim-
men von CDU und FDP gegen die Stimmen der Grünen bei Enthaltung der SPD 
angenommen. 

Der so geänderte Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 14/3144 wird 
mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD und Grünen 
angenommen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht  
 
des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
 
 
zu dem Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/3144 
 
 
 
 
 
Gesetz zur Änderung des Landschaftsgesetzes sowie sonstiger Vorschriften 
 
 
 
 
 
Berichterstatterin   Abgeordnete Marie-Luise Fasse      CDU 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 14/3144 - wird in der vom Ausschuss 
beschlossenen Fassung angenommen.  
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Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Beschlüsse des Ausschusses 
 

Gesetz 
zur Änderung des Landschaftsgeset-
zes sowie sonstiger Vorschriften 
 

 Gesetz 
zur Änderung des Landschaftsgesetzes 
sowie sonstiger Vorschriften 
 

Artikel I 
 
Das Gesetz zur Sicherung des Natur-
haushalts und zur Entwicklung der Land-
schaft (Landschaftsgesetz - LG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 15. Dezember 
2005 (GV. NRW. 2006 S. 35), wird wie 
folgt geändert: 

  

 
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt 

geändert: 
 

a) Bei § 12b werden die Wörter 
„Klagerecht von Verbänden“ 
durch die Wörter „Rechtsbehelfe 
von Vereinen“ ersetzt. 

 
b) Bei § 14 werden die Wörter 

„Ökologie, Bodenordnung und 
Forsten“ durch die Wörter „Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz“ 
ersetzt. 

 
c) Bei § 15a werden nach dem 

Wort „Landschaftsplanung“ die 
Wörter „sowie stadtökologischer 
Fachbeitrag“ gestrichen. 

 
d) Bei § 17 wird das Wort „Entfal-

len“ durch die Wörter „Strategi-
sche Umweltprüfung bei der 
Landschaftsplanung“ ersetzt. 

 
e) Bei § 28 werden die Wörter „Ge-

nehmigung des Landschafts-
plans“ durch die Wörter „Anzeige 
des Landschaftsplans“ ersetzt. 

 

  
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt 

geändert: 
 

a) unverändert  
 
 
 
 
b) Bei § 14 werden die Wörter „Lan-

desanstalt für Ökologie, Boden-
ordnung und Forsten“ durch die 
Wörter „Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz“ 
ersetzt. 

 
c) unverändert 
 
 
 
 
d) unverändert  
 
 
 
 
e) unverändert  

 

f) Bei § 31 wird das Wort „Geneh-
migungsverfahren“ durch das 
Wort „Anzeigeverfahren“ ersetzt. 

 
g) Bei § 32 wird das Wort „Entfal-

len“ durch das Wort „Experimen-
tierklausel“ ersetzt. 

 f) unverändert 
 
 
 
g) unverändert  
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h) Bei § 34 werden nach dem Wort 

„Schutzausweisung“ das Komma 
und die Wörter „Bindungen für 
Brachflächen“ gestrichen. 

 
i) Nach § 47 wird die Angabe 

„§ 47a“ und die Wörter „Schutz 
der Alleen“ eingefügt. 

 
j) Bei § 74 wird das Wort "Entfal-

len" durch das Wort "Land-
schaftspläne" ersetzt.  

 
k) Bei § 76 werden die Wörter 

„Übergangsvorschrift für die Mit-
wirkung und das Klagerecht von 
Verbänden sowie für“ gestrichen. 

 
l) Bei § 86 wird das Wort „In-Kraft-

Treten“ durch die Wörter „In-
Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten, 
Berichtspflicht“ ersetzt. 

 

 
h)  unverändert 
 
 
 
 
i)  unverändert 
 
 
 
j) unverändert 
 
 
 
k)  unverändert 
 
 
 
 
l)  unverändert  

2. § 2b wird wie folgt geändert: 
 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„umfasst“ durch die Wörter „um-
fassen soll“ ersetzt. 

 

 2. Unverändert  

b) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende 
Fassung: 
 
„Bestandteile des Biotopverbunds 
sind: 
 
 
 
1. Nationalparke, 
2. gesetzlich geschützte Biotope, 
3. Naturschutzgebiete, 
4. Gebiete im Sinne des § 48a 

(„Natura 2000“), 
5. weitere geeignete Flächen und 

Elemente, 
 
wenn sie zur Erreichung des in 
Absatz 2 genannten Zieles geeig-
net sind.“ 

 
c) In Absatz 4 wird Satz 2 aufgeho-

ben. 
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3. § 2c Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
 „(3) Die Landwirtschaft trägt zur Struk-

turvielfalt in der landwirtschaftlich ge-
nutzten Kulturlandschaft durch die Er-
haltung und Anlage für den Natur-
haushalt bedeutsamer linearer und 
punktförmiger Landschaftselemente 
(Saumstrukturen, insbesondere Feld-
gehölze, Hecken, Raine und andere 
Trittsteinbiotope) bei. Eine ausrei-
chende naturraumbezogene Ausstat-
tung mit solchen Landschaftselemen-
ten soll angestrebt werden. Dazu die-
nen vorrangig langfristige vertragliche 
Vereinbarungen und Förderprogram-
me.“ 

 

 3.  Unverändert  

4. § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
 „(3) Nicht als Eingriffe gelten 
 

1. die land-, forst- und fischereiwirt-
schaftliche Bodennutzung, soweit 
dabei die Ziele und Grundsätze 
des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege berücksichtigt wer-
den. Diese Ziele und Grundsätze 
sind in der Regel berücksichtigt, 
wenn die in § 2c Abs. 4 bis 6 die-
ses Gesetzes genannten Anforde-
rungen bei der land-, forst- und fi-
schereiwirtschaftlichen Bodennut-
zung eingehalten werden.  

 
2. die Wiederaufnahme einer land-, 

forst- und fischereiwirtschaftlichen 
Bodennutzung, die auf Grund ver-
traglicher Vereinbarungen oder auf 
Grund der Teilnahme an öffentli-
chen Programmen zur Bewirt-
schaftungsbeschränkung zeitweise 
eingeschränkt oder unterbrochen 
war, soweit sie innerhalb von fünf 
Jahren nach Auslaufen der Bewirt-
schaftungsbeschränkungen erfolgt. 

 
3. die Beseitigung von durch Sukzes-

sion oder Pflege entstandenen 
Biotopen oder Veränderungen des 
Landschaftsbilds auf Flächen, die 
in der Vergangenheit rechtmäßig 
baulich oder für verkehrliche Zwe-

 4.  Unverändert  
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cke genutzt waren, bei Wiederauf-
nahme einer neuen Nutzung (Na-
tur auf Zeit), 

 
4. die Verlegung von Leitungen im 

baulichen Außenbereich im Bau-
körper von Straßen und befestig-
ten Wegen, soweit dabei angren-
zende Bäume nicht erheblich be-
schädigt werden, 

 
5. Unterhaltungsmaßnahmen auf 

Grund rechtlicher Verpflichtungen, 
 
6. notwendige Unterhaltungs- sowie 

Ausbaumaßnahmen zur Vermei-
dung der Sohlenvertiefung und zur 
Haltung eines gleichwertigen Was-
serstandes für die Schifffahrt auf 
dem Rhein,  

 
7. Erdwälle für den Lärmschutz an 

Straßen- und Schienenwegen. 
 
5. § 4a wird wie folgt geändert: 
 
 a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Der Verursacher ist zu ver-
pflichten, unvermeidbare Beein-
trächtigungen innerhalb einer von 
der zuständigen Behörde zu be-
stimmenden Frist durch Maßnah-
men des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege vorrangig aus-
zugleichen (Ausgleichsmaßnah-
men) oder in sonstiger Weise zu 
kompensieren (Ersatzmaßnah-
men). Ausgeglichen ist eine Beein-
trächtigung, wenn und sobald die 
beeinträchtigten Funktionen des 
Naturhaushalts wieder hergestellt 
sind und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht wiederhergestellt 
oder neu gestaltet ist. In sonstiger 
Weise kompensiert ist eine Beein-
trächtigung, wenn und sobald die 
beeinträchtigten Funktionen des 
Naturhaushalts in der betroffenen 
naturräumlichen Region in gleich-
wertiger Weise ersetzt sind oder 
das Landschaftsbild landschafts-
gerecht neu gestaltet ist.“ 

 

 5. § 4a wird wie folgt geändert: 
 

a) unverändert 
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b) Nach Absatz 2 werden folgende 

neue Absätze 3 bis 5 eingefügt: 
 
 „(3) Bei der Festsetzung von Art 

und Umfang der Kompensations-
maßnahmen sind die Programme 
und Pläne nach den §§ 15 und 16 
zu berücksichtigen. Hat ein Eingriff 
gleichzeitig positive Auswirkungen 
auf den Biotop- und Artenschutz, 
sind diese bei der Bewertung des 
Eingriffs und der Bemessung der 
Kompensationsmaßnahmen an-
gemessen zu berücksichtigen. 
Durch Auswahl und Kombination 
geeigneter Kompensationsflächen 
und –maßnahmen ist die Inan-
spruchnahme von Flächen für die-
se Zwecke auf das unabdingbar 
notwendige Maß zu beschränken. 
Die Flächeninanspruchnahme von 
landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen soll im Rahmen der Gesamt-
kompensation auch bei Eingriffen 
auf ökologisch höherwertigen Flä-
chen in der Regel nicht größer als 
diejenige für den Eingriff sein. 

 
(4) Zur Kompensation der Beein-
trächtigungen des Naturhaushalts 
kommen auch Pflegemaßnahmen 
und Maßnahmen einer naturver-
träglichen Bodennutzung in Be-
tracht, die der dauerhaften Ver-
besserung des Biotop- und Arten-
schutzes dienen sowie Maßnah-
men auf wechselnden Flächen, 
wenn deren Dauerhaftigkeit durch 
Vertrag des Verursachers mit ei-
nem geeigneten Maßnahmenträ-
ger gewährleistet ist. 
 
(5) Bei lang andauernden Eingrif-
fen hat der Verursacher auch vo-
rübergehende Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft durch 
Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege zu min-
dern. Können die Maßnahmen 
nach Beendigung des Eingriffs er-
halten werden, sind sie auf die 
Kompensation anzurechnen.“ 

 

 b)  unverändert 
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c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 

6 und erhält folgende Fassung: 
 
„(6) Bei der Auswahl und Durch-
führung von Kompensationsmaß-
nahmen sind solche vorrangig, die 
 
a) keine zusätzliche Flächeninan-

spruchnahme bewirken oder 
nach § 5a Abs. 1 bereits 
durchgeführt und anerkannt 
sind, 

 
b) auf eine ökologische Verbesse-

rung bestehender landwirt-
schaftlicher Bodennutzungen 
und vorhandener landschaftli-
cher Strukturen gerichtet sind, 

 
c) auf die Renaturierung nicht 

mehr benötigter versiegelter 
Flächen gerichtet sind oder 
diese Flächen der natürlichen 
Entwicklung überlassen sowie 
bei Neuversiegelungen eine 
Entsiegelung an anderer Stelle 
in dem betroffenen Raum be-
wirken, 

 
d) bei einer Beeinträchtigung von 

Waldfunktionen in waldreichen 
Gebieten eine Waldvermeh-
rung in waldarmen Regionen 
oder ortsnah einen Umbau von 
Waldbeständen in einen natur-
näheren Zustand vorsehen o-
der ortsnah andere Biotope im 
Rahmen des Biotopverbundes 
entwickeln, 

 
e) zugleich auch der Durchfüh-

rung von Maßnahmen zur Er-
füllung der Verpflichtungen 
nach der Richtlinie 2000/60/EG 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Okto-
ber 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maß-
nahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik die-
nen.“ 

 

 c)  unverändert 
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d) Die Absätze 4 bis 7 werden 

die Absätze 7 bis 10. 
 

 "d) Die Absätze 4 bis 5 werden die 
Absätze 7 bis 8. 

 
Nach Buchstabe d) werden die folgen-
den Buchstaben e) und f) angefügt: 
 
„e) Der bisherige Absatz 6 wird Ab-

satz 9 und erhält folgenden Wort-
laut: 
 
(9)  Die nach § 6 Abs. 1 und 4 zu-
ständigen Behörden können von 
dem Verursacher eine Sicherheits-
leistung bis zur Höhe der für die 
Kompensationsmaßnahmen vor-
aussichtlich entstehenden Kosten 
verlangen; für die Sicherheitsleis-
tung gelten die Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs sinn-
gemäß mit der Maßgabe, dass die 
Behörde die Form der Sicherheits-
leistung bestimmt. Die Flächen, für 
die Kompensationsmaßnahmen 
festgesetzt worden sind, können 
im Grundbuch durch Eintragung 
einer beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit gesichert werden. 
Die Flächen können auch durch 
Eintragung einer Baulast oder ver-
traglich gesichert werden, wenn 
dadurch eine der Eintragung einer 
beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit vergleichbare Siche-
rung gewährleistet ist. Bei Kom-
pensationsmaßnahmen auf wech-
selnden Flächen gilt die Kompen-
sationsverpflichtung als gewähr-
leistet, wenn der Verursacher den 
Abschluss eines Vertrages im Sin-
ne des § 4a Abs. 4 nachweist. 

 
f) Der bisherige Absatz 7 wird Ab-

satz 10.“ 
 

 
6. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
 „(1) Ist der Eingriff weder ausgleichbar 

noch in sonstiger Weise kompensier-
bar und gehen die Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege 
nicht vor, so ist vom Verursacher ein 
Ersatz in Geld zu leisten. Das Ersatz-

 6.  § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  
 
 „(1) Ist der Eingriff weder ausgleichbar 

noch in sonstiger Weise kompensierbar 
und gehen die Belange des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege nicht vor, 
so ist vom Verursacher ein Ersatz in 
Geld zu leisten. Das Ersatzgeld bemisst 
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geld bemisst sich nach den Gesamt-
kosten der unterbliebenen Ersatzmaß-
nahme. Bei erheblichen Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbilds bemisst 
sich die Ersatzzahlung nach deren 
Umfang und Schwere. Ist die Fläche 
für die Kompensation größer als die 
für den Eingriff, kann der Verursacher 
im Rahmen der Gesamtkompensation 
für den über die Eingriffsfläche hi-
nausgehenden Teil Ersatz in Geld leis-
ten. Das Ersatzgeld ist an den Kreis 
oder die kreisfreie Stadt zu entrichten. 
Das Ersatzgeld soll spätestens fünf 
Jahre nach der Entrichtung zweckge-
bunden für Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege 
verwendet werden. Das Ersatzgeld 
kann auch für die Aufstellung und 
Durchführung von Maßnahmen eines 
Landschaftsplans verwendet werden.“ 

 

sich nach den Gesamtkosten der unter-
bliebenen Ersatzmaßnahme. Bei erheb-
lichen Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbilds bemisst sich die Ersatzzah-
lung nach deren Umfang und Schwere. 
Ist die Fläche für die Kompensation 
größer als die für den Eingriff, kann der 
Verursacher im Rahmen der Gesamt-
kompensation für den über die Eingriffs-
fläche hinausgehenden Teil Ersatz in 
Geld leisten. Das Ersatzgeld ist an den 
Kreis oder die kreisfreie Stadt zu ent-
richten. Das Ersatzgeld soll spätestens 
fünf Jahre nach der Entrichtung zweck-
gebunden für Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege 
verwendet werden. Dabei hat die ökolo-
gische Verbesserung vorhandener 
Strukturen Vorrang vor der Inanspruch-
nahme neuer Flächen. Das Ersatzgeld 
kann auch für die Aufstellung und 
Durchführung von Maßnahmen eines 
Landschaftsplans verwendet werden.“ 

 
7. § 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 
„(1) Die Beauftragten der Land-
schaftsbehörden sowie der Landes-
anstalt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen dürfen Grundstücke betre-
ten und technische Untersuchungen 
vornehmen, soweit dies nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes geboten 
und eine vorherige Unterrichtung der 
Grundstückseigentümerinnen und -
eigentümer oder Grundstücksbesitze-
rinnen und -besitzer zeitnah in geeig-
neter Form erfolgt ist.“ 

 

 7. § 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
„(1) Die Beauftragten der Landschafts-
behörden sowie des Landesamtes für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen dürfen Grundstü-
cke betreten und technische Untersu-
chungen vornehmen, soweit dies nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes gebo-
ten und eine vorherige Unterrichtung der 
Grundstückseigentümerinnen und -
eigentümer oder Grundstücksbesitze-
rinnen und -besitzer zeitnah in geeigne-
ter Form erfolgt ist.“ 
 

8. § 11 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 erhält Satz 1 folgenden 
Wortlaut: 

 
 „Zur unabhängigen Vertretung der 

Belange von Natur und Landschaft 
werden bei den unteren Land-
schaftsbehörden Beiräte gebildet.“ 

 

 8. § 11 wird wie folgt geändert: 
 

a)  unverändert 
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b) Die Absätze 4 und 5 erhalten fol-

gende Fassung: 
 
 „(4) Der Beirat besteht aus 16 Mit-

gliedern; er setzt sich zusammen 
aus 
 
- acht Vertretern/innen der nach § 

12 anerkannten Vereine, davon 
mindestens je zwei Vertre-
tern/innen des Bundes für Um-
welt und Naturschutz Deutsch-
land e.V. (BUND), des Natur-
schutzbundes Deutschland e.V. 
(NABU) und der Landesgemein-
schaft Naturschutz und Umwelt 
Nordrhein-Westfalen e.V. (LNU) 
und einem/einer Vertreter/in der 
Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald Nordrhein-Westfalen e.V. 
(SDW), 

 
- zwei Vertretern/innen des regio-

nal zuständigen Landwirtschafts-
verbandes, 

 
- einem/einer Vertreter/in des 

Waldbauernverbandes Nord-
rhein-Westfalen e.V. , 

 
- einem/einer gemeinsamen Ver-

treter/in des Landesverbandes 
Gartenbau Rheinland e.V., des 
Landesverbandes Gartenbau 
Westfalen-Lippe e.V. und des 
Provinzialverbandes Rheinischer 
Obst- und Gemüsebauer e.V., 

 
- einem/einer Vertreter/in der nach 

§ 52 Landesjagdgesetz aner-
kannten Landesvereinigung der 
Jäger, 

 
- einem/einer Vertreter/in des Fi-

schereiverbandes Nordrhein-
Westfalen e.V., 

 
- einem/einer Vertreter/in des 

LandesSportBundes Nordrhein-
Westfalen e.V. und 

 
- einem/einer gemeinsamen Ver-

treter/in des Imkerverbandes 

 b) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgen-
de Fassung: 

 
 „(4) Der Beirat besteht aus 16 Mit-

gliedern; er setzt sich zusammen aus 
 
 

- acht Vertretern/innen der nach § 
12 anerkannten Vereine, davon je 
zwei Vertretern/innen des Bundes 
für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e.V. (BUND) und des 
Naturschutzbundes Deutschland 
e.V. (NABU), drei Vertretern/innen 
der Landesgemeinschaft Natur-
schutz und Umwelt Nordrhein-
Westfalen e.V. (LNU) und ei-
nem/einer Vertreter/in der Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald 
Nordrhein-Westfalen e.V. (SDW), 

 
 
- zwei Vertretern/innen des regional 

zuständigen Landwirtschaftsver-
bandes, 

 
- einem/einer Vertreter/in des Wald-

bauernverbandes Nordrhein-
Westfalen e.V. , 

 
- einem/einer gemeinsamen Vertre-

ter/in des Landesverbandes Gar-
tenbau Rheinland e.V., des Lan-
desverbandes Gartenbau Westfa-
len-Lippe e.V. und des Provinzial-
verbandes Rheinischer Obst- und 
Gemüsebauer e.V., 

 
- einem/einer Vertreter/in der nach § 

52 Landesjagdgesetz anerkannten 
Landesvereinigung der Jäger, 

 
 
- einem/einer Vertreter/in des Fi-

schereiverbandes Nordrhein-
Westfalen e.V., 

 
-  einem/einer Vertreter/in des Lan-

desSportBundes Nordrhein-
Westfalen e.V. und 

 
-  einem/einer gemeinsamen Vertre-

ter/in des Imkerverbandes Rhein-

- 183 -



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/4470 

 

 12 

Rheinland e.V. und des Landes-
verbandes Westfälischer und 
Lippischer Imker e.V.. 

 

land e.V. und des Landesverban-
des Westfälischer und Lippischer 
Imker e.V.. 

 
(5) Die Mitglieder des Beirats wer-
den aufgrund der Vorschläge der 
in Absatz 4 aufgeführten Vereini-
gungen von der Vertretungskör-
perschaft des Kreises oder der 
kreisfreien Stadt gewählt. In die 
Beiräte sollen nur Personen be-
stellt oder gewählt werden, die ihre 
Wohnung im Bezirk der Land-
schaftsbehörde haben. Bedienste-
te des Kreises oder der kreisfreien 
Stadt dürfen dem Beirat nicht an-
gehören. Soweit die nach Absatz 4 
vorschlagsberechtigten Vereini-
gungen von ihrem Vorschlagsrecht 
in einer von der Landschaftsbe-
hörde gesetzten angemessenen 
Frist keinen Gebrauch machen, 
können Beiratsmitglieder auch oh-
ne Vorschlag von der zuständigen 
Vertretungskörperschaft gewählt 
werden. Diese Mitglieder treten an 
die Stelle der Vertreter, für die kei-
ne Vorschläge gemacht worden 
sind.“ 

 

 (5) Die Mitglieder des Beirats werden 
aufgrund der Vorschläge der in Ab-
satz 4 aufgeführten Vereinigungen 
von der Vertretungskörperschaft des 
Kreises oder der kreisfreien Stadt 
gewählt. In die Beiräte sollen nur 
Personen bestellt oder gewählt wer-
den, die ihre Wohnung im Bezirk der 
Landschaftsbehörde haben. Bediens-
tete des Kreises oder der kreisfreien 
Stadt dürfen dem Beirat nicht ange-
hören. Soweit die nach Absatz 4 vor-
schlagsberechtigten Vereinigungen 
von ihrem Vorschlagsrecht in einer 
von der Landschaftsbehörde gesetz-
ten angemessenen Frist keinen 
Gebrauch machen, können Beirats-
mitglieder auch ohne Vorschlag von 
der zuständigen Vertretungskörper-
schaft gewählt werden. Diese Mit-
glieder treten an die Stelle der Ver-
treter, für die keine Vorschläge ge-
macht worden sind.“ 

 

9. § 11a erhält folgenden Wortlaut: 
 

"§ 11a 
Biologische Stationen 

 
Biologische Stationen als eingetrage-
ne Vereine führen mit Zustimmung der 
Landschaftsbehörden auch Aufgaben 
der Betreuung von besonders ge-
schützten Teilen von Natur und Land-
schaft, der fachlichen und praktischen 
Betreuung von Bewirtschaftern und 
Flächen im Rahmen des Vertragsna-
turschutzes und der Umsetzung von 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
durch. Die §§ 3a Abs. 1, 7 Abs. 4, 34 
Abs. 5 und 36 Abs. 2 bleiben unbe-
rührt.“ 
 

 9.  Unverändert  
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10. § 12 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 
 

 10.  Unverändert 

„(3) Einem vom Land anerkannten 
Verein ist Gelegenheit zur Stellung-
nahme und zur Einsicht in die ein-
schlägigen Sachverständigengutach-
ten zu geben 
 
1. bei der Vorbereitung von Verord-

nungen und anderen im Rang un-
ter dem Gesetz stehenden 
Rechtsvorschriften der für Natur-
schutz und Landschaftspflege zu-
ständigen Behörden, 

 
2. bei der Vorbereitung von Pro-

grammen und Plänen im Sinne der 
§§ 15 und 16,  

 
3. bei der Vorbereitung von Plänen 

im Sinne des § 35 Satz 1 Nr. 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 

 
4. bei der Vorbereitung von Pro-

grammen staatlicher und sonstiger 
öffentlicher Stellen zur Wiederan-
siedlung von Tieren und Pflanzen 
verdrängter wild lebender Arten in 
der freien Natur, 

 

  

5. vor der Erteilung von Genehmi-
gungen nach § 31 Abs. 3 des 
Wasserhaushaltsgesetzes, 

 
6. vor Befreiungen von Verboten und 

Geboten zum Schutz von Natur-
schutzgebieten, Nationalparken 
und Gebieten von gemeinschaftli-
cher Bedeutung und Europäischen 
Vogelschutzgebieten, 

 
7. in Planfeststellungsverfahren, die 

von Landesbehörden durchgeführt 
werden, soweit es sich um Vorha-
ben handelt, die mit Eingriffen in 
Natur und Landschaft verbunden 
sind. 

 
Sind keine oder nur geringfügige 
Auswirkungen auf Natur und Land-
schaft zu erwarten, kann von einer 
Mitwirkung abgesehen werden.“ 
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11. § 12b erhält folgende Fassung: 

 
„§ 12b 
Rechtsbehelfe von Vereinen 
 
(1) Ein nach § 12 anerkannter Verein 
kann, ohne in seinen Rechten verletzt 
zu sein, Rechtsbehelfe nach Maßgabe 
der Verwaltungsgerichtsordnung ein-
legen gegen 
 
1. Befreiungen von Verboten und 

Geboten zum Schutz von Natur-
schutzgebieten, Nationalparken 
und Gebieten von gemeinschaftli-
cher Bedeutung und Europäischen 
Vogelschutzgebieten, sowie 

 
2. Planfeststellungsbeschlüsse über 

Vorhaben, die mit Eingriffen in Na-
tur und Landschaft verbunden 
sind. 

 
Satz 1 gilt nicht, wenn ein dort ge-
nannter Verwaltungsakt aufgrund ei-
ner Entscheidung in einem verwal-
tungsgerichtlichen Streitverfahren er-
lassen worden ist. 

 

 11.  Unverändert 

(2) Rechtsbehelfe nach Absatz 1 sind 
nur zulässig, wenn der Verein 
 
1. geltend macht, dass der Erlass ei-

nes in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Verwaltungsaktes Vorschriften die-
ses Gesetzes, Rechtsvorschriften, 
die auf Grund oder im Rahmen 
dieses Gesetzes erlassen worden 
sind oder fortgelten, oder anderen 
Rechtsvorschriften, die bei Erlass 
des Verwaltungsaktes zu beachten 
und zumindest auch den Belangen 
des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu dienen bestimmt 
sind, widerspricht, 

 
2. in seinem satzungsgemäßen Auf-

gabenbereich, soweit sich die An-
erkennung darauf bezieht, berührt 
wird und 

 
3. zur Mitwirkung nach § 12 Abs. 3 

Nr. 6 und 7 berechtigt war und er 
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sich hierbei in der Sache geäußert 
hat oder ihm im Rahmen des § 12 
Abs. 3 keine Gelegenheit zur Äu-
ßerung gegeben worden ist. 

 
(3) Hat der Verein im Verwaltungsver-
fahren Gelegenheit zur Äußerung ge-
habt, ist er im Verfahren über den 
Rechtsbehelf mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen, die er im Verwal-
tungsverfahren nicht geltend gemacht 
hat, aber auf Grund der ihm überlas-
senen oder von ihm eingesehenen 
Unterlagen zum Gegenstand seiner 
Äußerung hätte machen können. 
 
(4) Ist der Verwaltungsakt dem Verein 
nicht bekannt gegeben worden, müs-
sen Widerspruch und Klage binnen 
eines Jahres erhoben werden, nach-
dem der Verein von dem Verwal-
tungsakt Kenntnis erlangt hat oder 
hätte erlangen können.“ 

 

  

12. § 14 wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Überschrift erhält folgenden 

Wortlaut: 
 
 „§ 14 
 Landesanstalt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen“ 

 

 12. § 14 wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Überschrift erhält folgenden 

Wortlaut: 
 
 „§ 14 
 Landesamt für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen“ 

 
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter 
„Landesanstalt für Ökologie, 
Bodenordnung und Forsten“ 
durch die Wörter „Landesan-
stalt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz“ ersetzt. 

 
 
bb) Die Nr. 3 wird aufgehoben. 
 
cc) Die bisherigen Nrn. 4 und 5 

werden die Nrn. 3 und 4. 
 

 b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter 
„Die Landesanstalt für Ökolo-
gie, Bodenordnung und Fors-
ten“ durch die Wörter „Das 
Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz“ er-
setzt. 

 
bb) Die Nr. 3 wird aufgehoben. 
 
cc) Die bisherigen Nrn. 4 und 5 

werden die Nrn. 3 und 4. 
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c) In Absatz 2 werden die Wörter 

„Landesanstalt für Ökologie, Bo-
denordnung und Forsten“ durch 
die Wörter „Landesanstalt für Na-
tur, Umwelt und Verbraucher-
schutz“ ersetzt. 

 

 c) In Absatz 2 werden die Wörter 
„der Landesanstalt für Ökologie, 
Bodenordnung und Forsten“ 
durch die Wörter „dem Lan-
desamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz“ ersetzt.“ 

 
13. In § 15 Abs. 2 wird das Wort „Gebiets-

entwicklungsplan“ jeweils durch das 
Wort „Regionalplan“ ersetzt. 

 

 13.  unverändert 

14. § 15a wird wie folgt geändert: 
 
a) In der Überschrift werden nach 

dem Wort „Landschaftsplanung“ 
die Wörter „sowie stadtökologi-
scher Fachbeitrag“ gestrichen. 

 

 14.  unverändert 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Als Grundlage für den Regio-
nalplan als Landschaftsrahmen-
plan und für den Landschaftsplan 
erarbeitet die Landesanstalt für 
Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen einen 
Fachbeitrag des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege. Der 
Fachbeitrag enthält 
 
1. die Bestandsaufnahme von 

Natur und Landschaft sowie 
die Auswirkungen bestehender 
Raumnutzungen, 

 
2. die Beurteilung des Zustandes 

von Natur und Landschaft nach 
Maßgabe der Ziele und Grund-
sätze des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege ein-
schließlich der sich daraus er-
gebenden Konflikte und 

 
3. die aus den Nummern 1 und 2 

herzuleitenden Leitbilder und 
Empfehlungen zur Sicherung, 
Pflege und Entwicklung von 
Natur und Landschaft sowie 
Angaben zum Biotopverbund.“ 

 

 b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Als Grundlage für den Regional-
plan als Landschaftsrahmenplan und 
für den Landschaftsplan erarbeitet 
das Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen einen Fachbeitrag des Na-
turschutzes und der Landschaftspfle-
ge. Der Fachbeitrag enthält 
 
1. die Bestandsaufnahme von Natur 

und Landschaft sowie die Aus-
wirkungen bestehender Raum-
nutzungen, 

 
2. die Beurteilung des Zustandes 

von Natur und Landschaft nach 
Maßgabe der Ziele und Grund-
sätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege einschließlich 
der sich daraus ergebenden Kon-
flikte und 

 
3. die aus den Nummern 1 und 2 

herzuleitenden Leitbilder und 
Empfehlungen zur Sicherung, 
Pflege und Entwicklung von Natur 
und Landschaft sowie Angaben 
zum Biotopverbund.“ 

 

c) Die Absätze 3 und 4 werden auf-
gehoben. 
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15. § 16 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
 „(1) Die örtlichen Erfordernisse und 

Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Ziele und Grundsätze des Na-
turschutzes und der Landschafts-
pflege sind im Landschaftsplan 
darzustellen und rechtsverbindlich 
festzusetzen. Dabei sind die sich 
aus den Grundsätzen des Natur-
schutzes und der Landschaftspfle-
ge nach § 2 ergebenden Anforde-
rungen untereinander und gegen-
über den sonstigen öffentlichen 
und privaten Belangen gerecht ab-
zuwägen. Der Geltungsbereich 
des Landschaftsplans erstreckt 
sich auf den baulichen Außenbe-
reich im Sinne des Bauplanungs-
rechts. Soweit ein Bebauungsplan 
Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 
Nrn. 11, 14 bis 18, 20, 24 bis 26 
des Baugesetzbuches trifft und 
über diese bauleitplanerische Si-
cherung hinaus weitergehende 
Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege erfor-
derlich sind, kann sich der Land-
schaftsplan unbeschadet der bau-
rechtlichen Festsetzungen auch 
auf diese Flächen erstrecken; die 
Festsetzung von Erschließungs-
maßnahmen nach § 26 Abs. 2 ist 
insoweit nicht zulässig. Satz 4 gilt 
entsprechend für Satzungen ge-
mäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 
3 des Baugesetzbuches.“ 

 

 15.  Unverändert 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach dem 
Wort „Ziele“ die Wörter „und 
Erfordernisse“ sowie nach dem 
Wort „Raumordnung“ die Wör-
ter „und Landesplanung“ ge-
strichen. 

 
bb) In Satz 2 werden nach dem 

Wort „Raumordnung“ die Wör-
ter „und Landesplanung“ ge-
strichen. 
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c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 
 „(4) Der Landschaftsplan besteht 

aus Karte, Begründung mit den 
Zielen und Zwecken sowie den 
wesentlichen Ergebnissen des 
Landschaftsplans (Umweltbericht), 
Text und Erläuterungen, er enthält 
insbesondere 
 
1. die Darstellung der Entwick-

lungsziele für die Landschaft 
(§ 18), 

2. die Festsetzung besonders ge-
schützter Teile von Natur und 
Landschaft (§§ 19 bis 23), 

3. die Kennzeichnung der Be-
standteile des Biotopverbunds 
(§ 2b) 

4. besondere Festsetzungen für 
die forstliche Nutzung (§ 25), 

5. die Entwicklungs-, Pflege- und 
Erschließungsmaßnahmen 
(§ 26).“ 

 

  

16. Nach § 16 wird der folgende neue § 17 
eingefügt: 
 
„§ 17 
Strategische Umweltprüfung bei der 
Landschaftsplanung 
 
(1) Bei der Aufstellung oder Änderung 
des Landschaftsplans ist eine Strate-
gische Umweltprüfung durchzuführen. 
Ist eine Strategische Umweltprüfung 
für das Plangebiet oder für Teile davon 
bereits in vorlaufenden Plänen durch-
geführt worden, soll sich die Strategi-
sche Umweltprüfung auf zusätzliche 
oder andere erhebliche Umweltaus-
wirkungen beschränken. Das Verfah-
ren muss den Anforderungen der 
§§ 14a, 14f und 14g Abs. 2 Nr. 6 und 8 
sowie der §§ 14h und 14i Abs. 1, 14k 
Abs. 1 und 14n des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung ent-
sprechen. Die Behörden- und Öffent-
lichkeitsbeteiligungen sind gleichzeitig 
mit den Verfahren nach § 27a bis c 
durchzuführen. Die Begründung zum 
Landschaftsplan erfüllt die Funktion 
eines Umweltberichtes nach § 14g des 
Gesetzes über die Umweltverträglich-

 16.  Unverändert 
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keitsprüfung. In die Begründung sind 
die voraussichtlich erheblichen Aus-
wirkungen auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2 
des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung genannten Schutzgü-
ter aufzunehmen.  

 
(2) Einer Strategischen Umweltprüfung 
bedarf es bei der Änderung eines 
Landschaftsplans nach § 29 Abs. 1 
und 2 nicht, wenn keine Anhaltspunkte 
für zusätzliche oder andere erhebliche 
Umweltauswirkungen bestehen. Im 
Verfahren nach § 27a bis c ist mit Be-
gründung darauf hinzuweisen, dass 
von der Durchführung einer Strategi-
schen Umweltprüfung abgesehen 
wird. Einer Strategischen Umweltprü-
fung bedarf es ferner nicht in den Fäl-
len des § 29 Abs. 3 und 4.  
 
(3) Die Strategische Umweltprüfung 
beim Landschaftsrahmenplan erfolgt 
nach den Vorschriften des Landespla-
nungsgesetzes.“ 

 

  

17. § 18 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 1 werden nach dem Wort 

„geben“ die Wörter „als räumlich-
fachliche Leitbilder“ eingefügt. 

 
b) In Satz 3 erhält Nr. 1 folgende 

Fassung: 
 
 „1. die Erhaltung einer mit na-

turnahen Lebensräumen oder 
sonstigen natürlichen Land-
schaftselementen reich oder viel-
fältig ausgestatteten Landschaft 
als Lebensraum für die land-
schaftstypischen Tier- und Pflan-
zenarten oder die Erhaltung einer 
gewachsenen Kulturlandschaft mit 
ihren biologischen und kulturhisto-
rischen Besonderheiten,“ 

 

 17.  Unverändert 

18. § 23 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
 „Der Schutz kann sich in bestimmten 

Gebieten auf den gesamten Bestand 
an Baumreihen, Hecken, Streuobstwie-
sen oder anderen Landschaftsbestand-
teilen erstrecken.“ 

 18.  Unverändert 
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19. § 26 erhält folgenden Wortlaut: 
 

"§ 26 
Entwicklungs-, Pflege- und Er-
schließungsmaßnahmen 

 
 (1) Der Landschaftsplan hat die Ent-

wicklungs-, Pflege- und Erschlie-
ßungsmaßnahmen festzusetzen, die 
zur Erreichung des Schutzzwecks der 
nach den §§ 19 bis 23 besonders zu 
schützenden Teile von Natur und 
Landschaft und zur Erhaltung der nach 
§ 62 gesetzlich geschützten Biotope er-
forderlich sind. Auf der Grundlage der 
Entwicklungsziele nach § 18 kann der 
Landschaftsplan zur Verwirklichung der 
Ziele und Grundsätze nach den §§ 1 
und 2 weitere Maßnahmen zur Siche-
rung und Verbesserung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts oder des Landschaftsbildes, der 
Pflege und Entwicklung eines Biotop-
verbundsystems sowie der Kulturland-
schaft und des Erholungswertes von 
Natur und Landschaft (Landschafts-
entwicklung) festsetzen. 

 

 19.  Unverändert 

(2) Unter die Maßnahmen nach Absatz 
1 fallen insbesondere die 
 
1. Anlage, Wiederherstellung oder 

Pflege naturnaher Lebensräume 
(Biotope), einschließlich der 
Maßnahmen zum Schutz und zur 
Pflege der Lebensgemeinschaf-
ten sowie der Tiere und Pflanzen 
wildlebender Arten, insbesonde-
re der geschützten Arten im Sin-
ne des Fünften Abschnitts des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 

2. Anlage, Pflege oder Anpflanzung 
ökologisch auch für den Biotop-
verbund bedeutsamer sowie cha-
rakteristischer landschaftlicher 
Strukturen und Elemente wie 
Streuobstwiesen, Flurgehölze, 
Hecken, Bienenweidegehölze, 
Schutzpflanzungen, Alleen, 
Baumgruppen und Einzelbäume, 

3. Maßnahmen, die Verpflichtungen 
der Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und 

  

- 192 -



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/4470 

 

 21

des Rates vom 23.0ktober 2000 
zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik erfüllen, 

4. Herrichtung von geschädigten 
oder nicht mehr genutzten 
Grundstücken einschließlich der 
Entsiegelung, Beseitigung verfal-
lener Gebäude oder sonstiger 
störender Anlagen, die auf Dauer 
nicht mehr genutzt werden, 

5. Pflegemaßnahmen zur Erhaltung 
oder Wiederherstellung des 
Landschaftsbildes, 

6. Pflege und Entwicklung von cha-
rakteristischen Elementen der 
Kulturlandschaft, 

7. Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen für im besiedelten Be-
reich vorhandene landschaftliche 
Strukturen und Elemente insbe-
sondere im Hinblick auf ihre Be-
deutung für den Biotopverbund 
und 

8. Maßnahmen für die landschafts-
gebundene und naturverträgliche 
Erholung. 

 

  

(3) Die Festsetzungen nach Absatz 2 
werden bestimmten Grundstücksflä-
chen zugeordnet. Soweit nicht Gründe 
des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege entgegen stehen, ist es 
auch zulässig, Festsetzungen nach 
Absatz 2 einem im Landschaftsplan 
abgegrenzten Landschaftsraum zuzu-
ordnen, ohne dass die Festsetzungen 
an eine bestimmte Grundstücksfläche 
gebunden werden.“ 

 

  

20. § 28 erhält folgende Fassung: 
 
„§ 28 
Anzeige des Landschaftsplans 
 
(1) Der Landschaftsplan ist der höhe-
ren Landschaftsbehörde anzuzeigen. 
 
(2) Die höhere Landschaftsbehörde 
kann innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang der Anzeige geltend machen, 
dass der Landschaftsplan nicht ord-
nungsgemäß zustande gekommen ist 

 20.  Unverändert 
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oder diesem Gesetz, den aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen oder 
sonstigen Rechtsvorschriften wider-
spricht. Der Landschaftsplan darf nur 
in Kraft gesetzt werden, wenn die hö-
here Landschaftsbehörde die Verlet-
zung von Rechtsvorschriften nicht in-
nerhalb der in Satz 1 bezeichneten 
Frist geltend gemacht oder wenn sie 
vor Ablauf der Frist erklärt hat, dass 
sie keine Verletzung von Rechtsvor-
schriften geltend macht.  
 
(3) Der Träger der Landschaftspla-
nung ist verpflichtet, die von der höhe-
ren Landschaftsbehörde nach Absatz 
2 geltend gemachten Verstöße auszu-
räumen.“ 

 
21. § 28a wird wie folgt geändert: 
 

a) Satz 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 
 „Die erfolgte Durchführung des 

Anzeigeverfahrens ist durch den 
Träger der Landschaftsplanung 
ortsüblich bekannt zu machen.“ 

 
b) In Satz 2 werden nach dem Wort 

„ist“ die Wörter „mit Erläuterung“ 
gestrichen. 

 

 21.  Unverändert 

22. § 29 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 wird das Wort „Ge-
nehmigung“ jeweils durch das Wort 
„Anzeige“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 5 Satz 1 werden nach 

dem Wort „Ziele“ die Wörter „oder 
Erfordernisse“ sowie nach dem 
Wort „Raumordnung“ die Wörter 
„und Landesplanung“ gestrichen. 

 

 22.  Unverändert 

23. § 30 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 erhält die Nr. 2 folgen-

den Wortlaut: 
 
 „2. ein Beschluss des Trägers 

der Landschaftsplanung nicht ge-
fasst, ein Anzeigeverfahren nicht 
durchgeführt oder die Durchfüh-
rung des Anzeigeverfahrens nicht 

 23.  Unverändert 
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ortsüblich bekannt gemacht wor-
den ist.“ 

 
b) In Absatz 3 Satz 1 werden die 

Wörter „in Fällen der Nummer 1 
innerhalb eines Jahres, in Fällen 
der Nummer 2“ gestrichen und das 
Wort „sieben“ durch das Wort 
„zwei“ ersetzt. 

 

  

c) In Absatz 4 wird das Wort „Ge-
nehmigung“ durch die Wörter 
„Durchführung des Anzeigeverfah-
rens“ ersetzt. 

 

  

24. In § 31 wird in der Überschrift und im 
Text das Wort „Genehmigungsverfah-
ren“ durch das Wort „Anzeigeverfah-
ren“ ersetzt. 

 

 24.  Unverändert 

25. Nach § 31 wird der folgende § 32 ein-
gefügt: 

 
„§ 32 
Experimentierklausel 
 
Die Träger der Landschaftsplanung 
können neue Inhalte des Landschafts-
plans und neue Formen der Mitwir-
kung bei der Aufstellung des Land-
schaftsplanes erproben. Die Erpro-
bung kann sich insbesondere erstre-
cken auf: 
 
1. die Darstellung geeigneter Kom-

pensationsflächen und die Be-
schreibung hierfür geeigneter 
Kompensationsmaßnahmen, 

2. die Darstellung von Flächen, die 
im Rahmen eines Ökokontos nach 
§ 5a geführt werden oder für ein 
solches geeignet sind (Flächen-
pool) und  

3. die aktive Einbindung der Bürge-
rinnen und Bürger, Behörden, Ver-
bände und Institutionen in den Pla-
nungsprozess.“ 

 

 25.  Unverändert 
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26. § 34 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift erhält folgenden 
Wortlaut: 

 
„§ 34 
Wirkung der Schutzausweisung“ 

 
b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 1 

Abs. 3“ durch die Angabe „§ 2c 
Abs. 1“ ersetzt. 

 

 26.  § 34 wird wie folgt geändert: 
 

a)  unverändert 
 
 
 
 
 
 
b)  unverändert  

  c)  - neu - 
Nach Absatz 4b wird folgender 
neuer Absatz 4c eingefügt: 
 
„(4c) Maßnahmen aus Gründen 
der Verkehrssicherungspflicht 
bleiben von den Verboten nach 
den Absätzen 1 bis 4 unberührt. 
Sie obliegen den Grundstücksei-
gentümerinnen und -
eigentümern oder den 
Grundstücksbesitzerinnen und -
besitzern ausschließlich im 
Rahmen des Zumutbaren und 
sind vor ihrer Durchführung der 
unteren Landschaftsbehörde an-
zuzeigen. Maßnahmen zur Ab-
wehr einer unmittelbar drohen-
den gegenwärtigen Gefahr, sind 
der unteren Landschaftsbehörde 
nachträglich unverzüglich anzu-
zeigen." 
 

27. § 36 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Abs. 1 erhält Satz 2 folgenden 
Wortlaut: 

 
 „Die Durchführung forstlicher Maß-

nahmen soll einschließlich der Zu-
ständigkeit zum Abschluss von 
vertraglichen Vereinbarungen nach 
Abs. 2 Satz 1 auf den Landesbe-
trieb Wald und Holz übertragen 
werden.“ 

 

 27.  Unverändert 

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
 „(2) Die Durchführung der Maß-

nahmen nach Absatz 1 soll unbe-
schadet der Vorschriften der §§ 38 
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bis 41 vorrangig vertraglich gere-
gelt werden; dies gilt insbesondere 
auch für Festsetzungen nach § 26 
Abs. 3. Kommt eine vertragliche 
Regelung nicht zustande, kann für 
die Umsetzung von Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen nach 
§ 26 Abs. 3 ein Bodenordnungs-
verfahren nach § 41 durchgeführt 
werden.“ 

 
28. § 36a wird wie folgt neu gefasst: 

 
 "§ 36a 
 Gesetzliches Vorkaufsrecht des 
 Trägers der Landschaftsplanung 
 
Dem Träger der Landschaftsplanung 
steht im Geltungsbereich eines Land-
schaftsplans für die Umsetzung der 
im Landschaftsplan nach §§ 20, 22, 
23 sowie 26 getroffenen Festsetzun-
gen ein Vorkaufsrecht beim Kauf von 
Grundstücken zu. Das Vorkaufsrecht 
kann nur binnen zwei Monaten nach 
Mitteilung des Kaufvertrages durch 
Verwaltungsakt gegenüber dem Ver-
käufer ausgeübt werden. Das Vor-
kaufsrecht steht dem Träger der 
Landschaftsplanung nicht zu beim 
Kauf von Rechten nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz und von Erb-
baurechten. Das Vorkaufsrecht darf 
bei bebauten Grundstücken nur aus-
geübt werden, wenn dies im öffentli-
chen Interesse geboten ist und die 
Ziele und Grundsätze des Natur-
schutzes anders nicht zu verwirkli-
chen sind. Das Vorkaufsrecht ist aus-
geschlossen, wenn der Eigentümer 
das Grundstück an seinen Ehegatten 
oder an eine Person veräußert, die 
mit ihm in gerader Linie verwandt 
oder verschwägert oder in der Seiten-
linie bis zum dritten Grad verwandt ist 
sowie bei einer Veräußerung zwi-
schen Lebenspartnern oder Lebens-
partnerinnen einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft. Beabsichtigt der 
Träger das Vorkaufsrecht im Gel-
tungsbereich eines Landschaftspla-
nes oder für einen abgegrenzten 
Landschaftsraum nicht auszuüben, ist 
dies durch den Träger zu beschlie-

 28.  Unverändert 
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ßen. Der Beschluss ist ortsüblich be-
kannt zu machen.“ 

 
29. § 38 wird wie folgt neu gefasst: 

 
"§ 38 
Verpflichtung der Grundstückseigen-
tümer oder -besitzer zur Durchführung 
von Maßnahmen 
 
 
Nach § 26 Abs. 3 S. 1 festgesetzte 
Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen 
können im Rahmen des Zumutbaren 
den Grundstückseigentümerinnen und 
-eigentümern oder Grundstücksbesit-
zerinnen und -besitzern aufgegeben 
werden.“ 

 

 29.  Unverändert 

30. In § 39 wird die Angabe „§ 38 Abs. 3 
Satz 2“ durch die Angabe „§ 38“ er-
setzt. 

 

 30.  „In § 39 wird Satz 1 wie folgt neu ge-
fasst: 

 
 Sind die Voraussetzungen des § 38 

nicht gegeben, so kann die untere 
Landschaftsbehörde den Eigentümer 
oder Besitzer eines Grundstücks zur 
Duldung der im Landschaftsplan fest-
gesetzten Entwicklungs- und Pflege-
maßnahmen verpflichten, wenn die zu 
duldende Maßnahme nicht zu unzu-
mutbaren Beeinträchtigungen in der 
Nutzung oder Bewirtschaftung des 
Grundstücks führt.“ 

 
31. § 42a wird wie folgt geändert: 
 

a) In Abs. 1 Satz 1 und 3 werden je-
weils nach dem Wort „Raumord-
nung“ die Wörter „und Landespla-
nung“ gestrichen. 

 
b) In Absatz 2 werden die Sätze 2 

und 3 aufgehoben. 
 
c) In Absatz 3 wird Satz 2 aufgeho-

ben. 
 

 31.  Unverändert 

32. § 42e Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
„(2) Zur Sicherung eines Naturschutz-
gebietes, Naturdenkmals oder eines 
geschützten Landschaftsbestandteils 
kann eine Anordnung nach Absatz 1 
auch im Geltungsbereich eines 

 32.  Unverändert 
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rechtsverbindlichen Landschaftsplans 
durch die untere Landschaftsbehörde 
erlassen werden.“ 

 
33. § 43 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 3 wird folgender Satz 2 

angefügt: 
 
 „Sie sind nachrichtlich in den Land-

schaftsplan zu übernehmen.“ 
 
b) Nach Absatz 3 wird der folgende 

neue Absatz 4 eingefügt: 
 
 „(4) Für die Erteilung von Befrei-

ungen nach § 69 Abs. 1 Sätze 1 
und 2 von den Geboten und Ver-
boten der Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 ist die Verwaltung des 
Nationalparks zuständig. § 71 
Abs. 4 gilt entsprechend. § 69 
Abs. 1 Sätze 3 bis 5 und Abs. 2 
finden keine Anwendung.“ 

 

 33. § 43 wird wie folgt geändert: 
 
a)  unverändert 
 
 
 
 
 
b)  Nach Absatz 3 wird der folgende neue 

Absatz 4 eingefügt: 
 
 „(4) Die Verwaltung des Nationalparks 

ist zuständig für 
 

1. die Überwachung der durch eine 
Rechtsverordnung nach Absatz 1 
festgelegten Gebote und Verbote 
und 

2. für die Erteilung von Befreiungen 
nach § 69 Abs. 1 Sätze 1 und 2 
von den Geboten und Verboten 
dieser Rechtsverordnung. § 71 
Abs. 4 gilt entsprechend. § 69 
Abs. 1 Sätze 3 bis 5 und Abs. 2 
finden keine Anwendung.“  

 
34. § 47 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

 
„(1) Mit öffentlichen Mitteln geförderte 
Anpflanzungen außerhalb des Waldes 
und im baulichen Außenbereich im 
Sinne des Bauplanungsrechts und 
Wallhecken sind gesetzlich geschützte 
Landschaftsbestandteile. Dies gilt 
nicht für Begleitgrün von Verkehrsan-
lagen; § 47a bleibt unberührt. Einer 
besonderen Ausweisung gemäß §§ 19 
bis 23 bedarf es nicht.“ 

 

 34. Unverändert 

35. Nach § 47 wird folgender neuer § 47a 
eingefügt: 
 
„§ 47a  
Schutz der Alleen 
 
(1) Alleen an öffentlichen oder privaten 
Verkehrsflächen und Wirtschaftswe-
gen sind gesetzlich geschützt. Die Be-
seitigung von Alleen sowie alle Maß-
nahmen, die zu deren Zerstörung, Be-

 35. Nach § 47 wird folgender neuer § 47a 
eingefügt: 

 
 „§ 47a  
 Schutz der Alleen 
 
 (1) Alleen an öffentlichen oder priva-

ten Verkehrsflächen und Wirtschafts-
wegen sind gesetzlich geschützt. Die 
Beseitigung von Alleen sowie alle 
Maßnahmen, die zu deren Zerstörung, 
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schädigung oder nachteiligen Verän-
derung führen können, sind verboten. 
Pflegemaßnahmen und die bestim-
mungsgemäße Nutzung werden hier-
durch nicht berührt. Darüber hinaus-
gehende Maßnahmen, die aus zwin-
genden Gründen der Verkehrssicher-
heit erforderlich sind und für die keine 
anderen Maßnahmen zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit durchgeführt 
werden können, sind der unteren 
Landschaftsbehörde anzuzeigen. Er-
satzpflanzungen sind in Abstimmung 
mit der unteren Landschaftsbehörde 
durchzuführen.  

 

Beschädigung oder nachteiligen Ver-
änderung führen können, sind verbo-
ten. Pflegemaßnahmen und die be-
stimmungsgemäße Nutzung werden 
hierdurch nicht berührt. Darüber hi-
nausgehende Maßnahmen, die aus 
zwingenden Gründen der Verkehrssi-
cherheit erforderlich sind und für die 
keine anderen Maßnahmen zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit durchge-
führt werden können, sind der unteren 
Landschaftsbehörde anzuzeigen. Er-
satzpflanzungen sind in Abstimmung 
mit der unteren Landschaftsbehörde 
durchzuführen.  

 
(2) Um den Alleenbestand nachhaltig 
zu sichern und zu entwickeln, sollen 
von den für die öffentlichen Verkehrs-
flächen zuständigen Behörden recht-
zeitig und in ausreichendem Umfang 
Neuanpflanzungen vorgenommen 
werden. Andere Behörden können im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit, insbe-
sondere bei der Festsetzung von Kom-
pensationsmaßnahmen nach § 6 Abs. 
1, entsprechende Sicherungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen ergreifen.“ 

 

 (2) Um den Alleenbestand nachhaltig 
zu sichern und zu entwickeln, sollen 
von den für die öffentlichen Verkehrs-
flächen zuständigen Behörden recht-
zeitig und in ausreichendem Umfang 
Neuanpflanzungen vorgenommen 
werden. Andere Behörden können im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit, insbe-
sondere bei der Festsetzung von 
Kompensationsmaßnahmen nach § 6 
Abs. 1, entsprechende Sicherungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen ergrei-
fen.“ 
 
„(3) Das Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz führt ein lan-
desweites Kataster der nach Absatz 1 
gesetzlich geschützten Alleen.“ 

 
 

36. In § 48 Abs. 1 werden die Wörter 
„Landesanstalt für Ökologie, Boden-
ordnung und Forsten“ durch die Wör-
ter „Landesanstalt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz“ ersetzt. 

 

 36.  „In § 48 Abs. 1 werden die Wörter „der 
Landesanstalt für Ökologie, Boden-
ordnung und Forsten“ durch die Wör-
ter „dem Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz“ ersetzt.“ 

 
37. In § 48a wird die Angabe „§§ 32 bis 

38“ durch die Angabe „§§ 33 Abs. 1 
Satz 2 und 3, 35 Satz 1 Nr. 1 und 
Satz 2, 36, 37 Abs. 1 und 38“ ersetzt. 

 

 37. Unverändert 

38. In § 48b Abs. 1 werden die Wörter 
„Landesanstalt für Ökologie, Boden-
ordnung und Forsten“ durch die Wör-
ter „Landesanstalt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz“ ersetzt. 

 

 38. „In § 48b Abs. 1 werden die Wörter 
„die Landesanstalt für Ökologie, Bo-
denordnung und Forsten“ durch die 
Wörter „das Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz“ er-
setzt.“ 
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39. § 62 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 erhalten die Nrn. 1 bis 

4 folgenden Wortlaut: 
 

„1. Natürliche oder naturnahe un-
verbaute Bereiche fließender 
und stehender Binnengewäs-
ser einschließlich ihrer Ufer 
und der dazugehörigen uferbe-
gleitenden natürlichen oder na-
turnahen Vegetation sowie ih-
rer natürlichen oder naturna-
hen Verlandungsbereiche, Alt-
arme und regelmäßig über-
schwemmten Bereiche, 

2. Moore, Sümpfe, Röhrichte, 
seggen- und binsenreiche 
Nasswiesen, Quellbereiche, 
Binnenlandsalzstellen, 

3. offene Binnendünen, natürliche 
Felsbildungen, offene natürli-
che Block-, Schutt- und Geröll-
halden, Lehm- und Lösswände, 
Zwergstrauch-, Ginster- und 
Wacholderheiden, Borstgras-
rasen, artenreiche Magerwie-
sen und -weiden, Trockenra-
sen, natürliche Schwermetall-
rasen, Wälder und Gebüsche 
trockenwarmer Standorte, 

4. Bruch-, Sumpf- und Auwälder, 
Schlucht- Blockhalden- und 
Hangschuttwälder.“ 

 

 39.  § 62 wird wie folgt geändert: 
 

a)  unverändert 
 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
 „(2) Die untere Landschaftsbehör-

de kann im Einzelfall Ausnahmen 
zulassen, wenn die Beeinträchti-
gungen der Biotope ausgeglichen 
werden können oder die Maßnah-
men aus überwiegenden Gründen 
des Gemeinwohls erforderlich sind. 
Entsprechendes gilt für Pläne, 
durch die Rechte Dritter zur Durch-
führung von Maßnahmen im Sinne 
von Absatz 1 rechtsverbindlich be-
gründet werden sollen. In diesen 
Plänen sind für die erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen ver-
bindliche Regelungen zu treffen. 
Eine Ausnahme kann auch zuge-
lassen werden, wenn während der 

 b)  unverändert 
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Laufzeit vertraglicher Vereinbarun-
gen oder der Teilnahme an öffent-
lichen Programmen zur Bewirt-
schaftungsbeschränkung ein Bio-
top im Sinne des Absatzes 1 ent-
standen ist. Werden Ausnahmen 
für Maßnahmen zugelassen, die 
aus überwiegenden Gründen des 
Gemeinwohls notwendig sind, ver-
pflichtet die untere Landschaftsbe-
hörde den Verursacher der Maß-
nahme zu Kompensationsmaß-
nahmen oder zur Zahlung eines 
Ersatzgeldes; hierfür sind § 4a 
Abs. 2 und § 5 Abs. 1 anzuwen-
den.“ 

 
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 und 3 werden jeweils 
die Wörter „Landesanstalt für 
Ökologie, Bodenordnung und 
Forsten“ durch die Wörter 
„Landesanstalt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz“ 
ersetzt. 

 
 
bb) In Satz 2 werden nach dem 

Wort „Eigentümer“ die Wörter 
„und die nach § 12 anerkann-
ten Vereine“ gestrichen. 

 
 
cc) Nach Satz 5 wird folgender 

Satz 6 angefügt: 
 

„Die Vorschriften gelten auch 
bei Änderungen der geschütz-
ten Biotope.“ 

 

 c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

„aa) In Satz 1 und 3 werden 
jeweils die Wörter „die 
Landesanstalt für Ökolo-
gie, Bodenordnung und 
Forsten“ durch die Wörter 
„das Landesamt für Na-
tur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz“ ersetzt.“ 

 
bb) In Satz 2 werden nach 

dem Wort „Eigentümer“ 
die Wörter „und die nach 
§ 12 anerkannten Verei-
ne“ gestrichen. 

 
cc) Nach Satz 5 wird folgen-

der Satz 6 angefügt: 
 
 „Die Vorschriften gelten 

auch bei Änderungen der 
geschützten Biotope.“ 

 
d) In Absatz 5 wird folgender Satz 2 

angefügt: 
 
 „Dies gilt auch für Flächen in 

rechtsverbindlichen Bebauungs-
plänen, die für eine andere Nut-
zung vorgesehen sind, für den 
Zeitraum zwischen der Zulässigkeit 
und der Verwirklichung der geplan-
ten Nutzung.“ 

 

 d) Absatz 5 erhält folgende Fas-
sung: 
 
"(5) Die in § 4 Abs. 3 Nr. 3 auf-
geführten Flächen bleiben von 
den Verboten nach Absatz 1 un-
berührt. Dies gilt auch für Flä-
chen in rechtsverbindlichen Be-
bauungsplänen, die für eine an-
dere Nutzung vorgesehen sind, 
für den Zeitraum zwischen der 
Zulässigkeit und der Verwirkli-
chung der geplanten Nutzung.“ 
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40. § 67 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt ge-

fasst: 
 
 „Nicht als Tiergehege gelten Anlagen, 

in denen ausschließlich Schalenwild 
im Sinne des § 2 Abs. 3 des Bundes-
jagdgesetzes gehalten wird, sowie An-
lagen zur Haltung von Vogelarten, 
ausgenommen Anlagen zur Haltung 
von Greifvögeln, Eulen und Störchen.“ 

 

 40.  Unverändert 

41. § 69 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 werden die Sätze 2 bis 

5 ersetzt durch die folgenden Sät-
ze 2 bis 7: 

 
 „In der Befreiung kann eine Geld-

leistung im Sinne des § 5 ange-
ordnet werden. Der Beirat bei der 
unteren Landschaftsbehörde kann 
einer beabsichtigten Befreiung mit 
der Folge widersprechen, dass die 
Vertretungskörperschaft des Krei-
ses oder der kreisfreien Stadt über 
den Widerspruch zu unterrichten 
ist. Hat der Beirat nicht innerhalb 
von sechs Wochen nach Aufforde-
rung eine Stellungnahme abgege-
ben, so kann die untere Land-
schaftsbehörde ohne die Stellung-
nahme entscheiden. Hält die Ver-
tretungskörperschaft den Wider-
spruch für berechtigt, muss die un-
tere Landschaftsbehörde die Be-
freiung versagen. Wird der Wider-
spruch für unberechtigt gehalten, 
hat die untere Landschaftsbehörde 
die Befreiung zu erteilen. Die Wei-
sungsbefugnis der Landschaftsbe-
hörden nach § 8 Abs. 3 bleibt un-
berührt.“ 

 

 41.  Unverändert 

b) Absatz 1a wird aufgehoben. 
 
c) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 

„Sie“ durch das Wort „Er“ ersetzt. 
 

  

42. § 73 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 wird die Angabe „(1)“ 

gestrichen. 
 

 42.  Unverändert 
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b) Die Absätze 2 und 3 werden auf-
gehoben. 

 
43. Nach § 73 wird folgender § 74 neu 

eingefügt: 
 

„§ 74 
Landschaftspläne 
 
(1) § 16 Abs. 4 Nr. 3 gilt nicht für Land-
schaftspläne, mit deren öffentlicher 
Auslegung nach § 27c in der bis zum 
… (Einsetzen: Datum des In-Kraft-
Tretens dieses Gesetzes) geltenden 
Fassung begonnen wurde oder deren 
öffentliche Auslegung von der Vertre-
tungskörperschaft bis zum … (Einset-
zen: Datum des In-Kraft-Tretens die-
ses Gesetzes) beschlossen worden 
ist. 

 

 43.  Unverändert 

(2) Genehmigungsverfahren nach 
§ 28, die vor dem … (Einsetzen: Da-
tum des In-Kraft-Tretens dieses Ge-
setzes) förmlich eingeleitet worden 
sind, werden nach den bis zu diesem 
Datum geltenden Bestimmungen ab-
geschlossen. 
 

  

(3) Festsetzungen in Landschaftsplä-
nen, die auf der Grundlage der bishe-
rigen Fassungen dieses Gesetzes er-
folgt sind, bleiben in Kraft. 
 

  

(4) Für Darstellungen eines Flächen-
nutzungsplanes, die bis zum 24. Mai 
2005 wirksam geworden sind, gilt § 29 
Abs. 4 in der Fassung des Gesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. 
März 2005 (GV. NRW. S. 191).“ 
 

  

44. § 76 erhält folgende Fassung: 
 
 „§ 76 
 Beiräte 
 
 Die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetz 

bestehenden Beiräte bei den unteren 
Landschaftsbehörden üben ihre Tä-
tigkeit bis zum Ablauf der bei ihrer 
Wahl vorgesehenen Amtsdauer aus.“ 

 

 44.  Unverändert 
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45. In § 5a Abs. 2 werden nach dem Wort 
„Ökokontos“ das Komma, die Wörter 
„insbesondere Verfahrensvorschriften 
zur methodischen Bewertung von 
Kompensationsmaßnahmen und zur 
Konzentration von für ein Ökokonto 
geeigneten Flächen“ und das Komma 
gestrichen. 

 

 45.  Unverändert 

46. In § 5 Abs. 2 werden die Wörter "der 
unteren Forstbehörde" durch die Wör-
ter "dem Landesbetrieb Wald und 
Holz" ersetzt. In § 6 Abs. 5 und § 25 
werden die Wörter "der unteren 
Forstbehörde" durch die Wörter "dem 
Landesbetrieb Wald und Holz" er-
setzt. In § 35 Abs. 2 werden die Wör-
ter "Die untere Forstbehörde" durch 
die Wörter "Der Landesbetrieb Wald 
und Holz" ersetzt. In § 36 Abs. 1 Satz 
2 werden die Wörter "die Forstbehör-
den" durch die Wörter "den Landes-
betrieb Wald und Holz" ersetzt. In 
§ 69 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter 
"die untere Forstbehörde" durch die 
Wörter "der Landesbetrieb Wald und 
Holz" ersetzt. 

 

 46.  Unverändert 

47. In § 11 Abs. 8, § 13 Abs. 2, § 14 Abs. 
2, § 27 Abs. 3, § 42b, § 43 Abs. 1, § 
52 Satz 1, § 57 Abs. 1 Satz 2, § 62 
Abs. 6, § 65 Abs. 1 Satz 1, § 72 Abs. 1 
Satz 1 und § 84 werden die Wörter 
"Das für den Naturschutz zuständige 
Ministerium" durch die Wörter "Die 
oberste Landschaftsbehörde" ersetzt. 
In § 5a Abs. 2, § 12 Abs. 2 Satz 1, § 
34 Abs. 5 Satz 2, § 48 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 Satz 1 und § 59 Abs. 3 
Satz 1 werden die Wörter "das für den 
Naturschutz zuständige Ministerium" 
durch die Wörter "die oberste Land-
schaftsbehörde" ersetzt. In § 54 Abs. 3 
werden die Wörter "vom für den Na-
turschutz zuständige Ministerium" 
durch die Wörter "von der obersten 
Landschaftsbehörde" ersetzt. 

 

 47.  Unverändert 

48. In § 9 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 60 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 60 
Abs. 3“ ersetzt.  

 

 48.  Unverändert 
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49. § 86 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 „§ 86 
 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten, 

Berichtspflicht 
 
 Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 

Verkündung in Kraft. § 32 tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2011 außer 
Kraft. Die Landesregierung erstattet 
dem Landtag bis zum 31. Dezember 
2011 einen Bericht über die Auswir-
kungen dieses Gesetzes.“ 

 

 49.  Unverändert 

Artikel II 
Änderung des Landesforstgesetzes 
 
Das Landesforstgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesforstgesetz - 
LFoG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. April 1980 (GV. NRW. S. 
546), zuletzt geändert durch Art. 2 Nr. 8 
des Gesetzes vom 23. Mai 2006 (GV. 
NRW. S. 197), in Kraft getreten am 29. 
Mai 2006, wird wie folgt geändert: 
 
In § 43 Abs. 1 wird die Angabe „§ 4 Abs. 3 
Nr. 7“ durch die Angabe „§ 4 Abs. 3 Nr. 3“ 
ersetzt. 
 

 Artikel II 
Änderung des Landesforstgesetzes 
 
Das Landesforstgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesforstgesetz - LFoG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. April 1980 (GV. NRW. S. 546), zuletzt 
geändert durch Art. 2 Nr. 8 des Gesetzes 
vom 23. Mai 2006 (GV. NRW. S. 197), in 
Kraft getreten am 29. Mai 2006, wird wie 
folgt geändert: 
 

  1. In § 2 Abs. 1 LFoG werden nach Satz 
1 folgende Sätze angefügt: 

 
 „Das Betreten des Waldes geschieht 

insbesondere im Hinblick auf natur- 
und waldtypische Gefahren auf eigene 
Gefahr. Zu den natur- und waldtypi-
schen Gefahren zählen vornehmlich 
solche, die von lebenden und toten 
Bäumen, sonstigem Aufwuchs oder 
natürlichem Bodenzustand ausgehen 
oder aus der ordnungsgemäßen Be-
wirtschaftung des Waldes entstehen.“ 

 
2.  In § 43 Abs. 1 wird die Angabe „§ 4 

Abs. 3 Nr. 7“ durch die Angabe „§ 4 
Abs. 3 Nr. 3“ ersetzt. 

 
 

- 206 -



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/4470 

 

 35

 
Artikel III 
Änderung des Landesfischereigesetzes
 
Das Fischereigesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LFischG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Juni 1994 
(GV. NRW. S. 516, ber. S. 864), zuletzt 
geändert durch Art. 173 des 3. Befris-
tungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW S. 306), wird wie folgt geändert: 
 

 Artikel III 
Änderung des Landesfischereigesetzes 
 
Unverändert 

1. § 53 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 
 „(1) Beim Ministerium für Umwelt und 

Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz wird ein Beirat für 
das Fischereiwesen gebildet. In den 
Beirat werden berufen 
 
- auf Vorschlag des Fischereiver-

bandes Nordrhein-Westfalen e.V. 
sechs Mitglieder, 

- auf gemeinsamen Vorschlag des 
Rheinischen Landwirtschaftsver-
bandes e.V. und des Westfälisch-
Lippischen Landwirtschaftsver-
bandes e.V. ein Mitglied,  

- auf Vorschlag des Verbandes der 
Fischereigenossenschaften Nord-
rhein-Westfalens e.V. ein Mitglied, 

- auf Vorschlag des Verbandes 
nordrhein-westfälischer Fischzüch-
ter und Teichwirte e.V. ein Mitglied,

- auf Vorschlag der Tierschutzver-
bände ein Mitglied, 

- auf Vorschlag der nach § 12 Land-
schaftsgesetz anerkannten Natur-
schutzvereine ein Mitglied.“ 

 

  

2. Nach § 59 wird der folgende neue 
§ 59a eingefügt: 

 
 „§ 59a 
 Übergangsvorschrift für den Beirat 
 
 Die bei In-Kraft-Treten dieses Geset-

zes berufenen Mitglieder des Fische-
reibeirats üben ihre Tätigkeit bis zum 
Ablauf der bei ihrer Berufung vorgese-
henen Amtsdauer aus.“  
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Artikel IV 
Änderung des Landesjagdgesetzes 
 
Das Landesjagdgesetz Nordrhein-
Westfalen (LJG-NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. Dezember 1994 
(GV. NRW. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 
Mai 2006 (GV. NRW. S. 218), wird wie 
folgt geändert: 
 
1. In § 19 Abs. 3 erhält Satz 1 folgenden 

Wortlaut: 
 
 „Die obere Jagdbehörde kann in Ein-

zelfällen die Verbote des § 19 Abs. 1 
des Bundesjagdgesetzes mit Aus-
nahme der Nummer 16 im Interesse 
der Volksgesundheit und der öffentli-
chen Sicherheit, im Interesse der Si-
cherheit der Luftfahrt, zur Abwendung 
erheblicher Wildschäden, zum Schutz 
der Pflanzen- und Tierwelt sowie zu 
Forschungs- und Versuchszwecken 
zeitweise einschränken.“ 

 

 Artikel IV 
Änderung des Landesjagdgesetzes 
 
Unverändert 

2. In § 22 wird folgender neuer Absatz 14 
angefügt: 

 

  

 „(14) Die obere Jagdbehörde kann zu 
wissenschaftlichen, Lehr- und For-
schungszwecken für bestimmte Gebie-
te oder einzelne Jagdbezirke befristete 
Ausnahmen von den Verpflichtungen 
nach den Absätzen 1 und 2 zulassen, 
wenn dadurch eine Störung des biolo-
gischen Gleichgewichts oder eine 
Schädigung der Landeskultur nicht zu 
befürchten ist und die Jagdaus-
übungsberechtigten und bei verpach-
teten Jagdbezirken die Verpächter zu-
gestimmt haben.“ 

 

  

3. § 51 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Abs. 1 Satz 3 werden die Wörter 
„die kommunalen Spitzenverbän-
de“ durch die Wörter „der Rheini-
sche Verband der Eigenjagdbesit-
zer und Jagdgenossenschaften 
e.V. und der Verband der Jagdge-
nossenschaften und Eigenjagden 
in Westfalen-Lippe e.V.“ ersetzt. 
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b) In Abs. 3 Satz 3 werden die Wörter 

„die Körperschaft, die die Aufga-
ben der unteren Jagdbehörde 
wahrnimmt“, durch die Wörter „der 
Rheinische Verband der Eigen-
jagdbesitzer und Jagdgenossen-
schaften e.V. und der Verband der 
Jagdgenossenschaften und Eigen-
jagden in Westfalen-Lippe e.V. 
gemeinsam“ ersetzt. 

 

  

Artikel V 
Änderung des Abgrabungsgesetzes 
 
Das Abgrabungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Abgrabungsgesetz) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. November 1979 (GV. NRW. S. 922), 
zuletzt geändert durch Art. 192 des 2. Be-
fristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 274), wird wie folgt geändert: 
 
In § 7 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 31 
Abs. 2 des Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetzes“ durch die Angabe „§ 31 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 1 des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes“ ersetzt. 
 

 Artikel V 
Änderung des Abgrabungsgesetzes 
 
Unverändert 

Artikel VI 
Änderung der Verordnung zur Durch-
führung des Landschaftsgesetzes 
 
Die Verordnung zur Durchführung des 
Landschaftsgesetzes (DVO-LG) vom 22. 
Oktober 1986 (GV. NRW. S. 683), zuletzt 
geändert durch Artikel V des Gesetzes 
vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 522), wird 
wie folgt geändert: 
 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 

 
a) Abs. 1 wird aufgehoben. 

 
b) Die Absätze 2 und 3 werden die 

Absätze 1 und 2. 
 

c) Das Wort „Verbände“ wird jeweils 
durch das Wort „Vereinigungen“ 
ersetzt. 

 

 Artikel VI 
Änderung der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Landschaftsgesetzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. unverändert 

2. Die §§ 4 und 5 werden aufgehoben. 
 

 2. unverändert 
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3. § 6 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 „(1) Der Landschaftsplan besteht aus 

der Entwicklungskarte, der Festset-
zungskarte, den textlichen Darstellun-
gen und Festsetzungen, der Begrün-
dung mit dem Umweltbericht, sowie 
den Erläuterungen. Er setzt die Gren-
zen seines räumlichen Geltungsbe-
reichs fest. Entwicklungs- und Fest-
setzungskarte können auch in einer 
Karte zusammengefasst werden. 

 
 (2) Die Begründung des Landschafts-

plans enthält insbesondere eine gene-
relle Zusammenfassung der Ziele und 
Erfordernisse des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege im Plangebiet 
einschließlich der Rechtsgrundlagen 
sowie den Umweltbericht als integra-
len Bestandteil der Begründung. Der 
Umweltbericht fasst die wesentlichen 
Ergebnisse des Landschaftsplans in 
einer Beschreibung und Bewertung 
der positiven erheblichen Umweltaus-
wirkungen zusammen und stellt das 
Ergebnis der Abwägung nach § 16 
Abs. 1 des Landschaftsgesetzes und 
das Ergebnis der Prüfung von Alterna-
tiven dar. 

 

 3. unverändert 

(3) Die Entwicklungskarte enthält flä-
chendeckend für das Plangebiet die 
Abgrenzung und Kennzeichnung der 
Teilräume mit unterschiedlichen Ent-
wicklungszielen nach § 18 des Land-
schaftsgesetzes. Planungen und sons-
tige Regelungen nach anderen gesetz-
lichen Vorschriften können nachricht-
lich übernommen werden, soweit sie 
für das Verständnis der Entwicklungs-
ziele von Bedeutung sind. Die Fest-
setzungskarte enthält die Abgrenzung 
und Kennzeichnung der nach den 
§§ 19 bis 26 des Landschaftsgesetzes 
getroffenen Festsetzungen und der 
Bestandteile des Biotopverbundes 
nach § 2b Abs. 3 des Landschaftsge-
setzes. In die Festsetzungskarte wer-
den außerdem nachrichtlich die nach 
§ 62 des Landschaftsgesetzes gesetz-
lich geschützten Biotope und die Ge-
biete nach § 48c Abs. 5 des Land-
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schaftsgesetzes übernommen; ferner 
können sonstige nach anderen gesetz-
lichen Vorschriften geschützte Flächen 
und Objekte nachrichtlich in die Fest-
setzungskarte übernommen werden, 
soweit sie zum Verständnis des Land-
schaftsplans und für Naturschutz und 
Landschaftspflege von Bedeutung 
sind. 
 
(4) Die textlichen Darstellungen und 
Festsetzungen umfassen 
 
1. die inhaltliche Bestimmung der 

Entwicklungsziele nach § 18 des 
Landschaftsgesetzes, 

2. für die besonders geschützten Tei-
le von Natur und Landschaft nach 
den §§ 19 bis 23 des Landschafts-
gesetzes die Abgrenzung, soweit 
sie nach Absatz 2 nicht eindeutig 
erkennbar ist, den Schutzgegens-
tand, den Schutzzweck und die zur 
Erreichung des Zwecks notwendi-
gen Gebote und Verbote, 

3. die forstlichen Festsetzungen in 
Naturschutzgebieten und ge-
schützten Landschaftsbestandtei-
len nach § 25 des Landschaftsge-
setzes, 

4. die Entwicklungs-, Pflege- und Er-
schließungsmaßnahmen nach 
§ 26 des Landschaftsgesetzes und 

5. die Ausnahmen nach § 34 Abs. 4a 
des Landschaftsgesetzes. 

 
(5) Zur Verdeutlichung der Abgren-
zung und Kennzeichnung der Festset-
zungen nach Absatz 3 Nr. 2 bis 5 kön-
nen zusätzliche Karten oder Bezeich-
nungen der Flurstücke verwendet wer-
den. 
 
(6) Die Erläuterungen enthalten in 
knapper Form erforderliche ergänzen-
de Ausführungen und Hinweise zu den 
einzelnen Darstellungen und Festset-
zungen des Landschaftsplans.“ 
 

  

4. § 8 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 wird die Angabe 
„§ 15a“ durch die Angabe „§ 15a 
Abs. 2“ ersetzt. 

 4. unverändert 

- 211 -



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/4470 

 

 40 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach dem 
Wort „Ziele“ die Wörter „und 
Erfordernisse“ sowie nach dem 
Wort „Raumordnung“ die Wör-
ter „und Landesplanung“ ge-
strichen. 

 
bb) In Satz 2 werden nach dem 

Wort „Bauleitpläne“ die Wörter 
„sowie sonstigen städtebauli-
chen Satzungen“ eingefügt. 

 

  

5. § 11 Nummer 16 erhält die folgende 
Fassung: 

 
 „die Landesanstalt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen“. 
 

 5.  In § 11 Abs. 1 erhalten die Nummern 
9 und 16 die folgende Fassung: 

 
"9. die obere Jagdbehörde, 
 
16. das Landesamt für Natur, Um-

welt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen,“ 

 
 

6. § 12 Nummer 5 erhält die folgende 
Fassung: 
 
„die Landesanstalt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen“. 
 

 6.  § 12 Abs. 1 die Nummer 5 erhält die 
folgende Fassung: 

 
„5. das Landesamt für Natur, Um-

welt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen,“ 

 
 

7. In § 13 Abs. 1 Satz 1 werden nach 
dem Wort „werden“ ein Komma und 
die Wörter „soweit es der Schutz-
zweck erfordert“ eingefügt. 
 

 7. unverändert 

8. § 19 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
„(2) Mit der Erteilung der Befugnis ist 
die betreffende Organisation zu ver-
pflichten, sich vor der Festlegung 
neuer Wanderwege oder der wesent-
lichen Veränderung im Verlauf beste-
hender Wanderwege mit den betrof-
fenen Grundstückseigentümern und -
besitzern, Gemeinden und Gemein-
deverbänden, unteren Landschafts-
behörden, Kreisstellen der Landwirt-
schaftskammer, Trägern der Natur-
parke, Interessenverbänden und, 
wenn es sich um Wald handelt, zu-
sätzlich mit dem Landesbetrieb Wald 

 8.  § 19 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Mit der Erteilung der Befugnis ist 
die betreffende Organisation zu ver-
pflichten, sich vor der Festlegung 
neuer Wanderwege oder der wesentli-
chen Veränderung im Verlauf beste-
hender Wanderwege mit den betroffe-
nen Grundstückseigentümerinnen und 
-eigentümern sowie Grundstücksbe-
sitzerinnen und -besitzern und deren 
Verbände, Gemeinden und Gemein-
deverbänden, unteren Landschaftsbe-
hörden, Trägern der Naturparke und, 
wenn es sich um Wald handelt, zu-
sätzlich mit dem Landesbetrieb Wald 
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und Holz ins Benehmen zu setzen.“ 
 

und Holz ins Benehmen zu setzen. 
Sind mehr als 50 Grundstückseigen-
tümer oder -eigentümerinnen bzw. 
Grundstücksbesitzer oder -
besitzerinnen betroffen, kann die Be-
nehmensherstellung durch eine öffent-
liche Unterrichtung ersetzt werden. 
Den betroffenen Grundstückseigen-
tümern und -eigentümerinnen und 
Grundstücksbesitzern und -
besitzerinnen ist Gelegenheit zur Äu-
ßerung und Erörterung zu geben.“ 

 
  8a. - neu - 

 
 § 20 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 
 "(1) Zur Kennzeichnung von Wander-

wegen dürfen nur die aus der Anlage 
4 zu dieser Verordnung ersichtlichen 
Markierungszeichen verwendet wer-
den. Die höheren Landschaftsbehör-
den können für bestimmte Wander-
wege andere Markierungszeichen zu-
lassen. Die Zulassung und das andere 
Markierungszeichen sind im Amtsblatt 
der Bezirksregierung bekanntzuma-
chen. Orientierungsschilder im Sinne 
von § 18 Abs. 1 Nr. 2 dürfen nur an 
Kreuzungspunkten von Wanderwegen 
oder an anderen bedeutenden Stellen 
angebracht werden.“ 

 
9. In § 20a Satz 2 werden die Wörter 

„die Forstbehörden“ durch die Wörter 
„den Landesbetrieb Wald und Holz“ 
ersetzt.  
 

 9. Unverändert 

10. Die Anlage 4 wird wie folgt geändert: 
 
a) Der Teil I. Überörtliche Wege wird 

wie folgt ergänzt: 
 
 „Rothaarsteig-Extratouren (weißes 

Zeichen auf schwarzem Grund) 
 
 Sauerland-Waldroute (weißes Zei-

chen auf grünem Grund für den 
Hauptweg, grünes Zeichen auf 
weißem Grund für die Zugangs-
wege) 

 
 Sauerland-Höhenflug (weißes Zei-

chen auf gelbem Grund für den 

 10. Unverändert 
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Hauptweg, schwarzes Zeichen auf 
gelbem Grund für die Zugangswe-
ge) 

 
b) Der Teil II. Ortswanderwege wird 

wie folgt ergänzt: 
 
 Briloner Kammweg (grünes Drei-

eck auf weißem Grund) 
 
 Olsberger Kneipptour (weißes Zei-

chen auf schwarzem Grund) 
 
 Winterberger Hochtour (weißes 

Zeichen auf schwarzem Grund)“ 
 

  

Artikel VII 
Änderung der Verordnung über den Na-
tionalpark Eifel 
 
Die Verordnung über den Nationalpark Ei-
fel (NP-VO Eifel) vom 17. Dezember 2003 
(GV. NRW. S. 823), zuletzt geändert 
durch Artikel 110 des Fünften Befris-
tungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 351), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 17 erhält folgende Fassung: 
 

"§ 17 
Befreiungen 

 
 Von den Geboten und Verboten dieser 

Verordnung kann die Nationalpark-
verwaltung aufgrund des § 43 Abs. 4 
Satz 1 LG auf Antrag Befreiung nach 
§ 69 Abs. 1 Sätze 1 und 2 LG erteilen. 
Vor einer beabsichtigen Befreiungser-
teilung ist den örtlich zuständigen 
Landschaftsbehörden Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Bei natur-
schutzrechtlichen Befreiungen oder 
Ausnahmen im Geltungsbereich dieser 
Verordnung, für deren Erteilung nicht 
die Nationalparkverwaltung zuständig 
ist, ist ihr Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben.“ 
 

 Artikel VII 
Änderung der Verordnung über den Nati-
onalpark Eifel 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Unverändert 
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2. In § 20 Abs. 1 S. 1 erhält der dritte 

Spiegelstrich die folgende Fassung: 
 
 
 „der Landesanstalt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen“. 
 

 2.  „In § 20 Abs. 1 erhalten der dritte und 
der vierte Spiegelstrich die folgende 
Fassung: 

 
- des Landesamtes für Natur, Um-

welt und Verbraucherschutz Nord-
rhein-Westfalen (LANUV), 

- der oberen Jagdbehörde,“ 
 

Artikel VIII 
Neubekanntmachung 
 
Das Ministerium für Umwelt und Natur-
schutz, Verbraucherschutz und Landwirt-
schaft wird ermächtigt, das Landschafts-
gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
mit neuer Paragrafenfolge im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen neu bekannt zu machen und 
Unstimmigkeiten des Wortlauts und der 
Rechtschreibung zu beseitigen. 

 

 Artikel VIII 
Neubekanntmachung 
 
Unverändert  

Artikel IX 
In-Kraft-Treten 
 
Das Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. 

 

 Artikel IX 
In-Kraft-Treten 
 
Unverändert 
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Bericht 
 
A  Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf Landesregierung- Drucksache 14/3144 - wurde vom Plenum in seiner Sit-
zung am 24. Januar 2007 an den Ausschuss für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz überwiesen. 
 
Laut Bericht der Landesregierung verfolge diese das Ziel, durch eine 1:1 Umsetzung des Eu-
roparechts und des Bundesrechts die Wettbewerbsfähigkeit Nordrhein-Westfalens zu 
verbessern. Regelungen, die über diese Vorgaben hinausgehen, sollen abgeschafft werden 
mit dem Ziel, die Hemmnisse für die Entwicklung des Standorts Nordrhein-Westfalen zu be-
seitigen. Das Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen solle in diesem Sinne an die Rechts-
vorgaben angepasst werden. Darüber hinaus sollen die europa- und bundesrechtlichen Re-
gelungen über die Strategische Umweltprüfung in der Landschaftsplanung umgesetzt wer-
den. Dabei sollen Naturschutz und Landschaftspflege in Nordrhein-Westfalen auch zukünftig 
den ihnen zukommenden hohen Stellenwert haben. 
 
Das Landschaftsgesetz enthalte zahlreiche Vorschriften, die über das geltende Bundesrecht 
hinausgehe. Dies habe für die Entwicklungsmöglichkeiten der Städte und Gemeinden, die 
Wirtschaft und die Land- und Forstwirtschaft nachteilige Folgen. Das gelte z.B. für den ge-
setzlichen Biotopschutz: Das „Mehr“ an landesrechtlichen Regelungen gegenüber bundes-
rechtlichen Vorgaben hemme die städtebauliche Entwicklung in vielen Städten und Gemein-
den und belaste die Land- und Forstwirtschaft bei ihrer ordnungsgemäßen Flächenbewirt-
schaftung. Für die Wirtschaft folgten hieraus zusätzliche Erschwernisse in Genehmigungs-
verfahren. 
 
Auch die über das Bundesrahmenrecht hinausgehenden Klagerechte der nach § 12 LG an-
erkannten Naturschutzvereine wirkten sich nachteilig auf den wirtschaftlichen Standortwett-
bewerb unter den Ländern aus. 
 
Darüber hinaus führe eine Vielzahl der derzeitigen rechtlichen Bestimmungen des Land-
schaftsgesetzes sowohl bei der Eingriffsregelung als auch im Bereich der gesetzlichen Mit-
wirkungsrechte zu einem hohen Verwaltungsaufwand. 
 
Bei der Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung hätten sich in der Praxis 
vielfältige Probleme ergeben. Nachteilig wirke sich vor allem der hierdurch verursachte hohe 
Verbrauch landwirtschaftlicher Flächen für Kompensationsmaßnahmen aus. Deshalb müss-
ten neue Ansätze gefunden werden, diese Flächeninanspruchnahme zu reduzieren. Die Ein-
griffsregelung sei deshalb flexibler auszugestalten und weiter zu entwickeln. Im Bereich der 
gesetzlichen Mitwirkungsrechte seien die bestehenden Beteiligungs- und Verfahrensrege-
lungen zu entbürokratisieren. 
 
Das im Juni 2005 in Kraft getretene Bundesgesetz zur Einführung einer Strategischen Um-
weltprüfung zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2001/42/EG (SUPG) verlange die Einführung 
der Pflicht zur Strategischen Umweltprüfung bei der Landschaftsplanung. Nach diesem Bun-
desgesetz hätten die Länder unverzüglich, spätestens bis zum 31. Dezember 2006, die ent-
sprechenden Vorschriften zu erlassen.  
 
Das Landschaftsgesetz werde im Sinne einer Deregulierung und Entbürokratisierung und der 
Anpassung an die zwingenden Bundes- und europarechtlichen Vorgaben novelliert. 
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Schwerpunkte seien dabei insbesondere: 
 
- Die Änderung der Vorschrift über den Biotopverbund von einer verpflichtenden Regelung 

in eine Soll-Bestimmung (§ 2b). 
 
- Die Erweiterung der „Natur auf Zeit-Vorschrift“ (§ 4 Abs. 3 Nr. 3). 
 
- Die Aufnahme der Verlegung von Leitungen im baulichen Außenbereich im Baukörper 

von Straßen und befestigten Wegen in die Negativ-Liste der Eingriffsregelung - der Bau 
solcher Leitungen gilt damit nicht mehr als Eingriff (§ 4 Abs. 3 Nr. 4). 

 
- Die Freistellung von Unterhaltungsmaßnahmen, für die eine rechtliche Verpflichtung be-

steht, von der Eingriffsregelung (§ 4 Abs. 3 Nr. 5). 
 
- Die Weiterentwicklung der Eingriffsregelung zur Begrenzung insbesondere der Flächen-

inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men, z. B. durch Vorrang von ökologischen Verbesserungen vorhandener Strukturen vor 
der Inanspruchnahme neuer Flächen für die Kompensation und durch Anerkennung von 
dauerhaften Maßnahmen auf wechselnden Flächen als Kompensationsmaßnahmen 
(§ 4a Abs. 3 und 4). 

 
- Die Streichung der Drei-Jahres-Frist beim Ersatzgeld und der Weiterleitungspflicht an die 

höheren Landschaftsbehörden (§ 5 Abs. 1). 
 
- Die Abschaffung der Beiräte bei der obersten und bei den höheren Landschaftsbehör-

de(n) (§ 11 Abs. 1). 
 
- Die grundsätzliche Anpassung von Vereinsmitwirkung und Vereinsklage an die Mitwir-

kungs- und Klagerechte im BNatSchG (§§ 12 Abs. 3 und 12b). 
 
- Die Abschaffung des stadtökologischen Fachbeitrages für den baulichen Innenbereich 

(Streichung des § 15a Abs. 3). 
 
- Die Einführung einer Strategischen Umweltprüfung bei der Landschaftsplanung (§ 17). 
 
- Die Vereinfachung der Landschaftsplanung durch Wegfall der Genehmigungspflicht und 

Einführung eines Anzeigeverfahrens (§ 28). 
 
- Die Einführung einer Experimentierklausel, die den Trägern der Landschaftsplanung er-

möglicht, insbesondere neue Inhalte des Landschaftsplans und neue Formen der aktiven 
Mitwirkung am Planungsprozess zu erproben. Die so gewonnenen Erfahrungen sollen 
ggf. in einer späteren Rechtsanpassung generell landesweit umgesetzt werden (§ 32). 

 
- Die Einführung einer eigenen Vorschrift zum Schutz von Alleen (§ 47a). 
 
- Die grundsätzliche Begrenzung der Auflistung der gesetzlich geschützten Biotope an die 

Vorgaben des BNatSchG (§ 62 Abs. 1). 
 
- Die Streichung der Beteiligung der anerkannten Naturschutzvereine im Rahmen der Kar-

tierung der gesetzlich geschützten Biotope (§ 62 Abs. 3). 
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- Die Einführung eines Vorrangs des zuerst entstandenen Rechts auf Bebauung vor dem 
gesetzlichen Biotopschutz (§ 62 Abs. 5). 

 
- Die Streichung des Genehmigungserfordernisses für Schalenwildgehege (§ 67 Abs. 1). 
 
Es sei auch insbesondere keine Alternative, Änderungen des maßgeblichen Bundesrechts 
infolge der Föderalismusreform abzuwarten. Mit der geplanten Neuordnung des gesamten 
Umweltrechts in einem Umweltgesetzbuch und der Novellierung des BNatSchG sei erst in 
mehreren Jahren zu rechnen. 
 
Durch die vorgesehenen Vereinfachungen und Deregulierungen würden Einsparungen er-
wartet. So würden die Abschaffung der Beiräte bei der obersten und bei den höheren Land-
schaftsbehörde(n) sowie die Reduzierung der Vereinsmitwirkungs- und Vereinsklagerechte 
zu verringertem Verwaltungsaufwand führen. Eine weitere Kostensenkung bewirke der Weg-
fall des stadtökologischen Fachbeitrages für den baulichen Innenbereich. Der Kartierungs-
aufwand für die gesetzlich geschützten Biotope werde vermindert, da durch die Anpassung 
an den Rahmen des BNatSchG die Anzahl dieser Biotope reduziert werde. Der Wegfall des 
Unterrichtungsrechts und der Gelegenheit zur Stellungnahme der anerkannten Naturschutz-
vereine im Rahmen der o.a. Kartierung werde zu weniger Verwaltungsaufwand führen. Dies 
gilt auch für die Streichung der Genehmigungspflicht für die Tiergehege, in denen Schalen-
wild gehalten wird. 
 
Zu nicht nennenswerten Mehrkosten werde die zwingend vorgeschriebene Einführung der 
Strategischen Umweltprüfung bei den Trägern der Landschaftsplanung (Kreise und kreisfreie 
Städte) führen, da diese Prüfung im Rahmen der bestehenden Vorschriften über die Land-
schaftsplanung durchgeführt werden wird und hierdurch gewährleistet sei, dass für die Stra-
tegische Umweltprüfung keine weitergehenden Ermittlungen oder Beteiligungen erforderlich 
werden. 
Die insgesamt zu erwartenden Kosteneinsparungen ließen sich nicht beziffern. 
 
Ferner sei im Rahmen einer Mittelstandsverträglichkeitsprüfung zu überprüfen, ob Auswir-
kungen auf Kosten, Verwaltungsaufwand und Arbeitsplätze in den Unternehmen der mittel-
ständischen Wirtschaft zu erwarten seien und ob diese Auswirkungen zu erheblich unter-
schiedlichen Belastungen in Bezug auf die Unternehmensgröße führten. 
 
Dies sei nicht der Fall. Durch die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zum Bürokra-
tieabbau ist mit einer Verminderung des Verwaltungsaufwandes für mittelständische Unter-
nehmen in Genehmigungsverfahren zu rechnen. 
 
Für das Landschaftsgesetz (hier Art. I), das Landesforstgesetz (hier Art. II), das Landesfi-
schereigesetz (hier Art. III), das Landesjagdgesetz (hier Art. IV), das Abgrabungsgesetz (hier 
Art. V) und für die Verordnung zur Durchführung des Landschaftsgesetzes (hier Art. VI) und 
die Verordnung über den Nationalpark Eifel (hier Art. VII) seien durch die Befristungsgesetze 
Berichtspflichten festgesetzt worden. Diese sollten - mit Ausnahme der für das Landschafts-
gesetz geltenden Berichtspflicht – fort gelten.  
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B Beratungsergebnis  
 
Der Ausschuss für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat am 
hat am 23. April 2007 zu diesem Gesetzentwurf eine öffentliche Anhörung von Sachverstän-
digen nach § 56 der Geschäftsordnung des Landtags durchgeführt, an der Vertreterinnen 
und Vertreter der folgenden Verbände und Institutionen sowie Experten teilgenommen ha-
ben; die einzelnen Stellungnahmen wurden durch Zuschriften ergänzt.  
 
 
Sachverständige/Institutionen  Stellungnahme 
  
Städtetag Nordrhein-Westfalen  14/1004  
  
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 14/1005  
  
Waldbesitzerverband der Gemeinden,   
Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen  
Körperschaften in Nordrhein-Westfalen e. V.  
  
Landkreistag Nordrhein-Westfalen  14/992  
  
Rheinischer Landwirtschaftsverband e. V. 14/1002  
  
Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e. V.  
  
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 14/997  
  
LandesSportBund Nordrhein-Westfalen e. V.  

  
Vereinigung der Industrie- und Handelskammern 14/1007  
in Nordrhein- Westfalen e. V.  
  

Waldbauernverband Nordrhein- Westfalen e. V. 14/989  
  
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. 14/1019  
Landesverband Nordrhein- Westfalen e. V.  
(SDW-NRW)  
  

Josef Nießen  14/985  
Kreis Heinsberg   

Dr. Tobias Hellenbroich  14/999  

Prof. Dr. Christian Schrader  14/999  
Fachhochschule Fulda   
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Landesbüro der Naturschutzverbände NRW 14/1008  
  
Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz  
und Umwelt Nordrhein-Westfalen e. V. 

14/1001  

(LNU-NRW) 
 

 

Naturschutzbund Deutschland   
(NABU)   
Landesverband Nordrhein- Westfalen e. V.   
  
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)  
Landesverband NRW e. V.  
 

 

Dachverband der Biologischen Stationen in NRW 
 14/1014  

Prof. Dr. Bernhard Surholt  14/993  
 
 
Weitere Stellungnahmen: 
 
Institutionen  Stellungnahme  

Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e. V. 
Landesverband NRW  

14/959  

Verband der Reit- und Fahrvereine des Landes Nordrhein-
Westfalen  14/988  

Verband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagden in Westfa-
len-Lippe e. V.  

14/990  

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) Landesvertretung 
Nordrhein-Westfalen  

14/991  

Rheinischer Verband der Eigenjagdbesitzer und Jagdgenossen-
schaften e. V. (VFD)  

14/994  

Landesjagdverband NRW e. V.  14/998  

Die Gartenbau-Verbände in Nordrhein-Westfalen: Landesverband 
Gartenbau Rheinland e. V. Landesverband Gartenbau Westfalen-
Lippe e. V. Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 
NRW e. V.  
 

14/1000  

Regionalverband Ruhr (RVR)  
 14/1006  
WirtschaftsVerband Baustoffe-Naturstein e. V.  
 

14/1009 

Grundbesitzerverband Nordrhein-Westfalen e. V.  14/1010 

Prof. Dr. Wolfgang Gerß  14/1033 
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Dokumentiert wird die Anhörung mit dem Ausschussprotokoll 14/394. 
 
In seiner Sitzung am 6. Juni 2007 hat der Ausschuss für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz den Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 
14/3144 - abschließend beraten. Dabei wurden von den Fraktionen von CDU und FDP fol-
gende Änderungsanträge gestellt: 
 
I. Zu Artikel I (Änderung des Landschaftsgesetzes) 
 
1. Zum Inhaltsverzeichnis 

 
In Artikel I Ziffer 1 wird Buchstabe b) beim Inhaltsverzeichnis wie folgt gefasst: 
 
„b) Bei § 14 werden die Wörter „Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und 

Forsten“ durch die Wörter „Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz“ 
ersetzt. 

 
Begründung: 
Redaktionelle Anpassung aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in 
Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 622). 

 
 
 
2. Zu § 4a Abs. 9 (Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen) 

 
In Artikel I Ziffer 5 wird § 4a wie folgt geändert: 
 
a) Buchstabe d) erhält die folgende Fassung: 

 
„d) Die Absätze 4 bis 5 werden die Absätze 7 bis 8.“ 
 

 
b) Nach Buchstabe d) werden die folgenden Buchstaben e) und f) angefügt: 

 
„e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 9 und erhält folgenden Wortlaut: 

 
(9) Die nach § 6 Abs. 1 und 4 zuständigen Behörden können von dem Ver-
ursacher eine Sicherheitsleistung bis zur Höhe der für die Kompensations-
maßnahmen voraussichtlich entstehenden Kosten verlangen; für die Si-
cherheitsleistung gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Behörde die Form der Sicherheits-
leistung bestimmt. Die Flächen, für die Kompensationsmaßnahmen festge-
setzt worden sind, können im Grundbuch durch Eintragung einer be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit gesichert werden. Die Flächen kön-
nen auch durch Eintragung einer Baulast oder vertraglich gesichert werden, 
wenn dadurch eine der Eintragung einer beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit vergleichbare Sicherung gewährleistet ist. Bei Kompensati-
onsmaßnahmen auf wechselnden Flächen gilt die Kompensationsverpflich-
tung als gewährleistet, wenn der Verursacher den Abschluss eines Vertra-
ges im Sinne des § 4a Abs. 4 nachweist. 
 

f) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 10.“ 
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Begründung: 
Folgeänderung zum neuen Absatz 4 (Regelung der Kompensationsmaßnahmen auf 
wechselnden Flächen). 

 
3. Zu § 5 Abs. 1 (Ersatzgeld) 

 
In Artikel I Ziffer 6 wird § 5 Abs. 1 wie folgt gefasst: 
 
„(1) Ist der Eingriff weder ausgleichbar noch in sonstiger Weise kompensierbar und gehen 
die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht vor, so ist vom Verursa-
cher ein Ersatz in Geld zu leisten. Das Ersatzgeld bemisst sich nach den Gesamtkosten 
der unterbliebenen Ersatzmaßnahme. Bei erheblichen Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbilds bemisst sich die Ersatzzahlung nach deren Umfang und Schwere. Ist die Flä-
che für die Kompensation größer als die für den Eingriff, kann der Verursacher im Rah-
men der Gesamtkompensation für den über die Eingriffsfläche hinausgehenden Teil Er-
satz in Geld leisten. Das Ersatzgeld ist an den Kreis oder die kreisfreie Stadt zu entrich-
ten. Das Ersatzgeld soll spätestens fünf Jahre nach der Entrichtung zweckgebunden für 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege verwendet werden. Dabei hat 
die ökologische Verbesserung vorhandener Strukturen Vorrang vor der Inanspruchnahme 
neuer Flächen. Das Ersatzgeld kann auch für die Aufstellung und Durchführung von Maß-
nahmen eines Landschaftsplans verwendet werden.“ 
 
Begründung: 
Auch bei der Verwendung des Ersatzgeldes ist – wie bei der Auswahl und Durchführung 
von Kompensationsmaßnahmen nach § 4a Abs. 6 – darauf zu achten, dass insbesondere 
keine zusätzliche Flächeninanspruchnahme bewirkt wird (Qualität vor Quantität). Hierzu 
zählen insbesondere die ökologische Verbesserung bestehender landwirtschaftlicher Bo-
dennutzungen, die Renaturierung nicht mehr benötigter versiegelter Flächen und Maß-
nahmen, die der Erfüllung der Verpflichtungen nach der Richtlinie 2000/60/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik dienen. 

 
 
4. Zu § 10 (Untersuchungsrecht) 

 
In Artikel I Ziffer 7 werden in § 10 Abs. 1 die Wörter „der Landesanstalt“ durch die Wörter 
„des Landesamtes“ ersetzt. 
 
Begründung: 
Redaktionelle Anpassung aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in 
Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 622). 

 
 
 
5. Zu § 11 (Beiräte) 

 
In Artikel I Ziffer 8 Buchstabe b) wird § 11 Abs. 4 Satz 1 erster Spiegelstrich wie folgt ge-
fasst: 
 

„- acht Vertretern/innen der nach § 12 anerkannten Vereine, davon je zwei Vertre-
tern/innen des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) und 
des Naturschutzbundes Deutschland e.V. (NABU), drei Vertretern/innen der Landes-
gemeinschaft Naturschutz und Umwelt Nordrhein-Westfalen e.V. (LNU) und ei-
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nem/einer Vertreter/in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Nordrhein-Westfalen 
e.V. (SDW),“ 

 
Begründung: 
Die genaue Festlegung der Beiratszusammensetzung dient der Klarheit. Dabei trägt der 
zusätzlich der LNU zugeteilte Sitz der Bedeutung der LNU (in Bezug auf Zahl der Mit-
gliedsvereine und der Zahl der vertretenen Mitglieder) Rechnung. 

 
 
6. Zu § 14 (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz) 

 
Artikel I Ziffer 12 erhält folgende Fassung: 
 
„§ 14 wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Überschrift erhält folgenden Wortlaut: 

 
„§ 14 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen“ 

 
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden die Wörter „Die Landesanstalt für Ökologie, Bodenord-

nung und Forsten“ durch die Wörter „Das Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz“ ersetzt. 

 
bb) Die Nr. 3 wird aufgehoben. 
 
cc) Die bisherigen Nrn. 4 und 5 werden die Nrn. 3 und 4. 

 
c) In Absatz 2 werden die Wörter „der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung 

und Forsten“ durch die Wörter „dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz“ ersetzt.“ 

 
Begründung: 
Redaktionelle Anpassung aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in 
Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 622). 

 
 
7. Zu § 15a (Inhalt des Landschaftsprogramms, Fachbeitrag des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege zur Landschaftsplanung) 
 
In Artikel I Ziffer 14 Buchstabe b) werden in § 15a Abs. 2 die Wörter „die Landesanstalt“ 
durch die Wörter „das Landesamt“ ersetzt. 
 
Begründung: 
Redaktionelle Anpassung aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in 
Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 622). 
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8. Zu § 34 (Wirkung der Schutzausweisung) 

 
In Artikel I Ziffer 26 wird in § 34 nach Absatz 4 b folgender neuer Absatz angefügt:  
 
„(4c) Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht bleiben von den Verboten 
nach den Absätzen 1 bis 4 unberührt. Sie obliegen den Grundstückseigentümerinnen 
und -eigentümern oder den Grundstücksbesitzerinnen und -besitzern ausschließlich im 
Rahmen des Zumutbaren und sind vor ihrer Durchführung der unteren Landschaftsbe-
hörde anzuzeigen. Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden gegenwärtigen 
Gefahr, sind der unteren Landschaftsbehörde nachträglich unverzüglich anzuzeigen. 
 
Begründung: 
In Artikel II (Änderung des Landesforstgesetzes) ist unter Ziffer 1 der Begriff des Betre-
tens auf eigene Gefahr klargestellt worden. Diese Fragestellung berührt auch den Um-
fang der Verkehrssicherungspflicht der Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer 
oder Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer im Verhältnis zur Wirkung der Schutzaus-
weisung nach § 34 Abs. 1 bis 4 und der hierzu ergangenen Rechtsprechung. 
 
Durch die Neuregelung wird klargestellt, dass die Verkehrssicherungspflicht nur im 
Rahmen des Zumutbaren bei der Grundstückseigentümerin oder dem Grundstücksei-
gentümer bzw. bei der Grundstücksbesitzerin oder dem Grundstücksbesitzer verbleibt. 
Dies bedeutet, dass die Verkehrssicherungspflicht als Amtspflicht auf die unteren Land-
schaftsbehörden übergeht, sobald z. B. die zur Erhaltung eines als Naturdenkmal ge-
schützten Baumes erforderlichen Pflege- und sonstigen -maßnahmen über das hinaus-
gehen, was im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums noch zumutbar ist. Auf die 
Bestimmungen des § 7 Abs. 3 bis 5 wird ergänzend hingewiesen. 
 
Im Weiteren wird durch die Einführung eines eigenständigen Anzeigeverfahrens anstelle 
eines Antragsverfahrens nach § 69 dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung Rechnung 
getragen und eine kurze Reaktionszeit der unteren Landschaftsbehörde ermöglicht. 

 
 
9. Zu § 39 (Allgemeine Duldungspflicht) 

 
Artikel I Ziffer 30 erhält die folgende Fassung: 
 
„In § 39 wird Satz 1 wie folgt neu gefasst: 
 
Sind die Voraussetzungen des § 38 nicht gegeben, so kann die untere Landschaftsbe-
hörde den Eigentümer oder Besitzer eines Grundstücks zur Duldung der im Land-
schaftsplan festgesetzten Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen verpflichten, wenn die 
zu duldende Maßnahme nicht zu unzumutbaren Beeinträchtigungen in der Nutzung oder 
Bewirtschaftung des Grundstücks führt.“ 
 
Begründung: 
Redaktionelle Folgeänderung durch Änderung des § 38 (Artikel I Ziffer 29). 
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10. Zu § 43 (Nationalparke) 

 
In Artikel I Ziffer 33 Buchstabe b) erhält Absatz 4 folgenden Wortlaut: 
 
„(4) Die Verwaltung des Nationalparks ist zuständig für 
1. die Überwachung der durch eine Rechtsverordnung nach Absatz 1 festgelegten Ge-

bote und Verbote und 
2. für die Erteilung von Befreiungen nach § 69 Abs. 1 Sätze 1 und 2 von den Geboten 

und Verboten dieser Rechtsverordnung. § 71 Abs. 4 gilt entsprechend. § 69 Abs. 1 
Sätze 3 bis 5 und Abs. 2 finden keine Anwendung.“  

 
Begründung: 
Die Zuständigkeit auch für die Überwachung der durch die Rechtsverordnung über einen 
Nationalpark festgelegten Gebote und Verbote ist notwendiger Teil der angestrebten 
Einheit der Gesamtverwaltung eines Nationalparks. 

 
 
11. Zu § 47a (Schutz der Alleen) 

 
In Artikel I Ziffer 35 wird bei § 47a nach Absatz 2 folgender neuer Absatz angefügt: 
 
„(3) Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz führt ein landesweites 
Kataster der nach Absatz 1 gesetzlich geschützten Alleen.“ 
 
Begründung: 
Beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz wird bereits ein Alleenkatas-
ter geführt (siehe § 14 Abs. 1 Nr. 3 geltende Fassung). Das Kataster der gesetzlich ge-
schützten Alleen wird in die Schutzvorschrift für Alleen überführt. Sie rundet die Bemü-
hungen zum Schutz und Erhalt der Alleen ab. 

 
 
12. Zu § 48 (Verzeichnisse, Kennzeichen, Bezeichnungen) 

 
Artikel I Ziffer 36 erhält folgende Fassung: 
 
„In § 48 Abs. 1 werden die Wörter „der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und 
Forsten“ durch die Wörter „dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz“ 
ersetzt.“ 
 
Begründung: 
Redaktionelle Anpassung aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in 
Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 622). 

 
 
13. Zu § 48b (Ermittlung und Vorschlag der Gebiete) 

 
Artikel I Ziffer 38 erhält folgende Fassung: 
 
„In § 48b Abs. 1 werden die Wörter „die Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und 
Forsten“ durch die Wörter „das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz“ 
ersetzt.“ 
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Begründung: 
Redaktionelle Anpassung aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in 
Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 622). 

 
 
14. Zu § 62 (Gesetzlich geschützte Biotope) 

 
In Artikel I Ziffer 39 wird § 62 wie folgt geändert: 
 
a) Buchstabe c) Unterbuchstabe aa) erhält folgende Fassung: 

 
„aa) In Satz 1 und 3 werden jeweils die Wörter „die Landesanstalt für Ökologie, 

Bodenordnung und Forsten“ durch die Wörter „das Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz“ ersetzt.“ 

 
Begründung: 
Redaktionelle Anpassung aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in 
Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 622). 
 
 
b) Buchstabe d) erhält folgende Fassung: 

 
„d) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

 
(5) Die in § 4 Abs. 3 Nr. 3 aufgeführten Flächen bleiben von den Verboten 
nach Absatz 1 unberührt. Dies gilt auch für Flächen in rechtsverbindlichen 
Bebauungsplänen, die für eine andere Nutzung vorgesehen sind, für den 
Zeitraum zwischen der Zulässigkeit und der Verwirklichung der geplanten 
Nutzung.“ 

 
Begründung: 
Redaktionelle Folgeänderung durch Änderung des § 4 Abs. 3 (Ziffer 4). 

 
 
II. Zu Artikel II (Änderung des Landesforstgesetzes) 
 
1. Artikel II wird wie folgt geändert: 

 
a) In Artikel II wird folgende Ziffer 1 neu eingefügt: 

 
„1. In § 2 Abs. 1 LFoG werden nach Satz 1 folgende Sätze angefügt: 

 
„Das Betreten des Waldes geschieht insbesondere im Hinblick auf natur- und 
waldtypische Gefahren auf eigene Gefahr. Zu den natur- und waldtypischen 
Gefahren zählen vornehmlich solche, die von lebenden und toten Bäumen, 
sonstigem Aufwuchs oder natürlichem Bodenzustand ausgehen oder aus der 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Waldes entstehen.“ 
 

Begründung: 
Das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist auf eigene Gefahr gestattet. 
Nach der Rechtsprechung bedeutet dies, dass der Erholungssuchende sich auf die Ge-
fahren einzustellen hat, mit denen er beim Betreten einer Waldfläche typischerweise zu 
rechnen hat. Dazu gehören insbesondere herunterfallende Zweige und Äste, den Weg 
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versperrende Baumteile, Bodenunebenheiten durch Wurzeln und Fahrspuren aus forst-
wirtschaftlichem Verkehr. Zur Klarstellung des Begriffs „auf eigene Gefahr“ wird § 2 
Abs. 1 LFoG um einzelne Regelbeispiele ergänzt. Durch die Konkretisierung soll den 
Erholungssuchenden verdeutlicht werden, mit welchen Gefahren sie im Wald grundsätz-
lich rechnen müssen, ohne Waldbesitzer dafür haftbar machen zu können. 
 
b) Die bisherige Änderung wird die Ziffer 2. 

 
 
III. Zu Artikel VI (Änderung der Verordnung zur Durchführung des Landschaftsge-

setzes) 
 
1. Zu § 11 (Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, beteiligte Verbände und Stel-

len) 
 
Artikel VI Ziffer 5 erhält folgende Fassung: 
 
„In § 11 Abs. 1 erhalten die Nummern 9 und 16 die folgende Fassung: 
 
9.  die obere Jagdbehörde,“ 
 
„16. das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-

Westfalen,“ 
 
Begründung: 
Redaktionelle Anpassung aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in 
Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 622). 

 
 
2. Zu § 12 (Beteiligte Behörden, Stellen und Verbände) 

 
In Artikel VI Ziffer 6 erhält in § 12 Abs. 1 die Nummer 5 die folgende Fassung: 
 
„5. das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-

Westfalen,“ 
 
Begründung: 
Redaktionelle Anpassung aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in 
Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 622). 

 
 
3. Zu § 19 (Befugnis zur Kennzeichnung) 

 
In Artikel VI Ziffer 8 erhält § 19 Abs. 2 folgende Fassung: 
 
„(2) Mit der Erteilung der Befugnis ist die betreffende Organisation zu verpflichten, sich 
vor der Festlegung neuer Wanderwege oder der wesentlichen Veränderung im Verlauf 
bestehender Wanderwege mit den betroffenen Grundstückseigentümerinnen und  
-eigentümern sowie Grundstücksbesitzerinnen und -besitzern und deren Verbände, 
Gemeinden und Gemeindeverbänden, unteren Landschaftsbehörden, Trägern der Na-
turparke und, wenn es sich um Wald handelt, zusätzlich mit dem Landesbetrieb Wald 
und Holz ins Benehmen zu setzen. Sind mehr als 50 Grundstückseigentümer oder -
eigentümerinnen bzw. Grundstücksbesitzer oder -besitzerinnen betroffen, kann die Be-
nehmensherstellung durch eine öffentliche Unterrichtung ersetzt werden. Den betroffe-
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nen Grundstückseigentümern und -eigentümerinnen und Grundstücksbesitzern und -
besitzerinnen ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben.“ 
 
Begründung: 
Die Änderung ermöglicht der zur Kennzeichnung befugten Organisation, der erforderli-
chen Beteiligung der Betroffenen in Zusammenarbeit mit der zuständigen Landschafts-
behörde in einer den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten und Besitzverhältnissen im 
Einzelfall angepassten angemessenen Form zu entsprechen. Gleichzeitig wird der Kreis 
der zu Beteiligenden auf das sachlich gebotene Maß reduziert. Verbände der Grund-
stückseigentümerinnen und -eigentümer sowie der Grundstücksbesitzerinnen und -
besitzer sind insbesondere die Landwirtschafts- und Waldbauernverbände. 

 
 
4. Zu § 20 (Markierungszeichen) 

 
In Artikel VI wird nach Ziffer 8 folgende Ziffer 8a eingefügt: 
 
„8a. § 20 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 
(1) Zur Kennzeichnung von Wanderwegen dürfen nur die aus der Anlage 4 zu dieser 
Verordnung ersichtlichen Markierungszeichen verwendet werden. Die höheren Land-
schaftsbehörden können für bestimmte Wanderwege andere Markierungszeichen zulas-
sen. Die Zulassung und das andere Markierungszeichen sind im Amtsblatt der Bezirks-
regierung bekanntzumachen. Orientierungsschilder im Sinne von § 18 Abs. 1 Nr. 2 dür-
fen nur an Kreuzungspunkten von Wanderwegen oder an anderen bedeutenden Stellen 
angebracht werden.“ 
 
 
Begründung: 
Mit dieser Änderung wird eine typische Verwaltungsaufgabe vom Ministerium auf die 
Bezirksregierungen übertragen, womit auch dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung getra-
gen wird. 

 
 
IV. Zu Artikel VII (Änderung der Verordnung über den Nationalpark Eifel) 
 
1. Zu § 20 (Nationalpark-Arbeitsgruppe) 

 
Artikel VII Ziffer 2 erhält folgende Fassung: 
 
„In § 20 Abs. 1 erhalten der dritte und der vierte Spiegelstrich die folgende Fassung: 
 
- des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 

(LANUV), 
- der oberen Jagdbehörde,“ 
 
Begründung: 
Redaktionelle Anpassung aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in 
Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 622). 
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Die vorgelegten Änderungsanträge wurden nach deren Beratung en bloc zur Abstimmung 
gestellt und mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der SPD-Fraktion angenommen.  
 
 
C Schlussabstimmung 
 
In der sich anschließenden Schlussabstimmung hat der Ausschuss für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz den Gesetzentwurf der Landesregierung - 
Drucksache 14/31444 - mit den vom Ausschuss beschlossenen Änderungsanträgen beraten 
und mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 
 
 
 
 
 
 
Marie-Luise Fasse  
(Vorsitzende) 
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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz zur Änderung des Landschaftsge-
setzes sowie sonstiger Vorschriften“ (Drucksache 14/3144) 
 
 
 
Schwarz-gelbe Novelle des Landschaftsgesetzes bringt nur Ver-
schlechterungen für den Naturschutz in NRW 
 
 
Mit der Novelle des Landschaftsgesetzes wird in NRW der Naturschutz ohne Grund 
massiv abgebaut und gegenüber anderen Interessen aus Landwirtschaft, Wirtschaft 
und Kommunen an den Katzentisch zurückversetzt. Das schwarz-gelbe Gesetz be-
inhaltet ausschließlich Verschlechterungen für Natur und Umwelt in NRW. Die Natur 
wird weniger geschützt, die Rechte der Umweltverbände als Anwälte der Natur wer-
den zusammengestrichen und den vielen Ehrenamtlichen in den Landschaftsbeiräten 
und den Biostationen vor den Kopf gestoßen. Das Gesetz ist ausschließlich ein Ge-
schenk an die Wirtschafts- und Landwirtschaftslobby, denen Naturschutz ein Dorn im 
Auge ist. Das Gesetz fällt auch hinter Bundes- und EU-Recht zurück. 
 
I. Schwarz-gelb bringt im Naturschutz „schlechte Qualität in großer Quantität“ 
Der von Umweltminister Uhlenberg am 6. Juni 2007 vorgestellte "Umweltbericht 
NRW 2006" zeigt in alarmierender Weise gerade auch im Bereich des Naturschutzes 
und der Biodiversität, welche großen Herausforderungen angesichts der Rote Listen 
und des Flächenverbrauches in NRW existieren. Auch werden die Verursacher der 
Negativ-Entwicklung in dem Bericht klar beschrieben: Landwirtschaft, Verkehr und 
Siedlungsentwicklung. 
Vor diesem Hintergrund müsste jetzt die Naturschutzseite eigentlich gerade gestärkt 
werden. Doch der vorliegende Gesetz-Entwurf geht genau in die andere Richtung 
und verschiebt die Koordinaten deutlich zu Lasten der Natur und zugunsten der Nut-
zerseite. 
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Mit dem Entwurf setzt Umweltminister Uhlenberg seine Pläne zum Abbruch von Um-
welt-, Verbraucher- und Naturschutz weiter:  
 
- Das Klagerecht der Naturschutzverbände wird zurückgeschraubt,  
- der Biotopschutz erheblich eingeschränkt,  
- selbst der Schutzstatus der Alleen wird erheblich geschwächt.  
- Die Eingriffsregelung und Landschaftsplanung werden zu Förderprogrammen für 

die konventionelle Landwirtschaft umfunktioniert und  
- die ehreamtlich tätigen Landschaftsbeiräte entweder aufgelöst oder entmachtet. 
 
 
II. Massive Verschlechterungen durch neues Landschaftsgesetz - konkret 
 
"Mitwirkungs- und Klagerechte werden massiv beschnitten" 
Im Entwurf der Landesregierung werden Kernbestände der Verbandsbeteiligung und 
-klagemöglichkeiten der gesetzlich anerkannten Naturschutzverbände gestrichen 
bzw. zurückgefahren. Dabei belegen die bisherigen Erfahrungen in Nordrhein-
Westfalen, dass die Vereine von ihrem Klagerecht sparsam Gebrauch gemacht ha-
ben (seit Einführung der Verbandsklage im Jahr 2000 wurde in 15 Fällen Klage er-
hoben). Das haben selbst die kommunalen Spitzenverbände in der Anhörung am 26. 
April 2007 ausdrücklich bestätigt. Die vorgesehene Streichung der Beteiligungsfälle 
verlängert die behördliche Sachverhaltsermittlung, erhöht die Rechtsunsicherheit 
bzw. Fehleranfälligkeit der Zulassungsverfahren und damit die Kosten für den Vor-
habensträger.  
 
 
"Landesregierung gibt grünes Licht für die Zerstörung von Natur und Land-
schaft" 
Die Landesregierung vollzieht radikale Streichungen in der Liste der geschützten Bio-
tope. Der Flächenausgleich bei einem Eingriff in Natur und Landschaft soll auf 1:1 
beschränkt werden. Erklärtes Ziel der Landesregierung ist, keine neuen Flächen in 
Anspruch zu nehmen, die dann der Landwirtschaft fehlen. Ergebnis ist eine massive 
Verschlechterung der Eingriffsregelung nicht nur zu Gunsten landwirtschaftlicher In-
teressen, sondern sogar auch der eigentlichen Verursacher der Eingriffe und Versie-
gelung in der Natur. 
 
"Ehrenamtliches Engagement wird missachtet" 
Den seit vielen Jahren mit großem Engagement ehrenamtlich Tätigen wird vor den 
Kopf gestoßen. Die Landschaftsbeiräte auf Bezirksebene werden gleich abgeschafft. 
Das Widerspruchsrecht der Beiräte auf kommunaler Ebene wird ausgehöhlt, indem 
die Entscheidung über Beiratswidersprüche bei Eingriffen in Naturschutzgebiete auf 
die Kreisebene verlagert wird. 
 
Die Landesregierung hat das erklärte Ziel, das flächendeckende Netz der Biologi-
schen Stationen von 39 auf etwa 30 zu reduzieren. Biologische Stationen sind ein 
wichtiges Bindeglied zwischen dem Ehrenamtlichem Naturschutz, den Naturnutzern 
und den örtlichen Naturschutzbehörden. Mit dem Gesetz werden die Arbeitsbedin-
gungen der Bio-Stationen eingeschränkt. 
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"Schutz der 2.000 Alleen in NRW wird ausgehöhlt - "100-Alleen-Initiative" wird 
zur Farce" 
Das einzige Naturschutzprojekt, das die Landesregierung bislang angestoßen hat 
und jährlich mit über 1 Mio. Euro finanziert, macht sie durch die Hintertür wieder zu-
nichte. Zwar sollen mit dem "100-Alleen-Programm" bis 2010 100 neue Alleen in 
NRW gepflanzt werden, doch der rechtliche Schutz der 2.000 bestehenden Alleen 
soll gegenüber dem bisherigen Landschaftsgesetz deutlich ausgehöhlt und ver-
schlechtert werden. 
 
"Ideologisch motivierter Kahlschlag – nicht einmal 1:1-Umsetzung" 
Die ideologische Brille hat die Landesregierung führt so weit, dass noch nicht einmal 
das eigens formulierte Ziel der 1:1 Umsetzung von EU- und Bundes-Vorgaben er-
reicht wird. Mit diesem Gesetzesentwurf bleibt die Landesregierung weit hinter den 
Anforderungen des Bundes- und EU-Rechts zurück, wie z.B. bei der Abschaffung der 
flächendeckenden Landschaftsplanung, der Aushöhlung der Eingriffsregelung oder 
der Umsetzung des Biotopverbundes. Auch die Kommunalen Spitzenverbände ha-
ben diesbezüglich Zweifel geäußert. 
Die Rechtswidrigkeit etlicher Regelungen müssen am Ende die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Behörden sowie die betroffenen Bürgerinnen und Bürger in Nord-
rhein-Westfalen ausbaden. Denn Folge sind längere Verfahren und mehr Verwal-
tungsaufwand durch unnötige Rechtsstreitigkeiten im Einzelfall. 
 
III. Neue Naturschutzherausforderungen bleiben unberücksichtigt  
Der eigentliche Novellierungsbedarf bleibt unberücksichtigt. So würden die Anforde-
rungen an den Schutz der Artenvielfalt auf EU-Ebene eine Überarbeitung der gesetz-
lichen Vorgaben auf Landesebene verlangen. Außerdem müsste die Eingriffsrege-
lung zu einem wirksamen Kontrollinstrument des Flächenverbrauches entwickelt 
werden, die flächendeckende Landschaftsplanung müsste durchgesetzt werden und 
es müssten Vorgaben zur Stärkung einer wirkungsvollen Naturschutzverwaltung ge-
troffen werden. Der Gesetzentwurf bietet auch keine Neuerung der naturschutzfach-
lichen Debatte. Der Naturschutz diskutiert heute verstärkt über Wildnis: Es gibt Vor-
stellungen, in der Bundesrepublik bis zu 10 % der Fläche tatsächlich als Wildnis aus-
zuweisen. Doch für die Ausweisung von Flächen als Wildnis findet sich in diesem 
Gesetzentwurf kein Ansatz. 
Auch den Anforderungen des Klimaschutzes und an eine dem Klimawandel ange-
passte Naturschutzpolitik wird der Entwurf des Landschaftsgesetzes nicht gerecht. 
 
IV. Beschluss 
Der Landtag teilt die Auffassung der Naturschutzverbände, dass die von schwarz-
gelb vorgelegte Novellierung des Landschaftsgesetzes nur Verschlechterungen für 
den Naturschutz in NRW enthält. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, zügig 
einen neuen Gesetzentwurf vorzulegen, der den Naturschutz in NRW stärkt und ins-
besondere auch den aktuellen Herausforderungen des Biodiversitäts-Schutzes, des 
Klimawandels und des Flächenverbrauchs gerecht wird. 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
 
und Fraktion 
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künftig automatisch unter einen gesetzlichen 
Schutz gestellt werden. 

Wir gehen noch darüber hinaus. Wir verlangen 
nämlich in der neuen Alleenschutzvorschrift Er-
satzanpflanzungen, wenn zum Beispiel Alleen-
bäume beseitigt werden. Wir legen fest, dass 
auch Neuanpflanzungen vorgenommen werden 
sollen, um den Alleenbestand nachhaltig zu si-
chern und zu entwickeln. Solche Forderungen 
enthalten die von Ihnen angeführten geltenden 
Vorschriften nicht. Wir gehen also weit über das 
hinaus, was Sie früher völlig unzureichend gere-
gelt haben. 

Sie kritisieren, dass Verkehrssicherungsmaßnah-
men an Alleebäumen nur noch angezeigt werden 
müssten. Dabei enthält das geltende Land-
schaftsgesetz überhaupt keine Anzeigepflicht bei 
der unteren Landschaftsbehörde, bevor Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen in Angriff genommen 
werden. Wir führen diese Anzeigepflicht nunmehr 
zugunsten der Alleen neu ein. Außerdem sollen 
nur solche Maßnahmen zulässig sein, die aus 
Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich sind 
und für die es keine Alternative gibt. 

Es ist doch selbstverständlich, dass die Gefah-
renabwehr Priorität hat. Was wollen Sie denn ma-
chen, wenn es darum geht, eine Gefahr für Leib 
und Leben abzuwenden, weil zum Beispiel Bäu-
me oder Äste auf die Fahrbahn zu stürzen dro-
hen. Im Grunde genommen, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen von der Opposition, haben Sie doch 
nur ein Problem damit, dass die Alleen-Initiative 
nicht von Ihnen stammt, sondern von unserem 
Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers.  

(Beifall von der CDU) 

Diese Initiative ist erfolgreich und stößt überall im 
Land auf eine hervorragende Resonanz. Für die-
se Initiative hat die Landesregierung nicht nur die 
rechtlichen Voraussetzungen zum Schutz der Al-
leen verbessert, sondern nimmt auch Geld in die 
Hand. Das passt Ihnen ebenfalls nicht. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bis zum 
Frühjahr 2007 haben wir in Nordrhein-Westfalen 
bereits 35 Alleen gepflanzt. Jede neue Allee ver-
schönert unser Landschaftsbild und hat wichtige 
ökologische Funktionen; unter anderem dient sie 
dem Klimaschutz. Jeder Pflanztermin vor Ort wird 
mit Begeisterung aufgenommen. Auch Kommu-
nalpolitiker der Grünen und Bürgermeister der 
SPD haben sich auf die Pressefotos gedrängt. All 
das zeigt mir: Die Landesregierung ist auf dem 
richtigen Weg; alle sehen dies, nur die Grünen 
nicht.  

Dass Alleen dafür herhalten müssen, Oppositi-
onspolitik gegen eine Landesregierung zu betrei-
ben, ist sicher einmalig in der Bundesrepublik 
Deutschland. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Uhlenberg. – Es liegen keine weiteren 
Wortmeldungen vor.  

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Antragstel-
lerin direkte Abstimmung beantragt hat, kommen 
wir zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags 
Drucksache 14/4476. Wer spricht sich für diesen 
Antrag aus? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 
sich? – Damit ist der Antrag mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Frak-
tion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen abgelehnt. 

Wir kommen zu: 

10 Gesetz zur Änderung des Landschaftsge-
setzes sowie sonstiger Vorschriften  

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/3144 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Umwelt  
und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 
Drucksache 14/4470 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 14/4526 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die CDU 
Herrn Abgeordneten Ortgies das Wort. 

Friedhelm Ortgies (CDU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren!  

(Unruhe – Glocke) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Entschuldigen 
Sie, Herr Kollege Ortgies. – Ich möchte noch ein-
mal darauf hinweisen, Kolleginnen und Kollegen, 
dass wir in der Debatte fortfahren. Ich bitte um Ihr 
Verständnis: Führen Sie Ihre Gespräche außer-
halb des Plenarsaals oder so leise, dass wir – vor 
allem der Redner – es nicht hören. Bitte schön, 
Herr Ortgies. 
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Friedhelm Ortgies (CDU): Was lange währt, wird 
endlich gut. Nach langer intensiver Arbeit werden 
wir, die Koalition der Erneuerung, heute die No-
vellierung des Landschaftsgesetzes beschließen. 
Die Novelle ist Ausdruck der Grundsätze der Re-
gierungskoalition: Freiwilligkeit vor Zwang und 
Vertragsnaturschutz vor Ordnungsrecht. Und wir 
wollen Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Na-
tur und Landschaft flächenmäßig 1:1 ausgleichen. 

Es liegt seit der Einbringung ein langer Weg hinter 
uns. Wir haben viele Gespräche geführt und Ab-
stimmungen vorgenommen. Es gab gute und 
konstruktive Beratungen, in die sich die Oppositi-
on allerdings nicht so gut eingebracht hat. 

(Svenja Schulze [SPD]: Ohne uns wäre es 
gar nicht so konstruktiv gewesen!) 

Jetzt liegt eine Gesetzesnovelle vor, die sich se-
hen lassen kann. Auch in der Anhörung vor eini-
gen Wochen hat es eine überwiegende Zustim-
mung durch die Verbände – auch durch die kom-
munalen Spitzenverbände – gegeben. 

Wir haben zu Beginn unserer Beratungen das Ziel 
formuliert, mit dem neuen Landschaftsgesetz 
wichtige Schritte zur Versöhnung der Belange des 
Umwelt- und Naturschutzes mit den Interessen 
der Bürger, mit den Kommunen und mit der Wirt-
schaft zu unternehmen. Wenn ich mir das Ergeb-
nis anschaue, kann ich sagen, dass uns das gut 
gelungen ist. 

Ich möchte im Folgenden vor allem die wesentli-
chen Punkte unserer Änderungsanträge zum Ge-
setzentwurf erläutern, welche sich uns nach der 
Anhörung gestellt haben. Übrigens, Frau Schulze: 
Sie freuen sich so, von Ihnen liegt aber gar nichts, 
nicht ein einziger Änderungsantrag vor. 

(Svenja Schulze [SPD]: Das lohnt sich auch 
nicht! Das alte Gesetz war von uns, falls Sie 
sich erinnern!) 

Da Sie keine Änderungsanträge vorgelegt haben, 
gehe ich davon aus, dass Sie diesem Gesetzent-
wurf zustimmen. Anders kann man das nicht in-
terpretieren. 

Der grüne Entschließungsantrag, der uns seit 
heute Morgen als Tischvorlage vorliegt, enthält 
außer den altbekannten Vorwürfen nichts Neues. 
Wir haben dies schon im Ausschuss ausführlich 
diskutiert und widerlegt. Trotzdem möchte ich ei-
nen Absatz, der mir aufgefallen ist, Herr Remmel 
und Frau Löhrmann, zitieren. Auf der vorletzten 
Seite Ihres Antrags schreiben Sie: 

„Es gibt Vorstellungen, in der Bundesrepublik 
bis zu 10 % der Fläche tatsächlich als Wildnis 

auszuweisen. Doch für die Ausweisung von 
Flächen als Wildnis findet sich in diesem Ge-
setzentwurf kein Ansatz.“ 

(Svenja Schulze [SPD]: Wildnis im Kopf!) 

Da haben Sie recht. Diesen Ansatz haben wir 
nicht. Und angesichts der Flächenknappheit, der 
weltweiten Nahrungsmittelknappheit, des konkur-
rierenden Flächenverbrauchs für Bioenergie und 
landwirtschaftliche Anbauflächen für Nahrungsmit-
tel frage ich mich: In welcher Welt leben Sie ei-
gentlich? 

(Frank Sichau [SPD]: Haben Sie schon mal 
was von Überproduktion gehört?) 

Überall, wo wir hinschauen, werden wir mit Flä-
chenknappheit konfrontiert. Sie jedoch wollen 
10 % Wildnis in Nordrhein-Westfalen gesetzlich 
vorschreiben. 

Nun zu unseren Änderungen. Mit der Neuformu-
lierung in Absatz 1 wird festgeschrieben, dass 
durch die Durchführung von Ausgleichsmaßnah-
men keine zusätzliche Flächeninanspruchnahme 
bewirkt wird. Über den 1:1-Ausgleich hinaus kön-
nen diese Ansprüche durch Ersatzgeld ausgegli-
chen werden. Das ist eine wichtige Änderung und 
eine Beschleunigung in vielen Verfahren. Der 
Grundsatz lautet eben: Qualität vor Quantität. 

Auch mit der Änderung in § 11 in Bezug auf die 
Beiräte tragen wir einem Ergebnis und einem 
Wunsch der Anhörung Rechnung, indem die Zu-
sammensetzung der Beiräte konkret festgelegt 
wird. Die LNU erhält angesichts ihrer Bedeutung 
einen zusätzlichen Sitz. Im Übrigen haben wir 
ausdrücklich dem Wunsch des Ministers entspro-
chen, dass diese Beiräte weiterhin paritätisch – 
Schützer und Nützer – zusammengesetzt werden. 

Die Vorschrift zu § 47 a hat mein Kollege Cle-
mens Pick gerade ausführlich erläutert. 

Meine Damen und Herren, in Art. 2 des Landes-
forstgesetzes wollen wir regeln, dass das Betreten 
des Waldes auf eigene Gefahr erfolgt. Der Erho-
lungssuchende muss selbst einschätzen, auf wel-
che Gefahren er sich bei einem Waldspaziergang 
einlässt, ohne dass bei einem Zwischenfall sofort 
der Waldbesitzer haftbar gemacht werden kann. 

Im Hinblick auf die Folgen des Sturms Kyrill und 
nach einem Unfall durch einen herabfallenden Ast 
im letzten Jahr wird das Landesforstgesetz au-
ßerdem so geändert, dass die Klarstellung „Betre-
ten auf eigene Gefahr“ noch einmal betont wird 
und einzelne Regelbeispiele aufgezeigt werden. 
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Meine Damen und Herren, zusammengefasst 
möchte ich sagen: Wir verabschieden heute ein 
modernes Landschaftsgesetz, 

(Beifall von der FDP) 

das sowohl den Interessen des Natur- und Um-
weltschutzes als auch den Interessen der Nutzer, 
der Schützer und der Menschen, die hier arbeiten, 
wirtschaften oder sich einfach nur erholen wollen, 
dient. Dieses positive Signal geht heute von Düs-
seldorf aus in dieses Land. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Ortgies. – Für die Fraktion der SPD hat 
jetzt Frau Schulze das Wort. 

Svenja Schulze (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Lassen Sie mich zu Beginn 
eine eher theoretische Frage stellen: Warum no-
velliert man eigentlich ein sehr gutes Gesetz? Wa-
rum tut man das? 

(Holger Ellerbrock [FDP]: Weil die Voraus-
setzung falsch ist! Es ist ein schlechtes Ge-
setz!) 

Man könnte auf die Idee kommen, Herr Ortgies, 
man novelliert es, weil man das bestehende Ge-
setz besser machen möchte. Man kann ja immer 
noch ein bisschen was verbessern. Es kann neue 
Rahmenbedingungen geben, die es erfordern, 
dass man ein Gesetz verändert. Oder es gibt ein 
Problem, das man aktiv angehen muss, und des-
wegen muss man das Gesetz verbessern. 

Ich sage Ihnen ganz deutlich, meine wenigen 
Damen und überwiegend Herren von Schwarz 
und Gelb: Das, was Sie jetzt mit dem neuen Ge-
setz machen, wird keiner dieser Anforderungen 
auch nur im Ansatz gerecht. Es wird nichts bes-
ser. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen ganz deutlich: Gerade nach der 
Anhörung sind wir uns ganz sicher, dass wir die-
ses Gesetz ablehnen. Es wirft nämlich den Natur-
schutz hier in Nordrhein-Westfalen um mehr als 
30 Jahre zurück. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Ich könnte eine ganze Menge Argumente aus der 
Anhörung wiedergeben, aber angesichts der 
knappen Zeit möchte ich es bei zwei wesentlichen 
belassen. 

Kernpunkt Ihres Gesetzes ist, dass Sie engagier-
ten Bürgerinnen und Bürgern zukünftig nicht mehr 

zuhören wollen. Sie verbieten ihnen, weiter aktiv 
mit dabei zu sein, und das tun Sie, weil Sie sagen, 
es sei Verwaltungsaufwand, wenn man Natur-
schutzverbände beteiligen würde. 

Sie wissen aus der Praxis vor Ort ganz genau: 
Wenn man Verbände frühzeitig beteiligt, wenn 
man Experten mit heranzieht, dann wird es einfa-
cher, dann wird es besser, dann gibt es weniger 
Klagen, dann gibt es bessere Optimierungsmög-
lichkeiten. Insgesamt wird die Bürokratie redu-
ziert; das ist eine Zeitersparnis. Ihnen ist all das 
aber egal. Für Sie besteht die Hauptsache darin, 
dass Sie die Naturschutzverbände düpieren kön-
nen. 

Es ist Ihnen auch völlig egal, dass Sie mit dem, 
was Sie jetzt machen, weit hinter die Aarhus-
Konvention zurückfallen, die die Beteiligungsrech-
te und Klagemöglichkeiten von Umweltverbänden 
gestärkt wissen möchte. Das ist Ihnen völlig egal. 
Sie treten hier das Ehrenamt mit Füßen. Sie sa-
gen zu 370.000 Menschen, die bei BUND, NABU 
und LNU organisiert sind: Das ist uns egal. Macht 
eure Arbeit weiter. Von uns kriegt ihr keine Unter-
stützung. – Sie treten ehrenamtliches Engage-
ment mit Füßen, und das nicht aus Versehen, 
sondern mit Absicht, Herr Ortgies.  

Mein zweites Argument, warum wir dieses Gesetz 
ablehnen: Alle reden derzeit über den Klimawan-
del. Das wäre ein Grund, ein Gesetz weiterzuent-
wickeln. Wir reden darüber, dass sich Politik jetzt 
verändern muss. Klaus Töpfer – er sollte Ihnen 
bekannt sein –, ehemaliger CDU-Bundesumwelt-
minister, hat auf der G8-Umweltministerkonferenz 
in Potsdam im März dieses Jahres gesagt, dass 
geschlossene Strategien zur Bewältigung des 
Klimawandels erforderlich seien. Was Sie jetzt mit 
dem Landschaftsgesetz machen, ist genau das 
Gegenteil. Sie gehen um Lichtjahre zurück.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Das Einzige, was Ihnen zum Klimawandel einfällt, 
ist, den stadtökologischen Fachbeitrag zu strei-
chen. Und das zur Unterstützung des Städteta-
ges: Axel Welge, Städtetag, hat uns in der Anhö-
rung sehr eindrucksvoll dargelegt, warum die 
Kommunen diesen Fachbeitrag für ihre Planun-
gen brauchen. Was Sie hier machen, ist, wieder 
Kosten auf die Kommunen abzuschieben. Sie 
entziehen sich als Landesregierung der Verant-
wortung und haben keinerlei Antworten auf das, 
was der Klimawandel von uns als Politiker fordert.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Mein Fazit: Das Gesetz bringt nur Verschlechte-
rungen. Nach der Anhörung sind wir uns noch si-
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cherer, dass dieses Gesetz den Anforderungen an 
den Klimaschutz und an eine moderne Klima-
schutzpolitik überhaupt nicht gerecht wird. Deswe-
gen noch einmal mein Appell an Sie: Kommen Sie 
wenigstens in der letzten Minute zur Vernunft. Leh-
nen Sie dieses Gesetz gemeinsam mit uns ab. – 
Danke schön.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN – Zuruf von 
der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Abgeordnete Schulze. – Für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen hat jetzt Herr Kollege Remmel 
das Wort.  

Johannes Remmel*) (GRÜNE): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sorry, 
Herr Ortgies, auch wenn ich Sie stellvertretend für 
die Koalitionsfraktionen treffe, aber ich muss ein-
fach sagen: Sie haben den Knall nicht gehört. Sie 
haben den Knall einfach nicht gehört, wenn Sie 
sich über die Forderung lächerlich machen, dass 
wir in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen Arten-
vielfalt fördern müssen, dass wir Wildnis brauchen 
und dass wir aktiven Artenschutz betreiben kön-
nen und müssen.  

(Beifall von GRÜNEN und SPD) 

Wir sind gerade dabei – die Zahlen sind durch die 
Presse gegangen –, jährlich 10.000 bis 15.000 
Arten auf dieser Welt zu verlieren. Wir löschen die 
Festplatte dieser Erde tagtäglich.  

Dann muss es doch in diesem Landtag möglich 
sein, darüber zu diskutieren und nicht Lächerlich-
keit darüber herbeizuführen, wie wir Arten- und 
Naturschutz in Nordrhein-Westfalen stärken statt 
schwächen.  

(Beifall von GRÜNEN und SPD – Svenja 
Schulze [SPD]: Die haben von Biodiversität 
keine Ahnung!) 

Und zwar nicht nur um des Schutzes willen, son-
dern weil wir als Menschen davon auch profitie-
ren. Es gibt Fledermäuse, die dazu beitragen, 
dass Medikamente für Schlaganfallpatienten her-
gestellt werden können. Es gibt Bäume, die zum 
Herzinfarktschutz beitragen. Es gibt die Vorstel-
lung, sich aus natürlichen Vorgängen etwas abzu-
schauen, dass man es technisch nutzen kann. 
Das ist der Bereich der Bionik. Und wir zerstören 
gerade diese Vorlage, um den einen oder ande-
ren ökologischen und gesundheitlichen Nutzen 
daraus zu haben.  

Darum geht es im Kern der Auseinandersetzung 
mit dem Naturschutz in Nordrhein-Westfalen. Den 

Kern der Anhörung und der Debatte, die wir über 
das Landschaftsgesetz führen, haben die Um-
weltverbände beschrieben. Es gibt keinen einzi-
gen Tatbestand der Gesetzesnovelle, der zum 
Schutz der Natur eingeführt worden ist. Alle Kern-
bestandteile, die Sie mit dieser Novelle einführen, 
dienen dazu, die Nutzerinteressen zu stärken und 
den Schutz abzubauen. Das ist die Konsequenz 
Ihrer Naturschutzpolitik für Nordrhein-Westfalen.  

(Beifall von GRÜNEN und SPD) 

Lassen Sie uns das im Einzelnen durchgehen: 
Das ehrenamtliche Engagement wird beschnitten, 
das Verbandsklagerecht eingeschränkt. Sie wol-
len die Interessen der Wirtschaft und der Nutzer 
stärken und nicht derjenigen, die die Natur schüt-
zen wollen.  

Sie setzen das Bundesrecht nicht 1:1 um – das ist 
auch in der Anhörung deutlich geworden –, son-
dern es steht zu befürchten, dass wir an ein, zwei 
Stellen zu Klageverfahren kommen werden, weil 
Sie eben nicht 1:1 umsetzen. Sie schaffen auch 
keinen Flächenausgleich, weil Sie andere Instru-
mente einführen, die auf rechtlich wackeligen Fü-
ßen stehen.  

Das, was eigentlich zu leisten wäre – Frau Kolle-
gin Schulze hat das schon angesprochen –, dass 
Sie sich eine Zukunftsperspektive für den Natur-
schutz überlegen und an zukünftige Probleme he-
rangehen, kommt in Ihrer Gesetzesnovelle über-
haupt nicht vor. Wir müssen uns tatsächlich Ge-
danken darüber machen, wie sich Naturschutzpo-
litik unter den Vorzeichen des Klimawandels ver-
ändern muss. Wir müssten uns tatsächlich Ge-
danken darüber machen, wie wir mehr Artenviel-
falt schaffen, statt tagtäglich Arten aussterben zu 
lassen.  

Das alles leistet dieses Gesetz nicht. Deshalb ist 
es richtig, dass es nicht nur heute ablehnend vom 
Landtag beschieden wird, sondern dass, wenn es 
in Kraft treten sollte, jeder Tag genutzt wird, um 
es zu bekämpfen und erneut zu novellieren. Das 
jedenfalls ist unsere Absicht, und die werden wir 
auch umsetzen, sobald wir die Möglichkeit dazu 
haben. – Vielen Dank.  

(Beifall von GRÜNEN und SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Remmel. – Für die Fraktion der FDP hat 
jetzt der Kollege Ellerbrock das Wort. 

Holger Ellerbrock (FDP): Herr Kollege Remmel, 
an einem Punkt gebe ich Ihnen recht: Wir haben 
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ein gemeinsames Ziel: das genetische Reproduk-
tionspotenzial zu sichern.  

Wir, Schwarz-Gelb, machen das nur völlig anders 
als Sie, und zwar nicht mit missionarischen 
Scheuklappen besserwisserisch und belehrend 
durch die Gegend zu stolpern, sondern zu sagen: 
Wir wollen die Betroffenen mitnehmen.  

(Sylvia Löhrmann [GRÜNE]: Sie haben die 
Scheuklappen zu!) 

– Ach, Frau Kollegin, das ist noch nicht einmal ei-
ne Replik wert, so schlaff ist das. Oh Gott, oh 
Gott.  

(Sylvia Löhrmann [GRÜNE]: Der Klimawan-
del lässt grüßen!) 

Meine Damen und Herren, ich kann einfach nur 
sagen: Der 13. Juni 2007 ist ein großer Tag für 
den Naturschutz.  

(Zurufe von der SPD: Oh! – Weitere Zurufe 
von der SPD) 

Es ist ein völlig anderer Naturschutz, der hier Ein-
zug halten wird, ein Naturschutz, den wir mit den 
Bürgern gestalten. Ich bin sicher: Das wird auch 
Erfolg haben; das ist ein großer Tag.  

(Beifall von der FDP) 

Hier haben Mitarbeiter auf einem Berghof geses-
sen und mit Rösslern gearbeitet. Dann ist mit ei-
nem harten Mann ein vernünftiges Werk zustande 
gekommen. Das ist ein gutes Werk, und dazu gra-
tuliere ich Ihnen, Herr Minister, ausdrücklich. 

(Beifall von FDP und CDU) 

Herr Remmel, dem Kollegen Pick vorzuwerfen, er 
wolle hier etwas lächerlich machen: Nein, lächer-
lich machen wir sicherlich nicht. Aber er ganz klar 
die Zeichen der Zeit anders erkannt, wie die Bür-
ger von Nordrhein-Westfalen uns bestätigt haben. 
Das sind andere Zeichen als die, die Sie gesetzt 
haben. 

Meine Damen und Herren, dieses Gesetz musste 
geändert werden. In der Endzeitstimmung von 
Rot-Grün hat ja die damalige Landesregierung 
noch nicht einmal selbst den Gesetzentwurf ein-
bringen wollen, sondern hat lieber die Fraktionen 
vorgeschoben, weil man sich damit nicht in Über-
einstimmung bringen lassen wollte. Das hatte ja 
auch seine Gründe. 

Das Gesetz hat ein paar klare Aussagen in der 
Zielrichtung. Wir wollen an einem hohen Schutz-
niveau für Natur und Landschaft festhalten. Wir 
wollen den Standard nicht abbauen. Wir wollen 
mit den Menschen anders umgehen, um den 

Standard mit ihnen zusammen zu halten. Wir wol-
len gewisse Überregulierungen aus der letzten 
Novellierung abbauen. Darüber hinaus wollen wir, 
Herr Remmel, die Umsetzung von europa- und 
bundesrechtlichen Vorschriften 1:1 durchsetzen; 
das ist eine Leitlinie, die uns bei allen Gesetzes-
vorhaben leitet.  

Wir wollen auch die kommunale Selbstverwaltung 
stärken. Die Biologischen Stationen sollen nicht 
mehr neben den Unteren Landschaftsbehörden 
als Überbehörde und Kontrollbehörde arbeiten, 
sondern sie sollen in Abstimmung mit ihnen arbei-
ten. Das wird die Biologischen Stationen in ihrer 
Akzeptanz eindeutig stärken. Ich sage ganz klar: 
Wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, dann sage ich 
eindeutig auch Ja zur Arbeit der Biologischen Sta-
tionen. 

Wir wollen auch die neuen europarechtlichen 
Vorgaben umsetzen. Auf die Einführung der 
Pflicht zur strategischen Umweltprüfung ist der 
Kollege Pick schon eingegangen. 

Meine Damen und Herren, den Biotopverbund 
werden wir in Übereinstimmung mit dem Bundes-
naturschutzgesetz durch dieses Gesetz in eine 
Sollvorschrift bringen, sodass das Netz räumlich 
oder funktional verbundener Biotope mindestens 
10 % der Landesfläche umfassen soll und nicht 
muss. Das ist der Unterschied. Wir haben ein Ziel, 
das wir auch erreichen werden, aber auf einer an-
deren Basis als Sie. Die Bundesrepublik Deutsch-
land hat durchschnittlich 222 Einwohner pro 
Quadratkilometer. Wir in Nordrhein-Westfalen ha-
ben mehr als 500 Einwohner pro Quadratkilome-
ter. Im Regierungsbezirk Düsseldorf sind es mehr 
als 1.000 Einwohner pro Quadratkilometer. Das 
sind andere Rahmenbedingungen als in anderen 
Ländern. Wir haben es schwerer. Trotzdem sagen 
wir: Die Biotope sollen – und nicht „müssen“ – 
mindestens 10 % der Landesfläche umfassen. Ist 
das etwa der Kahlschlag der Naturschutzpolitik? 
Überziehen Sie bitte nicht. 

(Beifall von der FDP) 

Das Vereinsklagerecht wird dem auf Bundesebe-
ne angepasst. Das ist doch in Ordnung. Warum 
soll es denn einen nordrhein-westfälischen Son-
derweg geben? Ist das das Ende des Naturschut-
zes? – Nein, es ist die Zuweisung eines sachge-
rechten, ausgleichenden Stellenwertes in diesem 
System. Die Landschaftsbeiräte auf mittlerer und 
oberer Ebene halten wir für überflüssig. Auf der 
unteren Ebene haben wir sogar der LNU, weil sie 
der mitgliederstärkste Dachverband ist, extra ei-
nen Sitz mehr zugeordnet. Das war vernünftig.  

- 245 -



Landtag  13.06.2007 
Nordrhein-Westfalen  Plenarprotokoll 14/64 
 

 

 

7272

Beim Ersatzgeld werden wir darauf hinwirken, 
dass die Auflagen praxisgerechter umgesetzt 
werden. Wir wissen, dass zum Beispiel der Land-
kreistag den Prüfauftrag ans Ministerium gegeben 
hat, ob nicht 10 % des Ersatzgeldes in einen Na-
turschutzfonds des Landes fließen können. Das 
wollen wir deswegen haben, weil manche Aufga-
ben im Landesinteresse nicht mehr vor Ort, son-
dern nur an anderer Stelle durchgeführt werden 
können. 

Meine Damen und Herren, meine Redezeit ist ab-
gelaufen. Ich könnte noch viel Positives über die-
ses Gesetz sagen. Ich danke dem Ministerium für 
die sachgerechte Diskussion, und zwar auch über 
den Entschließungsantrag der Fraktionen. Wir 
haben mit den Kollegen der CDU lange und strei-
tige Diskussionen geführt. Es war eine faire Aus-
einandersetzung. Wir haben ein gutes Gesetz zu-
stande gebracht. Dafür danke ich. – Schönen 
Dank. 

(Beifall von FDP und CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Ellerbrock. – Für die Landesregierung 
spricht jetzt Herr Minister Uhlenberg. 

Eckhard Uhlenberg, Minister für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Mit dem neuen Landschaftsgesetz verschaffen wir 
dem Naturschutz in Nordrhein-Westfalen eine 
neue Qualität und zugleich eine höhere Zustim-
mung bei den Menschen. Wir sichern die hohen 
Standards im Umwelt- und Naturschutz und stär-
ken durch den Abbau überflüssiger und nutzloser 
Bürokratie den Umwelt- und Naturschutz bei uns 
in Nordrhein-Westfalen.  

Auch die zweite Anhörung durch den Landtag hat 
bestätigt, dass der Gesetzentwurf der Landesre-
gierung sehr ausgewogen ist. Die Kritik der Natur-
schutzverbände, die ich natürlich sehr ernst neh-
me, ist heute wesentlich differenzierter, nämlich 
zwischen öffentlicher Aufregung und fachlicher 
Zustimmung, wenn man über das Detail redet.  

Meine Damen und Herren, wenn der Gesetzent-
wurf von der Opposition abgelehnt, gleichzeitig 
aber nicht ein einziger Antrag gestellt wird, dann 
ist das sehr traurig. Es reicht nicht, immer nur et-
was zu kritisieren, sondern es gehört auch zur 
Oppositionspolitik, Alternativen aufzuzeigen.  

(Svenja Schulze [SPD]: Das Gesetz, das be-
steht, ist die Alternative!) 

Ich bin inzwischen bei einigen Verabschiedungen 
und Novellierungen des Landschaftsgesetzes da-
bei gewesen. Deswegen ist es auch kein neuer 
Vorgang, der heute stattfindet. Ich habe mir als 
Oppositionspolitiker immer die Arbeit gemacht, 
Anträge zu stellen, Alternativen aufzuzeigen. Das 
ist heute nicht geschehen. 

Meine Damen und Herren, mit dem neuen Land-
schaftsgesetz lösen wir uns von den ideologi-
schen Fesseln der alten Regierungskoalition. Wir 
orientieren uns an praktischen Notwendigkeiten. 
Wir beweisen Vernunft und Augenmaß. Wir halten 
Vorgaben der Europäischen Union und Bundes-
recht ein und sichern die weltweit höchsten Stan-
dards im Naturschutzrecht gesetzlich ab. Vor die-
sem Hintergrund ist es weit weg von der Wirklich-
keit und absurd, von Kahlschlag zu sprechen.  

Ich möchte auf die Debatte zum 100-Alleen-
Programm, die wir eben geführt haben, verwei-
sen, bei der sich die Grünen wirklich lächerlich 
gemacht haben, eine solche gute Initiative der 
Landesregierung zu hinterfragen. Meine Damen 
und Herren, während unter der Verantwortung der 
früheren Regierung – ich möchte das einmal als 
praktisches Beispiel einer „guten“ Naturschutzpoli-
tik bezeichnen – die Alleen abgeholzt wurden, 
beweist die neue Landesregierung auch mit die-
ser Initiative, dass sie es mit dem Schutz unserer 
Landschaft ernst meint. Dafür nehmen wir Geld in 
die Hand, und damit verschönern wir unser Land-
schaftsbild. Diese Aktion stieß deshalb vor Ort 
durchgängig – nur nicht bei der Opposition – auf 
begeisterte Resonanz. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, ges-
tatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Kuschke? 

Eckhard Uhlenberg, Minister für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 
Wenn es mir nicht auf die Redezeit angerechnet 
wird. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Nein, das wird Ih-
nen auf keinen Fall auf die Redezeit angerechnet. 
Das machen wir nie. – Bitte schön, Herr Kuschke.  

Wolfram Kuschke (SPD): Herr Minister, keine 
Angst, es folgt keine weitere Ergebenheitsadresse 
wie im Fall des Kollegen Ellerbrock. Ich möchte 
Sie gerne fragen, wo zwischen der öffentlichen 
Aufgeregtheit und der fachlichen Bewertung bei 
den Naturschutzverbänden die Stellungnahme der 
Naturschutzverbände zur Auflösung der Land-
schaftsbeiräte auf der Bezirksebene gelandet ist. 
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Ist das hingenommen worden? Wird das als For-
derung nicht mehr aufrechterhalten? – Man könn-
te ja den Eindruck gewinnen, als wenn die Ein-
wände der Naturschutzverbände nicht mehr exis-
tieren würden. 

Eckhard Uhlenberg, Minister für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 
Herr Abgeordneter Kuschke, Ihre Aufgabe besteht 
sicherlich nicht darin, Ergebenheitsadressen ab-
zuliefern. Das würde auch ein bisschen langweilig 
hier im Parlament. Ihre Aufgabe ist, die Finger in 
die Wunde zu legen. Was diesen konkreten Punkt 
angeht, ist das ein Thema, bei dem wir entbüro-
kratisieren wollen. Die Landschaftsbeiräte haben 
auf der Kreisebene eine ganz wichtige Funktion. 
Sie sind damit auch ein Rückgrat der Natur-
schutzpolitik in Nordrhein-Westfalen. Zur Entbüro-
kratisierung gehört es aber auch, dass es diese 
Landschaftsbeiräte auf der Ebene der mittleren 
Behörde und auf der Ebene des Ministeriums 
nicht mehr gibt.  

Lassen Sie mich nur ein Beispiel nennen, was 
diese konkrete Frage angeht. Der Landschaftsbei-
rat im Ministerium hat fünf Jahre lang nicht mehr 
getagt, weil sich Schützer und Nutzer nicht mehr 
einigen konnten bei der Frage, wer Vorsitzender 
wird. Meine Damen und Herren, wenn ein Gremi-
um fünf Jahre lang nicht mehr getagt hat und es 
niemandem aufgefallen ist, dann ist es doch wirk-
lich eine Pflicht der Landesregierung und der Koa-
litionsfraktionen, dies auch zu ändern, wenn eine 
Gesetzesänderung ansteht, und ein neues, mo-
dernes und entbürokratisiertes Gesetz auf den 
Weg zu bringen. Das haben wir getan. 

(Beifall von der CDU) 

Meine Damen und Herren, mit der weiterentwi-
ckelten Eingriffsregelung im neuen Landschafts-
gesetz schaffen wir endlich die Voraussetzung da-
für, den viel zu hohen Flächenverbrauch einzu-
schränken. Zur Abschlussbilanz rot-grüner Um-
weltpolitik gehörte, dass in Nordrhein-Westfalen 
täglich 15 ha Flächen versiegelt werden. Die neue 
Landesregierung hat das ehrgeizige Ziel, diesen 
Trend endlich umzukehren und unsere Natur und 
die kulturhistorisch gewachsene freie Landschaft 
besser zu schützen. Zugleich wollen wir die Kom-
pensationsmaßnahmen auf das tatsächlich not-
wendige Maß beschränken. Wir können nicht im-
mer mehr landwirtschaftliche Flächen der Produk-
tion von Nahrungsmitteln und nachwachsenden 
Rohstoffen entziehen.  

Deshalb haben wir uns entschlossen, die Ge-
samtkompensation an die Größe der beanspruch-
ten Fläche anzupassen. Mit der Auswahl geeigne-

ter Kompensationsflächen und -maßnahmen leis-
ten wir außerdem einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz. Wir sichern landwirtschaftliche Flä-
chen, die wir zum Anbau nachwachsender Roh-
stoffe und damit zur Produktion von erneuerbaren 
Energien brauchen. 

Meine Damen und Herren, mit dem Grundsatz 
„Qualität vor Quantität“ erhöhen wir die Wirksam-
keit von Kompensationsmaßnahmen für den Na-
turschutz. Der Verursacher kann für den über den 
Grundsatz hinausgehenden Ausgleich Ersatzgeld 
leisten, das für Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege zweckgebunden zu 
verwenden ist. Ich begrüße ausdrücklich die kon-
struktiven Änderungsanträge der Regierungsfrak-
tionen, die unseren Gesetzentwurf, der auch als 
Hartmann-Novelle bezeichnet wird, sinnvoll er-
gänzt haben. Für diese positive Mitarbeit möchte 
ich mich bei den Fraktionen von CDU und FDP 
herzlich bedanken. Dies alles unterstreicht, wel-
chen hohen Stellenwert der Schutz der Natur und 
die Bewahrung der Schöpfung bei der Landesre-
gierung und bei den sie tragenden Fraktionen 
einnehmen.  

Meine Damen und Herren, Naturschutz und Um-
weltschutz müssen in die Praxis umgesetzt wer-
den. Dazu möchte ich einige praktische Beispiele 
nennen: 35 Alleen in Nordrhein-Westfalen, ein 
zweiter Nationalpark in Nordrhein-Westfalen, 

(Beifall von der CDU) 

wir haben die Arbeit der biologischen Stationen in 
Nordrhein-Westfalen langfristig auf eine sichere 
finanzielle Grundlage gestellt. Man merkt es 
draußen im Land, dass die Menschen mit der Na-
turschutzpolitik der Landesregierung zufrieden 
sind. Viele machen ehrenamtlich mit.  

(Beifall von CDU und FDP) 

Von daher befindet sich die Umwelt- und Natur-
schutzpolitik der Landesregierung und der Koaliti-
onsfraktionen auf einem guten Weg. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Uhlenberg. – Es liegen keine weiteren 
Wortmeldungen vor. Wir kommen damit zur Ab-
stimmung. 

Erstens. Der Ausschuss für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
empfiehlt in Drucksache 14/4470, den Gesetz-
entwurf Drucksache 14/3144 in der vom Aus-
schuss beschlossenen Fassung anzunehmen. 
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Wer ist für diese Annahme? – Das sind die Frakti-
onen von CDU und FDP. Wer ist gegen diese An-
nahme? – Das sind die Fraktinen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen. Damit ist die Beschluss-
empfehlung Drucksache 14/4470 mit den Stim-
men der Koalitionsfraktionen angenommen und 
der Gesetzentwurf Drucksache 14/3144 in zweiter 
Lesung verabschiedet. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Wir kommen zweitens zur Abstimmung über den 
Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/-
Die Grünen Drucksache 14/4526. Wer stimmt 
zu? – Die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und 
SPD. Wer stimmt dagegen? – Die Fraktionen 
CDU und FDP. Wer enthält sich? – Niemand. 
Damit ist der Entschließungsantrag mit den Stim-
men der Koalitionsfraktionen abgelehnt.  

Vielen Dank für die Bearbeitung des Tagesord-
nungspunktes 10.  

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 

11 Initiative Finanzverwaltung: 
Einnahmeverwaltung stärken – Effizienz 
verbessern – Gerechte Steuererhebung 
gewährleisten 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 14/4442 

Ich eröffne die Beratung und erteile das Wort für 
die SPD-Fraktion der Frau Abgeordneten Wals-
ken. 

Gisela Walsken (SPD): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Her-
ren! Seit nunmehr einem Jahr besuchen die Kol-
leginnen und Kollegen der SPD-Fraktion systema-
tisch die Finanzämter in allen Regionen des Lan-
des. Wir führen Gespräche mit den Vorstehern, 
mit Mitarbeitern, mit Personalräten und Gewerk-
schaftsvertretern. Ich sage Ihnen, meine Damen 
und Herren, das Ergebnis: Die Situation ist katast-
rophal in den Finanzämtern in Nordrhein-
Westfalen. 

(Zustimmung von der SPD) 

Die Lage ist ernst. Sie ist sehr ernst. Wenn man 
das mit einem Bild belegen sollte, so gleicht sie 
einem überladenen Tanker in Seenot kurz vor 
dem Kentern.  

Meine Damen und Herren, das ist keineswegs der 
Eindruck von Oppositionspolitikern, die durchs 
Land reisen und negative Schlagzeilen machen, 

sondern das ist in zwei Briefen, sozusagen mit 
zwei Seenotsignalen, belegt, die – und das ist ein-
zigartig in der Geschichte Nordrhein-Westfalens – 
die Vorsteher an ihre jeweiligen Oberfinanzpräsi-
denten gerichtet haben. Im Rheinland ist das 
schon im September des letzten Jahres gesche-
hen, in Westfalen im Dezember.  

Sie haben den Finanzminister darüber informiert, 
dass es in der Finanzverwaltung riesige Probleme 
gibt. Noch nie hat es das in der Geschichte der 
Finanzverwaltung gegeben. Noch nie haben die 
Oberfinanzpräsidenten Nordrhein-Westfalens ei-
nen derartigen Hilferuf formuliert. Sie haben ge-
sagt: Wir sind nicht mehr in der Lage, unseren 
gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. – Sie können al-
so dem gesetzlichen Auftrag, Steuern festzuset-
zen und zu erheben, nicht mehr nachkommen. 

Sie haben dem Herrn Finanzminister noch etwas 
sehr deutlich gesagt. Ich zitiere dazu wörtlich aus 
dem Brief der OFD Münster vom 4. Dezember 
des letzten Jahres: 

Wir fühlen uns dabei allerdings von oben allein 
gelassen. 

Meine Damen und Herren, diese Aussage kenn-
zeichnet die Situation in der Finanzverwaltung. 
Lassen Sie mich nur ganz kurz dazu ein paar 
Probleme ansprechen, warum wir meinen, dass 
es dringend notwendig ist, eine Initiative zu ergrei-
fen.  

Es gibt eine Reihe von Ursachen. Da ist sicherlich 
einmal der Gesetzgeber, der mit Steueränderungs-
gesetzen wie dem Alterseinkünftegesetz für hohe 
Belastungen gesorgt hat. Es liegt aber auch – das 
geht klar an die Adresse des Finanzministers – an 
der mangelnden IT-Ausstattung. Mittlerweile schil-
dern uns die Betriebsprüfer, sie hätten zwar einen 
PC, um zu arbeiten, aber sie seien beispielsweise 
nicht in der Lage, vor Ort mit einem Drucker Unter-
lagen auszudrucken. Oder ihnen fehlt die Software. 
Besonders pikant ist in diesem Zusammenhang, 
dass das Softwareprogramm, mit dem sie arbeiten, 
oft schlechter als das der Steuerberater ist oder 
den Steuerberatern bekannt ist, weil die Software 
bundesweit im Handel ist, sodass sich schon vor-
her die Mandanten auf die Schwerpunkte der Be-
triebsprüfung einstellen und vorbereiten können. 
Die Steuerfahnder haben zur Selbsthilfe gegriffen 
und ein eigenes Programm erstellt, damit sie in der 
Lage sind, ihre Betriebsprüfung einigermaßen ver-
nünftig vorzubereiten.  

Ein weiteres schönes Beispiel sind die Scanner. 
Bundesweit gibt es neue scannerlesbare Steuer-
vordrucke. Das Problem besteht darin, dass es in 
Nordrhein-Westfalen keinen Scanner gibt, der 
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Gesetz zur Änderung des Landschaftsgesetzes sowie sonstiger Vorschriften 
 
Artikel I 
 
Das Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft 
(Landschaftsgesetz - LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. 
NRW. S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2005 (GV. NRW. 2006 
S. 35), wird wie folgt geändert: 
 
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 
 

a) Bei § 12b werden die Wörter „Klagerecht von Verbänden“ durch die Wörter 
„Rechtsbehelfe von Vereinen“ ersetzt. 

 
b) Bei § 14 werden die Wörter „Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und 

Forsten“ durch die Wörter „Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz“ ersetzt. 

 
c) Bei § 15a werden nach dem Wort „Landschaftsplanung“ die Wörter „sowie 

stadtökologischer Fachbeitrag“ gestrichen. 
 
d) Bei § 17 wird das Wort „Entfallen“ durch die Wörter „Strategische Umweltprü-

fung bei der Landschaftsplanung“ ersetzt. 
 
e) Bei § 28 werden die Wörter „Genehmigung des Landschaftsplans“ durch die 

Wörter „Anzeige des Landschaftsplans“ ersetzt. 
 

f) Bei § 31 wird das Wort „Genehmigungsverfahren“ durch das Wort „Anzeigever-
fahren“ ersetzt. 

 
g) Bei § 32 wird das Wort „Entfallen“ durch das Wort „Experimentierklausel“ er-

setzt. 
 
h) Bei § 34 werden nach dem Wort „Schutzausweisung“ das Komma und die Wör-

ter „Bindungen für Brachflächen“ gestrichen. 
 
i) Nach § 47 wird die Angabe „§ 47a“ und die Wörter „Schutz der Alleen“ einge-

fügt. 
 
j) Bei § 74 wird das Wort "Entfallen" durch das Wort "Landschaftspläne" ersetzt.  
 
k) Bei § 76 werden die Wörter „Übergangsvorschrift für die Mitwirkung und das 

Klagerecht von Verbänden sowie für“ gestrichen. 
 
l) Bei § 86 wird das Wort „In-Kraft-Treten“ durch die Wörter „In-Kraft-Treten, Au-

ßer-Kraft-Treten, Berichtspflicht“ ersetzt. 
 
2. § 2b wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „umfasst“ durch die Wörter „umfassen soll“ er-
setzt. 
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b) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
„Bestandteile des Biotopverbunds sind: 
 
1. Nationalparke, 
2. gesetzlich geschützte Biotope, 
3. Naturschutzgebiete, 
4. Gebiete im Sinne des § 48a („Natura 2000“), 
5. weitere geeignete Flächen und Elemente, 
 
wenn sie zur Erreichung des in Absatz 2 genannten Zieles geeignet sind.“ 

 
c) In Absatz 4 wird Satz 2 aufgehoben. 

 
3. § 2c Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
 „(3) Die Landwirtschaft trägt zur Strukturvielfalt in der landwirtschaftlich genutzten 

Kulturlandschaft durch die Erhaltung und Anlage für den Naturhaushalt bedeutsamer 
linearer und punktförmiger Landschaftselemente (Saumstrukturen, insbesondere 
Feldgehölze, Hecken, Raine und andere Trittsteinbiotope) bei. Eine ausreichende na-
turraumbezogene Ausstattung mit solchen Landschaftselementen soll angestrebt 
werden. Dazu dienen vorrangig langfristige vertragliche Vereinbarungen und Förder-
programme.“ 

 
4. § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
 „(3) Nicht als Eingriffe gelten 
 

1. die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung, soweit dabei die Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt 
werden. Diese Ziele und Grundsätze sind in der Regel berücksichtigt, wenn die in 
§ 2c Abs. 4 bis 6 dieses Gesetzes genannten Anforderungen bei der land-, forst- 
und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung eingehalten werden.  

 
2. die Wiederaufnahme einer land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennut-

zung, die auf Grund vertraglicher Vereinbarungen oder auf Grund der Teilnahme 
an öffentlichen Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung zeitweise einge-
schränkt oder unterbrochen war, soweit sie innerhalb von fünf Jahren nach Aus-
laufen der Bewirtschaftungsbeschränkungen erfolgt. 

 
3. die Beseitigung von durch Sukzession oder Pflege entstandenen Biotopen oder 

Veränderungen des Landschaftsbilds auf Flächen, die in der Vergangenheit 
rechtmäßig baulich oder für verkehrliche Zwecke genutzt waren, bei Wiederauf-
nahme einer neuen Nutzung (Natur auf Zeit), 

 
4. die Verlegung von Leitungen im baulichen Außenbereich im Baukörper von Stra-

ßen und befestigten Wegen, soweit dabei angrenzende Bäume nicht erheblich 
beschädigt werden, 

 
5. Unterhaltungsmaßnahmen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen, 
 
6. notwendige Unterhaltungs- sowie Ausbaumaßnahmen zur Vermeidung der Soh-

lenvertiefung und zur Haltung eines gleichwertigen Wasserstandes für die Schiff-
fahrt auf dem Rhein,  
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7. Erdwälle für den Lärmschutz an Straßen- und Schienenwegen. 

 
5. § 4a wird wie folgt geändert: 
 
 a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Der Verursacher ist zu verpflichten, unvermeidbare Beeinträchtigungen in-
nerhalb einer von der zuständigen Behörde zu bestimmenden Frist durch Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen 
(Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaß-
nahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beein-
trächtigten Funktionen des Naturhaushalts wieder hergestellt sind und das Land-
schaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. In sonsti-
ger Weise kompensiert ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beein-
trächtigten Funktionen des Naturhaushalts in der betroffenen naturräumlichen 
Region in gleichwertiger Weise ersetzt sind oder das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht neu gestaltet ist.“ 

 
b) Nach Absatz 2 werden folgende neue Absätze 3 bis 5 eingefügt: 
 
 „(3) Bei der Festsetzung von Art und Umfang der Kompensationsmaßnahmen 

sind die Programme und Pläne nach den §§ 15 und 16 zu berücksichtigen. Hat 
ein Eingriff gleichzeitig positive Auswirkungen auf den Biotop- und Artenschutz, 
sind diese bei der Bewertung des Eingriffs und der Bemessung der Kompensati-
onsmaßnahmen angemessen zu berücksichtigen. Durch Auswahl und Kombina-
tion geeigneter Kompensationsflächen und –maßnahmen ist die Inanspruchnah-
me von Flächen für diese Zwecke auf das unabdingbar notwendige Maß zu be-
schränken. Die Flächeninanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen soll im Rahmen der Gesamtkompensation auch bei Eingriffen auf ökolo-
gisch höherwertigen Flächen in der Regel nicht größer als diejenige für den Ein-
griff sein. 

 
(4) Zur Kompensation der Beeinträchtigungen des Naturhaushalts kommen auch 
Pflegemaßnahmen und Maßnahmen einer naturverträglichen Bodennutzung in 
Betracht, die der dauerhaften Verbesserung des Biotop- und Artenschutzes die-
nen sowie Maßnahmen auf wechselnden Flächen, wenn deren Dauerhaftigkeit 
durch Vertrag des Verursachers mit einem geeigneten Maßnahmenträger ge-
währleistet ist. 
 
(5) Bei lang andauernden Eingriffen hat der Verursacher auch vorübergehende 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu mindern. Können die Maßnahmen nach 
Beendigung des Eingriffs erhalten werden, sind sie auf die Kompensation anzu-
rechnen.“ 

 
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 6 und erhält folgende Fassung: 

 
„(6) Bei der Auswahl und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen sind sol-
che vorrangig, die 
 
a) keine zusätzliche Flächeninanspruchnahme bewirken oder nach § 5a Abs. 1 

bereits durchgeführt und anerkannt sind, 
b) auf eine ökologische Verbesserung bestehender landwirtschaftlicher Boden-

nutzungen und vorhandener landschaftlicher Strukturen gerichtet sind, 
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c) auf die Renaturierung nicht mehr benötigter versiegelter Flächen gerichtet 

sind oder diese Flächen der natürlichen Entwicklung überlassen sowie bei 
Neuversiegelungen eine Entsiegelung an anderer Stelle in dem betroffenen 
Raum bewirken, 

 
d) bei einer Beeinträchtigung von Waldfunktionen in waldreichen Gebieten eine 

Waldvermehrung in waldarmen Regionen oder ortsnah einen Umbau von 
Waldbeständen in einen naturnäheren Zustand vorsehen oder ortsnah andere 
Biotope im Rahmen des Biotopverbundes entwickeln, 

 
e) zugleich auch der Durchführung von Maßnahmen zur Erfüllung der Verpflich-

tungen nach der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik dienen.“ 

 
"d) Die Absätze 4 bis 5 werden die Absätze 7 bis 8. 
 
         Nach Buchstabe d) werden die folgenden Buchstaben e) und f) angefügt: 
 
 „e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 9 und erhält folgenden Wortlaut: 

 
(9) Die nach § 6 Abs. 1 und 4 zuständigen Behörden können von dem 
Verursacher eine Sicherheitsleistung bis zur Höhe der für die Kompensa-
tionsmaßnahmen voraussichtlich entstehenden Kosten verlangen; für die 
Sicherheitsleistung gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Behörde die Form der Sicherheits-
leistung bestimmt. Die Flächen, für die Kompensationsmaßnahmen fest-
gesetzt worden sind, können im Grundbuch durch Eintragung einer be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit gesichert werden. Die Flächen 
können auch durch Eintragung einer Baulast oder vertraglich gesichert 
werden, wenn dadurch eine der Eintragung einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit vergleichbare Sicherung gewährleistet ist. Bei Kom-
pensationsmaßnahmen auf wechselnden Flächen gilt die Kompensations-
verpflichtung als gewährleistet, wenn der Verursacher den Abschluss ei-
nes Vertrages im Sinne des § 4a Abs. 4 nachweist. 

 
f) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 10.“ 

 
6.  § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  

 
 „(1) Ist der Eingriff weder ausgleichbar noch in sonstiger Weise kompensierbar und 

gehen die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht vor, so ist 
vom Verursacher ein Ersatz in Geld zu leisten. Das Ersatzgeld bemisst sich nach 
den Gesamtkosten der unterbliebenen Ersatzmaßnahme. Bei erheblichen Beein-
trächtigungen des Landschaftsbilds bemisst sich die Ersatzzahlung nach deren Um-
fang und Schwere. Ist die Fläche für die Kompensation größer als die für den Ein-
griff, kann der Verursacher im Rahmen der Gesamtkompensation für den über die 
Eingriffsfläche hinausgehenden Teil Ersatz in Geld leisten. Das Ersatzgeld ist an den 
Kreis oder die kreisfreie Stadt zu entrichten. Das Ersatzgeld soll spätestens fünf Jah-
re nach der Entrichtung zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege verwendet werden. Dabei hat die ökologische Verbesserung vor-
handener Strukturen Vorrang vor der Inanspruchnahme neuer Flächen. Das Ersatz-
geld kann auch für die Aufstellung und Durchführung von Maßnahmen eines Land-
schaftsplans verwendet werden.“ 
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7. § 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 
„(1) Die Beauftragten der Landschaftsbehörden sowie des Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen dürfen Grundstücke betreten 
und technische Untersuchungen vornehmen, soweit dies nach den Vorschriften die-
ses Gesetzes geboten und eine vorherige Unterrichtung der Grundstückseigentüme-
rinnen und -eigentümer oder Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer zeitnah in ge-
eigneter Form erfolgt ist.“ 

 
8. § 11 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 erhält Satz 1 folgenden Wortlaut: 
 
 „Zur unabhängigen Vertretung der Belange von Natur und Landschaft werden bei 

den unteren Landschaftsbehörden Beiräte gebildet.“ 
 

b) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 
 
 „(4) Der Beirat besteht aus 16 Mitgliedern; er setzt sich zusammen aus 

 
- acht Vertretern/innen der nach § 12 anerkannten Vereine, davon je zwei Ver-

tretern/innen des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
(BUND) und des Naturschutzbundes Deutschland e.V. (NABU), drei Vertre-
tern/innen der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt Nordrhein-
Westfalen e.V. (LNU) und einem/einer Vertreter/in der Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald Nordrhein-Westfalen e.V. (SDW), 

 
- zwei Vertretern/innen des regional zuständigen Landwirtschaftsverbandes, 
 
- einem/einer Vertreter/in des Waldbauernverbandes Nordrhein-Westfalen e.V. , 
 
- einem/einer gemeinsamen Vertreter/in des Landesverbandes Gartenbau 

Rheinland e.V., des Landesverbandes Gartenbau Westfalen-Lippe e.V. und 
des Provinzialverbandes Rheinischer Obst- und Gemüsebauer e.V., 

 
- einem/einer Vertreter/in der nach § 52 Landesjagdgesetz anerkannten Lan-

desvereinigung der Jäger, 
 
- einem/einer Vertreter/in des Fischereiverbandes Nordrhein-Westfalen e.V., 
 
-  einem/einer Vertreter/in des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen e.V. 

und 
 
-  einem/einer gemeinsamen Vertreter/in des Imkerverbandes Rheinland e.V. 

und des Landesverbandes Westfälischer und Lippischer Imker e.V.. 
 

(5) Die Mitglieder des Beirats werden aufgrund der Vorschläge der in Absatz 4 
aufgeführten Vereinigungen von der Vertretungskörperschaft des Kreises oder 
der kreisfreien Stadt gewählt. In die Beiräte sollen nur Personen bestellt oder ge-
wählt werden, die ihre Wohnung im Bezirk der Landschaftsbehörde haben. Be-
dienstete des Kreises oder der kreisfreien Stadt dürfen dem Beirat nicht angehö-
ren. Soweit die nach Absatz 4 vorschlagsberechtigten Vereinigungen von ihrem 
Vorschlagsrecht in einer von der Landschaftsbehörde gesetzten angemessenen 
Frist  keinen  Gebrauch machen, können Beiratsmitglieder auch   ohne Vorschlag 
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von der zuständigen   Vertretungskörperschaft gewählt werden. Diese Mitglieder 
treten an die Stelle der Vertreter, für die keine Vorschläge gemacht worden sind.“ 

 
9. § 11a erhält folgenden Wortlaut: 
 

"§ 11a 
Biologische Stationen 

 
Biologische Stationen als eingetragene Vereine führen mit Zustimmung der Land-
schaftsbehörden auch Aufgaben der Betreuung von besonders geschützten Teilen 
von Natur und Landschaft, der fachlichen und praktischen Betreuung von Bewirt-
schaftern und Flächen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes und der Umsetzung 
von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durch. Die §§ 3a Abs. 1, 7 Abs. 4, 34 Abs. 
5 und 36 Abs. 2 bleiben unberührt.“ 

 
10. § 12 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 
„(3) Einem vom Land anerkannten Verein ist Gelegenheit zur Stellungnahme und zur 
Einsicht in die einschlägigen Sachverständigengutachten zu geben 
 
1. bei der Vorbereitung von Verordnungen und anderen im Rang unter dem Gesetz 

stehenden Rechtsvorschriften der für Naturschutz und Landschaftspflege zustän-
digen Behörden, 

 
2. bei der Vorbereitung von Programmen und Plänen im Sinne der §§ 15 und 16,  
 
3. bei der Vorbereitung von Plänen im Sinne des § 35 Satz 1 Nr. 2 des Bundesna-

turschutzgesetzes, 
 
4. bei der Vorbereitung von Programmen staatlicher und sonstiger öffentlicher Stel-

len zur Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wild lebender Ar-
ten in der freien Natur, 

 
5. vor der Erteilung von Genehmigungen nach § 31 Abs. 3 des Wasserhaushaltsge-

setzes, 
 
6. vor Befreiungen von Verboten und Geboten zum Schutz von Naturschutzgebie-

ten, Nationalparken und Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung und Euro-
päischen Vogelschutzgebieten, 

 
7. in Planfeststellungsverfahren, die von Landesbehörden durchgeführt werden, so-

weit es sich um Vorhaben handelt, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft ver-
bunden sind. 

 
Sind keine oder nur geringfügige Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu erwar-
ten, kann von einer Mitwirkung abgesehen werden.“ 
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11. § 12b erhält folgende Fassung: 

 
„§ 12b 
Rechtsbehelfe von Vereinen 
 
(1) Ein nach § 12 anerkannter Verein kann, ohne in seinen Rechten verletzt zu sein, 
Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung einlegen gegen 
 
1. Befreiungen von Verboten und Geboten zum Schutz von Naturschutzgebieten, 

Nationalparken und Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäi-
schen Vogelschutzgebieten, sowie 

 
2. Planfeststellungsbeschlüsse über Vorhaben, die mit Eingriffen in Natur und Land-

schaft verbunden sind. 
 
Satz 1 gilt nicht, wenn ein dort genannter Verwaltungsakt aufgrund einer Entschei-
dung in einem verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren erlassen worden ist. 

 
(2) Rechtsbehelfe nach Absatz 1 sind nur zulässig, wenn der Verein 
 
1. geltend macht, dass der Erlass eines in Absatz 1 Satz 1 genannten Verwaltungs-

aktes Vorschriften dieses Gesetzes, Rechtsvorschriften, die auf Grund oder im 
Rahmen dieses Gesetzes erlassen worden sind oder fortgelten, oder anderen 
Rechtsvorschriften, die bei Erlass des Verwaltungsaktes zu beachten und zumin-
dest auch den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu dienen 
bestimmt sind, widerspricht, 

 
2. in seinem satzungsgemäßen Aufgabenbereich, soweit sich die Anerkennung dar-

auf bezieht, berührt wird und 
 
3. zur Mitwirkung nach § 12 Abs. 3 Nr. 6 und 7 berechtigt war und er sich hierbei in 

der Sache geäußert hat oder ihm im Rahmen des § 12 Abs. 3 keine Gelegenheit 
zur Äußerung gegeben worden ist. 

 
(3) Hat der Verein im Verwaltungsverfahren Gelegenheit zur Äußerung gehabt, ist er 
im Verfahren über den Rechtsbehelf mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die er 
im Verwaltungsverfahren nicht geltend gemacht hat, aber auf Grund der ihm über-
lassenen oder von ihm eingesehenen Unterlagen zum Gegenstand seiner Äußerung 
hätte machen können. 
 
(4) Ist der Verwaltungsakt dem Verein nicht bekannt gegeben worden, müssen Wi-
derspruch und Klage binnen eines Jahres erhoben werden, nachdem der Verein von 
dem Verwaltungsakt Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen können.“ 

 
12. § 14 wird wie folgt geändert: 

 
a) Die Überschrift erhält folgenden Wortlaut: 
 
 „§ 14 
 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen“ 
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b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Die Landesanstalt für Ökologie, Bodenord-
nung und Forsten“ durch die Wörter „Das Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz“ ersetzt. 

 
bb) Die Nr. 3 wird aufgehoben. 
 
cc) Die bisherigen Nrn. 4 und 5 werden die Nrn. 3 und 4. 

 
c) In Absatz 2 werden die Wörter „der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung 

und Forsten“ durch die Wörter „dem Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz“ ersetzt.“ 

 
13. In § 15 Abs. 2 wird das Wort „Gebietsentwicklungsplan“ jeweils durch das Wort „Re-

gionalplan“ ersetzt. 
 
14. § 15a wird wie folgt geändert: 

 
a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Landschaftsplanung“ die Wörter „so-

wie stadtökologischer Fachbeitrag“ gestrichen. 
 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Als Grundlage für den Regionalplan als Landschaftsrahmenplan und für den 
Landschaftsplan erarbeitet das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen einen Fachbeitrag des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege. Der Fachbeitrag enthält 
 
1. die Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft sowie die Auswirkungen 

bestehender Raumnutzungen, 
 
2. die Beurteilung des Zustandes von Natur und Landschaft nach Maßgabe der 

Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege ein-
schließlich der sich daraus ergebenden Konflikte und 

 
3. die aus den Nummern 1 und 2 herzuleitenden Leitbilder und Empfehlungen 

zur Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie An-
gaben zum Biotopverbund.“ 

 
c) Die Absätze 3 und 4 werden aufgehoben. 

 
15. § 16 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
„(1) Die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele und 

Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind im Landschafts-
plan darzustellen und rechtsverbindlich festzusetzen. Dabei sind die sich aus den 
Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach § 2 ergebenden 
Anforderungen untereinander und gegenüber den sonstigen öffentlichen und pri-
vaten Belangen gerecht abzuwägen. Der Geltungsbereich des Landschaftsplans 
erstreckt sich auf den baulichen  Außenbereich im Sinne des Bauplanungsrechts.  
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Soweit ein Bebauungsplan Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nrn. 11, 14 bis 18, 20, 
24 bis 26 des Baugesetzbuches trifft und über diese bauleitplanerische Sicherung 
hinaus weitergehende Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge erforderlich sind, kann sich der Landschaftsplan unbeschadet der baurechtli-
chen Festsetzungen auch auf diese Flächen erstrecken; die Festsetzung von Er-
schließungsmaßnahmen nach § 26 Abs. 2 ist insoweit nicht zulässig. Satz 4 gilt 
entsprechend für Satzungen gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Bauge-
setzbuches.“ 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Ziele“ die Wörter „und Erfordernisse“ sowie 
nach dem Wort „Raumordnung“ die Wörter „und Landesplanung“ gestrichen. 

 
bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Raumordnung“ die Wörter „und Landespla-

nung“ gestrichen. 
 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 
 „(4) Der Landschaftsplan besteht aus Karte, Begründung mit den Zielen und 

Zwecken sowie den wesentlichen Ergebnissen des Landschaftsplans (Umweltbe-
richt), Text und Erläuterungen, er enthält insbesondere 
 
1. die Darstellung der Entwicklungsziele für die Landschaft (§ 18), 
2. die Festsetzung besonders geschützter Teile von Natur und Landschaft 

(§§ 19 bis 23), 
3. die Kennzeichnung der Bestandteile des Biotopverbunds (§ 2b) 
4. besondere Festsetzungen für die forstliche Nutzung (§ 25), 
5. die Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen (§ 26).“ 

 
16. Nach § 16 wird der folgende neue § 17 eingefügt: 

 
„§ 17 
Strategische Umweltprüfung bei der Landschaftsplanung 
 
(1) Bei der Aufstellung oder Änderung des Landschaftsplans ist eine Strategische 
Umweltprüfung durchzuführen. Ist eine Strategische Umweltprüfung für das Plange-
biet oder für Teile davon bereits in vorlaufenden Plänen durchgeführt worden, soll 
sich die Strategische Umweltprüfung auf zusätzliche oder andere erhebliche Umwelt-
auswirkungen beschränken. Das Verfahren muss den Anforderungen der §§ 14a, 14f 
und 14g Abs. 2 Nr. 6 und 8 sowie der §§ 14h und 14i Abs. 1, 14k Abs. 1 und 14n des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechen. Die Behörden- und 
Öffentlichkeitsbeteiligungen sind gleichzeitig mit den Verfahren nach § 27a bis c 
durchzuführen. Die Begründung zum Landschaftsplan erfüllt die Funktion eines Um-
weltberichtes nach § 14g des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung. In 
die Begründung sind die voraussichtlich erheblichen Auswirkungen auf die in § 2 
Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung genannten 
Schutzgüter aufzunehmen.  
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(2) Einer Strategischen Umweltprüfung bedarf es bei der Änderung eines Land-
schaftsplans nach § 29 Abs. 1 und 2 nicht, wenn keine Anhaltspunkte für zusätzliche 
oder andere erhebliche Umweltauswirkungen bestehen. Im Verfahren nach § 27a bis 
c ist mit Begründung darauf hinzuweisen, dass von der Durchführung einer Strategi-
schen Umweltprüfung abgesehen wird. Einer Strategischen Umweltprüfung bedarf es 
ferner nicht in den Fällen des § 29 Abs. 3 und 4.  
 
(3) Die Strategische Umweltprüfung beim Landschaftsrahmenplan erfolgt nach den 
Vorschriften des Landesplanungsgesetzes.“ 

 
17. § 18 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Satz 1 werden nach dem Wort „geben“ die Wörter „als räumlich-fachliche Leit-

bilder“ eingefügt. 
 
b) In Satz 3 erhält Nr. 1 folgende Fassung: 
 
 „1. die Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen natürli-

chen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft als 
Lebensraum für die landschaftstypischen Tier- und Pflanzenarten oder die Erhal-
tung einer gewachsenen Kulturlandschaft mit ihren biologischen und kulturhistori-
schen Besonderheiten,“ 

 
18. § 23 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
 „Der Schutz kann sich in bestimmten Gebieten auf den gesamten Bestand an Baum-

reihen, Hecken, Streuobstwiesen oder anderen Landschaftsbestandteilen erstrecken.“ 
 
19. § 26 erhält folgenden Wortlaut: 
 

"§ 26 
Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen 

 
 (1) Der Landschaftsplan hat die Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnah-

men festzusetzen, die zur Erreichung des Schutzzwecks der nach den §§ 19 bis 23 
besonders zu schützenden Teile von Natur und Landschaft und zur Erhaltung der 
nach § 62 gesetzlich geschützten Biotope erforderlich sind. Auf der Grundlage der 
Entwicklungsziele nach § 18 kann der Landschaftsplan zur Verwirklichung der Ziele 
und Grundsätze nach den §§ 1 und 2 weitere Maßnahmen zur Sicherung und Ver-
besserung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Land-
schaftsbildes, der Pflege und Entwicklung eines Biotopverbundsystems sowie der Kul-
turlandschaft und des Erholungswertes von Natur und Landschaft (Landschaftsent-
wicklung) festsetzen. 

 
(2) Unter die Maßnahmen nach Absatz 1 fallen insbesondere die 
 
1. Anlage, Wiederherstellung oder Pflege naturnaher Lebensräume (Biotope), ein-

schließlich der Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege der Lebensgemein-
schaften sowie der Tiere und Pflanzen wildlebender Arten, insbesondere der 
geschützten Arten im Sinne des Fünften Abschnitts des Bundesnaturschutzge-
setzes, 
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2. Anlage, Pflege oder Anpflanzung ökologisch auch für den Biotopverbund be-

deutsamer sowie charakteristischer landschaftlicher Strukturen und Elemente 
wie Streuobstwiesen, Flurgehölze, Hecken, Bienenweidegehölze, Schutzpflan-
zungen, Alleen, Baumgruppen und Einzelbäume, 

3. Maßnahmen, die Verpflichtungen der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23.0ktober 2000 zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik 
erfüllen, 

4. Herrichtung von geschädigten oder nicht mehr genutzten Grundstücken ein-
schließlich der Entsiegelung, Beseitigung verfallener Gebäude oder sonstiger 
störender Anlagen, die auf Dauer nicht mehr genutzt werden, 

5. Pflegemaßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung des Landschaftsbil-
des, 

6. Pflege und Entwicklung von charakteristischen Elementen der Kulturlandschaft, 
7. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für im besiedelten Bereich vorhandene 

landschaftliche Strukturen und Elemente insbesondere im Hinblick auf ihre Be-
deutung für den Biotopverbund und 

8. Maßnahmen für die landschaftsgebundene und naturverträgliche Erholung. 
 

(3) Die Festsetzungen nach Absatz 2 werden bestimmten Grundstücksflächen zuge-
ordnet. Soweit nicht Gründe des Naturschutzes und der Landschaftspflege entgegen 
stehen, ist es auch zulässig, Festsetzungen nach Absatz 2 einem im Landschafts-
plan abgegrenzten Landschaftsraum zuzuordnen, ohne dass die Festsetzungen an 
eine bestimmte Grundstücksfläche gebunden werden.“ 

 
20. § 28 erhält folgende Fassung: 

 
„§ 28 
Anzeige des Landschaftsplans 
 
(1) Der Landschaftsplan ist der höheren Landschaftsbehörde anzuzeigen. 
 
(2) Die höhere Landschaftsbehörde kann innerhalb von drei Monaten nach Eingang 
der Anzeige geltend machen, dass der Landschaftsplan nicht ordnungsgemäß zu-
stande gekommen ist oder diesem Gesetz, den aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
nen oder sonstigen Rechtsvorschriften widerspricht. Der Landschaftsplan darf nur in 
Kraft gesetzt werden, wenn die höhere Landschaftsbehörde die Verletzung von 
Rechtsvorschriften nicht innerhalb der in Satz 1 bezeichneten Frist geltend gemacht 
oder wenn sie vor Ablauf der Frist erklärt hat, dass sie keine Verletzung von Rechts-
vorschriften geltend macht.  

 
(3) Der Träger der Landschaftsplanung ist verpflichtet, die von der höheren Land-
schaftsbehörde nach Absatz 2 geltend gemachten Verstöße auszuräumen.“ 

 
21. § 28a wird wie folgt geändert: 
 

a) Satz 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 
 „Die erfolgte Durchführung des Anzeigeverfahrens ist durch den Träger der 

Landschaftsplanung ortsüblich bekannt zu machen.“ 
 
b) In Satz 2 werden nach dem Wort „ist“ die Wörter „mit Erläuterung“ gestrichen. 
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22. § 29 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 wird das Wort „Genehmigung“ jeweils durch das Wort „Anzeige“ er-
setzt. 

 
b) In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „Ziele“ die Wörter „oder Erfordernisse“ 

sowie nach dem Wort „Raumordnung“ die Wörter „und Landesplanung“ gestri-
chen. 

 
23. § 30 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 erhält die Nr. 2 folgenden Wortlaut: 
 
 „2. ein Beschluss des Trägers der Landschaftsplanung nicht gefasst, ein An-

zeigeverfahren nicht durchgeführt oder die Durchführung des Anzeigeverfahrens 
nicht ortsüblich bekannt gemacht worden ist.“ 

 
b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „in Fällen der Nummer 1 innerhalb eines 

Jahres, in Fällen der Nummer 2“ gestrichen und das Wort „sieben“ durch das 
Wort „zwei“ ersetzt. 

 
c) In Absatz 4 wird das Wort „Genehmigung“ durch die Wörter „Durchführung des 

Anzeigeverfahrens“ ersetzt. 
 
24. In § 31 wird in der Überschrift und im Text das Wort „Genehmigungsverfahren“ durch 

das Wort „Anzeigeverfahren“ ersetzt. 
 
25. Nach § 31 wird der folgende § 32 eingefügt: 
 

„§ 32 
Experimentierklausel 
 
Die Träger der Landschaftsplanung können neue Inhalte des Landschaftsplans und 
neue Formen der Mitwirkung bei der Aufstellung des Landschaftsplanes erproben. 
Die Erprobung kann sich insbesondere erstrecken auf: 
 
1. die Darstellung geeigneter Kompensationsflächen und die Beschreibung hierfür 

geeigneter Kompensationsmaßnahmen, 
2. die Darstellung von Flächen, die im Rahmen eines Ökokontos nach § 5a geführt 

werden oder für ein solches geeignet sind (Flächenpool) und  
3. die aktive Einbindung der Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Verbände und In-

stitutionen in den Planungsprozess.“ 
 
26. § 34 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift erhält folgenden Wortlaut: 
 

„§ 34 
Wirkung der Schutzausweisung“ 

 
b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 1 Abs. 3“ durch die Angabe „§ 2c Abs. 1“ ersetzt. 
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c)  Nach Absatz 4b wird folgender neuer Absatz 4c eingefügt: 
 
 „(4c) Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht bleiben von den 

Verboten nach den Absätzen 1 bis 4 unberührt. Sie obliegen den Grundstücksei-
gentümerinnen und -eigentümern oder den Grundstücksbesitzerinnen und -
besitzern ausschließlich im Rahmen des Zumutbaren und sind vor ihrer Durch-
führung der unteren Landschaftsbehörde anzuzeigen. Maßnahmen zur Abwehr 
einer unmittelbar drohenden gegenwärtigen Gefahr, sind der unteren Land-
schaftsbehörde nachträglich unverzüglich anzuzeigen." 

 
27. § 36 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Abs. 1 erhält Satz 2 folgenden Wortlaut: 
 
 „Die Durchführung forstlicher Maßnahmen soll einschließlich der Zuständigkeit 

zum Abschluss von vertraglichen Vereinbarungen nach Abs. 2 Satz 1 auf den 
Landesbetrieb Wald und Holz übertragen werden.“ 

 
b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
 „(2) Die Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 soll unbeschadet der Vor-

schriften der §§ 38 bis 41 vorrangig vertraglich geregelt werden; dies gilt insbe-
sondere auch für Festsetzungen nach § 26 Abs. 3. Kommt eine vertragliche Re-
gelung nicht zustande, kann für die Umsetzung von Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen nach § 26 Abs. 3 ein Bodenordnungsverfahren nach § 41 durchge-
führt werden.“ 

 
28. § 36a wird wie folgt neu gefasst: 

 
 "§ 36a 
 Gesetzliches Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung 
 
Dem Träger der Landschaftsplanung steht im Geltungsbereich eines Landschafts-
plans für die Umsetzung der im Landschaftsplan nach §§ 20, 22, 23 sowie 26 getrof-
fenen Festsetzungen ein Vorkaufsrecht beim Kauf von Grundstücken zu. Das Vor-
kaufsrecht kann nur binnen zwei Monaten nach Mitteilung des Kaufvertrages durch 
Verwaltungsakt gegenüber dem Verkäufer ausgeübt werden. Das Vorkaufsrecht 
steht dem Träger der Landschaftsplanung nicht zu beim Kauf von Rechten nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz und von Erbbaurechten. Das Vorkaufsrecht darf 
bei bebauten Grundstücken nur ausgeübt werden, wenn dies im öffentlichen Inte-
resse geboten ist und die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes anders nicht zu 
verwirklichen sind. Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer das 
Grundstück an seinen Ehegatten oder an eine Person veräußert, die mit ihm in ge-
rader Linie verwandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad 
verwandt ist sowie bei einer Veräußerung zwischen Lebenspartnern oder Lebens-
partnerinnen einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Beabsichtigt der Träger das 
Vorkaufsrecht im Geltungsbereich eines Landschaftsplanes oder für einen abge-
grenzten Landschaftsraum nicht auszuüben, ist dies durch den Träger zu beschlie-
ßen. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.“ 
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29. § 38 wird wie folgt neu gefasst: 

 
"§ 38 
Verpflichtung der Grundstückseigentümer oder -besitzer zur Durchführung von Maß-
nahmen 
 
 
Nach § 26 Abs. 3 S. 1 festgesetzte Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen können im 
Rahmen des Zumutbaren den Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern oder 
Grundstücksbesitzerinnen und -besitzern aufgegeben werden.“ 

 
30.  „In § 39 wird Satz 1 wie folgt neu gefasst: 
 
 Sind die Voraussetzungen des § 38 nicht gegeben, so kann die untere Land-

schaftsbehörde den Eigentümer oder Besitzer eines Grundstücks zur Duldung der 
im Landschaftsplan festgesetzten Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen verpflich-
ten, wenn die zu duldende Maßnahme nicht zu unzumutbaren Beeinträchtigungen 
in der Nutzung oder Bewirtschaftung des Grundstücks führt.“ 

 
31. § 42a wird wie folgt geändert: 
 

a) In Abs. 1 Satz 1 und 3 werden jeweils nach dem Wort „Raumordnung“ die Wörter 
„und Landesplanung“ gestrichen. 

 
b) In Absatz 2 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben. 
 
c) In Absatz 3 wird Satz 2 aufgehoben. 

 
32. § 42e Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 
„(2) Zur Sicherung eines Naturschutzgebietes, Naturdenkmals oder eines geschütz-
ten Landschaftsbestandteils kann eine Anordnung nach Absatz 1 auch im Geltungs-
bereich eines rechtsverbindlichen Landschaftsplans durch die untere Landschafts-
behörde erlassen werden.“ 

 
33. § 43 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 
 
 „Sie sind nachrichtlich in den Landschaftsplan zu übernehmen.“ 

 
b)  Nach Absatz 3 wird der folgende neue Absatz 4 eingefügt: 
 
 „(4) Die Verwaltung des Nationalparks ist zuständig für 
 

1. die Überwachung der durch eine Rechtsverordnung nach Absatz 1 festgeleg-
ten Gebote und Verbote und 

2. für die Erteilung von Befreiungen nach § 69 Abs. 1 Sätze 1 und 2 von den Ge-
boten und Verboten dieser Rechtsverordnung. § 71 Abs. 4 gilt entsprechend. 
§ 69 Abs. 1 Sätze 3 bis 5 und Abs. 2 finden keine Anwendung.“  
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34. § 47 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

 
„(1) Mit öffentlichen Mitteln geförderte Anpflanzungen außerhalb des Waldes und im 
baulichen Außenbereich im Sinne des Bauplanungsrechts und Wallhecken sind ge-
setzlich geschützte Landschaftsbestandteile. Dies gilt nicht für Begleitgrün von Ver-
kehrsanlagen; § 47a bleibt unberührt. Einer besonderen Ausweisung gemäß §§ 19 
bis 23 bedarf es nicht.“ 

 
35. Nach § 47 wird folgender neuer § 47a eingefügt: 
 
 „§ 47a  
 Schutz der Alleen 
 
 (1) Alleen an öffentlichen oder privaten Verkehrsflächen und Wirtschaftswegen 

sind gesetzlich geschützt. Die Beseitigung von Alleen sowie alle Maßnahmen, die 
zu deren Zerstörung, Beschädigung oder nachteiligen Veränderung führen kön-
nen, sind verboten. Pflegemaßnahmen und die bestimmungsgemäße Nutzung 
werden hierdurch nicht berührt. Darüber hinausgehende Maßnahmen, die aus 
zwingenden Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich sind und für die keine 
anderen Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchgeführt werden 
können, sind der unteren Landschaftsbehörde anzuzeigen. Ersatzpflanzungen 
sind in Abstimmung mit der unteren Landschaftsbehörde durchzuführen.  

 
(2) Um den Alleenbestand nachhaltig zu sichern und zu entwickeln, sollen von den 
für die öffentlichen Verkehrsflächen zuständigen Behörden rechtzeitig und in aus-
reichendem Umfang Neuanpflanzungen vorgenommen werden. Andere Behörden 
können im Rahmen ihrer Zuständigkeit, insbesondere bei der Festsetzung von 
Kompensationsmaßnahmen nach § 6 Abs. 1, entsprechende Sicherungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen ergreifen.“ 
 
„(3) Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz führt ein landeswei-
tes Kataster der nach Absatz 1 gesetzlich geschützten Alleen.“ 

 
36.  „In § 48 Abs. 1 werden die Wörter „der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung 

und Forsten“ durch die Wörter „dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz“ ersetzt.“ 

 
37. In § 48a wird die Angabe „§§ 32 bis 38“ durch die Angabe „§§ 33 Abs. 1 Satz 2 und 

3, 35 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2, 36, 37 Abs. 1 und 38“ ersetzt. 
 
38. „In § 48b Abs. 1 werden die Wörter „die Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung 

und Forsten“ durch die Wörter „das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz“ ersetzt.“ 

 
39. § 62 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 erhalten die Nrn. 1 bis 4 folgenden Wortlaut: 
 

„1. Natürliche oder naturnahe unverbaute Bereiche fließender und stehender Bin-
nengewässer einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleiten-
den natürlichen oder naturnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder na-
turnahen Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig überschwemmten 
Bereiche, 
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2. Moore, Sümpfe, Röhrichte, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Quellbe-

reiche, Binnenlandsalzstellen, 
3. offene Binnendünen, natürliche Felsbildungen, offene natürliche Block-, 

Schutt- und Geröllhalden, Lehm- und Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster- 
und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, artenreiche Magerwiesen und -
weiden, Trockenrasen, natürliche Schwermetallrasen, Wälder und Gebüsche 
trockenwarmer Standorte, 

4. Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Schlucht- Blockhalden- und Hangschuttwäl-
der.“ 

 
b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
 „(2) Die untere Landschaftsbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen, 

wenn die Beeinträchtigungen der Biotope ausgeglichen werden können oder die 
Maßnahmen aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls erforderlich sind. 
Entsprechendes gilt für Pläne, durch die Rechte Dritter zur Durchführung von 
Maßnahmen im Sinne von Absatz 1 rechtsverbindlich begründet werden sollen. 
In diesen Plänen sind für die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen verbind-
liche Regelungen zu treffen. Eine Ausnahme kann auch zugelassen werden, 
wenn während der Laufzeit vertraglicher Vereinbarungen oder der Teilnahme an 
öffentlichen Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung ein Biotop im Sinne 
des Absatzes 1 entstanden ist. Werden Ausnahmen für Maßnahmen zugelassen, 
die aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls notwendig sind, verpflichtet 
die untere Landschaftsbehörde den Verursacher der Maßnahme zu Kompensati-
onsmaßnahmen oder zur Zahlung eines Ersatzgeldes; hierfür sind § 4a Abs. 2 
und § 5 Abs. 1 anzuwenden.“ 

 
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

„aa) In Satz 1 und 3 werden jeweils die Wörter „die Landesanstalt für Öko-
logie, Bodenordnung und Forsten“ durch die Wörter „das Landesamt 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz“ ersetzt.“ 

 
bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Eigentümer“ die Wörter „und die 

nach § 12 anerkannten Vereine“ gestrichen. 
 
cc) Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 angefügt: 
 
 „Die Vorschriften gelten auch bei Änderungen der geschützten Bioto-

pe.“ 
 

d) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
 
"(5) Die in § 4 Abs. 3 Nr. 3 aufgeführten Flächen bleiben von den Verboten 
nach Absatz 1 unberührt. Dies gilt auch für Flächen in rechtsverbindlichen 
Bebauungsplänen, die für eine andere Nutzung vorgesehen sind, für den 
Zeitraum zwischen der Zulässigkeit und der Verwirklichung der geplanten 
Nutzung.“ 
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40. § 67 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Nicht als Tiergehege gelten Anlagen, in denen ausschließlich Schalenwild im Sinne 

des § 2 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes gehalten wird, sowie Anlagen zur Haltung 
von Vogelarten, ausgenommen Anlagen zur Haltung von Greifvögeln, Eulen und 
Störchen.“ 

 
41. § 69 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 werden die Sätze 2 bis 5 ersetzt durch die folgenden Sätze 2 bis 7: 
 
 „In der Befreiung kann eine Geldleistung im Sinne des § 5 angeordnet werden. 

Der Beirat bei der unteren Landschaftsbehörde kann einer beabsichtigten Befrei-
ung mit der Folge widersprechen, dass die Vertretungskörperschaft des Kreises 
oder der kreisfreien Stadt über den Widerspruch zu unterrichten ist. Hat der Bei-
rat nicht innerhalb von sechs Wochen nach Aufforderung eine Stellungnahme 
abgegeben, so kann die untere Landschaftsbehörde ohne die Stellungnahme ent-
scheiden. Hält die Vertretungskörperschaft den Widerspruch für berechtigt, muss 
die untere Landschaftsbehörde die Befreiung versagen. Wird der Widerspruch für 
unberechtigt gehalten, hat die untere Landschaftsbehörde die Befreiung zu ertei-
len. Die Weisungsbefugnis der Landschaftsbehörden nach § 8 Abs. 3 bleibt unbe-
rührt.“ 

 
b) Absatz 1a wird aufgehoben. 
 
c) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Sie“ durch das Wort „Er“ ersetzt. 

 
42. § 73 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen. 
 
b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 
 

43. Nach § 73 wird folgender § 74 neu eingefügt: 
 

„§ 74 
Landschaftspläne 
 
(1) § 16 Abs. 4 Nr. 3 gilt nicht für Landschaftspläne, mit deren öffentlicher Auslegung 
nach § 27c in der bis zum … (Einsetzen: Datum des In-Kraft-Tretens dieses Geset-
zes) geltenden Fassung begonnen wurde oder deren öffentliche Auslegung von der 
Vertretungskörperschaft bis zum … (Einsetzen: Datum des In-Kraft-Tretens dieses 
Gesetzes) beschlossen worden ist. 

 
(2) Genehmigungsverfahren nach § 28, die vor dem … (Einsetzen: Datum des In-
Kraft-Tretens dieses Gesetzes) förmlich eingeleitet worden sind, werden nach den 
bis zu diesem Datum geltenden Bestimmungen abgeschlossen. 

 
(3) Festsetzungen in Landschaftsplänen, die auf der Grundlage der bisherigen Fas-
sungen dieses Gesetzes erfolgt sind, bleiben in Kraft. 
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(4) Für Darstellungen eines Flächennutzungsplanes, die bis zum 24. Mai 2005 wirk-
sam geworden sind, gilt § 29 Abs. 4 in der Fassung des Gesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 1. März 2005 (GV. NRW. S. 191).“ 

 
44. § 76 erhält folgende Fassung: 
 
 „§ 76 
 Beiräte 
 
 Die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetz bestehenden Beiräte bei den unteren Land-

schaftsbehörden üben ihre Tätigkeit bis zum Ablauf der bei ihrer Wahl vorgesehenen 
Amtsdauer aus.“ 

 
45. In § 5a Abs. 2 werden nach dem Wort „Ökokontos“ das Komma, die Wörter „insbe-

sondere Verfahrensvorschriften zur methodischen Bewertung von Kompensations-
maßnahmen und zur Konzentration von für ein Ökokonto geeigneten Flächen“ und 
das Komma gestrichen. 

 
46. In § 5 Abs. 2 werden die Wörter "der unteren Forstbehörde" durch die Wörter "dem 

Landesbetrieb Wald und Holz" ersetzt. In § 6 Abs. 5 und § 25 werden die Wörter 
"der unteren Forstbehörde" durch die Wörter "dem Landesbetrieb Wald und Holz" 
ersetzt. In § 35 Abs. 2 werden die Wörter "Die untere Forstbehörde" durch die Wör-
ter "Der Landesbetrieb Wald und Holz" ersetzt. In § 36 Abs. 1 Satz 2 werden die 
Wörter "die Forstbehörden" durch die Wörter "den Landesbetrieb Wald und Holz" er-
setzt. In § 69 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter "die untere Forstbehörde" durch die 
Wörter "der Landesbetrieb Wald und Holz" ersetzt. 

 
47. In § 11 Abs. 8, § 13 Abs. 2, § 14 Abs. 2, § 27 Abs. 3, § 42b, § 43 Abs. 1, § 52 Satz 1, 

§ 57 Abs. 1 Satz 2, § 62 Abs. 6, § 65 Abs. 1 Satz 1, § 72 Abs. 1 Satz 1 und § 84 
werden die Wörter "Das für den Naturschutz zuständige Ministerium" durch die Wör-
ter "Die oberste Landschaftsbehörde" ersetzt. In § 5a Abs. 2, § 12 Abs. 2 Satz 1, § 34 
Abs. 5 Satz 2, § 48 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 und § 59 Abs. 3 Satz 1 werden 
die Wörter "das für den Naturschutz zuständige Ministerium" durch die Wörter "die 
oberste Landschaftsbehörde" ersetzt. In § 54 Abs. 3 werden die Wörter "vom für den 
Naturschutz zuständige Ministerium" durch die Wörter "von der obersten Land-
schaftsbehörde" ersetzt. 

 
48. In § 9 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 60 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 60 Abs. 3“ 

ersetzt.  
 
49. § 86 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 „§ 86 
 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten, Berichtspflicht 
 
 Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. § 32 tritt mit Ablauf des 

31. Dezember 2011 außer Kraft. Die Landesregierung erstattet dem Landtag bis 
zum 31. Dezember 2011 einen Bericht über die Auswirkungen dieses Gesetzes.“ 
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Artikel II 
Änderung des Landesforstgesetzes 
 
Das Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesforstgesetz - LFoG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 1980 (GV. NRW. S. 546), zuletzt geän-
dert durch Art. 2 Nr. 8 des Gesetzes vom 23. Mai 2006 (GV. NRW. S. 197), in Kraft ge-
treten am 29. Mai 2006, wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 2 Abs. 1 LFoG werden nach Satz 1 folgende Sätze angefügt: 
 
 „Das Betreten des Waldes geschieht insbesondere im Hinblick auf natur- und 

waldtypische Gefahren auf eigene Gefahr. Zu den natur- und waldtypischen Ge-
fahren zählen vornehmlich solche, die von lebenden und toten Bäumen, sonstigem 
Aufwuchs oder natürlichem Bodenzustand ausgehen oder aus der ordnungsge-
mäßen Bewirtschaftung des Waldes entstehen.“ 

 
2.  In § 43 Abs. 1 wird die Angabe „§ 4 Abs. 3 Nr. 7“ durch die Angabe „§ 4 Abs. 3 Nr. 

3“ ersetzt. 
 
Artikel III 
Änderung des Landesfischereigesetzes 
 
Das Fischereigesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LFischG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Juni 1994 (GV. NRW. S. 516, ber. S. 864), zuletzt geändert 
durch Art. 173 des 3. Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW S. 306), wird wie 
folgt geändert: 
 
1. § 53 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 
 „(1) Beim Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz wird ein Beirat für das Fischereiwesen gebildet. In den Beirat werden berufen 
 
- auf Vorschlag des Fischereiverbandes Nordrhein-Westfalen e.V. sechs Mitglie-

der, 
- auf gemeinsamen Vorschlag des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes e.V. 

und des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes e.V. ein Mitglied,  
- auf Vorschlag des Verbandes der Fischereigenossenschaften Nordrhein-

Westfalens e.V. ein Mitglied, 
- auf Vorschlag des Verbandes nordrhein-westfälischer Fischzüchter und Teichwir-

te e.V. ein Mitglied, 
- auf Vorschlag der Tierschutzverbände ein Mitglied, 
- auf Vorschlag der nach § 12 Landschaftsgesetz anerkannten Naturschutzvereine 

ein Mitglied.“ 
 
2. Nach § 59 wird der folgende neue § 59a eingefügt: 
 
 „§ 59a 
 Übergangsvorschrift für den Beirat 
 
 Die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes berufenen Mitglieder des Fischereibeirats 

üben ihre Tätigkeit bis zum Ablauf der bei ihrer Berufung vorgesehenen Amtsdauer 
aus.“  
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Artikel IV 
Änderung des Landesjagdgesetzes 
 
Das Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7. Dezember 1994 (GV. NRW. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23. Mai 2006 (GV. NRW. S. 218), wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 19 Abs. 3 erhält Satz 1 folgenden Wortlaut: 
 
 „Die obere Jagdbehörde kann in Einzelfällen die Verbote des § 19 Abs. 1 des Bun-

desjagdgesetzes mit Ausnahme der Nummer 16 im Interesse der Volksgesundheit 
und der öffentlichen Sicherheit, im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt, zur Abwen-
dung erheblicher Wildschäden, zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt sowie zu For-
schungs- und Versuchszwecken zeitweise einschränken.“ 

 
2. In § 22 wird folgender neuer Absatz 14 angefügt: 
 
 „(14) Die obere Jagdbehörde kann zu wissenschaftlichen, Lehr- und Forschungszwe-

cken für bestimmte Gebiete oder einzelne Jagdbezirke befristete Ausnahmen von 
den Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 zulassen, wenn dadurch eine Stö-
rung des biologischen Gleichgewichts oder eine Schädigung der Landeskultur nicht 
zu befürchten ist und die Jagdausübungsberechtigten und bei verpachteten Jagdbe-
zirken die Verpächter zugestimmt haben.“ 

 
3. § 51 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Abs. 1 Satz 3 werden die Wörter „die kommunalen Spitzenverbände“ durch die 
Wörter „der Rheinische Verband der Eigenjagdbesitzer und Jagdgenossenschaf-
ten e.V. und der Verband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagden in Westfa-
len-Lippe e.V.“ ersetzt. 

 
b) In Abs. 3 Satz 3 werden die Wörter „die Körperschaft, die die Aufgaben der unte-

ren Jagdbehörde wahrnimmt“, durch die Wörter „der Rheinische Verband der Ei-
genjagdbesitzer und Jagdgenossenschaften e.V. und der Verband der Jagdge-
nossenschaften und Eigenjagden in Westfalen-Lippe e.V. gemeinsam“ ersetzt. 

 
 
Artikel V 
Änderung des Abgrabungsgesetzes 
 
Das Abgrabungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Abgrabungsgesetz) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. November 1979 (GV. NRW. S. 922), zuletzt ge-
ändert durch Art. 192 des 2. Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 274), 
wird wie folgt geändert: 
 
In § 7 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 31 Abs. 2 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setzes“ durch die Angabe „§ 31 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetzes“ ersetzt. 

 

- 270 -



  

- 21 - 
 
 
Artikel VI 
Änderung der Verordnung zur Durchführung des Landschaftsgesetzes 
 
Die Verordnung zur Durchführung des Landschaftsgesetzes (DVO-LG) vom 22. Oktober 
1986 (GV. NRW. S. 683), zuletzt geändert durch Artikel V des Gesetzes vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 522), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 

 
a) Abs. 1 wird aufgehoben. 

 
b) Die Absätze 2 und 3 werden die Absätze 1 und 2. 

 
c) Das Wort „Verbände“ wird jeweils durch das Wort „Vereinigungen“ ersetzt. 

 
2. Die §§ 4 und 5 werden aufgehoben. 
 
3. § 6 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 „(1) Der Landschaftsplan besteht aus der Entwicklungskarte, der Festsetzungskarte, 

den textlichen Darstellungen und Festsetzungen, der Begründung mit dem Umwelt-
bericht, sowie den Erläuterungen. Er setzt die Grenzen seines räumlichen Geltungs-
bereichs fest. Entwicklungs- und Festsetzungskarte können auch in einer Karte zu-
sammengefasst werden. 

 
 (2) Die Begründung des Landschaftsplans enthält insbesondere eine generelle Zu-

sammenfassung der Ziele und Erfordernisse des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege im Plangebiet einschließlich der Rechtsgrundlagen sowie den Umwelt-
bericht als integralen Bestandteil der Begründung. Der Umweltbericht fasst die we-
sentlichen Ergebnisse des Landschaftsplans in einer Beschreibung und Bewertung 
der positiven erheblichen Umweltauswirkungen zusammen und stellt das Ergebnis 
der Abwägung nach § 16 Abs. 1 des Landschaftsgesetzes und das Ergebnis der Prü-
fung von Alternativen dar. 

 
(3) Die Entwicklungskarte enthält flächendeckend für das Plangebiet die Abgrenzung 
und Kennzeichnung der Teilräume mit unterschiedlichen Entwicklungszielen nach 
§ 18 des Landschaftsgesetzes. Planungen und sonstige Regelungen nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften können nachrichtlich übernommen werden, soweit sie für 
das Verständnis der Entwicklungsziele von Bedeutung sind. Die Festsetzungskarte 
enthält die Abgrenzung und Kennzeichnung der nach den §§ 19 bis 26 des Land-
schaftsgesetzes getroffenen Festsetzungen und der Bestandteile des Biotopverbun-
des nach § 2b Abs. 3 des Landschaftsgesetzes. In die  Festsetzungskarte werden 
außerdem nachrichtlich die nach § 62 des Landschaftsgesetzes gesetzlich geschütz-
ten Biotope und die Gebiete nach § 48c Abs. 5 des Landschaftsgesetzes übernom-
men; ferner können sonstige nach anderen gesetzlichen Vorschriften geschützte Flä-
chen und Objekte nachrichtlich in die Festsetzungskarte übernommen werden, so-
weit sie zum Verständnis des Landschaftsplans und für Naturschutz und Land-
schaftspflege von Bedeutung sind. 
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(4) Die textlichen Darstellungen und Festsetzungen umfassen 
 
1. die inhaltliche Bestimmung der Entwicklungsziele nach § 18 des Landschaftsge-

setzes, 
2. für die besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft nach den §§ 19 

bis 23 des Landschaftsgesetzes die Abgrenzung, soweit sie nach Absatz 2 nicht 
eindeutig erkennbar ist, den Schutzgegenstand, den Schutzzweck und die zur Er-
reichung des Zwecks notwendigen Gebote und Verbote, 

3. die forstlichen Festsetzungen in Naturschutzgebieten und geschützten Land-
schaftsbestandteilen nach § 25 des Landschaftsgesetzes, 

4. die Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen nach § 26 des Land-
schaftsgesetzes und 

5. die Ausnahmen nach § 34 Abs. 4a des Landschaftsgesetzes. 
 

(5) Zur Verdeutlichung der Abgrenzung und Kennzeichnung der Festsetzungen nach 
Absatz 3 Nr. 2 bis 5 können zusätzliche Karten oder Bezeichnungen der Flurstücke 
verwendet werden. 
 
(6) Die Erläuterungen enthalten in knapper Form erforderliche ergänzende Ausfüh-
rungen und Hinweise zu den einzelnen Darstellungen und Festsetzungen des Land-
schaftsplans.“ 
 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 15a“ durch die Angabe „§ 15a Abs. 2“ ersetzt. 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Ziele“ die Wörter „und Erfordernisse“ sowie 
nach dem Wort „Raumordnung“ die Wörter „und Landesplanung“ gestrichen. 

 
bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Bauleitpläne“ die Wörter „sowie sonstigen 

städtebaulichen Satzungen“ eingefügt. 
 
5.  In § 11 Abs. 1 erhalten die Nummern 9 und 16 die folgende Fassung: 
 

"9. die obere Jagdbehörde, 
 
16. das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-

Westfalen,“ 
 
6.  § 12 Abs. 1 Nummer 5 erhält die folgende Fassung: 
 

„5. das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen,“ 

 
7. In § 13 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „werden“ ein Komma und die Wörter 

„soweit es der Schutzzweck erfordert“ eingefügt. 
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8.  § 19 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 
„(2) Mit der Erteilung der Befugnis ist die betreffende Organisation zu verpflichten, 
sich vor der Festlegung neuer Wanderwege oder der wesentlichen Veränderung 
im Verlauf bestehender Wanderwege mit den betroffenen Grundstückseigentüme-
rinnen und eigentümern sowie Grundstücksbesitzerinnen und -besitzern und deren 
Verbände, Gemeinden und Gemeindeverbänden, unteren Landschaftsbehörden, 
Trägern der Naturparke und, wenn es sich um Wald handelt, zusätzlich mit dem 
Landesbetrieb Wald und Holz ins Benehmen zu setzen. Sind mehr als 50 Grund-
stückseigentümer oder -eigentümerinnen bzw. Grundstücksbesitzer oder -
besitzerinnen betroffen, kann die Benehmensherstellung durch eine öffentliche Un-
terrichtung ersetzt werden. Den betroffenen Grundstückseigentümern und -
eigentümerinnen und Grundstücksbesitzern und -besitzerinnen ist Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung zu geben.“ 

 
8a. § 20 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 
 "(1) Zur Kennzeichnung von Wanderwegen dürfen nur die aus der Anlage 4 zu 

dieser Verordnung ersichtlichen Markierungszeichen verwendet werden. Die höhe-
ren Landschaftsbehörden können für bestimmte Wanderwege andere Markie-
rungszeichen zulassen. Die Zulassung und das andere Markierungszeichen sind 
im Amtsblatt der Bezirksregierung bekanntzumachen. Orientierungsschilder im 
Sinne von § 18 Abs. 1 Nr. 2 dürfen nur an Kreuzungspunkten von Wanderwegen 
oder an anderen bedeutenden Stellen angebracht werden.“ 

 
9. In § 20a Satz 2 werden die Wörter „die Forstbehörden“ durch die Wörter „den Lan-

desbetrieb Wald und Holz“ ersetzt.  
 
10. Die Anlage 4 wird wie folgt geändert: 
 

a) Der Teil I. Überörtliche Wege wird wie folgt ergänzt: 
 
 „Rothaarsteig-Extratouren (weißes Zeichen auf schwarzem Grund) 
 
 Sauerland-Waldroute (weißes Zeichen auf grünem Grund für den Haupt-

weg, grünes Zeichen auf weißem Grund für die Zugangswege) 
 
 Sauerland-Höhenflug (weißes Zeichen auf gelbem Grund für den Haupt-

weg, schwarzes Zeichen auf gelbem Grund für die Zugangswege) 
 
b) Der Teil II. Ortswanderwege wird wie folgt ergänzt: 
 
 Briloner Kammweg (grünes Dreieck auf weißem Grund) 
 
 Olsberger Kneipptour (weißes Zeichen auf schwarzem Grund) 
 
 Winterberger Hochtour (weißes Zeichen auf schwarzem Grund)“ 
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Artikel VII 
Änderung der Verordnung über den Nationalpark Eifel 
 
Die Verordnung über den Nationalpark Eifel (NP-VO Eifel) vom 17. Dezember 2003 (GV. 
NRW. S. 823), zuletzt geändert durch Artikel 110 des Fünften Befristungsgesetzes vom 
5. April 2005 (GV. NRW. S. 351), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 17 erhält folgende Fassung: 
 

"§ 17 
Befreiungen 

 
 Von den Geboten und Verboten dieser Verordnung kann die Nationalparkverwaltung 

aufgrund des § 43 Abs. 4 Satz 1 LG auf Antrag Befreiung nach § 69 Abs. 1 Sätze 1 
und 2 LG erteilen. Vor einer beabsichtigen Befreiungserteilung ist den örtlich zustän-
digen Landschaftsbehörden Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Bei natur-
schutzrechtlichen Befreiungen oder Ausnahmen im Geltungsbereich dieser Verord-
nung, für deren Erteilung nicht die Nationalparkverwaltung zuständig ist, ist ihr Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben.“ 

 
2.  „In § 20 Abs. 1 erhalten der dritte und der vierte Spiegelstrich die folgende Fassung: 
 

- des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
(LANUV), 

- der oberen Jagdbehörde,“ 
 
 

Artikel VIII 
Neubekanntmachung 
 
Das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Verbraucherschutz und Landwirtschaft 
wird ermächtigt, das Landschaftsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen mit neuer Pa-
ragrafenfolge im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen neu 
bekannt zu machen und Unstimmigkeiten des Wortlauts und der Rechtschreibung zu be-
seitigen. 
 
 
Artikel IX 
In-Kraft-Treten 
 
Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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